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Erster Teil.

Allgemeiner Jahresbericht

iiber das

Unterrichtswesen in der Schweiz
im Jahr 1892.

Erster Abschnitt.

Staatliche Ruhegehalte,

Pensions-, Alters-, Witwen- und Waisenkassen der Volksschullehrer und
der Lehrer an den hihern Lehranstalten in der Schweiz 1893.1)

(O LV
- e
g

HEinleitung.

Wir Ieben in einer wunderbaren Zeit. Grossartige Umwand-
lungen, die auf die zukiinftige Gestaltung der Geschichte cinen
unberechenbaren Einfluss auszuiiben berufen sind. vollziehen sich °
unter unsern Augen und zwar haben sie zum Ausgangspunkt das
wachsende (Gefiihl der Solidaritit aller Interessen. Uberall tritt
man dem Gedanken niher, dass fiir die wirtschaftlich Schwachen
von staatsicegen oder doch unter intensiver Mitbeteiliqgung des Staates
in der Zukunft wirksamer als bis anhin gesorgt werden muss, und

1) Vor einigen Wochen ist von Herrn Prof. Dr. J. H. Graf in Bern eine
Abhandlung iiber die ndmliche Materie in der Zeitschrift fiir schwelzerische
Statistik erschienen, als die vorstehende Arbeit bereits druckfertig vorlag. Die
genannte Publikation befasst sich in der Hauptsache mit der Frage der im
Wurfe liegenden Revision der bernischen Lehrerkasse. Die beziiglichen Ver-
hiiltnisse in den andern Kantonen werden daher zum Teil nur gestreift, die
Gruppirung im einzelnen ist da und dort unzutreffend und unvollstidndig, das
‘ fir die Beurteilung der Verhiltnisse notwendige statistische Material ist
liickenhaft, so dass sich der Abdinck der vorliegenden Arbeit auf dem Gebiete
der obligatorischen und fakultativen Selbsthiilfe der Lehrerschaft in der Schweilz
ohne weiteres rechtfertigt, inshesondere auch noch deshalb, weil der Verfasser
nach eingehender Wiirdigung aller in Betracht fallenden Materialien zu andern
Schliissen gelangt, als Herr Prof. Dr. J. H. Graf in seiner oben zitirten Ab-
handlung.

o
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sucht ihn durch das Mittel der sogenannten sozialen (resetzgebung
in den meisten Staaten in die Praxis zu iibersetzen. Deutschland
hat im Beginn der 80er Jahre den ersten, grossartigen Schritt
in der bezeichneten Richtung getan, und andere Staaten sind
daran, ihm auf dieser Bahn zu folgen. In der Schweiz inshesondere
halten die orossen Fragen der Kranken- und Unfallversicherung,
die gerade ]etzt im Stadium der Vorberatung sich befinden, die
(Geister in Atem. Durch eine eben ins Volk hmausweworiem
Initiative soll nach der Meinung der beteiligten Kreise in erster
Linie die Frage der unentgeltlichen Krankenpflege im Zusammen-
hang mit dem Tabakmonopol gelist werden.

Alle diese Bestrebungen gehen darauf aus, auf staatlicher
Grundlage die Fiirsorge fiir diejenigen Berufsklassen, welche der-
selben bediirfen. zu verallgemeinern.

Nicht alles ist jedoch der Zukunft vorbehalten geblichen.
GGerade in unserem Lande besteht eine Reihe von privaten oder
staatlichen Institutionen, welchen es obliegt, bei Alter, Invaliditit
oder Krankheit ihren Betellmten oder im Todesfalle deren An-
oehirigen eine Stiitze zu sein.

Wo die Kantone diese Pflicht direkt oder durch Subventionirung
bestehender Institutionen iibernommen haben, kommt die Hiilfe in
der Hauptsache Lehrern, Geistlichen, Staatsbeamten im engern
Sinne und insbesondere den Mitgliedern der Polizeikorps zu gute.

Im Rahmen des vorliegenden Jahrbuches sollen nun diejenigen
Bestrebungen auf dem Gebiete der staatlichen Fiirsorge sowie der
obligatorischen nnd fakultativen Selbsthiilfe zur Darstellung gelangen,
welche das Lehrerpersonal in den einzelnen Kantonen betretten.

Fiir die Betrachtung der beziiglichen Verhiltnisse ergeben
sich nun ohne weiteres zwei Gruppen:

1. Die staatlichen Pensionen und Ruhegehalte.

2. Die Pensions-, Witwen- und Waisenkassen, welche ganz
oder fteiiweise von den Interessenten unterhalten werden und je
nachdem die staatliche Nitigung zum Beitritt vorhanden ist oder
nicht. in obligatorische und }‘akuh‘utue Institute zerfallen.

Wegen der Verschiedenheit des geschichtlichen Werdens der
einzelnen Kantone und der Manmigfaltickeit der geographischen,
wirtschaftlichen und 1)011th(h€11 Verhiiltnisse derselben, ist von
irgend welcher Einheit in der Organisation und Durchfiihrung
der Fiirsorge fiir die Mitglieder der genannten Berufsklassen keine
Rede; die beziiglichen Bestrebungen bilden vielmehr die denkbar
bunteste Musterkarte.

Wie gesagt, haben einzelne Kantone die Last der Fiirsorge
vollstindig auf sich genommen, andere bloss zum Teil, indem sie
entweder private \eremlounoen subventioniren oder dann bloss
fiir die Ruhegehalte aufkmnmen und es im iibrigen den betreffenden
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Interessentenkreisen iiberlassen, selbst fiir die Zukuntt der Witwen
und Waisen vorzusorgen.

Diejenigen Kantone endlich, welche sich in keiner Weise um
Alter und Krankheit ihrer Lebrerschaft und Geistlichkeit bekiim-
mern, iiberlassen die Fiirsorge der eigenen Initiative der genannten
btdlldt‘ weniger weil ihnen die Neigung zum Helfen fehlt, als viel-
mehr well die Mittel nicht vorhanden zu sein scheinen oder weil
in gewissen Fillen das (zebiet zu klein ist.

Alles was die beriihrten Fragen des Nidhern angeht, findet
sich in nachstehenden Ausfiihrungen.

I. Staatliche Ruhegehalte.

(Kantone : Ziirich, Bern, Baselstadt, Glarus, Schaffthausen, Aargau, Waadt
und das eidgenissische Polyvtechnikum.)

A. Kantone.
1. Kanton Ziirich.

Die Ruhegehalte sind im Kanton Ziirich durch das Gesetz iiber
die Organisation des Volksschulwesens vom 28. September 18321)
(§ 83 c) eingefithrt worden, in jener Zeit der Regeneration, da
das ganze hohere und niedere Schulwesen des Kantons auf andere
Gr Imdlag en gestellt wurde.

Der Art. 83 ¢ des genannten Gesetzes iiber das Volksschul-
wesen setzte fest, dass, falls ein Lehrer ganz oder fiir cinzelne
Lehrficher unfihig befunden werde, der Erziehungsrat befugt sei.
ihm einen Schulverweser oder Lehrgehiilfen beizuordnen oder ihn
mit Fr. 20—80 a. W. in den Ruhestand zu wversetzen.

Um die Anstellung von Lehrgehiilfen fiir altersschwache oder
dienstunfiithiz gewordene Lehrer oder deren Versetzung in den Ruhe-
stand zu erleichtern. wurden nach Art. 74 jihrlich 30—40 Addita-
mente von Fr. 40 —60 ausgesetzt. Die eine Hilfte derselben wurde
unmittelbar aus der Staatskasse. die andere Hilfte aus den Zinsen
des Elementarschulfonds bestritten.

Eine neue gesetzliche Regelung erfuhr die Ruhegehaltsfrage
durch das Unterrichtsgesetz vom 23. Dezember 1859, das in seinen
beziiglichen §§ folgendermassen lautet:

§ 313. Lehrer, welche nach wenigstens dreissigjihricem Schuldienste
aus Alters- oder Gesundheitsriicksichten mit Bewilligung des Erziehungsrates
freiwilliz in den Ruhestand treten, haben Anspruch auf einen lebenslinglichen,
vom Staate zu verabreichenden Ruhegehalt. welcher wenigstens die Hiilfte

ihrer bisherigen gesetzlichen Barbesoldung (wobei jedoch d% Schulgeld nicht
mitberechnet wird 2) betragen soll und im einzelnen Falle vom Erziehungsrate

1) Die nithern Ausfiihrungsbestimmungen enthilt die Verordnung des Er-
ziehungsrates iiber die Erteilung von Ruhegehalten an Volksschullehrer vom
24, Mai 1834 (vom Regierungsrate genehmwt unterm 29. Mai 1834).

%) Mit der Abschaftung des Schulgeldes dahingetallen.
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mit Beriicksichtigung der besondern Umstinde, z. B. der Zahl der Dienst-
jahre, der Vermigensverhiltnisse des Lehrers, der Art seiner bisherigen
Leistungen u. s. f. festzustellen ist.

Der Erziehungsrat ist auch berechtigt, unter Vorbehalt des Rekurses an
den Regierungsrat, einen Lehrer aus Alters- oder Gesundheitsriicksichten in
den Ruhestand zu versetzen, wobei die vorbezeichneten Bestimmungen iiber
den Anspruch auf Ruhegehalt ebenfalls massgebend sind.

§ 314. Ebenso konnen Lehrer, welche aus andern unverschuldeten
Ursachen ausser Stand gesetzt worden sind, ihre Stellen weiter zu versehen,
auf ihr Verlangen oder durch Schlussnahme des Erziehungsrates, unter Vor-
behalt des Rekurses an den Regierungsrat, in Ruhestand versetzt werden,
wobei in letzterm Falle der Ruhegehalt ebenfalls wenigstens die Hiilfte ihrer
bisherigen gesetzlichen Barbesoldung betragen soll, wiihrend im erstern
Falle derselbe in der Regel in einer Aversalsumme zu bestehen hat.

Diese Bestimmungen, welche die gesamte Lehrerschaft an den
Volksschulen und den hihern kantonalen Lehranstalten einbegreifen,
bestehen auch heute noch in Kraft. Die allgemeine Erhohung der
Besoldungen der Lehrer durch das Besoldungsgesetz vom Jahre
1872 hat daher auch eine Erhohung der Ruhegehalte zur Folge
gehabt, derart, dass, wihrend die Ruhegehalte fiir Volksschullehrer
vor 1872 von Fr. 500—800 variirten, sie seither auf Fr. 800—1000
fiir Primarlehrer und Fr. 1000—1400 fiir Sekundarlehrer stiegen.

Unterm 3. September 1891 ist vom Regierungsrate eine Ver-
ordnung erlassen worden, die in verschiedenen Beziehungen iiber
den klaren Wortlaut der oben zitirten Gesetzesbestimmung hinaus-
ogeht. Sie bedeutet ein Entgegenkommen gegeniiber gewissen, von
der Bauernbundbewegung formulirten Wiinschen, welche Bewegung
bald nach ihrem Entstehen den Kampf gegen die Institution der
Ruhegehalte auf ihre Fahne schrieb. Man dachte damals in
Regierungskreisen wohl, den heraufziehenden Sturm beschwiren
zu kinnen; allein die im Friihjahr 1893 beim Kantonsrat eingelegte
Initiative gegen die Ruhegehalte hat das Gegenteil bewiesen.

Uber den gegenwiirticen Umfang der Ruhegehaltsbeziige im
Kanton Ziirich orientiren nachfolgende Angaben:

Die aktive ziircherische Volksschullehrerschaft umfasste auf
1. November 1893 990 Mitglieder, wovon 776 Primar- und 214
Sekundarlehrer. Ende 1893 erhielten 90!) ehemalige Volksschul-
lehrer (77 Primar- und 13 Sekundarlehrer) einen Ruhegehalt, d. h.
rund 99/, des gegenwiirtigen Bestandes der Volksschullehrerschaft
im fernern siehen chemalige Lehrer an den Kantonallehranstalten
(5 9/, der Gesamtzahl von 130 hihern Lehrern).

Von den 97 mit Ruhegehalten bedachten Lehrern (Volksschul-
lehrern und Lehrern an den Kantonallehranstalten) haben 82 oder

1) Das durchschnittliche Alter bei der Pensionirung ziircherischer Volks-
schullehrer (Primar- und Sekundarlehrer) betriigt 59 Jahre, die durchschnittliche -
Dienstdauer 383/, Jahre. Fiir die Primarlehrer sind die betreffenden Zahlen
591/, bezw. 391/, Jahre. fiir die Sekundarlehrer 56 1/s hezw. 36!/, Jahre. Diese
Ergebnisse griinden sich-auf die Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre.
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beinahe 9/;, das 60. und 43 oder beinahe die Hiilfte das 70. Alters-
jahr iiberschritten.

Von rund 1300 Mitgliedern der Lehrerschaft und Geistlichkeit
beziehen 112 Ruhegehalte, d. h. 8;;9/, oder 1/;, der Gesamtzahl.

Von den 90, auf 1. November 1893 pensionirten Volksschul-
lehrern zéhlten

30 und weniger Dienstjahre 10 41—50 Altersjahre 3
31—35 & 20 51—60 11
36—40 5 16 61—70 38
41—45 5 22 71—80 3 36
46—50 2 19 81—90 = 2
mehr als 50 % 3
Die einzelnen Ruhegehalte erreichten die nachfolgenden Betrige:
Gewesene Primarlehrer Gewesene Sekundarlehrer
1 von 100— 200 Fr. 1 von 1001—1100 Fr.
— , 201— 300 . 4 . 1101—1200 .
1 . 301— 400 . b, 12011800
b 401— 500 .. 3 . 1301—1400 .
2 501— 600
4 601— 700 ,

14 . 701— 800
32 . 801— 900
2 17 901—1000
Fiir die Lehl erschaft an den Kantonallehranstalten stellen sich
die beziiglichen Verhiltnisse folgendermassen :

Dienstjahre Altersjahre Betrag der Ruhegehalte
30—40 : 3 61—70 : 2 1000—2000 Fr.
4150 : 2 71—80 : 3 2000—3000
51—55 : 2 81—90 : 2 3000—3500 ..
Das Total der ausgerichteten Ruhegehalte betrug:
Fiir die Lehrer Fiir Volksschullehrer Zahl der
der (Primar- und Pensionirten
Kantonallehranst.?) Sekundarlehrer)
Fr. Fr.
1873 18,722 23,025 65
1874 18,943 25474 70
1875 16,478 41.300 91
1876 18,581 57,979 96
1877 19,531 54,586 90
1878 15,882 54,059 89
1879 15,438 60,416 i 95
1880 15,270 71,122 102
1881 12,075 75,002 102
1882 14.450 78,812 104
1883 16,306 77,042 105
1884 12,907 79,718 112
1885 9.995 82.743 118
1886 12 090 88,921 118
1887 13,680 04,747 115
1888 10,200 94,185 109
1889 11,450 87,932 105
1890 13,290 86,557 107
1891 13,325 86,751 108
1892 14,072 89,282 101
1893 13.364 89.286 97

) Hochsehule, Kantonsschule, Technikum, Seminar, Tierarzneischule.



6 Staatliche Ruhegehalte.

Wenn wir den Betrag der im Jahr 1893 verabreichten Ruhe-
ochalte von rund Fr. 100,000 ins Verhédltnis zu den in diesem
Jahre ausgerichteten Besoldungen von rund drei Millionen Franken
setzen, so ergeben sich fiir erstere ca. 39/, oder ca. 049/, der
gesamten Staatﬁdusmben im Betrage von Fr. 12, Millionen.

Im Jahre 1893 hat nun der kantonale Bauernbund gegen die
Institution der Ruhegehalte Sturm gelaufen, indem er gegen die-
selben eine Initiativheweguung inszenirte.

Der Regierungsrat hat das beziigliche Initiativbegehren!) unter
Hinweis auf die Hmmlllokelt der erhobenen Vorwiirfe zu handen
der Volksabstimmung in ablehnendem Sinne begutachtet. Im Laufe
des Friihjahres 1894 wird dasselbe der Volksabstimmung unter-
breitet werden.

Die beiden Stadte Ziirich und Winterthur gehen mit Bezug
auf die Erteilung von Ruhegehalten noch erheblich iiber die vom
Unterrichtsgesetze oefmdmtvn Minima hinaus. Und zwar erginzt
die Stadt Ziirich den staatlichen Ruhegehalt fiir die Primarlehrer
aut Fr. 1900—2500, fiir die Primarlehrerinnen auf Fr. 1200—1500,
denjenigen der Sekundarlebrer auf Fr. 2200—25002).

In Winterthur bewegen sich die beziiglichen Ansitze ungefdhr
in demselben Rahmen; fiir die Lehrer an den dortigen hoheren
Stadtschulen variiren sie zwischen Fr. 2500 und Fr. 3000. Gegen-
wirtig (Januar 1894) sind in Winterthur pensionirt: Drei Volks-
schullehrer mit stédtischen Pensionen (ohne die staatliche) im
Betrage von Fr. 800, 1400, 1500; im fernern vier hiohere Lehrer
mit Ansiitzen von Fr. 1600, 2500, 2700 und 3000. Der Gesamt-
betrag der ausgerichteten Pensionen betrigt somit Fr. 13,500.

1) Das Initiativbegehren lautet:
.An den h. Kantonsrat des Kantons Ziirich!

Wir erlauben uns, Thnen im Sinne von Art. 29 der ziircherischen Staats-
verfassung folgendes Initiativhegehren zuzustellen:

;¥ \t‘latliche Pensionen und Ruhegehalte sind abzuschaffen und demnach
§ 256 des Gesetzes betreffend das Kirchenwesen vom 20. August 1861
und die §§ 313 und 314 des Gesetzes iiber das Unterrichtswesen vom
23. Dezember 1859, sowie die regierungsritliche Verordnung betreffend
Ruhegehalte vom 3. September 1891 ausser Kraft zu setzen.

2. Laden wir den Kantonsrat ein, die Missbhrduche, welche bei gegenwiirtigem
Bezug von Pensionen bestehen, abzustellen und obiges Postulat dem Volks-
entscheid zu unterbreiten.

Mit zeitgemisser, den Leistungen entsprechender Besoldung unserer Staats-
beamten sind wir einverstanden: dagegen konnen wir als demokratische Re-
publikaner uns nicht dazu verstehen, einzelnen Stdnden Vorrechte zu gewihren
und zwar num so weniger, als jetzt schon die grellsten Missbriuche vorgekom-
men sind.”

2) Sie verausgabte an Ruhegehalten im Jahr 1893 Fr. 17,850, wovon
Fr. 12550 auf gewesene Primarlehrer, Fr. 4400 auf Sekundarlehrer und Fr. 900
auf Arbeitslehrerinnen entfallen.
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Ausser diesen Stadtgemeinden gewihren auch eine Reihe von
Landgemeinden grissere oder geringere einmalige oder jihrliche
Zulagen zu den staatlichen Ruheffehaltcn verdienter Lehrer.
Nach dem Bericht der El?lehun%dlrektlon iiber das Triennium
1890/91 bis 1892/93 ver ablelchen u. a. nachstehende Primarschul-
cemeinden  jihrliche Ruhegehalte :  Stadt Zirich Fr. 17,505
(17 Lehrern), Mettmenstetten Fr. 100 (1), Thalweil Fr. 400 (1),
Winterthur Fr. 2203 (2), Flurlingen Fr. 100 (1); es haben
sodann nachfolgende (wmcmden zurucktletendon Lc}nmn ein-
malige Gr dtlﬁkatloncn in den beigesetzten Betrdgen verabreicht :
Thalweil Fr. 500 (1), Horgen Fr. 1000 Hinweil Fr. 200, Dachsen
Fr. 500.

Die folgenden Sekundarschulgemeinden erhohen aus cigenen
Mitteln die staatlichen Pensionen um folgende Summen: Minne-
dorf Fr. 600 (1), Winterthur Fr. 1500 (1), Ziivich (siche oben).

Gegenwirtig geht unter der ziircherischen Volksschullehrer-
schaft das Beqtl eben dahin, eine eigene Lehrer-Alterskasse,
eventuell Sterbekasse zu gr unden einerseits, um die als 11117111(1110110h
zu bezeichnenden Ruhegehalte durch Amchtlbse aus dieser Kasse
auf eine Hohe zu bringen, welche den Unterhalt der Familie eines
im Ruhestande befindlichen Lehrers ermoglicht, anderseits. um die
Witwen- und Waisenrente von Fr. 400 in einer Weise zu \tmoem
dass der Kampf ums Dasein fiir die Hinterlassenen eines Lehrers
weniger bitter wird!). Es besteht aber hiebel eine Schwiecrigkeit,
die nicht iibersehen werden darf: wenn der Lehrer mit Familie
ausser dem Beitrag an die Witwen- und Waisenstiftung noch einen
fernern nicht unerheblichen Beitrag an cine Alterskasse leisten
miisste, so wiirde bei den anderweitigen Verpflichtungen ver-
schiedenster Art, die an ihn herantreten, die in vielen Gemeinden
verabreichte Minimalbesoldung kaum ausreichen

2. Kanton Bern
a. Primarlehrerschaft.

Bereits durch ein Dekret vom 5. Dezember 1837, spiter
durch § 31 des Gesetzes vom 24. Juni 1856 wurde die Ausrichtung
von Leibgedingen an invalide Lehrer miglich gemacht.

Das gegenwiirtige Gesetz iiber die offentlichen Primarschulen

des ]\antons Bern vom 11. Mai 1870 setzte sodann bezuohch der
Ruhegehalte folgendes fest:

1) Vergleiche: Beitrag zur Frage der zukiinftigen Pensionirung der
ziircherischen Lehrer und der Unterstiitzung von Witwen und Waisen, bear-
beitet von K. Lutz, Sekundarlehrer, und H. Leemann, Sekundarlehrer. — Andel-
fingen, W. Hepting, Juni 1889.
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§ 55. Der Regierungsrat kann solche patentirte Primarlehrer, welche
infolge der Abnahme ihrer physischen oder geistigen Kriifte nicht mehr zu
geniigen im stande sind, nach 30jihrigem Dienst an dffentlichen Primar-
schulen des Kantons, in besondern Notfillen schon vorher, mit oder ohne
ihr Ansuchen mit einem Leibgeding, welches je nach der Zahl der Dienst-
jahre Fr. 240—-360 betrigt. in den Ruhestand versetzen. Dieselbe Ver-
giinstigung kann den Lehrerinnen nach 25 Jahren gewihrt werden.

Zu diesem Zweck, sowie zur Ausrichtung der nach dem bisherigen
Gesetze zugesicherten Leibgedinge bis zum Absterben der Berechtigten, ist
ein jéihrlicher Kredit von Fr. 24,0001) auszusetzen.

§ 56. Alle einschlagenden Bestimmungen dieses Gesetzes gelten auch
fiir dle iffentlichen Primarlehrerinnen.

Die Verordnung iiber die Leibgedinge der Primarlehrer und
Primarlchrerinnen vom 3. Juli 1872, welche an Stelle derjenigen
vom 11. Mirz 1871 trat, setzt fest, dass die Leibgedinge vom
Regierungsrat nach Anhorung der Erziehungsdirektion gesprochen
werden.

Die Anmeldungen haben entweder von den Schulbehdrden (Schul-
kommissionen, Schulinspektoren) oder den betreffenden Lehrern direkt -aus-
zugehen. In ersterm Falle ist die Unzuldnglichkeit der Kriifte des Lehrers
durch eine Darstellung seiner Leistungen, in letzterm durch ein #rztliches
Zeugnis zu bescheinigen. In beiden Fiillen ist der Anmeldung ein Zeugnis
des Gemeinderats iiber die Vermogensverhilinisse des Betreffenden beizu-
fiigen (§ 4).

Fiir die auf Grundlage des Gesetzes vom 11. Mai 1870 ge-
sprochenen Pensionen gilt folgendes Klassensystem:

I. KL. Fiir Lehrer u. Lehrerinnen, die das 30. Dienstjahr noch nicht zuriick-
gelegt haben, Fr. 240 Lelbgedmfre

| R e a = o mit 30 u. 31 Dienstj. , 260

i | Poar SR - £ = 5 - MO L < | 3 . 280
WL dgi i iy
Wi Sy = H S e 5 , 320
|4 RS 2 i o 98,39 A . 0540
i E e - 5 - + 40, mehr: . 360

Falls der Beziiger eines Leibgedinges mit Ermichtigung der
Erziehungsdirektion wieder eine offentliche Primarschule iiber-
nimmt, oder wenn er stirbt, fdllt das Leibgedinge dahin; dagegen
haben die Witwe und die Kinder des Inhabers noch wéihrend des
laufenden und des darauf folgenden Vierteljahres die Nachgenuss-
berechtigung.

Im Jahre 1886 wollte der Grosse Rat die Ruhegchaltsfrage
durch ein ,Gesetz betreffend die Rubhegehalte der Lehrer und
Lehrerinnen der Primarschule und die Blldung einer Lehrerkasse
ordnen; es wurde aber vom Volk in der Abstimmung vom 24,
Oktober desselben Jahres verworfen. In diesem Projekto waren
folgende Ruhegehalte vorgeschen, welche durch eine zu griindende
Lehrerkasse hitten bestritten werden sollen:

) Ist seither sukzessive auf dem Budgetwege erhiht worden.
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Nach Dienstjahren L;I‘lrrer Lehr(la;:nmln
20 — 300
2b — 350
30 400 400
35 450 450
40 500 500

In Ausnahmefillen war auch die Pensionirung von Lehrern
und Lehrerinnen mit weniger als 30 beziehungsweise 20 Dienst-

jahren mit Maximalsitzen von Fr. 400 beziehungsweise Fr. 300

gestattet.

Der Jahresheitrag in diese Pensionskasse war per Mitglied
der Lehrerschaft aunf Fr. 25 angesetzt und die Beitragspflicht
sollte mach 30 beziehungsweise 20 Dienstjahren aufhoren; der
Staat seinerseits sollte an jede Lehrstelle einen Zuschuss von
Fr. 40 leisten.

Zu Anfang des Jahres 1893 waren 172 Leibgedinge und
zwar 1n folgenden Betrdgen vergeben :

3 a Fr. 200 =Fr. 600

40 a . 240 - 9,600
042 cophas L aaln
10a . 280 - . 2800
10a , 300 e
I a5 9200 o i d 560
11 4., 840 R T
76 &, 360.= , -27360
1893: 172 mlt . . . Fr. 58,600

Diese ungeniigenden Ansiitze fiir die , Leibgedinge“ und die
Unmoglichkeit, allen gerechtfertigten Gesuchen um solche zu ent-
sprechen, machten es dem Gesetzgeber zur Pflicht, anldsslich der
Beratungen i{iber ein neues Primarschulgesetz auch ciner Neu-
ordnung der Ruhegehaltsfrage ndher zu treten.

Der erste Entwurf des Schulgesetzes sah die Ausrichtung von
Pensionen vor, gestiitzt auf das Prinzip ciner Verteilung der Ein-
zahlung von jéhrlichen Beitréigen des Staates und der Lehrerschaft.
Dieser Standpunkt wurde in der Beratung verlassen, sodass in der
vom 27. Mai bis 3. Juni und vom 17.—26. November 1891 statt-
gefundenen 1. Beratung des . Gesetzesentwurfes iiber den Primar-
unterricht im Kanton Bern®, die auf die Ruhegehaltsfrage beziig-
liche Bestimmung in folgender Fassung festgestellt wurde:

e. Versetzung in Ruhestand.

§ 53. Der Staat kann solche Primarlehrer, welche infolge der Abnahme
ihrer physischen oder geisticen Krifte nicht mehr zu geniigen im stande
sind, nach 30jihrigem Dienst an offentlichen Primarschulen des Kantons, in
besondern Fillen schon vorher, mit oder ohne ihr Ansuchen, mit einem
Leibgeding, welches je nach der Zahl der Dienstjahre Fr. 280— 400 betrigt,
in den Ruhestand versetzen. Dieselbe Vergiinstigung kann der Lehrerin
nach 20 Jahren gewidhrt werden.
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Das heisst, sofern dieser Passus in den folgenden Lesungen
unverindert geblieben wéire, hiitte man das Prinzip der Invaliden-
pension mit ganz bescheidener Erhohung der Dbisherigen total
ungeniigenden Ansétze von neuem sanktionirt. Durch diesen §
wire nunmehr die- Moglichkeit nicht ausgeschlossen gewesen, die
Anzahl der Leibgedinge zu erweitern und wirklich diirftige invalide
Petenten zu beriicksichtigen.

Die Interessenten und weitere Volkskreise erklirten sich durch
diese Losung nicht befriedigt, und eine grosse Zahl von Stimmen
sprach sich fiir Schaffung einer Pensionskasse unter Beteiligung von
Staat und Lehrerschaft aus. Allgemein war man der Ansicht. dass
die bisherigen Leibgedinge total ungentigend seien. ,zu wenig zum
Leben, zu viel zum Sterben“. Wir heben aus diesen Vernehm-
lassungen die Antrdge!) der Vorsteherschaft der Schulsynode vom
2. Juni 1892 an die Versammlung der Synode heraus :

1. Da eine wesentliche Mehrleistung des Staates, als diejenige, welche
§ 53 des Entwurfes nach erstmaliger Beratung durch den Grossen Rat mit
sich bringen wiirde, nach dieser Richtung kaum zu erhoffen ist, die in dem
genannten § angenommenen Pensionsansiitze aber im Vergleich zu denjenigen
anderer forteeschrittener Kantone und noch weit mehr im Vergleich zu
den beziiglichen Leistungen monarchischer Staaten als sehr geringe und an
und fir sich zur EIIE](‘thlO ihres Zweckes als absolut ungeniigende be-
zeichnet werden miissen, so miissen wir wiinschen. dass das Pnnup der Ver-
teilung der Beitriige an die zu griindende Pensionskasse auf Staat und Lehrer-
schatt im Sinne von § 119 des urspriinglichen Entwurfes beibehalten werde.

2. Wir betrachten es als unzweckmissig, ein bestimmtes Beitrags-
verhiltnis zwischen Staat und Lehrerschatt von vorn herein zu fixiren und
wiirden es vorziehen, wenn im Gesetz lediglich das vorstehend betonte
Prinzip ausgesprochen wiirde, die weitere Ausfiihrung dagegen, weil ver-
sicherungstechnischer Natar und von gar mannigfalticen Faktoren abhiingic,
einem Dekret des Grossen Rates vorbehalten bliehe.

In ihrer Hauptversammlung hat sich die Schulsynode entgegen
dem Antrag ihrer Vorsteherschaft dahin schliissig gemacht, es
mochte das Maximum der Leibgedinge aut Fr. 500 gebracht
werden.  Die Fiirsorge fiir Witwen und Waisen soll Sache des
Lehrers bleiben und es ist dieselbe durch die bernische Lehrer-
kasse In Aussicht zu nehmen, fiir welche der Beitritt obligatorisch
zu crkldren ist.

Diese Stellungnahme der gesamten Synode zu der Pensions-
frage ist begreiflich, sobald sic im Aunammenhaug mit den Be-
bOIdllllghVCI‘hdltHlhb(‘ll der bernischen Liehrerschatt betrachtet wird.
Denn jede weitere Belastung, insbesondere des Landschullehrers
bedeutet einen verhéltnismissig nicht unerheblichen Abzug an
einer an und fiir sich recht bescheidenen Besoldung.

Nach FKingang der verschiedenen Gutachten hat der Grosse
Rat in der II. Beratung des Schulgesetzesentwurfes die Frage
der Ruhegehalte in folgender Weise zu losen versucht :

1) In édhnlichem Sinne sprachen sich u. a. anch die Primarlehrerkonferenz
der Stadt Bern und eine .allgemeine Versammlung in Bern™ aus.
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§ 49, Alinea 11), wie § 53 der ersten Lesung mit folgendem Zusatz :
~Der Grosse Rat kann durch Dekret die Pensionirung der Lehrerschaft
~nach dem Grundsatz der obligatorischen Versicherung und unter finanzieller
.Beteiligung der Lehrer selbst einfiihren, sofern der vom Staate hiefiir zu
Jleistende Beitrag die Auslagen fiir die hiervor (s. Alinea 1) bestimmte
~Pensionirung nicht iibersteigt.”

§ 50. Die Sorge fiir die Witwen und Waisen liegt den Lehrern selbst
ob. Dagegen kann der Regierungsrat den Beitritt zur bernischen Lehrer-
kasse fir jeden bernischen Primarlehrer obligatorisch erkliren unter der
Voraussetzung, dass dieselbe zweckentsprechend organisirt wird und die
Statuten der Genehmigung des Regierungsrates unterbreitet werden. Der
obligatorische Beitritt zur bernischen Lehrerkasse kann auch ausgedehnt
werden auf die Lehrer an Mittelschulen, Seminarien oder andern staatlichen
Unterrichtsanstalten, sowie auf die Schulinspektoren. Ausgenommen sind
die Hochschullehrer.2)

Angesichts dieser Wendung der Dinge hat die bernische
Schulsynode in ihrer Versammlung vom Oktober 1893 u. a. be-
schlossen, die Verwaltung der bestehenden Lehrerkasse zu ersuchen,
sie mochte dieselbe in dem Sinne umgestalten, dass sie neben der
bestehenden Kapitalversicherung nouh eine Abtelluno fiir Alters-
rente mit Uhmtrwnno der Rente auf Witwen und “ aisen ent-
halte. Im felneln sollen die Behiorden angegangen werden, den
Beitritt zu der reorganisirten Kasse fiir die bermxthe Lehrerschaft
obligatorisch zu erkliren und fiir die finanziellen V erpflichtungen
die Garantie zu iibernechmen.

Der Genuss der Altersrente soll fiir den Lehrer im 60., fiir
die Lehrerin im 55. Altersjahre beginnen und die Verpﬂlchtuno
soll sich im Maximum aut 40 bemehuncrs“ eisec 35 Einzahlungen
erstrecken.

b. Lehrerschaft an den Mittelschulen und an der Hochschule.

Fiir diese Funktionére ist in befriedigender Weise durch
Spezialgesetze vorgesorgt:

Mittelschulen (Gymnasien, Progymnasien und Sekundarschulen).
Das ,,Gesetz betreffend Aufhebung der Kantonsschule in Bern, sowie
einige damit zusammenhingende Anderungen in der Schulgesetz-
gebung® vom 27. Mai 1877 setzt fest:

§ 4. Lehrer und Lehrerinnen, welche wenigstens zwanzig Jahre an
offentlichen Schulen des Kantons, wovon zehn Jahre an bernischen Mittel-
schulen, gewirkt haben, werden, wenn sie wegen Alters oder anderer unver-
schuldeter Ursachen von ihren Stellen zuriicktreten miissen, vom Staate mit
einem Ruhegehalt versehen, der jedoch die Hilfte ihrer normalen Besoldung
nicht iibersteigen darf.

Ausnahmsweise kinnen in Notfiillen Lehrer und Lehrerinnen, die sich
durch ihre Dienstleistungen ausgezeichnet haben, schon vorher pensionirt
werden, wobel jedoch der Ruhegehalt hichstens einen Drittel der Besoldung
betragen soll.

Uber die Berechtigung zum Ruhegehalt, sowie iiber den Betrag desselben
entscheidet der Regierungsrat nach den Verumst'&indunweu des einzelnen
Falles (Leistungen, Dienstalter, Vermogensverhiltnisse u. s. w.).

1y Siehe Seite 9 unten.

?) Wie wir in letzter Stunde erfahren, ist am 30, Januar 1894 das bernische Schul-
gesetz vom Grossen Rate einstimmig angenommen worden.
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§ 8. Betreffend Pensionirung der im Zeitpunkt der Aufhebung
der Kantonsschule an dieser Anstalt angestellten Lehrer gelten
folgende Bestimmungen:

1. Pensionsberechtigt sind alle diejenigen, welche wenigstens 14 Jahre
an der Kantonsschule angestellt gewesen sind, und zwar so, dass

a. diejenigen, welche wegen Alters oder anderer unverschuldeter Ursachen
im Momente der Aufhebung der Kantonsschule ausser stand sind,
fernerhin eine Lehrstelle an einer offentlichen Anstalt zu bekleiden,
auf ihr Begehren sofort in Ruhestand versetzt werden kinnen;
b. dJeJemgen, welche in diesem Falle nicht sind, erst dann pensmnq-
gendssig werden, wenn dieser Fall eintritt.
Der Ruhegehalt betrigt wenigstens /3 des Gehaltes als Kantonsschul-
lehrer Uber die Berechtigung dazu, sowie iiber den Betrag desselben ent-
scheidet der Regierungsrat.

Lehrerseminarien. § 10 des Gesetzes iiber die Lehrerbildungs-
anstalten des Kantons Bern vom 18. Juli 1875 lautet:

Seminarlehrer, welche wenigstens achtzehn Jahre an bernischen Semi-
narien oder fiinfundzwanzig Jahre an offentlichen Schulen, wovon zwdlf Jahre
an bernischen Seminarien, gewirkt haben, konnen, wenn sie wegen Krankheit
oder Alter von ihren Stellen zuriicktreten miissen und aunch kein anderes
besoldetes Amt mehr bekleiden, mit einem Ruhegehalt versehen werden,
welcher hichstens die Hilfte ihrer Seminarbesoldung betrigt.

Hochschule. § 49 des Gesetzes iiber das hohere Gymnasium
und die Hochschule vom 14. Mirz 1834 setzt fest:
Die ordentlichen Professoren, welche nach fiinfzehn Dienstjahren durch
Alter oder unverschuldete Ursachen ausser stande sind, ihre Stellen gehirig
zu versehen, konnen in Ruhestand versetzt werden mit wenigstens einem
Dritteile ihres fixen Gehaltes.
Die Ausgaben des Kantons Bern fiir Pensionen und Leibgedinge
an seine Lehrerschaft erreichen die nachstehenden Summen:

Rechnung Budget Pen- Budget
1891 1892 sionirte 1893
Fr. Fr. Fr.
Hochschule 4.200 8,400 3 11,0001)
Seminarlehrerpensionen 1,500 1,500 5 1,500 2)
Pensionen fiir Sekundarlehrer3) 21,947 25,000 18 23,000 %)
a. Ausserordentliche Beitriige :
an invalide Lehrer \ 56.505 14.000 172[ 14,000
b. Leibgedinge e 36,000 L 36,000

84,152 84900 194 85500

Die vorstehende Ubersicht zeigt, dass die Ruhegehaltsfrage im
Kanton Bern fiir die Volksschullehrerschaft nicht in einer Weise
geordnet ist, wie es wohl im Interesse der Schule von Behirden
und Schulfreunden gewiinscht werden muss. Weitaus besser ist in
dieser Richtung fiir die hohere Lehrerschaft gesorgt. Zwar sind
auch dort die Pensionen nur fiir den Invalidititsfall vorgesehen;
allein da sie in Bruechteilen (1/3—!/,) der Besoldung ausgedriickt
sind und die Besoldung fiir die genannten Funktionére eine ver-

) Je 1 & Fr. 2600, 2800 und 3000, — 2 1 & Fr. 1500. — ) Gewesene Lehrkriifte an

Gymnasien, Progyvmnasien und Sekundarschulen. — *) Je 1 & Fr. 500, 600, 1000, 1500, 1600,
1800, 1900, 3000, 2°a 800, 3 A 900, 5 & 1200.
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hiltnismissig bedeutende ist im Vergleich zu derjenigen der Primar-
lehrer, so steigt der Ruhegehalt auch absolut auf einen Betrag,
der wenigstens im schlimmsten Fall die bittere Not vom Pen-
sionirten fernzuhalten vermag. Dass die Pensionen nicht unter ein
gewisses Minimum sinken diirfen, dafiir sorgt im iibrigen die inter-
kantonale ja internationale Konkurrenz, die sich bei der Beschaffung
von Lehrkriften fiir die Mittelschulen, insbesondere aber von
solchen fiir die Hochschulen geltend macht. :

Die Stadt Bern ihrerseits hat die Ruhevehalt\ﬁ age ebenfalls
geordnet. Bis jetzt betrung der Ruhegehalt fir Lehrer und
Lehrerinnen Fr. 500 und wurde nach 30 respektive 25 ununter-
brochenen Dienstjahren in der Gemeinde Bern ausgerichtet. In
den letzten Jahren bezogen denselben einzig 2 Lehrerinnen mit
zusammen Fr. 1000.

Durch den Gemeindebeschluss vom 3. Dezember 1893 sind
im Zusammenhang mit der Erhohung der Besoldungen?!) auch die
Ruhegehalte erheblich erhiht worden. KEr bestimmt mit Bezug
auf dieselben folgendes :

.Der Gemeinderat wird ermichtigt, an Lehrer nach 30 und an
.Lehrerinnen nach 25 Jahren Schuldienstes an dffentlichen Primarschulen
udur Gemeinde Bern vom 1. Jannar 1894 hinweg lebenslingliche Ruhe-
~gehalte von Fr. 800 jahrlich zu bewilligen, sofern und so lange dieselben
,‘keme anderweitige besoldete Stelle elnnehmen

.Wenun das Interesse der Schule es verlangt, kann der Gemeinderat
,ausnahmsweise diesen Ruhegehalt anch einer solchen Lehrkraft hewilligen,
~welche die vorstehend angefiihrten Bedingungen nicht vollstindig erfiillt hat.

.Statt der Verabfolgung dieser Ruhegehalte kann sich die Gemeinde
.mit einem entaple(henden Beitrag bei einer Pensionskasse beteiligen.”

Betreffend das letzte Alinea spricht sich die stadtriitliche
Botschaft vom 27. Oktober 1893 folgendermassen aus :

.Bei der Behandlung der Gesamtvorlage im Stadtrat ist auch die Frage
,der Errichtung einer Pensionskasse fiir die Lehrer und Lehrerinnen zur
.Sprache gekommen. Dahinzielende Bestrebungen sind auf dem kantonalen
.Boden schon ziemlich weit fortgeschritten. Es kann sich in keiner Weise
,.dalmn handeln. dieselben zu durchkleuzen hingegen wird es nur zweck-
.miissig sein, dass die Stadt Bern sich in d1ebe1 Richtung vollstindig freie
JHand vorbehiilt, je nach Umstinden statt der \elahtolgung_r von Ruhe-
.gehalten eine jihrliche Beitragsleistung an eine zu errichtende Pensions-
“Kasse fiir Lehrer und Lehrerinnen zu bewilligen.”

3. Kanton Baselstadt.

Ein gesetzliches Recht auf Pension ohne Pensionskassen hatten
im Kanton Baselstadt schon lingst zwei Kategorien von offent-

1) Die Anfangsbesoldung fiir Lehrer wird auf Fr. 2200, fiir Lehrerinnen
anf Fr. 1550 festgesetzt. Hiezu kommen folgende jihrliche Alterszulagen:
1. Nach fiinf Jahren Schuldienstes an dffentlichen Primarschulen der

Gemeinde Beri ., o o e s e Tmaag el S OO,
2. Nach zahiicFaBPaR 50000, oot it o i g5 AT ol e s o v O ~—
8.:Nach finfzehn Jabren - 2o 6 & v o simiars w5 0000=F
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lichen Funktionidren, die Lehrerschaft und die Geistlichkeit. Die
iibrigen Beamten sind gemiiss einem durch Ubung bestehenden
Recht ebenfalls seit langel Zeit pensionirt worden. ohne dass hiefiir
eine gesetzliche Grundlage vorhanden gewesen wiire.

Die Landjéger allein sind an einer staatlich organisirten Pen-
sionskasse, dem Invalidentonds des Polizeikorps, beteiligt.

Im Jahre 1888 wurde nun soweit miglich die Pensionstrage
fiir alle Beamten und Angestellten des Staates in einheitlicher
Weise geregelt.

Die erste Pensionirung eines Lehrers datirt aus dem Anfang
der 30er Jahre und wurde in der Folge administrative Ubung.
Das erste Gesefz in dieser Beziehung betraf die Geistlichen. 919
des Gesetzes vom 7. April 1845 sichert den invaliden Pfarrern
einen .angemessenen®, vom Kleinen Rat zu bestimmenden Ruhe-
gehalt zu und § 20 beqtlmmt dass das Maximum des Ruhegehaltes
in der ﬂesdmten Besoldung (Geld und Naturalien) bestehen soll,
dass dleQEx jedoch ..in der Regel* nur solchen Geistlichen zukommen
soll, die 70 Jahre alt sind, ode1 wenigstens 30 Jahre im kantonalen
Kirchen- oder Schuldienst gestanden haben.

Fiir die Pensionirung der Lehrerschaft sind die Bemmmuu(reu
des Schulgesetzes vom 21 Juni 1880 mit Einfiigung der GIO\\Idf\—
beschliisse vom 13. April und 8. Juni 1891 ma\webend Die auf
die Pensionirung beziiglichen modifizirten Beqtmlmuncren desselben
sind auns dem Gesetz vom Jahr 1888 betreffend die Pensionirung
von Staatsbeamten und Staatsangestellten heritbergenommen wor den
und bilden die §§ 101 und 102 des Unterrichtsgesetzes.

Das genannte Gesetz vom 22. Oktober 18881) setzt folgen-
des fest:

Die Beamten und Angestellten der Staatsverwaltung, welche eine durch
Gesetz oder Verordnung vorgesehene Stelle bekleiden und infolge unver-
schuldeter D1enstunf‘1hluke1r entweder wiithrend der Dauer ihrer An~teilnno
entlassen oder nach Ablauf der Amtsdaner nicht wieder gewiihlt w erden,
haben Anspruch auf Pensionirung (§ 1).

Als Norm fiir die Festsetzung der Pension gilt der Betrag von 29, der
letzten Jahresbesoldung, vervielfilltigt mit der Zahl der vollendeten Dienst-
jahre. Der Reﬂleruntralat kann aber iiber diese Norm hinausgehen, sofern
deun Fe~thaltuno einen offenbar ungeniigenden Betrag eweben wiirde.

In keinem Falle soll die Pension den jihrlichen Betrag von Fr. 4500
iibersteigen.

1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der in § 15 des Gesetzes
betreffend die Organisation der Polizei vom 6. Juni 1871 vorgesehene Invaliden-
fonds des Polizeikorps aufgehoben und dessen Kapitalbestand nach Abzug des
Betrages des darin enthaltenen Invalidenfonds der ehemaligen Standestruppe
(Grossratsbeschluss vom 11. Oktober 1886) der Witwen- und Waisenkasse des
Polizeikorps zungewiesen.

Der Betrag des Invalidenfonds der ehemaligen Standestruppe fiillt in den
kantonalen Winkelriedfonds.
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Bei noch nicht zehn Dienstjahren des Entlassenen kann statt der Pension
eine Aversalsumme zugesprochen werden, die aber den Betrag einer Jahres-
besoldung nicht iibersteigen soll (§ 2).

Die Pension wird vom Regierungsrate festgesetzt (§ 3).

Wenn ein pensionirter Beamter oder Angestellter zu irgendwelcher amt-
licher Titigkeit gegen Besoldung von neuem verwendet wird oder in einer
andern Stellung ein ent~p1echendeq Einkommen findet, so soll die Pension
aufgehoben bezw in entsprechendem Betrage emgeschrankt werden.

Die Nachgenusszeit kann drei Monate, nach Beschluss des Regierungs-
rates eventuell mehr betragen.

Das Alter. in dem die Lehrer regelméssig pensionirt werden,
ist faktisch zwischen 62 und 74 Jahren, mit Ausnahme von wenigen
Fiillen unheilbarer Krankheiten; bei den Lehrerinnen zwischen dem
55. und 61. Altersjahre. Als Durchschnitt simtlicher Fiélle ergibt
sich als Alter der Pensionirung 64 Jahre fiir die Lehrer. und
58 Jahre fiir die Lehrerinnen.

Die Pensionirung erfolgt auf Verlangen der Lehrer selbst
unter Einlegung eines &drztlichen Attestes oder auf Antrag der
betreffenden Schulinspektion. Der Pensionirungsbeschluss wird auf
Antrag des Erziehungsrates vom Regierungsrat gefasst. nachdem
der letztere mnoch einen Bericht des Finanzdepartements ein-
geholt hat.

An Pensionen wurden im Jahre 1892 an 22 pensionirte Lehrer
verschiedener Stufen Fr. 44.7911) ausgerichtet, d. h. wenig mehr
als 390/, des (Jeqamtbe-oldung\bet1fioc von Fr. 1,990,440 an
44 Universititsichrer und 376 Lehrer und Lehrerinnen an den
andern Schulen, obwohl das Gesetz den invaliden Lehrern 20/,
ihrer Besoldungen multiplizirt mit der Zahl der Dienstjahre, also
z. B. einem Lehrer mit Fr. 4000 Gehalt und 40 Dienstjahren
Fr. 3200 zusichert. Bei der bescheidenen Zahl von Pensionirten
kommt freilich auch in Betracht, dass éiltern Lehrern ein Teil ihres
Pensums ohne Verminderung ihres Gehaltes weggenommen werden
kann, was im Jahre 1892 dreizehn Lehrern und Lehrerinnen zu
gute kam.

4. Kanton Glarus.

Die Institution der staatlichen Ruhegehalte fiir Lehrer besteht
seit dem Inkrafttreten des gegenwiirtigen Schulgesetzes, d. h.
seit 1873.

§ 22, Absatz 2, desselben lautet :

.Der Regierungsrat ist berechtigt, direkt aus der Landeskasse in
hemmlers dazu oeewneten Fillen Lehrern. die aus Altersschwiiche oder
.Gebrechlichkeit von dem Schuldienste zuriicktreten, Unterstiitzungen zu
.teil werden zu lassen.”

1) Im fernern verausgabt der Kanton Baselstadt an Pensionen fiir Kirchen-
beamte Fr. 13,544, an andere Beamte und Angestellte Fr. 36,828, was zusammen
eine Gesamtpensionssumme von Fr. 92.163 ergibt oder nicht einmal 1!/2 %)y der
gesamten Staatsausgaben von Fr. 6,965,973,
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Gegenwirtig (Ende 1893) beziehen 11 Lehrer den in diesem §
vorgeschenen Ruhegehalt. Der Betrag desselben variirt je nach
den Vermogensverhiltnissen des Pensionsbeziigers von Fr. 100—400.
Der Gesamtbetrag der im Jahr 1892 an die 11 zuriickgetretenen
Lehrer ausbezahlten Pensionen belief sich auf Fr. 8500. Nebstdem
bewilligen auch einzelne Schulgemeinden den zuriickgetretenen
Lehrern einen Ruhegehalt. So beziehen beispielsweise diejenigen
der Schulgemeinde (Glarus eine jdhrliche Pension von Fr. 800.

5. Kanton Schaffhausen.

Das Besoldungsgesetz vom 22. August 1892 setzt in seinem
Art. 7 tolgendes fest:

»~Dem Regierungsrat ist die Befugnis gegeben, verdienten Lehrern,
~welche dureh unverschuldete Umstinde zur Verwaltung ihrer Stellen
~untauglich geworden sind, Ruhegehalte aus Staatsmitteln bis auf die Hohe
~des dritten Teiles, bei Unvermdglichkeit bis auf die Hiilfte ihres Gehaltes
.,zu bewilligen.”

Dieser Artikel 7 bildet ein Provisorium, da er nur so lange
in Kraft bleibt, bis die durch Art. 6 des zitirten BesoldunOs-
oesetzes vorgeschene obligatorische Unterstiitzungskasse ins Leben
oetreten ist. Dies hat binnen drei Jahren nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes zu geschehen. Nach dem Erlass des Statuts fiir die
Hiilfskasse findet Art. 7 nur noch Anwendung auf die bereits
bewilligten Ruhegehalte und auf solche Lehrer, die dannzumal
mehr als 25 Dienstjahre hinter sich haben, und sofern dieselben
nicht freiwillig der neuen Unterstiitzungskasse beitreten.

Ahnliche Bestimmungen des Schulgesetzes des Kantons Schatff-
hausen vom 24. September 1879. welche die Ruhegehaltsfrage in
organischen Zusammenhang mit einer schon damals durch das
(Gesetz In Aussicht genommenen Alters-, Witwen- und Waisen-
kasse bringen wollten, blieben unausgefiihrt.

Die friithere Gesetzgebung kannte eine Pensionirung der Lehrer
nicht ausdriicklich; gleichwohl konnten im Dienste ergraute oder
untauglich gewordene Lehrer nicht dem Elende ausgesetzt werden,
debhalb gestaltete sich die Praxis dahin, dass Rubegehalte be-
willigt wurden. Um den Staat in dieser Richtung zu entlasten,
namentlich auch, um von dem Ungewissen und Unberechenbaren
auf einen legalen und ermessbaren Boden zu gelangen, wurde im
(zesetz die Schaffung einer obligatorischen Lnter@tutzunoxkasw
vorgesehen, an welche der Staat einen jéahrlichen Beitrag von
Fr. 5000 leistet. 1)

Die Zahl der pensionirten Lehrer im Jahre 1892 betrug 9.
welchen zusammen an Ruhegehalten Fr. 5766 ausgerichtet wurden.

1) Vergleiche die Botschaft des Grossen Rates vom 10. September 1892
an das Volk betreffend das Besoldungsgesetz vom 22. August 1892.
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Diese 9 mit Pensionen bedachten Lehrer repriisentiren 5,29/, der
Gesamtlehrerschaft (174 inklusive 14 am Gymmasium).

Die Stadt Schaffhausen hat von sich aus ebenfalls Pensionen
bewilligt, ohne hiefiir gesetzliche Grundlagen zu haben. Pro 1892
wurden an 5 gewesene stiadtische Lehrer 1) zusammen Fr. 3100
als Ruheoehdlte verabreicht.

6. Kanton Aarganu.

“Auch dieser Kanton hat die Ruhegehaltsfrage in gesetzlicher
Weise fixirt.

§ 15 des Schulgesetzes fiir den Kanton Aargau vom 1. Juni
1660 setzt folgendes fest :

-Bel eingetretener Altersschwiiche, andaunernder Kridnklichkeit oder
einem andern diensthinderlichen Gebrechen von Lehrern spricht der
Regierungsrat, auf die gutiichtlichen Berichte der Aufsichtshehirden, die
E11ths~uno derselben aus.

.Lehrer, die wegen Altersschwiiche entlassen werden, erhalten, insofern
und auf so lange sie kein entsprechendes Auskommen haben, und wenn die
Wahlbehirde dazu den Antrag stellt, einen jidhrlichen Ruckt]lttwehalf
Derselbe wird vom Recrzeruno"smte auf den gutiichtlichen Bericht ¢1e1 Aut-
sichtshehirden und mit Riicksicht auf die-Zahl der Dienstjahre bestimmt
und soll im Hochstbetrag einen Dritteil der gesetzlichen Besoldung nicht
iitbersteigen.

~Der Staat iibernimmt die diesfiilligen Auslagen.”

Der Riicktrittsgehalt fiir Primarlehrer betrigt Fr. 400—500
(Fortbildung sschullehrer bis Fr. 500, Gemeindeschullehrer bis Fr. 400),
fiir Bezirkslehrer Fr. 1000—1200 und fir Kantonsschullehrer
Fr. 1600—2200. Laut Staatsrechnung pro 1892 betrugen die
Rﬁcktrittwchdlte zusammen Fr. 23,722, (Gemelndeqchullc]nv

Fr.14,618, “Bezirksschullehrer Fr. 2157, Kantonsschullehrer Fr. 4367,
Seminarlehrer Fr. 2580.)

Gemiss § 21 des Schulgesetzes sind sodann mit Ausnahme
der Arbeitslehrerinnen alle im Kanton angestellten Lehrer und
Lehrerinnen zum Beitritt in den Lehrerpensionsverein verpflichtet.
An diesen Verein leistet der Staat Fr. 8500 Beitrag.?2)

) Die Gesamtzahl der stiidtischen Lehrerschaft betriigt 45, inklusive die
beiden Geistlichen als Religionslehrer.

?) Zufolge Grossratsheschluss vom 24. September 1891 ist sodann im
Budget ein Posten von Fr. 3000 als Staatsbeitrag an die Alters- und Todes-
versicherungspriamien der Staatsheamten und Angestellten aufgenommen worden,

Die Pensionen des aargauischen Pnlizeﬂ‘.mpa variiren von Fr. 150—600.
Der Staat leistet an den Unter stiitzungsverein, den dasselbe bildet, einen jihr-
lichen Beitrag von Fr. 2000.

9

=
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Fir die Lehrerschaft wurden an Pensionen im Laufe der
letzten 10 Jahre die folgenden Summen ausgeworfen :

Jahr Gemeindeschullehrer Bezirksschullehrer Kantonsschullehrer Seminariehrer
Zahl Fr. Zahl Fr. Zahl Fr. Zahl Fr.
1883 38 8.949 3 852 4 3,732 e —
1884 42 9215 3 1,390 3 3.100 =L ==
1885 49 10,053 4 1,860 ‘3 3,100 ot -
1886 29 13,299 4 2,090 3 3,100 2 350
1887 63 15,625 4 1,765 3 3,100 2 2.400
1888 60 14,380 4 1,710 3 3,100 2 2 400
1889 60 13,916 3 1,390 3 2,690 2 2,400
1890 61 13,159 4 1.890 2 2,100 o 2,400
1891 61 14,156 4 1,807 2 2,100 3 3,225
1892 70 14,618 5 2,657 4 4,367 3 2,580

7. Kanton Waadt.

Die oben behandelten sechs deutsch-schweizerischen Kauntone
stehen als Vertreter des Prinzipes der reinen Staatspension da. dem
sie in ihrer Schulgesetzgebung bestimmten Ausdruck gegeben
haben und “0111ach sie die volle Last der Pensionirung auf sich
nehmen. Dabei beschrinken alle die Pensionirung auf den Fall
der Invaliditit des Lehrers, sei dieselbe nun durch Altersschwiiche,
Krankheit und korperliche oder geistice Gebrechen herbelgetuhrt.
In keinem Falle kann die blosse Erreichung einer bestimmten
Altersgrenze ein Recht auf einen Ruhegehalt begriinden.

Der Kanton Waadt, der das Prinzip der Staatspension im
grossen ganzen ebenfalls akzeptirt hat, weicht hauptsichlich in drei
Punkten von dem in den genannten andern Kantonen befolgten
Modus der Pensionirung ab:

1. Die Lehrerschaft wird zu Beitragsleistungen an die Staats-
kasse zum Zwecke der Pensionirung \'erhalten

2. Der Riicktritt bei einer gewissen Altersgrenze, beziehungs-
weise nach einer bestimmten Minimalzahl von Dienstjahren, kon-
stituirt ein Recht auf Pensionirung auch wenn Invaliditit im
eigentlichen Sinne oder Dienstunfihigkeit nicht vorhanden ist.

3. Wihrend die reine Staatspension nur den arbeitsunfihig
gewordenen, aus seinem bisherigen Tétigkeitskreis zuriicktretenden
Funktiondr allein beriicksichtigt und die staatliche Fiirsorge nach
dem Ableben eines Funktionirs hichstens 1/,—1/; Jahr auf seine
Hinterlassenen erstreckt wird (Sterbequartal, Sterbesemester), so
tritt hier im Anschluss an die Pensionirung bereits schon die
Fiirsorge fiir die Witwen und Waisen in den Bereich der staat-
lichen Titigkeit.

Die sub 1 erwidhnte finanzielle Mitbeteiligung der Interes-
senten ist auch aus dem Grunde um so notwendiger, als wie oben
bemerkt, durch die Ausdehnung der Fiirsorge auf die Hinter-
lassenen eines verstorbenen Pensionirten das Ausgabenbudget in
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ganz erheblicher Weise mehr belastet wird, als dies bei der Aus-
richtung der reinen Staatspension fiir die Lehrer allein der Fall wiire.

Mit diesen Abweichungen vom Prinzip der reinen Staats-
pension leitet der Kanton Waadt zur Gruppe der privaten Pensions-,
Alters- und Hiilfskassen und den Witwen- und Waisenstiftungen
der Lehrerschaft iiber, die auf dem Prinzip der obligatorischen
und fakultativen Selbsthilfe beruhen.

Die Regelung der Pensionsfrage im Kanton Waadt bietet
nach xeischledenen Seiten des Inteleb\‘lll‘tell s0 viel. dass sie emel
eingehenden Besprechung bedarf.

a. Primarlehrerschaft.

Schon ein Gesetz vom 31. Mai 1811 kannte die Institution der
Ruhegehalte der Lehrer. KEs setzte fest, dass jeder Lehrer oder
jede Lehrerin nach 40 Dienstjahren, oder nach 30 Dienstjahren,
wenn das 70. Altersjahr erreicht sei. oder nach 10 Dienstjahren
im Falle von Dienstunfiihigkeit wegen Krankheit Anspruch auf
einen jahrlichen Ruhegehalt von Fr. 60—120 alte Wiihr ung (Lehrer)
beziehungsweise von Fr. 30—60 (Unterlehrer [sous-maitres] und
Lehrerinnen) habe.?1) Ein Gesetz vom Jahr 1816 bestimmte, dass
die Mittel fiir die Bestreitung der Pensionen durch vier aufeinander-
folgenden Lotterien beschafft werden sollten.2) Bis dahin nahm
der Kanton alljihrlich auf dem Titel ,Pensionen® Fr. 1200 in
sein Budget auf. Aus den vom Gesetz vorgesehenen 4 Lotterien
wurden 9; allein sie erzielten nicht das gewiinschte Resultat, wie
sich aus nachfoloendel 7uaﬂmmenstelluno ergibt :

1821 I. Lotterie Fr. 10884

1899 - il s . 11.300
1822 TIL .. 12,000
898" “TY." . 11,987
1894 .~ o L 12054
100 YT o . 10,680
107 - Yongq
1827 VIIL . T
908 kX . 15,601

Total Fr.106.608

Diese Summe von Fr. 106,608 alte Wihrung oder Fr. 154,504
neue Wihrung wurde als Spezialfonds verwaltet.

Nachdem durch Gesetz vom 24. Januar 1834 die Besoldungen
der Lehrerschaft aufgebessert worden waren. unterzog man auch
1) Das betreffende Gesetz begriindet die Ruhegehalte folgendermassen :

.Considérant qu'un des moyens de favoriser l'instruction publique est de
procurer une retraite & ceux qui 8y consacrent, lorsque 1'dge ou les infirmités
les obligent a renoncer & leurs fonctions, il est décidé, ete....

2) Fiir die Errichtung des Kantonsspitals hatte man zum niimlichen Mittel
seine Zuflucht genommen.
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die Pensionsverhiltnisse einer Revision und zwar durch cin Gesetz
vom 2. Dezember 1835, das bis zum Jahre 1871 in Wirksamkeit
blieb.

Das Minimum der Pension wurde fiir Lehrer auf Fr. 120 und
auf Fr. 90 alte Wahrung fiir die Unterlehrer, Lehrerinnen, Lehrer
in Weilern oder klemen Schulen festgesetzt. Die Pension konnte
bis auf zwei Drittel der zuletzt bezogenen Besoldung ansteigen,
jedoch nicht iiber das gesetzliche Minimum der Besoldung. Zu
einer Pension berechtigten nach diesem Gesetz von 1835 35 Dienst-
jahre oder wenn nach 25 Dienstjahren das 65. Altersjahr zuriick-
gelegt war. oder wenn nach 10 Dienstjahren die Ausiibung des
Lelnelbelufes durch Krankheit oder Gebrechlichkeit uumocrhch
gemacht worden war.

Im Jahre 1835 betrngen die Minimal-Besoldungen Fr. 320
alte Wihrung fiir Lehrer und Fr. 200 fir Lehlelmncn Das
Schuleesetz von 1846 erhiohte die Besoldungen auf Fr. 360
(Fr. 522 neune Wihrung) beziehungsweise Fr. 980 (Fr. 362 neue
Wihrung); in gleichem Verhiltnis wurden auch die Pensions-
betriage erhoht, da das Gesetz betreffend die Pensionen vom Jahr
1835 unverdndert fortbestand. Als im Jahr 1857 die Lehrer-
besoldungen von neuem erhiéht wurden, glaubte der Gesetzgeber
dies mit den Pensionen nicht tun zu durfen und so b(‘btll]ll]lt@
denn Art. 12 des Dekrets vom 2. Dezember 1857, dass eine
Pension Fr. 400 nicht iibersteigen diirfe. Dieser Ansatz stand
unter den durch die Gesetze von 1846 und 1834 vorgesehenen.
Im Zeitpunkt des Erlasses des Gesetzes vom Jahr 1871 variirten
demnach die Pensionen von Fr. 180—400 fiir Lehrer und von
Fr. 135—400 fiir die Lehrerinnen. Schon das Primarschulgesetz
von 1865 hatte in Art. 67 die Wiinschbarkeit der Revision aus-
gesprochen :

Quil est établi, sous la garantie et par l'intermédiaire de 'Etat, une
caisse de retraite en faveur des régents et régentes devenus émérites par
leurs années de service ou par leurs infirmités, des veuves et des orphelins,
Cet établissement fait I'objet d'un décret de I'autorité législative.

Das Gesetz betreffend die Ruhegehalte der Lehrer vom 1. Juni
1871. das heute noch in Kraft besteht, setzt fest, dass ein paten-
tirter Lehrer nach 30 Dienstjahren Anspruch auf einen Ruhegehalt
von Fr. 500, eine Lehrerin auf Fr. 400 besitze.

Wird die Versetzung in den Ruhestand nach zehn Dienstjahren

infolge von korperlichen oder geistigen Gebrechen notwendig, so
sind folgende Pensionen vorgeschen:

Fiir Lehrer Fiir Lehrerinnen
Nach 10 Dlenstmhlen Fr. 100 Fr. 100
15 . 200 1B
20 3 . 300 . 250
25 : . 400 . 325

30 . 500 , 400
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Die Witwe des  Lehrers hat wihrend ihrer Witwenzeit An-
spruch auf die Hilfte der Pensionssumme, welche ihr Gatte bezog
oder auf welche er im Krankheitsfalle hiitte Anspruch erheben
kinnen. Jede der Waisen des Lehrers oder der Lehrerin hat An-
spruch auf 1/; der Pension bis zum Alter von 18 Jahren; indessen
darf die Summe der Pensionen der Witwe und der Waisen den
(Gesamtbetrag der Pension nicht iibersteigen, auf welche der Lehrer
hiitte Anspruch erheben konnen.

Diejenigen Mitelieder des Lehrerstandes, welche vor ihrem
30. Dienstjahre vom Schuldienst zuriicktreten oder abgesetzt wer-
den, verlieren jeden Anspruch auf einen Ruhegehalt.

Als etwelche Gegenleistung haben die Lehrer an die Staatskasse
einen jihrlichen Beitrag von Fr. 20, die Lehrerinnen von Fr. 10
zu bezahlen. Die Lehrer an Schulen, welche nur wihrend eines
Teiles des Jahres gehalten werden, zahlen die Hélfte dieser Bei-
trage.

Fiir die Jahre 1871 bis 1875 inklusive als den Ubergangs-
jahren wurde indessen das Maximum fiir die Lehrer mit 30 Dienst-
jahren auf Fr. 400 und fiir die Lehrerinnen auf Fr. 300 festgesetzt.
Nur diejenigen mit iiber 40 Dienstjahren hatten in jener Zeit An-
spruch auf die Maxima von Fr. 500 bezw. 400. Fiir die folgenden
fiinf Jahre 1876—1880 inklusive wurden sodann die Betriige nach
30 Dienstjahren auf Fr. 450 bezw. 350 gesteigert. Die infolge von
Krankheit notwendigen Ruhegehalte, die auch nur temporir ge-
sprochen werden konnten, wurden in den zehn Jahren von 1871
bis 1880 verhédltnismiissig gemiss den erwihnten Grundsitzen redu-
zirt (Reglement vom 1. Juli 1871, Art. 24):

Von 1871—1875 Von 1876—1880
Dienstjahre Lehrer Lehrerinnen Lehrer Lehrerinnen
Fr. Fr. Fr. Fr.
10 80 80 90 90
15 160 135 180 155
20 240 190 270 220
25 320 245 - 360 285

Wenn ein Lehrer, der eine nach 30 Dienstjahren erhaltene
Pension bezieht, wieder in den dffentlichen Schuldienst eintritt, so
wird dieselbe nicht mehr weiter ausgerichtet, ausgenommen wenn
die Betiitigung nur eine vikariatsweise von weniger als drei Mo-
naten war.

Wenn ein Lehrer eine Witwe und mehr als zwei Waisen unter
18 Jahren hinterlisst, werden die Pensionen der Witwe und der
Kinder derart bemessen, dass diejenigen der letztern je 2/, der
Pension der Mutter betragen. Wenn ciner der Pensionsbeziiger
stirbt. akkreszirt der betreffende Betrag den iibrigen Pensionsteilen.

Die Entscheidung betrefftend die Ruhegehalte steht dem Er-
ziehungsdepartement zu. Die Pensionen wer den in vier teljahrlichen
Raten ausbezahlt.
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b. Hohere Lehrerschaft.

Die Ruhegehaltsfrage fiir die Lehrer an den Sekundarschulen
und den hdhern Gemeinde- und Kantonallehranstalten im Kanton
Waadt ist durch ein Gesetz vom 6. Oktober 1882 gelist worden.!)

Jeder Professor oder Lehrer an den iiber die Stufe der Volks-
schule hinausgehenden Anstalten hat nach 25jidhrigem Schuldienst
im Kanton Anspruch auf einen Ruhegehalt. Fiir diejenigen Funktio-
nire, deren Besoldung auf iiber Fr. 2000 ansteigt, betrdgt der
Ruhegehalt Fr. 1000, fiir die mit weniger als Fr. 2000 Besoldeten
Tr. 500.

Wie bei der Volksschullehrerschaft, so werden auch hier bereits
nach zehn Dienstjahren, im Falle des Riicktritts wegen Krankheit
oder Gebrechlichkeit, Ruhegehalte ausgerichtet und zwar in der
Hohe von Fr. 250 fiir die erste und von Fr. 125 fiir die zweite
Besoldungsklasse mit einer Vermehrung von je 1/; fiir jedes iiber
zehn Jahre hinausgehende Dienstjahr.

Eine Besoldung von weniger als Fr. 1000 berechtigt nur dann
zu einer Pension, wenn die Untenlchtselteﬂuno die hauptbachhchste
Beschiftigung des betreffenden Interebbenten gewesen ist. Keines-
falls darf aber diese Pension Fr. 450 uberstelgen.

Die Witwe eines Berechtigten hat Anspruch auf die halbe
Pension, welche der Verstorbene bezogen oder auf welche er ein
Anrecht gehabt hiitte, jede Waise bis zum zuriickgelegten 18. Lebens-
jahre auf 1/, der genannten Pension; immerhin darf die Summe
dieser verschiedenen Pensionsteile den Betrag der Pension, wie
sie dem Verstorbenen gesetzméssig zugekommen wire, nicht iiber-
steigen.

Die oben erwihnten Besoldungskategorien werden bestimmt
durch das Mittel der Besoldungen der letzten zehn Jahre. Die
Angehorigen der I. Kategorie haben alljihrlich einen Beitrag von
Fr. 40, diejenigen der II. Kategorie von Fr. 20 an die Staatskasse
zu entrichten.

Fiir die Ubergangsjahre 1882—1886 sind die Ruhegehalte auf
Fr. 800 bezw. Fr. 400 fiir Lehrer mit 25 Dienstjahren fe~toesetzt
worden; der gesetzliche Beitrag von Fr. 1000 bezw. Fr. 800 wurde
wihrend jener Zeit nur bei mindestens 35 Dienstjahren ausgerichtet.
Fiir das folgende Quinquennium 1887—1891 betrugen die Ruhe-
gehalte unter den nidmlichen Voraussetzungen Fr. 900 beziehungs-
weise Fr. 450.

Die wegen Krankheit nach mindestens zehnjihrigem Schul-
dienst notwendig gewordenen Ruhegehalte sind in demselben Ver-

1) Es betrifft die Professoren der Hochschule, die Direktoren, Lehrer und
Lehrerinnen am kantonalen Gymnasium und an der Industrieschule, an den
Lehrerseminarien und an den hihern Gemeindeschulen (Colleges communaux,
écoles supérieures communales), den Inspektor der colleges communaux und die
Schulinspektoren und Ubungsschullehrer an den Seminarien.
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hiltnisse reduzirt worden und zwar betragen sie von 1882—1886
Fr. 200 (I. Klasse) und Fr. 100 (IL ElaS‘:C) und von 1887—1891
Fr. 225 (I. Klasse) bezw. Fr. 112 (II. Klasse).

DIB cenannten, infolge von Krankheit oder korperlicher Ge-
brechen notwendigen Ruhegehalte sind widerruflich und werden
nur auf eine bestimmte Zeit gesprochen. Auf ein drztliches Zeugnis
hin konnen sie weiterhin bewilligt werden.

Das Reglement vom 8. Dezember 1882 bestimmt, dass fiir die
hohern Lehrer bei Berechnung der Dienstzeit eventuell auch der
im Kanton verbrachte Primar- oder Sekundarschuldienst ete. und
die in der Landeskirche verbrachten Dienstjahre in Betracht zu
ziehen seien.

Vom Erziehungsdepartement des Kantons Waadt sind uns in
freundlichster Weise folgende Angaben zur Verfiigung gestellt
worden.

Primarlehrerschaft. ot

. z.

(Gesamtzahl der Primarlehrerschaft des Kantons Waadt 501 Lehrer, 1892
469 Lehrerinnen. . R e Y g S T R 970
Zahl der be1trag~pﬂlcht1gen TEehrerohift o = e e e 958

Davon:
v elpﬁlchtet zu einem Jahlllchen Beitrag von Fr. 20: 498 Lehrer.
5 10: 460 Lehrerinnen.

Zahl del Pen:ﬂonnteu. AR S L e ey S R e 393

~ (Davon : Lehrer 177, Lehrerinnen 36, Lehrerswitwen 120,
Waisen 60, zusammen 393.) Fr.
Die Gesamtausgabe an die 393 Pensionirten betrng 1892 . . . . . 118,299

Davon kommen in Abzug an Beitriigen (Fr. 10 und 20) der Lehrerschaft 14,695
so dass als Nettoausgabe fiir den Staat verbleiben . . . . . . . 103,604

Seleundar- und hihere Lehrerschaft.

Zahl des Lehrerpersonals auf 31. Dezember 1892 . . ; 250
Zahl der Pensionirten: alte Lehrer 45, Witwen 23, '\Valsen 2), Zl-
saymmen--auf 31 Dezewiber 4832 .- 0 vy Lo LSS n 90
Fr.
Total der ausgerichteten Pensionen im Jahre 1892 . 2 30500
Beitriige der Mitglieder des Lehrerstandes (Fr. 20 und Fr. 40‘) .40 78,283
somit Nettoausgabe fiir den Kanton Waadt pro 1892 . . . . . . 31276

Bei einer Zahl von 1220 Lehrern gibt der Kanton Waadt an
Altersgehalten. Witwen und Waisenpensionen an 483 Beziiger
brutto Fr. 157,858 oder netto Fr. 134,880 aus.

B. Eidgendssisches Polytechnikum in Ziirich.

Betreffend Ausrichtung von Ruhegehalten an die Professoren
der eidgenossischen polytechnischen Schule setzt Art. 32 des
Bundesgesetzes vom 24. Februar 1854 iiber die Errichtung einer
eidgenossischen polytechnischen Schule folgendes fest:
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~Falls ein auf Lebenszeit gewihlter Professor ohne seine Schuld, also
wegen Alters, Krankheit u. s. w. andauernd ausser Stand ist, seinen Ver-
richtungen gehirig obzuliegen, so kann er auf sein Gesuch hin, oder auch
ohne dieses, vom Bundesrate auf den Antrag des Schulrates in den Ruhe-
stand versetzt werden. Dabei ist einem besoldeten Professor ein Teil
seiner Besoldung als Ruhegehalt auszusetzen.”

Da in der Regel die Ernennung auf eine 10jahrige Amts-
dauer lautet und die Lobenslanghchkmt der Anstelluong die Aus-
nahme bildet, so geht das Streben schon lange dahin, den gesetz-
lichen Anspruch aunf Ruhegehalt allen Professoren zu geben.
Inzwischen behilft man sich damit, dass Professoren des Poly-
techniknums ohne Riicksicht auf die Art der Anstellung auf Lebens-
zeit oder auf eine bestimmte Amtsdauer mit Ruhegehalten in den
Ruhestand versetzt werden, wenn es notwendig wird und angebracht
ist. Dabei wird die Hohe des Ruhegehaltes jeweilen individuell
bemessen. Die Ruhegehalte sind im Budget der Schule in dem
allgemeinen Ansatze fiir ,,Besoldungen® der Professoren enthalten.

Die Zahl der lebensldnglich ernannten und damit gesetzlichen
Anspruch auf Ruhegehalt besitzenden Professoren betrigt zur
Zeit 11, die Zahl der auf 10 Jahre ernannten 38.

Im Jahre 1893 wurden an Besoldungen der Professoren (ohne
Rnhenehdlte) Fr. 346,000, fiir die der Hiilfslehrer und Assistenten
. 66,000 aus,qenchtet

Im Jahre 1892 bezogen vier in den Ruhestand versetzte
Professoren zusammen Fr. 13,400 Ruhegehalt (Ende 1893 sechs).

Bis jetzt ist der Ruhegehalt zu hichstens zwei Drittel des
letzten Einkommens als Professor angenommen worden.

Die Gesamtausgaben fiir das eidgenossische Polytechnikum
(ohne Annexanstalten) betrugen fiir 1892 Fr. 755,000, fiir 1893
nach ungefihrem Abschluss der J ahresrechnung Fr. 760,000.

Uber die Frage der Ruhegehalte am Polytechnikum lisst sich
der Bundesrat in seiner ,Botschaft an die Bundesversammlung
betreffend Erhohung des Jahl‘(‘bkledlte\ fiir das eldeDOb\IS(he
Polytechnikum* vom 27. Januar 1893 folgendermassen vernehmen:

Bis jetzt ist immer nur den ausnahmsweise auf Lebenszeit ernannten
Professoren Pensionirung gesetzlich zugesichert: tatsiichlich kann und darf
aber die Pensionirung auch den in der Regel auf 10jihrige Amtsdauer
ernannten Professoren nicht vorenthalten werden, die vertrauensvoll sich
mit dieser Art der Ernennung begniigt, die wiederholten Erneuerungen
angenommen und dabel ihr ganzes Leben bis zur volligen Elsch(»pfunrr
ihrer Kriifte dem Dienste der Schule gewidmet haben. So hat man im
Laufe der Zeit neben auf Lebenszeit ernannten Lehrern auch andere mit
Ruhegehalt zuriicktreten lassen. Die hichste bis jetzt erreichte Zahl in
Ruhestand befindlicher Lehrer hat sich auf fiinf belaufen, mit einem durch-
schnittlichen Betrag des Ruhegehaltes von Fr. 3500; zur Zeit sind zwar
nur drel Pensiondre vorhanden, aber umsomehr alt gewordene, noch titige
Professoren, fiir welche Versetzung in Ruhestand angezeigt wiire. Es ist
peinlich, der Schule nicht wiirdig und dem Unterrichte schidlich, gar alt
und gebrechlich gewordene verdiente Lehrer sich noch abmiihen zn lassen
bis zur Erschipfung der letzten Kriifte und Einbiissung ihres Ansehens bei
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den Studirenden. Bel den jetzt in Ruhestand versetzten Lehrern war die
Besoldung eine bescheidene gewesen, sie hatten daher auch mit kleinern
Ruhegehalten abgefunden werden kionnen; bei der Mehrzahl der ferner in
den Ruhestand zu versetzenden Professoren wird sich aber dieses Verhiltnis
dandern. sodass fiir die Zukunft eine Erhéhung des durchschnittlichen Be-
trages der Ruhegehalte vorzusehen ist und es dabei immerhin einer Summe
von Fr. 25,000 fiir Ruhegehalte hediirfen wird, auch wenn man auf nicht
mehr als 5—6 Pensiondre rechnen will.

II. Die Pensions-, Alters-, Hiilfs-, Witwen-
und Waisenkassen.

In den sub I behandelten Kantonen finden sich neben den
staatlichen Ruhegehalten noch besondere eigene Institutionen der
Lehrerschaft, durch welche teils die Verabreichung von Ruhegehalten,
teils die Ausrichtung von Witwen- und Waisenrenten oder Pen-
sionen oder dann beide Zwecke vereinigt in Aussicht genommen
sind. Waadt macht hievon eine Ausnahme. In den iibrigen Kan-
tonen hat sich die Lehrerschaft entweder freiwillig, oder infolge der
Nitigung durch die Gesetzgebung zu gegenseitiger Hiilfeleistung
in Notfdllen zu Kassen, Vereinen oder Stiftungen zusammengetan.

Darnach sind obligatorische und fakultative Institute zu unter-
scheiden und zwar in beiden Fillen wieder

1. solche. wo die Fiirsorge im Alters- oder Invalidititsfall in den

Vordergrund des Interesses tritt und die Fiirsorge fiir Witwen

und Waisen gewissermassen nur nebenbei und in weniger

wirksamer Weise geregelt wird;
2. solche, wo die Fiirsorge fiir Witwen und Waisen verstorbener

- Lehrer der ausschliessliche Zweck ist. (Ziirich, Baselstadt.)

Obligatorische Kassen.

Wir lassen aus der Reihe der Kantone einige vorausgehen,
welche die Hiilfskassen der Lehrerschaft, in welchen das Moment
der Fiirsorge fiir das Alfer vorwiegt, in erheblicher Weise unter-
stiitzen (Neuenburg. Genf. St. Gallen, Appenzell A.-Rh.).

1. Kanton Neuenburg.?)

In den Lehrerkonferenzen des Jahres 1832 wurde die Griin-
dung einer Hiilfskasse der neuenburgischen Lehrer beschlossen.?)

) Vergl. Rapport du Comité central du fonds de secours et de prévoyance
du corps enseignant primaire du Canton de Neuchatel, sur le H7me exercice du
1er juillet au 31 décembre 1889.

2) Im Jahre 1833 wurde sie von 45 Mitgliedern (40 Lehrern und 5 Lehrer-
innen) ins Leben gerufen. Der ilteste der Lehrer war 55 die dlteste Lehrerin
h7 Jahre alt, einer der Lehrer hatte den Schuldienst mit 16, acht mit 17, sechs
mit 18 Jahren begonnen und eine Lehrerin zihlte 43 Jahre seit ihrer ersten
Ernennung.
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Der Eintritt in dieselbe war fiir alle Lehrer an (Gemeinde- oder
Privatschulen fakultativ.

Das Statut vom 22. Juli 1833 verlangte von den Mitgliedern
ein Eintrittsgeld von Fr. 6 und zehn jahrliche Beitrige von Fr. 5.
Art. 11 des Reglements setzte fest, dass keine Verwendung der
Mittel der Kasse stattfinden diirfe, bevor der Fonds auf L. 5000
Landeswiihrung gebracht sei.

Das Recht auf eine Pension wurde nach 30 Dienstjahren er-
worben. Die ersten Unterstiitzungen wurden im Jahre 1840, die
ersten Ruhegehalte im Jahre 1844 ausgerichtet (Fr. 40).

Das Reglement vom Jahre 1855 liess Eintrittsgeld und Jahres-
beitrag unverdndert, gewihrte aber 2/, der Pension schon nach 15,
3/5 nach 20, 4/5 nach 25 und die ganze Pension nach 30 Dienstjahren.

Das Gesellschaftsvermigen ist im Laufe der Jahre durch
Schenkungen und Legate gedufnet worden; insbesondere hat auch
der Konig von Preussen, als ehemaliger Besitzer der Grafschaft
heuenburo und Valangin, zweimal erhebhahe Summen beigesteuert,
nimlich 1834: L. oOOO 1844: L. 10,000 (Friedrich Wilhelm 1V ).

Durch das Reglement vom Jahr 1872 wurde in Ausfiihrung
von Art. Y4 des damaligen Unterrichtsgesetzes der Eintritt fiir
die Primarlehrer obligatorisch erklirt. Die Lehrerschaft hatte
20 jahrliche Einzahlungen zu leisten und zwar die Lehrer je Fr. 25
und die Lehrerinnen Fr. 15. Nach 20 Dienstjahren mussten die
Lehrerinnen zudem einen Beitrag von Fr. 200 (20 Erginzungs-
beitrige a Fr. 10) einwerfen, um der nimlichen Rechte wie die
Lelrer teilhaftig zu werden.

Jedes Mitglied hatte ein Anrecht auf die halbe Pension nach
20 und auf die ganze Pension nach 25 Dienstjahren (Art. 24).

Wenn ein Lehrer nach mindestens zehn Dienstjahren mitten
in seiner Titigkeit starb, so hatte seine Familie Anspruch auf die
canze Pension. bis das jiingste Kind des Verstorbenen 17 Jahre
alt war. Hatte die Witwe in jenem Zeitpunkt ein Alter von 50
Jahren, so bezog sie fortan die ganze Pension, sonst hatte sie
bloss :Xll\plll(ﬂl auf die halbe Pension.

Die Familie eines verstorbenen Lehrers mit weniger als zehn
Dienstjahren hatte nur Anspruch anf die haibe Pension. Im Falle der
Wiederverheiratung verlor die Witwe jeden Anspruch auf dieselbe.

Es ist nicht ohne Interesse, die Hihe der Pensionen zu ver-
schiedenen Zeiten kennen zu lernen. Sie weisen entsprechend dem
(Geist der (esetzgebung eine steigende Tendenz auf.

1844 Fr. 40 1872 Fr. 150 | Von 18441889 sind an
1862 PRE 1873 , 165 Ruhegehalten rund Fr.
1863 =20 1874 . 200 340,000, und in der Periode
1869 =80 1875 - 210 . von 1840—1889 rund Fr.
1870 . 40 1881 . 200 | 36,600 an ,Unterstiitzun-

1871 o 1886-—1889 . 180 | gen” verabreicht worden.
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Diese Pensionen stellten sich als ungeniigend heraus und es
hat das Primarschulgesetz vom 27. April 1889 die Stiftung auf
eine ganz andere Grundlage gestellt und ihr eine miichtige F(n-
deruncr verliehen, indem sie als ganz neues Moment das Prmmp
der V erqchel ung auf den Todesfall einfiigte; im fernern die ., Unter-
stiitzungen* in Vikariatsadditamente (Zuschiisse der Stiftung fiir
Stellvertretung kranker Lehrer) umwandelte ; endlich fiir diejenigen
Mitglieder, die vor ihrem 30. Dienstjahre vom Schuldienst zuriick-
treten, die zinslose Riickzahlung der gemachten Einzahlungen
vorsah.

Der Eintritt in die Stiftung ist fiir die neueintretenden Klein-
kinderlehrerinnen obligatorisch erklirt worden.

Die Leistungen der Lehrerschaft sind bedeutend erhoht worden
und der Staat hat dementsprechend seinen Zuschuss verdoppelt.

Die Frage der oben skizzirten neuen Alfers- und Hiilfskasse
fiir die Pr zmmlehiersc]mﬂ des Kantons Neuenburg ist in dem Gesetz
iiber den Primarunterricht vom 27. April 1889? Art. 98—105,
behandelt.

Der .Fonds scolaire de prévoyvance* bildet eine Stiftung mit
rechtlichem Sitz in Neuenburg. Diese Stiftung hat zum Zweck,
der Primarlehrerschaft einen angemessenen Ruhegehalt zu ver-
schaffen, im fernern eine durch das Gesetz festgestellte Ver-
sicherungssumme im Todestall auszurichten, sodann in Krankheits-
tallen von Lehrern und Lehrerinnen zum Teil fiir die Kosten der
Stellvertretung aufzukommen.

Zum Eintritt in die Stiftung sind die Lehrer und Lehrerinnen
an den Kleinkinder- und Primarschulen verpflichtet. Sie diirfen
die Mitgliedschaft beibehalten, auch wenn sie eventuell mit der
Inspektion bezw. Direktion von Anstalten betraut werden. Sodann
konnen als Mitglieder aufgenommen werden Fachlehrer auf der
Primarschulstufe, sofern sie ihre ganze Zeit dem Lehramt widmen
und die patentirten Lehrer und Lehrerinnen von Waisenhdusern
sowie von Instituten des Staates und der Gemeinden oder von
solchen Anstalten, welche der Staatsaufsicht unterstellt sind. Nicht
inbegriffen sind die eigentlichen Privatschulen, welche an die Stelle
der Primarschule treten.

Die Mitglieder der Stiftung haben wiahrend 30 Jahren einen
jahrlichen Beitrag von Fr. 60 zu leisten. der denselben jeweilen
von ihrer Besoldung abgezogen wird.

Diejenigen Mitglieder, welche vor ihrem 30. Dienstjahre aus
der Stiftung austreten, erhalten ilre Einzahlungen zinslos zuriick-
bezahlt. Bei einem dllfdllwcn Wiedereintritt fallen die friithern
Dienstjahre nicht in Berechnung, sofern nicht die seinerzeit
erhobene Riickzahlung wieder in die Kasse eingeworfen wird
(§ 102).
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Der jihrliche Staatsbeitrag an die Stiftung betridgt Fr. 20,000
1111(1 ist durch das Lnte111(htwe~et/ (Art. 103) fextwe\etzt (friiher

. 10,000).

Ein Ruhegehalt sowie eine Versicherungssumme wird unter
folgenden Vorbehalten ausgerichtet :

Nach 30 Dienstjahren hat jedes Mitelied der Stiftung beim
definitiven Riicktritt von seiner Lehrstelle das Recht auf eine
Pension im Maximum von Fr. 800. Beim Tode eines Mitgliedes
wird seinen direkten Deszendenten oder Aszendenten eine Ver-
sicherungssumme im Normalbetrage von Fr. 3000 ausgerichtet und
zwar darf, so lange der Staat einen Beitrag leistet, weder
dic Pension Fr. 800 iiberstiegen, noch die Versicherungssumme
von Fr. 3000 iiberschritten werden, auch wenn der Stand der
Stiftung dies gestatten wiirde. Von dem Zeitpunkte an, wo dies
moglich sein Wud hort die Beitragsleistung des Staates auf
(Art. 105). Die Verwandten der Seitenlinien haben keinen Rechts-
anspruch auf Pension und Versicherungssumme; dagegen kann
denselben sowle auch andern Personen, welche von dem Ver-
storbenen unterstiitzt worden sind, mit Genehmigung des Staats-
rates eine Unterstiitzung verabreicht werden.

An die Versicherungssumme haben in erster Linie der hinter-
lassene Gatte oder die Gattin ein Anrecht, da dieselbe als ge-
meinsam erworbenes Vermigen betrachtet wird, und zwar steht
jener Anspruch im Verhiltnis zu den seit der Verheiratung
gemachten Einzahlungen.

Als Ubergangsbestimmung figurirt der Art. 121 des Primar-
schulgesetzes vom 27. April 1889. FEr carantirt den im aktiven
Schuldienst stehenden Lehrern und Lehrerinnen ihre unver-
minderten Anspriiche auf die bisherige Alterskasse der Primar-
lehrerschaft und stellte es denselben frei, ihre bisanhin gemachten
Einzahlungen im Laufe der niichsten fiinf Jahre (1890, 1891 1892,
1893, 1894) zu erginzen, um sich in den Genuss der Rechte der
neuen Stiftung zn “setzen,

Durch ein Kreisschreiben des Erziehungsdepartements vom
13. Dezember 1889 wurde die Primarlehrerschaft eingeladen, sich
bis Ende Februar 1890 iiber ihr Verbleiben bei der alten oder
den Beitritt zur neuen Stiftung auszusprechen.?)

Jedes Jahr nach Abschluss der Rechnungen wird die fiir
Pensionen und Entschidigungen verfiighare Quote festgesetzt.
Unter Genehmigung des Staatsrates bestimmt der Vorstand der
Stiftung den Betrag der jahrlichen Ruhegehalte und der Ver-
sicher IIDO’\—LHIHChddIOllIlO'('n fiir ein oder wenn moglich fiir mehrere
Jahre unter BelllebIC]itI(’llllC" des Bediirfnisses von seite der
Lehlerschaft und der Hiilfsquellen der Stiftune.

1) Zmu Eintritt in die neue Stiftung meldeten sich 325, fiir das Verbleiben
bei der alten Stiftung optirten 89 Mltghede]
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Die Pensionen und Versicherungsentschiidigungen werden aus
den Einzahlungen der Lehrerschaft, den Zinsen der Stiftung und
der einen Hilfte des Staatsbeitrages bestritten. Die andere Hilfte
des letztern wird dem Stiftungskapital hinzugefiigt; ebenso alle
Geschenke und Legate ohne besondere Bestimmung, bhis es die
Einzahlungen und ubno'en Einkiinfte der gesamten htlttuncr er-
moﬂmhen fir finf aufemander folgende Jahle die volle Alters-
pension von Fr. 800 und eine Versicherungssumme von Fr. 3000
festzusetzen.

Die hauptsichlichsten FEinnahmen der neuen Stiftung sind

folgende : 1889 1890 1891 1892
Fr. Fr. Fr. Fr.
1eZmge: . - e 3.186 7383 10,767 11,304
2. Jahre~l)91t1arre der ‘\Iltolleder S 7,775 17565 19,610 21,335
3. Nachtriigliche Enuahiunsreu (§ 121) . = 30.882 32,751 23918
4. Staatahelnm’ . S e T g rre et 00005 5200005 = 20,000 - 20,000
5. Geschenke und Lega,te i e = 2,000 S 300 —

Fiir Pensionen und Unterstiitzungen
diirfen die Summen sub Ziffer 1, 2 und
die Hilfte des Staatsheitrages verwendet

werden, im Gesamthetrage von . . . . 20961 34948 40,277 42,639
Daraus sind in den letzten Jahren unter anderm folgende
Ausgaben bestritten worden : 1890 1891 1892
Fr. Fr. Fr.
Friithere Pensionen . . . . . . . . . 11,860(841) 12,039(85) 12,586(89)
Newp Pelisipnen 05 orosv e D0 TEsty 977 (§) 5,821 (12) 9.616 (I5)
Versicherungssummen . . . . . . . . 2,700 2,700
Vikariatsentschidigungen . . . . . . . 51bH 628 b8
Spezielle Unter stiitzungen . . . e 550 471 401
Riickzahlung g,enm(hte} Lln/,.tllhmﬂen L H44 2,183 7,822
\emaltnnmkmren ST R IR R e e 1 187__‘7 13—_%79‘ 18%47
Total 18 933 22.620 ‘%4 547
1889 1890 1891 1892
Die Zahl der Mitglieder betrug . . 483 491 495 520

Im Jahr 1892 sind an 89 Berechtigte der alten Stiftung an
Pensionen je Fr. 180, an 15 Angehorige der neuen Stiftung
(4 Lehrer und 11 Lehrerinnen) je Fr. 720 ausgerichtet worden.
Bis jetzt konnten nur neun Zehntel des gesetzlichen Maximums
von Fr. 800 Pension beziehungsweise Fr. 3000 Versicherungs-
summe, also Fr. 720, bezichungsweise Fr. 2700 verabreicht werden.

Das Vermigen der Stiftung erreichte die folgenden Summen:

1869 1889 1890 1891 1892
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Beservelonds 7. 0 T 1 76.366 176.320 ! 16.014 33,672 41.763

\217.202 260,253 294,172
Total 16,366 176,320 233,216 293,925 335,935

Kapitalfonds .

1) Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Pensionirten amn.
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2. Kanton Genf.

Im Kanton Genf bestehen zwei Alters-, Pensions-, Witwen- oder
Waisenkassen (caisses de prévoyance), ndmlich eine fiir die Primar-
lehrerschaft und eine fiir die Sekundarlehrerschaft. Sie sind die
einzigen durch den Staat organisirten Anstalten. Im Laufe des
Sommers 1893 hat der Staatsrat dem Grossen Rate einen Gesetzes-
entwurt betreffend eine Pensionskasse (caisse de retraite) fiir die
Staatsbeamten und -Angestellten unterbreitet, ebenso ist ein Ge-
sctzesentwurf fiir eine &dhnliche Institution zur Fiirsorge fiir die
Kleinkinderlehrerinnen, die nach denselben Grundsiitzen wie die
Institute der Primar- und Sekundarlehrer eingerichtet werden soll,
in Vorbereitung.

a. Primarlehrerschaft.

Die Bestimmungen betretfend die . Caisse de pwvovance des
fonctionnaires de I'enseignement primaire* sind im Unterrichts-
cesetz vom H. Juni 1886 ‘enthalten und lauten folgendermassen:1)

Art. 66. Les fonctionnaires de linstruction primaire nommés a dater
de la promulgation de la présente loi, et ceux qui, dgés de moins de trente
ans, ne sont pas membres de la caisse de prévoyance, sont tenus de faire
partie de cette caisse.

Art. 67. I Etat payera directement a cette Caisse, pour chaque fonc-
tionnaire, une allocation annuelle de fr. 50, aux conditions suivantes :

1. Chacun des membres versera une contribution qui ne sera pas infé-
rieure a frs. 80 par an.

2. Sauf nne retenue de 159, sur les revenus de la Caisse faite en vue
des remboursements aux sociétaires et de l'augmentation dun fonds social,
la totalité des versements et des revenus sera affectée chaque année au
service des pensions qul seront payées a dater de la promulgation de la
présente loi, sans toutefois que le chiffre d’aucune pension dépasse fr. 1800,
I'excédant demeurant acquis an fonds social.

3. Les personnes actuellement pensionnées continuent a toucher leurs
pensions sur les bases établies par les statuts actuellement en vigueur.

4. L’allocation de V'Etat ne doit servir qu’a parfaire le chiffre de la
pension jusqu'a ce qu’il atteigne la somme de fr. 1500 an maximum. L'excé-
dant de D'allocation fait retour a la Caisse de I'Etat.

5. Les statuts de la Caisse doivent étre approuvés par le Grand Conseil.

Die Caiue de prévoyance des fonctionnaires de l'enseigne-
ment primaire wurde am 10. Mai 1839 gecriindet. 2) Die gegen-
wiirtie geltenden Statuten der Stiftung vom 13. Oktober 1886
sind vom Grossen Rate des Kantons Genf am 23. Oktober 1886
genehmigt worden. Sie qualifizirt sich in der Hauptsache als eine
Pensions- oder Alterskasse, in zweiter Linie als Witwen- und
Waisenkasse.

1) Die Frage der Revision der beiden Gesetzesartikel ist vorgesehen,
allein die Behandlung einer beziiglichen Vorlage wurde vom Grossen Rat ver-
schoben.

2) Statutenrevisionen haben stattgefunden 1849, 1853, 1858, 1864, 1866,
1873, 1879.



Pensions-, Alters-, Hiilfs-, Witwen- und Waisenkassen. 31

Die Lehrer und Lehrerinnen auf der Primarschulstufe?!) sind
zum Eintritt in die Kasse verpflichtet. Die Primarschulinspektoren,
dic Arbeitsschulinspektorin und die Lehrer der Landsekundar-
schulen, sofern sie im Zeitpunkt ihrer Bernfung an die betreffende
Stelle der Stiftung noch nicht angehort haben, werden als Mit-
glieder der Stiftung zugelassen. Jedes Mitglied hat wéhrend
20 aufeinanderfolgenden Jahren jihrlich Fr. 80 einzuzahlen, wenn
es nicht vorher in den Genuss einer Pension eintritt (Art. 4).

Beim Eintritt in die Kasse kann der Lehrer fiir die vorher-
gehenden Jahre mit im Maximum 590/, jéhrlichen Zinsen die Ein-
zahlungen nachleisten.

Die Mitglieder der Stiftung, welche vom Schuldienst zuriick-
treten, werden als ausgetreten betrachtet, ausgenommen wenn sie
eine Pemmn aus der Kasse beziehen, oder zu anal oder Arbeits-
schulinspektoren ernannt werden.

Beim Tod eines Mitgliedes verbleiben die einbezahlten Summen
der Stiftung. Wenn indessen als Hinterlassene Kinder von unter
19 Jahren vorhanden sind. so beziehen dieselben drei Viertel der
Pension bis zu ihrem zuriickgelegten 19. Altersjahr, oder sie kinnen
diec Einzahlungen zuriickfordern; ein Witwer oder eine Witwe,
sofern sie mmdestenb 50jahrig \1nd haben Anrecht auf die Hilfte
der Pension oder auf zinslose RHC}dElHtHHO der Einzahlungen ; die
direkten Aszendenten eines ledigen oder verwitweten \htc’hedes
sodann konnen ein Viertel der Pension oder die Hilfte der ein-
bezahlten Summen beanspruchen.

- Die Pensionen werden bestritten aus den Zinsen des Gesell-
schaftsvermigens, aus den Staatsbeitriigen gcemiiss Art. 67 des
Unterrichtsgesetzes vom 5. Juni 1886 und aus den Einzahlungen
der Mitglieder.

Mit Riicksicht auf die Riickzahlungen an die Mitglieder und
die notwendige Vermehrung des Ge\ell\ch‘lftsvemmoens wird von
den Bruttoeinnahmen ein Betlao von 1590/, aboezooen

Die Betrige fiir die Pensionen sind folgendermassen fest-
gestellt (Art. 16—19).

1. Fiir die vor dem Inkraftreten des Unterrichtsgesetzes von
1872 (gemiss den Statuten vom Jahr 1872) bewilligten Pensionen:
Fr. 20 per Dienstjahr.

2. Nach dem Unterrichtsgesetz von 1872 (gemiiss den Statuten
von 1879) bewilligte Pensionen: Fr. 32 per Dienstjahr.

3. Fiir die seit dem Inkrafttreten des Unterrichtsgesetzes von
1886 bewilligten Pensionen wird das Betreffnis per DlEHStJAhl‘ all-

jahrlich ernnttelt und zwar ist es ein Quotlent dessen Dividend
gleich den Bruttoeinnahmen der Kasse weniger 1. die allgemeinen

1) Régents, régentes, sous-régents et sous-régentes.
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Unkosten, 2. den Abzug von 159/, (Art 15) und 3. die Pensions-
summe fir die dltern Penswncn und dessen Divisor gleich der
(Gesamtsumme der Dienstjahre der seit der Genehmigung der vor-
stehenden Statuten durch den Grossen Rat pensionirten Mitglieder.

Das Maximum eines Dienstjahresbetreffnisses im Sinne der
obigen Ausfithrungen kann auf hichstens Fr. 72, d. h. die Pension
kamn bei 25 Einzahlungen (U nterrlchtsoesetz Art. 67, § 2) im
Maximum Fr. 1800 betragen.

Um ein Awnrecht aut die ganze Pension zu besitzen, muss ein
Mitglied 25 Einzahlungen geleistet haben und mindestens 50 Jahre
alt sein.

Jedes Mitglied, welches vor dem 0. Lebensjahre nach zwanzig-
maliger Einzahlung vom Schuldienst zuriicktritt, erhélt eine Pension,
die entsprechend reduzirt wird, je nachdem zur Zahl von 25 Ein-
zahlungen mehr oder weniger fehlt.

Wer mit dem 45. Jahre bereits seine 25 Einzahlungen geleistet
hat, muss, sofern er den vollen Pensionsbetrag erhalten will, bis
zum H0. Jahre warten.

Es konnen nicht in den Genuss der Pension eintreten:

1. alle diejenigen, welche auch fernerhin im offentlichen Schul-
dienste verbleiben :

2. wenn Darlehen an die Kasse 1) noch nicht zuriick-
bezahlt sind:

Beim Tode eines vor dem H(. Lebensjahre pensionsberechtigten
Mitgliedes der Stiftung erhalten die hinterlassenen Kinder bis zu
ihrem 19. Lebenﬂahre drei Vierteile der Pension. mindestens
H0jihrige kinderlose Witwer oder Witwen die Hiilfte und wenn
der Verstorbene verwitwet oder ledig war, seine direkten Aszen-
denten einen Viertel der Pension (Art 99y,

Jede Pension ist unpfindbar und uniibertragbar.

Die Kasse zihlte am 31. Dezember 1892 298 Mitglieder, wo-
von 18 bereits je 25 Einzahlungen geleistet haben und unter denen
26 Pensionsbeziiger sind. Dazu kommen — allerdings nicht als
Mitglieder — nenn Witwen und drei pensionsberechtigte Minorenne.

An Pensionen sind 1892 an 41 Berechtigte Fr. 36,7412) ver-
ausgabt worden. Die Darlehen der Kasse an Mitglieder betrugen
Fr. 1915 (1891: Fr. 3460).

1) Die Kasse kann den Mitgliedern Darlehen machen, die aber die Hilfte
der geleisteten Kinzahlungen nicht iiberschreiten, aber auch nicht weniger
als Fr. b0 hetragen diirfen. Die Riickzahlung hat innerhalb fiinf Jahren mit
einem jiahrlichen Zins zu 49, und zwar quartaliter zu erfolgen. Sie soll ausser-
dem vor der 20. Einzahlung beendigt sein. Wenn von einem Mitglied iiber
20 Jahreseinzahlungen uelebter worden sind, so sind Darlehen bei der Kasse
nur gegen 11y130‘r11ek111~che Sicherheit moglich.

2) Neue Pensionen Fr. 28,672, alte Pensionen Fr. S8069.
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Es betrugen im letzten Jahrzehnt :

i Gge Prs Mitglieder- Staats- A 3

T 22 TSmO
Fr. Fr. Fr. Fr.

1883 260,193 12,555 8.467 153
1884 271,240 13,495 8.588 151
1885 284,343 13.222 8.552 159
1886 298,896 12,602 8.890 158
1887 328,749 14.556 17,240 266
1888 341.911 13,785 17.170 2065
1889 347.604 14.9500 17.300 269
1890 306.099 13.869 17.870 279
1891 362.076 15,136 18,500 275
1892 374.8891) 15203 20,340 12,718 298

Die Taxe fiir die bei der Berechnung massgebenden Jahre
war bei den seit 1. Januar 1887 erteilten Pensionen Fr. 56, was
den Betrag der ganzen Pension auf Fr. 1400 bei 25 Einzahlungen
und mindestens 50 Lebensjahren ansteigen liess.

Was die iltern Pensionen anbetrifft, so sind sie durch Art. 16
a und b der Statuten festgestellt. d. h. die vor 1872 gesprochenen
Pensionen werden auf dem Fusse von Fr. 20, und die seither
(1872—1886) eriftneten Pensionen auf dem Fusse von Fr. 32 per
Jéhrlicher Einzahlung ausgerichtet.

B. Sekundarlehrerschaft.

Der Art. 188 des Unterrichtsgesetzes des Kantons Genf vom
D. Juni 1886 lautet:

.Dans le cas on les fonctionnaires de l'enseignement secondaire insti-
tueraient une Caisse de prévovance, une loi spéciale déterminera les con-
ditions dans lesquelles 1'Etat pourra participer, soit & la création, soit a
I'entretien de cette Caisse.

.Cette disposition s’applique aux fonctionnaires des écoles enfantines.”

Auf Grund dieser Bestimmung wurde die Alterskasse bezw. die
Witwen- und Waisenstiftung der Genfer Sekundarlehrerschaft ins
Leben gerufen, die im grossen ganzen die fiir die Kasse der Primar-
lehrer massgebenden Grundsiitze adoptirte. Die Statuten der Gesell-
schaft wurden in den Generalversammlungen vom 8. Mirz und
18. September 1888 festgestellt. Der Grosse Rat des Kantons hat
dieselben unterm 10. Oktober 1888 genehmigt und beschlossen,
vom Jahre 1889 an withrend zehn Jahren alljihrlich eine feste
Summe von Fr. 4000 fiir die genannte Kasse auszuwerfen, sofern
sich mindestens 50 Mitglieder der Sekundarlehrerschaft daran be-
teiligen. Ausserdem leistet der Staat einen jihrlichen Beitrag?)
fiir jedes Mitglied von

Fr. 40 bei einer Besoldung bis auf Fr. 2500

-6 Eee = 5 von . 2501—3500
< | i , . iber . ' 3500

1) Kapitalfonds Fr. 317,769, Reservefonds Fr. 57,121.
2) Dieser Beitrag bezieht sich nicht auf die in den frithern Jahren ge-
machten Einzahlungen der Lehrerschaft.

3
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Jeder Lehrer, der ausser seiner Lehrtitigkeit noch eine andere
lukrative Beschiftigung hat, wird als in die letzte Kategorie fallend
betrachtet.

In keinem Fall diirfen die Staatsbeitrige an die Kasse
Fr. 10,000 iibersteigen; trate dies ein, so wiirde der feste Staats-
zuschuss an die Kasse im Betrage von Fr. 4000 entsprechend
vermindert.

Die Mitglieder des Sekundarschullehrerstandes, welche im
Zeitpunkt der Griindung der Kasse das Alter von 5D Jahren noch
nicht erreicht haben und deren fixe Besoldung auf mindestens
Fr. 1000 per Jahr ansteigt. sind zum Eintritt in die Stiftung ver-
pflichtet, sofern sie nicht bereits der Kasse der Primarlehrer als
Mitglieder angehoren.

Zum Eintritt als Mitglieder in die Stiftung sind diejenigen
Mitelieder der Sekundarlehrerschaft berechtigt, welche

1. iiber 5D Jahre alt sind und einen festen Gehalt von
mindestens Fr. 1000 beziehen,

2. einen festen Gehalt von weniger als Fr. 1000 bezichen,
insofern deren hauptsichlichste Betéitigung diejenige im Schul-
dienst ist.

Jedes Mitglied, das den offentlichen Schuldienst verlisst, wird
als aus der Stiftung ausgetreten betrachtet.

Nach § 1 der Statuten vom 8. Miirz und 18. September 1888
(vom Grossen Rat genehmigt am 10. Oktober 1888) hat die Stiftung.
wie diejenige der Prlmallehler%ch&ft den Zweck,

1. jedem ihrer méinnlichen oder weiblichen Mitglieder einen
lebensldnglichen Ruhegehalt zu verschatfen,

2. der Witwe bezw. dem Witwer oder den Waisen eines ver-
storbenen Mitgliedes der Kasse, das im Zeitpunkt seines Ablebens
cgewissen statutarischen Voraussetzungen bereits geniiet hat, inner-
halb gewisser Schranken eme thrh(hc Pension zukommen Al
lassen.

Mit Bezug auf die Rulegehaltsfrage ist folgendes festgesetzt:

Es ist zum Bezug eines Ruhegehaltes berechtigt :

1. Jedes Mitglied, welches den offentlichen Schuldienst nach
dem 55. Lebensjahre verldsst und wenigstens 15 jihrliche Ein-
zahlungen geleistet hat.

2. Jedes DMitglied, das nach mindestens zehn Einzahlungen
infolge von Krankheit oder (Gebrechlichkeit, welche dasselbe zur
Bekleidung eines ecintriiglichen Amtes unfiihig machen, den Schul-
dienst zu Vella:sen gezwungen ist.

3. Die Pension hort von dem Zeitpunkte an auf, in welchem
das betreffende Mitglied in einer offentlichen Verwaltung eventuell
einen Posten mit mindestens Fr. 2000 Einkommen bekleidet.
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Nach Art. 11 der Statuten hat jedes Mitglied eine jédhrliche
Einzahlung von Fr. 200 (inkl. Staatsbeitrag) zu leisten unter fol-
genden Bedingungen:

1. Die Anzahl dieser Jahresbeitrige darf 25 nicht iibersteigen.

2. Die fernere Einzahlung der Jahresbeitrige nach zuriick-
oelegtem 55. Altersjahr ist nicht mehr obligatorisch, sofern bis
dahin mindestens fiinfzehn Einzahlungen stattgefunden haben.

3. Jeder Bruchteil eines Vierteljahres ist als volles zu rechnen.
Die Primienbeitrige, die als solche unpfindbar sind, werden quar-
taliter durch die Staatskasse an der Besoldung abgezogen und es
wird iiber die von jedem Mitgliede gemachten Einzahlungen genaun
Buch gefiihrt.

Um eine Pension, abgesehen von den andernorts festgesetzten
Bedingungen, zu erhalten, miissen alle Einzahlungen vollstindig
celeistet sein.

Nach § 25 sind die Ruhegehalte proportional der von den
Miteliedern einbezahlten Summe samt Zins und Zinseszinsen zu
40/, per Jahr.

Die Zinsen werden nur bis zu dem Tage beriicksichtigt, mit
welchem der Gesellschafter in den Genuoss seines Ruheg eh‘ﬂts ‘tritt.

Der Betrag der Pension wird alljihrlich durch die General-
versammlung nach Entgegennahme eines Vorschlages des Komites
bestimmt. In keinem Falle darf der Ruhegehalt eines Mitgliedes
weniger als 60/, seiner um den Staatsbeitrag und die 71use11 und
Zmﬂesnnsen zu 49/, vermehrten Emzahluuoen betragen.

Das Gesellschaftsvermigen setzt sich zusammen aus dem wnver-
diusserlichen Kapitalfonds und dem Betriebsfonds, aus welchem
zum Teil die Pensionen, sowie die sonstigen Auslagen bestritten
werden.

Der Kapitalfonds wird aus einem funfpm?entloen Abzug von
den jidhrlichen Einnahmen der Kasse (Einzahlungen der \IltOhodel
und Staatsbeitrag), sowie allfiillicen, ohne ausdriickliche Zweck-
bestimmung der Kasse gemachten Geschenken und Legaten ge-
bildet.

Der Betriebsfonds wird durch die nach Abzug der obigen 59/,
gebildeten Kassaeinnahmen, ferner durch demselben oemachte
besondere Zuwendungen (Geschenke und Legate) alimentirt.

Die Kasse kann ihren Mitgliedern Darlehen abgeben, die im
Maximum die Héilfte der Oemachten Einzahlungen el‘relchen diirfen.
Kein Darlehen darf weniger als Fr. 100 betragen. Die Riickzahlung
hat innerhalb fiinf Jahren mit 40/, Zinsen durch 1’181‘t€1jah1118]1€
Amortisation zu erfolgen.

Pensionirte Mitglieder konnen Darlehen von der Kasse nur
gegen hypothekarische Sicherheit erhalten (siehe auch Primarlehrer-
kasse).
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Wenn ein Mitglied mit oder ohne Ruhegehalt stirbt, nachdem es
zehn Einzahlungen geleistet hat. verbleiben die letztern der Kasse.

Immerhin erhalten allfillie iiberlebende Kinder zusammen his
zu ihrem 20. Jahre drei Viertel des Ruhegehaltes, welchen das
verstorbene Mitglied hiitte beanspruchen kinnen

Von dem Tage an. wo den Kindern die obige Quote des Ruhe-
ochaltes nicht mehl zukommt erhiilt die allfiillie iiberlebende Witwe
vom zuriickgelegten H0., der “ itwer vom zur uckoeleoten 60. Lebens-
jahre an die Hilfte des Ruhegehaltes, welcher dem V erstorbenen
zugekommen wire. Derselbe Betrag kommt den direkten Aszen-
denten des Verstorbenen zu, sofern kein pensionsberechtigtes Kind
oder keine pensionsberechtigte Gattin bezw. Gatte vorhanden ist.

Im Falle der Wiederverheiratung gehen pensionsberechticte
(zatten des Ruhegehaltes verlustiz; dagegen nicht die direkten
Aszendenten und die Kinder.

Es sind zur Riickforderung der effektiv ausgeworfenen Sum-
men diejenigen Gesellschafter berechtigt, welche entweder den
offentlichen Schuldienst vor /uruckfrelefrtem 55. Lebensjahre oder
bevor sie 15 jidhrliche Emzahluntren geleistet haben. verlassen.
Diejenigen, welche den uf’fenthchen \Lhuldlenst infolge Krankheit
oder kirperlicher Gebrechen zu verlassen gezwungen sind und
weniger als 15 Einzahlungen geleistet haben, haben die Wahl
m\'bchen dem Ruhegehalt und der Riickerstattung der gemachten
Kinzahlungen ohne Zinsen.

Beim Tode eines Miteliedes, das noch nicht zehn Einzahlungen
celeistet hat, haben die Kinder bezw. ein Gatte oder ein direkter
Aszendent auf zinslose Riickgabe der durch den Verstorbenen
ausgeworfenen Summen Anspruch.

Sofern der verstorbene Gesellschafter keine rentenberechtigten
Verwandten besitzt, fallen die gemachten Einzahlungen der
Kasse zu.

Fiir die Ubergangszeit setzen die Statuten folgendes fest:

Fiir die vor Griindung der Kasse angestellten Sekundarlehrer
ist der Beitritt zur Kasse fakultativ. fiir die andern obligatorisch.
Den erstern stand es frei, fiir die friithernm Dienstjahre die
notwendigen KEinzahlungen zu leisten. die aber 15 nicht iiber-
steigen durften; aller dmg.s musste die beziigliche Beitrittserklirung
innerhalb der na.chsten drei Monate nach Griindung der Kasse
abgegeben werden. An die betreffenden Einzahlungen leistete der
Staat denselben Beitrag. wie an die iibrigen Mitglieder.

Nach Art. 45 darf eine Pension in den ersten fiint Jahren
ihres Bestehens nur ausgerichtet werden im Todesfall eines Mit-
gliedes oder im Falle des Riicktritts von einer Lehrstelle infolge
von Krankheit oder Gebrechen, sofern mindestens 10 Einzahlungen
geleistet worden sind.
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Die Mitgliederzahl war in den letzten Jahren folgende: 1889:
- 1890: 64 1891: 65; 1892: 66.

Die 66 Mltgheder des Jahres 1892 verteilen sich auf dice
cinzelnen Unterrichtsanstalten folgendermassen :

Stiadtische Sekundarschule . . . . . . . . 21

Landsekundarschuleh 'L 5 i g aomiandiu JULE

Colléege de Genéve . . RS e e

Gewerbeschule (école pmte:smnnelle) et

1889 1890 1891 1892
Es betrugen: Fr. Fr. Fr. Fr.

Staatsberfrag .~ o oo LT TN 7.390 7,608 ca. 8,000
Nermoren: "L 0L vl o0 e s HAMB 64,371 87.545 109.835

Trotzdem dic Statnten die Pensionirung wiahrend der ersten
O Jahre des Bestandes der Stiftung nur ganz ausnahmsweise als
zuldssig erklirten, war es doch moglich, beispielsweise im Jahr
1892 in zwei Féllen zusammen Fr. 1840 auszurichten.

3. Kanton St. Gallen.

Der Staat unterhilt eine Unterstiitzungskasse fiir die Lehrer
der St. Gallischen Volksschule, welche wegen geistiger oder korper-
licher Gebrechen oder Altersschiciiche dienst- und in hoherm oder
geringerm Grade erwerbsunfihig geworden sind, sowie fiir die
hinterlassenen Witwen und Waisen verstorbener Lehrer.1) Sie
trat nach 11161113&111'10611 Verhandlungen und heissen Kidmpfen am
1. Januar 1878 in Kraft, nachdem sich ein Teil der Lehrerschaft
derselben gegeniiber durchaus ablehnend verhalten hatte.

Anteilhaber dieser Kasse ist die gesamte definitiv und pro-
visorisch patentirte, im Kanton angestellte Primar- und Real-
lehrerschaft weltlichen Standes (Liehrer und Lehrerinnen), sowie
die Lehrer des Lehrerseminars und der Musterschule in Maria-
berg, der Lehrer an der kantonalen Strafanstalt, der Vorstand
der Taubstummenanstalt in St. Gallen, die Vor steher der Rettungs-
anstalten, welche unter staatliche Aufsicht gestellt sind, und die
patentuten als Lehrer wirkenden Vorsteher von Gememdewalsen-
anstalten.

Nach dem vollendeten 50. Altersjahre findet cine Aufnahme
in den Unterstiitzungsverband nicht mehr statt.

Die FEinnalmen der Unterstiitzungskasse bestehen aus den
Jahreszinsen der Fonds. den Talnebbeltldwen der Mitglieder a
F1 90 dem jahrlichen Staatsbeitrag von F1 20 per \[11;0fhed den

1) Es ist dies Art. 1 der Statuten der Unterstiitznngskasse fiir die Volksschul-
lehrer des Kantons St. Gallen vom 21./25. Oktober 1886, die in Vollziehung von
Art. 68 “des Gesetzes iiber das Erziehungswesen vom 8. Mai 1862 und des
Art. 2 des Gesetzes iiber Festsetzung der Primarlehrergehalte vom 15. Januar
1877, sowie in Revision der Statuten der Unterstiitzungskasse fiir die Volks-
schullehrer des Kantons St. Gallen vom 31. Janunar /2. Februar 1884 erlassen
wurden.
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jahrlichen Beitrigen der Schulgemeinden, Korporationen und
Waisenanstalten von Fr. 50 per Lehrstelle, sowie aus Eintritts-
geldern und Nachzahlungen, riickfilligen Seminarstipendien und
allfiillligen Geschenken.

Die Beitragsleistung des Lehrers hort auf mit dem Eintritt
in den Pensionsgenuss, sowie nach 40 Dienstjahren.

Von aunswiirts kommende Lehrer, welche in den offentlichen
kantonalen Schuldienst eintreten, haben bei Anlass der definitiven
Patentirung bis zum Antritt des 30. Altersjahres ein Eintrittsgeld
von Fr. 100 und bis zum erfiilllten 45. Jahre ein solches von
Fr. 160 zu entrichten. In einem hohern Alter kionnen solche
Personen in den Unterstiitzungsverband nicht mehr aufzenommen
werden (Art. 10).

Sollte der Fall eintreten, dass in einem Jahre die Zahl der
Pensionsgesuche von Lehrern diejenige Ziffer, welche der Organi-
sation der Unterstiitzungskasse zu Grunde liegt. in einer die
Entwicklung derselben gefihrdenden Weise uberbteloen wiirde, so
sind diejenigen (Gesuche. welche sich zunichst auf Alter tuchtlofe
Leistungen und Dienstzeit stiitzen, in erster Linie zu ber ucksmhtlo'en
die iibrigen begriindeten Gesuche aber soweit als miglich mlt
Priorititsrecht auf das folocende Rechnungsjahr zuriickzustellen.
Pensionsgesuche fir Witwen und Waisen dagegen diirfen nicht
zuriickgestellt werden (Art. 18).

Art. 11 bestimmt die Hohe der Pensionen folgendermassen:

. eine volle Pension von Fr. 600 an solche Lehrer, welche nach wenigstens
zehnjihrigem Schuldienst im Kanton, wegen kirperlicher oder geistiger
Gebrechen bleibend dienst- und erwerbsunfihig geworden oder nach
erfiilltem vierzigjihrigem Schuldienste auf ihr Verlangen in den Ruhe-
stand versetzt worden sind.

Schmiilert das Gebrechen, das die Unfihigkeit fiir den Schuldienst
bedingt, im {ibrigen die volle Erwerbsfihigkeit des Betreffenden in
einem andern Wirkungskreise nicht, so ist keine Pension zu leisten,
solange derselbe nachweislich so viel erwirbt, als sein zuletzt bezogener
Jahresgehalt betragen hat.

Ebenso erlischt die Pension im Falle der Wiederherstellung und
der Wiederbefihignng zum Schuldienst.

b. eine Pension im Umfang von Fr. 200 bis Fr. 500 wird an solche Leht er
geleistet, welche vor erfiilltem zehnjihrigen Schuldienst bleibend
dienstnnﬂihig geworden sind, sowie an solche, deren Erwerbsfihigkeit
in geringerm oder héherm Grade beschriinkt ist, je nach dem Masse
dieser Beschrinkung;

c. eine Pension von Fr. 200 an ein einzelnes hinterlassenes Kind eines
berechtigten Lehrers:
eine Pension von Fr.250 an eine hinterlassene Witwe ohne pensions-
berechtigte Kinder;
eine Pension von Fr.400 an die hinterlassene Witwe eines berechtigten
Lehrers mit einem oder zwei pensionsberechtigten Kindern; ebenso
an zwei oder drei elternlose Waisen;
eine Pension von Fr.500 an eine Witwe mit drei oder mehr pensions-
berechtigten Kindern; ebenso an vier oder mehr elternlose Waisen.
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Nach Art. 12 fallen von den unter Art. 11 lit. ¢ erwihnten
Pensionsbetreffnissen zu :

a. der Mutter eines einzelnen pensionirten Kindes Fr. 250 und
dem Kinde Fr. 150;

b. der Mutter mehrerer pensionirter Kinder die eine Hélfte,
den Kindern, zu gleichen Teilen, die andere Hilfte.
Die hinterlassenen Kinder eines Lehrers beziehen ihre Pension
bis zum zuriickgelegten 16. Altersjahr.

Die Einnahmen pro 1892 waren folgende:

Zinge . e e e p s e e 21009
Beitrige der Lehlel Gemeinden ete. . . 42550
\tddtabeltm}* SRS T R 11,600

An Pensionen wurden ausgerichtet Fr. 60 798 nimlich
Fr. 42,620 an 77 Lehrer und Lehrerinnen
13,056 ., 55 Witwen
, b,052 , 55 Waisen.
Das Vermigen der Kasse betrug auf 31. Dezember 1892
Fr. 531.416.

Der Fonds der ehemaligen staatlichen katholischen Pensionskasse
ist am 1. Januar 1878 in die Verwaltung des Staates iibergegangen
und wird als Separatfonds behandelt, bis die auf ihm ruhenden
Anspriiche der gegenwirtigen Pensionsgendssigen erloschen sind.
Nachher geht derselbe an die allgemeine Unterstiitzungskasse fiir
Volksschullehrer iiber. Dafiir sind die Pensiondre zweiter Klasse
dieser Fonds mit dem 1. Januar 1878 in den Verband der ., Unter-
stiitzungskasse der Volksschullehrer des Kantons St. Gallen® mit
gleichen Rechten und Pflichten wie die iibrigen berechtigten Lehrer
iibergetreten und haben an die katholische Pensionskasse keine
weitern Beitréige mehr zu leisten.

Nach der Rechnung vom Jahr 1892 hat die katholische Kasse
drei Lehrern je Fr. 60 und 19 Witwen je Fr. 40 zu bezahlen.

Auf 31. Dezember 1892 stieg das Vermogen der Kasse auf
Fr. 35,693 an, so dass dieselbe in zwei Jahren den urspriinglichen
Vermogensstand vom Jahre 1878 wieder erreicht haben wird.

Aus dem Fonds der privaten , Witwen-, Waisen- und Alterskasse
der evangelischen Schullehrer des Kantons St. Gallen® ist, entsprechend
dem Betrage der vom evangelischen und vom kantonalen Er-
ziehungsr ate geleisteten Emlaoen eine Quote von Fr. 16,300 aus-
geb(,hleden und von der Zentrah’er“ altung dieser Kasse am 1. Juli
1878 der Kantonsbuchhaltung iibergeben worden, welche diese
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(Quote in separate Verwaltung nahm, bis die auf ihr ruhenden An-
spriiche nach Massgabe des betreffenden Vertrages vom 16. November
1877 erloschen sind.

Nach der Rechnung vom Jahre 1892 ruhte auf der evangeli-
schen Kasse noch die Verpflichtung, an zwolf Partien je Fr. 25 zu
leisten.

Der Vermigensbestand auf 31. Dezember 1892 betrigt Fr.19,156.

4. Kanton Appenzell A-Rh.

In diesem Kanton besteht seit dem 1. Januar 1885 eine staatliche
Lehrerpensionskasse. Vorher bestand eine freiwillice Lehrer-Alters-
und Witwenkasse, der aber nicht alle Lehrer in gleichem Sinne
angehorten, indem die einen nur Mitelieder der Alterskasse, andere
nur Mitglieder der Witwenkasse waren. Jede dieser Kassen hatte
einen Fonds, beide mussten aber bei Griindung der staatlichen
Pensionskasse an diese abgetreten werden.

Mitglieder bheider Kassen, die nicht mehr dem Lehrerstande
angehorten, wurden ausgelost.

Die vom Kantonsrat unterm 3. Mérz 1884 genehmigten und
auf 1. Januar 1885 in Kraft getretenen Statuten der ,Lehrer-
pensionskasse des Kantons Appenzell A.-Rh.“ geben als Zweck des
Instituts an, ,Lehrern an oftentlichen Schulen des Kantons. welche
wegen Alter oder Gebrechlichkeit den Schuldienst aufgeben oder
in den Ruhestand versetzt werden, sowie den Witwen und Waisen
verstorbener Lehrer Jahrespensionen zu sichern*.

Samtliche definitiv angestellten Primarlehrer sind zum Beidritt
verpflichtet. Der Beitritt ist sodann allen Lehrern und Lehrerinnen
an oOffentlichen Realschulen und an der Kantonsschule, sowie den
Arbeitslehrerinnen freigestellt.

Die Jahrespriimie fiir jede zur Beteiligung an der Lehrer-
pensionskasse verpflichtete Schulstelle betrdgt Fr. 100, woran der
Staat Fr. 30, die Gemeinde Fr.30 und der Lehrer Fr. 40 beitrigt.
Fiir diejenigen Lehrer, denen der Beitritt freigestellt ist, betragt
die Jahresprimie ebenfalls Fr. 100.

Durch Kantonsratsbeschluss vom 18. November 1889 wurde
sodann nachtriglich festgesetzt, dass fiir jeden nicht obligatorisch
zum Beitritt zur Lehrerpensionskasse verpflichteten Lehrer, bezw.
Lehrerin. an der Kantonsschule und an dffentlichen Real- und
Arbeitsschulen, fiir welche die betreffende Gemeinde oder Korpo-
ration den Gemeindebeitrag leistet, der Staat die Leistung eines
Beitrages in gleicher Hohe wie fiir die Primarlehrer iibernimmt.

Fiir cine Schule, welche wihrend des Bezuges der Prémien
nicht definitiv besetzt ist, muss nur der Staats- und (Gemeinde-
beitrag geleistet werden.
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In den Kanton ziehende Lehrer haben beim definitiven Antritt
einer kantonalen Schulstelle Nachzahlungen zu leisten und zwar
die Summe von

2!/, Jahresheitrigen, wenn sie das 30. Altersjahr noch nicht zuriickgelegt haben
315 bis zum 3b. Altersjahr

41/

511"_7 ‘:1:0

»

In hohenn Alter stehende Lehrer werden nicht mehr in den
Pensionsverband aufgenommen.

Die Pensionskasse leistet gemiss § 12 an die Bezugsberech-
tigten folgende jéhrliche Pensmnen.

a. eine volle Pengion von Fr. 600 an solche Lehrer, welche nach wenigstens
1bjihrigem kantonalem Schuldienste in den Ruhestand versetzt oder
dienstunfihig werden.

Schmilert das Gebrechen, das die Unfihigkeit zum Schuldienste
bedingt, die Erwerbstihigkeit des Betreffenden in einem andern
Wirkungskreise nicht, so wird keine Pension geleistet. so lange er
nachweislich so -viel erwirbt, als der letzthbezogene Jahresgehalt
betragen hat. Sinkt der Erwerb unter diesen Betrag, so fillt der
Betreffende in die Kategorie &. Eintretende Wiederbefihigung zum
Schnldienste hebt die Pensionsberechtigung auf;

b. eine Pension bis auf Fr. 500 an solche Lehrer, welche vor 15jdhrigem
kantonalem Schuldienste dienstunfihig werden, je nach dem Masse
des geleisteten Schuldienstes und der ordssern oder geringern Be-
fihigung, auf einem andern Gebiete Erwerb zu finden ;

¢. eine halbe Pension von Fr. 300 an die Witwe eines lhttrliede~» mso-
fern und so lange sie noch Kinder unter 16 Jahren zu ernehen hat:
ebenso an die mutterlosen Waisen eines verstorbenen Miteliedes
gemeinsam und zu gleichen Teilen, so lange sie das 16. Altersjahr
nicht erfiilllt haben:

d. eine Viertelspension von Fr. 150 an eine pensionsberechtigte Witwe
ohne Kinder unter 16 Jahren, ebenso an eine einzelne mutterlose
Waise unter 16 Jahren.

Die Witwen- und Waisenpensionen werden ausbezahlt, auch
wenn das verstorbene Mitglied noch nicht pensionsherechtigt war.
Von den in lit. ¢ erwdhnten Witwenpensionen fallen zu:

a. der Mutter eines einzelnen Kindes unter 16 Jahren zwei Drittel, dem
Kinde ein Drittel ;

b. der Mutter mehrerer Kinder unter 16 Jahren die Hilfte, den Kindern,
zu gleichen Teilen, die andere Hilfte (§ 13).

Im Falle der Wiederverehelichung bezieht eine pensions-
berechtigte Witwe ihren Pensionsanteil fiir dasjenige Rechnungs-
semester zum letzten Mal, in welchem die Verehelichung stattfindet.
Die Kinder derselben bleiben wie mutterlose Waisen bis zum voll-
endeten 16. Altersjahre pensionsherechtigt.

Mitgliedern, welche nach erfiilltem 60. Altersjahre den Schul-
dienst quittiren wollen. ohne invalid zu sein, kann der Pensions-
genuss nicht verweigert werden, und zwar erhalten sie eine volle
Pension ohne Abzug wegen anderweitigen Verdienstes.
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Auf Antrag der Landesschulkommission kann der Regierungs-
rat einen Lehrer auch ohne Gesuch pensioniren.

Denjenigen Mitgliedern der Lehrerwitwenkasse, die nicht aus-
oelost werden wollen, wird gestattet, den jihrlichen Beitrag von
Fr. 10 an die Pens10nskaSbe fmtzubezahlen, wogegen im Falle
des Todes eines Lehrers die Witwen berechtigt sind, Jahresrenten
von je Fr. 80 zu beziehen.

Die Pensionskasse wurde mit einem Fonds von Fr. 57,994
eroffnet; Ende 1890 betrigt das Vermogen Fr. 151,190. Im Jahre
1892 ziihlte die Kasse 13D Mitglieder: 111 Primar- und 18 Real-
lehrer (1 Kantonsschullehrer) und 6 Arbeitslehrerinnen.

Eine Witwenrente betrigt cegenwirtiz Fr. 80; die Alters-
renten sind verschieden je nach den frithern Einlagen; die eine ist
Fr. 155, die andere Fr. 120.

Die Alterspensionen betragen je Fr. 600 (Maximum), die In-
validenpensionen richten sich nach Invaliditit, Erwerb und etwa
auch nach dem Vermdgen und betragen Fr. 250—500.

Die Witwenpension fiir eine Lehrerswitwe betragt Fr. 200.
Uber die Entwicklung der Lehrerpensionskasse seit dem Jahre
1885 gibt nachfolgende Zusammenstellung Auskunft.

- Je=s s 2
=3 sl g | Penswnen und Renten Vermigen auf 3I. Dezember
385 3 " PENSIONEN | | |
® = ] = (Alters-, = Gife. . | : 14 ]
885 # lAltersRuntd WiSon. oad Renten Hiilfs jPensmms | TOTAL |
§ 53 Z Witwen-Renten Invaliden- fonds fonds fonds |
< Pensionen) |
| Fr Fr Fr. Er. Fr. Pr it e Fr.
|

1885 | 7760 3120 | 2132 (22)1) 1483 (6)2) | 19,306 | 42474 11,406 73,185
1886 [ 7870 | 3180 | 2052 (21) 4000 (9) | 18,046 | 43174 | 21.331 | 82554
1887 | 7825 | 3225 | 1635 (17) | 4475 (10.5) | 17,152 | 44,624 | 32234 | 94,010 |
11888 | 7970 | 8270 | 1426 (15) 4975 (12) | 16432 | 45,224 4L, 811 103 473 |
11889 | 8215 | 3375 | 1151 (13) | 5700 (13,5) | 15,958 | 46,224 | 52,177 | 114,359
1890 | 8945 | 3765 | 915 (10) | 5850 (14,5) | 15,702 | 47,424 63,403 | 126,529
1891 | 9520 1 4140 | 915 (10) | 5375 (16) | 15,484 | 47.424 75727 138,585
1892 | 9490 4080 915 (10) | 6450(16.5)%)| 15157 | 48,524 87.509 = 151,190 |

In den nachfolgenden Kantonen sind die dort bestehenden
Lehrerkassen nicht in demselben Umfange und in so wirksamer
Weise wie die besprochenen im Falle, fiir Alter und Invaliditit
der Mitglieder oder im Falle des Todes fiir deren Hinterlassene
zu sorgen, denn die Pensionsbetrige sind erheblich kleiner.

Dle in Klammern beigesetzten Zahlen geben die Zahl der einfachen
Pensionsheziige an.

) 8 Nutzniesser der Alterskasse und 11 Witwen der Witwenkasse.

Y) 4 halbe Alterspensionen, 1 Invalidenpension, 1 halbe Witwenpension.

%) 6%+ Alterspensionen Fr. 3900, 4 Invalidenpensionen Fr. 1350, ¢ Witwenpensionen
Fr. 1200.
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5. Kanton Ziirich.
1. Die Witwen- und Waisenstiffung fiir Volksschunllehrer.

Sie ist durch einen Vertrag der Erzichungsdirektion mit der
Rentenanstalt vom 25. Oktober 1858 ins Leben getreten.

Durch § 310 des Unterrichtsgesetzes vom 23. Dezember 1859
wurde bOddIlll festgesetzt : .. Die admthchen Volksschullehrer sind
.verpflichtet, sich bei der bestehenden vom Staate unterstiitzten
. Witwen- und Waibcustiftung in der vertragsmassig festgestellten
LArt zu beteiligen.*

.~Die ndmliche Verpflichtung besteht ebunfdlls fiir die Lehrer
.an den hohern Unterriehtsanstalten im Falle der Errichtung einer
.ahnlichen, vom Staate unterstiitzten Witwen- und W dlsenbtlftung. e

Der Beitrag des Staates betrug fiir den Volksschullehrer
Fr. 5, wozu dieser noch Fr. 10 aus eigenen Mitteln zuzulegen
hatte.

Die Witwe bezw. die Kinder erhielten eine Rente von Fr. 100.

Mit dem 31. Dezember 1883 ging der erwihnte Vertrag nach vor-
hergegangener Kiindigung der Rentenanbtalt zu Ende. Die im Zeit-
punkt de Aufhebungr bestehenden Rentenverpflichtungen musste
die Rentenanstalt gemidss den Bestimmungen des Vertrages vom
Jahre 1858 noch bis zum Erloschen derselben erfiillen. Sollten
nun die frithern Einzahlungen der im Zeitpunkt des Vertrags-
ablaufs noch lebenden Mitelieder nicht resultatlos bleiben, so musste
auf 1. Januar 1884 ein entsprechendes neues Institut an Stelle
des bisherigen treten.

Vom 1. Januar 1884 an trat dann eine vom Staate unentgeltlich
verwaltete Stiftung der Lehrerschaft ins Leben. Die Rente wurde
auf Fr. 200 erhoht, dagegen musste die Primie aus versicherungs-
technischen Gr unden zur E1n10011ch11110 dieser Rente von Fr. 15 auf
Fr. 32, d. h. auf mehr als das Doppelte des bishericen Betrages
gebracht werden. Der Staat partizipirte hieran mit Fr. 12 per Mit-
¢lied, den Rest von Fr. 20 hatte der einzelne Lehrer einzuzahlen.

Nachdem im Jahre 1886 die hohern Lehrer und Geistlichen
nach Aufhebung des Vertragsverhiltnisses mit der Rentenanstalt
unter kantonaler V erwaltung ihre Stiftung mit einem Rentenbetrag
von Fr. 400 und einer Pldmlenzahlung von Fr. 76 per Mitglied
(Fr. 36 vom Staat, Fr. 40 Einzahlung des Mitgliedes) Weiterﬁihrten,
suchte die Volksschullehrerschaft auch ihrerseits die Rente von
Fr. 200 auf Fr. 400 zu bringen. Als Priimiensatz erschien ein
Minimalbetrag von Fr. 64 als notwendig. Der Kantonsrat bewilligte
im Jahr 1889 per Mitglied einen Beitrag von Fr. 24; den Rest
von Fr. 40 hat jedes Mitglied selbst zu tragen. Vom Jahre 1890
an betrigt die Rente Fr. 400.

Die Verhiiltnisse der Stiftung haben sich im Laufe der letzten
zwanzig Jahre folgendermassen entwickelt:
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; , Be|trag - — | Todesfille | Total
| @ = (e e b P = = »
| 2T | 5 oo 3 £ S =
Jahr | 5% |z s | | 23 z= = 2 <
| & P 2 |Total|in % | £ = = X = E =
| = = ' z = z = = @ Piag s
T B B : o= Rl N > o=
| |= 2 © ‘ = l I s 3 | :
! 1873 | 5 |10 | 754 | 14 | 145 . 8,605 1,705 | 11,310 — | 48, 431
11874 | 5|10 | 764 [ 11 | 1,4 3,660 | 7,800 |11,460 — 150,303 |
1875 | 5110 | 784 | 14 | 1,5 3.755 | 8,006 |11,760 | — {52,656
11876 | 5 [ 10 | 793 5 20 | 2,53 l 3,795 | 8,100 11,895 1) — 02,794
‘ 1877 | 5|10 | 790 | 23 | 2,9; 3,780 | 8,070 {11,850 | — |53,612
| 1878 ‘ 5 ‘ 10 J‘ 802 8 (1 3,860 8,170 12,030 — 55,209 |
{1879 | b | 10| 817 | 19 | 2,35 3,920 8,335 | 12,255 2) — 57,5711
1880 b |-10-4829- 42 L Sl - 3.99 8440 12435 | — 61.188
1881 | 5 | 10 | 838 \ 8 | 05| 4,045 | 8525 12570 | — 66,594
11882 | 5 [ 10 | 840 | 13 | 155 | 4.060 8,540 112600 | — 69,681
| 1883 | B | 10 | 857 ‘ 8 | 05| 4,150 | 8,705 | 12,855 — 71.000
1884 | 12 | 20 | 849 | 16 | 1,5 | 9,900 | 17,268 {27168 | 25,459 | 74,477
11885 | 12 | 20 | 874 | 18 | 1,45 | 10,116 | 17,852 | 27,968 | 50, b:t0| 77,608
i 1886 | 12 | 20 | 874 | 10 | 1,1, | 10,164 ’ 17,804 | 27,968 ‘ 75,615 | 80,116 |
| 1887 12 | 20 | 895 14 | 1,4 10,440 | 18,200 28,640 1100.210 | 82,598 |
i 1888 | 12 | 20 | 916 } 15 | 1,44 | 10.668 | 18,644 | 29.312 I1‘23.073 186,014 |
1889 ‘ 12 | 20 | 926 | 14 | 1,51 | 10,800 | 18,832 | 29,632 |145,421 88,516 |
‘ 1890 | 24 ‘ 40 | 934 | 15 | 1,46 | 21,792 | 37,984 | 59,776 5233.217.91.894:
1891 24 40 944 16 | 1, | 21,984 | 38432 60416  286.179 | 94,567
1892 | 24 | 40 | 972 | 9 | 0,92 | 22,584 | 39,688 | 62,272 | 338,453 | 96.528 |

2. Die Witwen- und Waisenstiftung fiir die héhern Lehrer
und Geistlichen.

Fiir die Geistlichen und die Lehrer an den hohern Anstalten
wurde am 10. November 1860 vom Kirchen- und Erziehungsrate
mit der Rentenanstalt ein Vertrag vereinbart, durch den alle
damals angestellten Mitglieder b(‘lde1 hmpelschaften zum Beitritt
verpflichtet wurden. Jedes Mitglied hatte einen Jah1esbe1t1ag von
Fr. 20 zu entrichten. Der Grosse Rat bewilligte einen jahrlichen
Staatsbeitrag von Fr, 18 per Mitglied fir die 925 Jahre, auf welche
der Vertrag lautete. Die Witwenrente betrug Fr. 200. Die Zahl
der Beteiligten schwankte zwischen 180 und 200.

Auf den 31. Dezember 1885 kiindete die Rentenanstalt den
Vertrag und es wurde durch Vereinbarung aller Behirden und
Beteiligten eine neue Stiftung unter kantonaler Verwaltung ge-
o undet durch welche die BE]tlELOE‘ in Rechten und Pflichten ver-
doppelt wurden, sodass die Leistung der Mitglieder Fr. 40, die des
Staates Fr. 36 und die Witwenrente Fr. 400 betrug.

Das Institut hat sich in den letzten zwel Jahrzehnten fol-
gendermassen entwickelt:

1) Inklusive Beitriige dreier Lehrer, die im Jahre 1874 und 1875 verstorben sind, (Fr. 60.)
*) Inklusive Beitrag eines 1878 verstorbenen Lehrers., (Fr. 15.)
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: = ’.fé = -_:':‘; 5B Es starben
Coaane | TR |- 2R od Tl an i Ferliay B
| 222 S <X L S o = s A
1873 195 113 308 21 D 4 103 44 2,07
1874 197 117 314 218 ] 1,00 2,56 1.9
1875 199 120, 319 8- 13l 400 | 245 3.45
1876 201 120 321 6- 4 |10 208 | 3,31 3.11
1877 198 132 330 1 2 3 Didg s ¥k 0,90
1878 2“5 130 '3-1-0 6 4 1U 2-02 ‘ 2.9(‘, 2,94
1879 202 1. 4;{ '_’)5() 3 | 3 6 1.,4&\ 2,]1_; 1.‘;7
1880 200 144 344 21 31 5 1 2,08 1,45
1881 198 138 336 5| 3 8 253 2.7 2,38
1882 196 130 326 6 1 i 3,05; 0-,77 2. 14
1883 190 127 317 7 3 [-10 3,68 2.36 3.15
1884 188 126 314 - e | ) 2.4 0,79 1,59
1885 196 127 323 6 | 4 10 3.06 3.5 3,00
1886 194 128 322 4 | 4 8 2.7 2.54 2,19
1887 195 133 328 2 3 D 1. 2.73 155
1888 195 136 331 4 | 4 8 2,05 2,04 2.4
1889 194 135 329 3 7 130 1.4 D.1s 3.04
1890 197 134 33t 1 1:3 81" 855 0,74 2.41
1891 195 140 335 4 1 5 20 0.74 149
1892 196 151 347 4 ‘ 3 7 2.(}4 1.93 2.01
Beitrao 'l‘lltau(‘i.\‘f,llllg des = .; = = = =
S Staates =z i o= 185~ s =
Jahy SEom o | an S=8 £ £ = b=
2= | 3 an | hghere | Zusam-! S 7 | = g z =
R Geistl. | Lehrer | men =g = 3 = =
11873 | 18 | 3958 | 1854 | 5112 6592 | 11704 | — | 11554 |
1874 | - 18 3258 | 1908 5166 6766 | 11932 — | 12016
1875 | 18 | 3294 | 1962 D256 | 6866 | 12122 — 13490
1876 | 18 3312 | 1962 5274 | 6924 | 12198 | — 14030
1877 18 3204 | 2178 5382 | T158 | 12540 | = - 14321
1878 | 18 | 3204 | 2250 5b44 | 7376 | 12920 — 123635 |
1879 1 18 | 3258 | 2286 | bb4d | 7338 | 12882 e - 14045
| 1880 18 32568 @ 2430 H688 | 7384 | 13072 — | 16202
| 1881 18 3276 2340 5616 1 7152 | 12768 zriks | 16714
1882 18 3258 |« 2214 5472 6916 | 12388 | — - 19076
| 1883 18 3150 2178 | 5328 6718 | 12046 — | 19839
| 1884 18 3132 | 2142 5274 | 6608 | 11932 — | 20632 |
| 1885 | 18 3276 = 2160 D436 6838 | 12274 — | 21458
| 1886 | 36 6480 = 4306 10836 | 13636 | 24472 | 23352 | 21854
1887 | 36 6480 | 4572 | 11052 | 13876 | 24928 | 47219 | 22280
| 1888 | 36 6480 4644 | 11124 14032 | 25156 @ 69215 = 22654
; 1889 | 36 6372 = 4608 | 10980 14024 | 26004 | 89774 | 23453
1890 | 36 6408 4572 ‘ 109230‘ 14176 | 26156 | 110665 | 24280 |
1891 | 36 6408 = 4788 | 11196 14264 | 25460 | 129887 | 25137 |
{1892 | 36 5040 1144\ 26372 | 150837 | 26024
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6. Kanton Luzern.?)

Der Lehvyer-, Witwen- und Waisenunterstiitzungsverein des Kan-
tons Luzern wurde im Jahre 1835 gegriindet mit 137 Mitgliedern.
Der Grosse Rat des Kantons Luzern bewilligte in demselben Jahre
einen Beitrag von Fr. 400. Die landwirtschaftliche Gesellschaft
anerkannte das Bestreben des Vereins dadurch, dass sie im Mai
1835 in Sempach beschloss. dem Verein eine Gabe von Fr. 100
zu verabfolgen. Am Schlusse des Jahres 1835 besass der Verein
ein reines Vermigen von Fr. 2262 a. W. Die erste Nutzniessung
floss im Jahre 1838 mit Fr. 645 a. W.

Die Beitragspflicht der Mitglieder war nach Klassen geordnet.
Der jihrliche Beitrag betrug in der I. Klasse Fr. 8. in der II. Klasse
Fr. 6. in der TIL. Klasse Fr. 4 und in der IV. Klasse Fr. 2.

Die Statuten wurden im Jahre 1852. dann wieder 1861 und
1874 revidirt.

Der Eintritt in den Verein war ein freiwilliger. bis der Re-
oierungsrat am 17. August 1859 einem Gesuche des Vorstandes
der kantonalen Lehrerschaft Rechnung trug und den Beschluss
fasste, dass alle Lehrer an Gemeinde- und Bezirksschulen. die von
diesem Datum an angestellt wurden. zum Eintritt in den Verein
verpflichtet seien. Vom Jahre 1860 an hatten nach Aufhebung
des Vierklassensystems alle neu eintretenden Mitelieder neben de1
Aufnahmegebiihr von Fr. 1. 50 einen Ta]nesbelt;dw von Fr. 12 zu
leisten. Durch die Statuten vom Jahr 1874 1Lmrde die Aufnahme-
gebiithr aut Ir. 2 und der Jahresbeitrag auf Fr. 15 erhoht. Zudem
wurde bestimmt, dass die Austretenden keine Riickvergiitung

1) Einem iiber die vorliegende Materie vom Erziehungsdepartemente des
Kantons Luzern an die Erziehungsdirektion Ziirich gerichteten Schreiben ent-
nehmen wir folgendes :

.Der Kanton Luzern kennt die Institution der Pensionen nicht, weder
.beziiglich der Lehrer an den Volksschulen noch auch der hiheren Schulen.
LMitunter wird indessen einem wegen vorgeriickten Alters vom Schuldienste
.zuriicktretenden Professor auf dem Wege eines Spezialdekretes des Grossen

.Rates ein lebenslinglicher Ruhegehalt oder auch bloss eine einmalige Aversal-
'.~Illlllllt‘ LUE‘I‘L&HHT

~Invalide Geistliche erhalten ein Kanonikat am Stifte Bero-Miinster.

Im fernern enthilt die Schrift: ,Errichtung einer Altersversorgungs- und
,.Krankenkasse fiir die Lehrerschaft des Kantons Luzern. Referat von J. Schmid.
"Staatskassier, zur Zeit Regierungsrat des Kantons TLuzern®, folgende ein-

schl; figice Bemerkung :

-Der Staat zahlt an alte arbeitsunfiihige Lehrer in vereinzelten Fillen
~Alterspensionen aus und da darf rithmlich hervorgehoben werden, dass der
»Liehrersenior des Kantons eine Pension von Fr. 1000 bezieht, gewiss ein ehrendes
.Zeugnis, nicht nur fiir den Empfiinger, sondern auch fiir den Geber. Auch
~einzelne Gemeinden lohnen oft verdiente iltere Lehrer mit Zulagen. Dies
,nlle\\ ist jedoch nicht gesetzlich vorgesehen und geregelt. sondern hanor mehr
~vom guten Willen ab.”
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erhalten sollen, dass die Zinsen von Schenkungen nur an die
Familien verstorbener Lehrer (Witwen und Walben) und an solche
Vereinsmitglieder verteilt werden. die

a. nach 10 Dienstjahren wegen Krinklichkeit oder Alterschwiche eine

Lehrstelle nicht versehen und anderweitigen Verdienst nicht finden
konnen, oder

b. 30 im Kanton Luzeru zuriickgelegte Dienstjahre zihlen.
Im Jahre 1885 zdhlte der Verein 335 Mitglieder.
Fir Nutzniessungen werden verwendet:
Die Zinsen des Vereinsvermogens (1885: Fr. 4644) nebst
vier Fiinftel der Mitgliederbeitrige (1880 Fr. 2376).

Das Vermogen des Vereins hat eine ansehnliche Hohe erreicht;
es betrug auf 1. Januar:

1840 Fr. 6,840 alte Wihrung.

1845 =5 40, 283

1850 e 19948
1855 . 26983 neue
1860 . 334H4
1865 . 40462
1870 . 6,562
1875 . 71045
1880 o 94193
1885 . 103.855
1892 - 112,427

Der Verein hat bis 1885 an Nutzniessungen die schine Summe
von Fr. 133,622 verabreicht. Im Jahre 1838 beliefen sich die
Unterstiitzungen auf 645 alte Franken., im Jahre

1845 auf Fr. 826 alte Wahrung.

1860 -5, - 808
18556 . . 1867 neue
1860 © - o 1923
186b o = 9307
1870 - -, 7.7 3639
1875 . . 4816
1880 .- . 6238
1884 . . 6667
1892 . 6725

Der Y erein erhielt von 1830 bis 1842 vom Staate einen Jahres-
beitrag von Fr. 400. von 1843 bis 1856 je Fr. 600 alte Wihrung
oder dann Fr. 860 neue Wihrung, von 1857 bis 1866 je Fr. 1000
1867 bis 1875 je Fr. 1500, 1876 dann Fr. 3000, 1877 noch Fr. 1500,
1878 wieder Fr. 2825. 1879 Fr. 1150, 1880 Fr. 1000, 1881 Fr. 125,
1882 his 1884 keinen Staatsbeitrag.

Seit Jahren hat der Staat an den Lehrer-, Witwen- und
Waisenunterstiitzungsverein nicht mehr einen fixen grossern Beitrag
geleistet; dagegen ist nun seit dem Jahre 1875 jeweilen auf dem
Budgetwege von Jahr zu Jahr eine Summe von hichstens Fr. 5000
dem Regmlungsmto zur Verfiigung gestellt worden behufs Unter-
stiitzung von &rmern Lehrern, welche infolge ihres Alters vom
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Schuldienste zuriickgetreten sind. Soweit diese Summe nicht voll-
stdndig fiir besagten Zweck zur Verwendung kam, wurde dann
in der Regel der Rest oder wenigstens ein Teil desselben an den
Unterstiitzungsverein verabfolgt.

Die Statuten des Lehrer-, Witwen- und Waisen-Unterstiitzungs-
vereins des Kantons Luzern vom 4. Oktober 1874 setzen folgen-
des fest:

Der Jahresbeitrag ist auf Fr. 15 festgesetzt und ist wahrend
mindestens 20 Jahren zu entrichten. Fiinf Jahre nach geleistetem
zwanzigsten Beitrage beginnt fiir die Mitglieder die Nutzniessung.

Mit Riicksicht auf die vor dem Jahre 1860 bestehenden Klassen
gelten fiir die dltern Mitglieder folgende Bestimmungen:

Die I. Klasse hat aut die vierfache, die II. auf die dreifache,
die IIT. anf die zweifache, die IV. Klasse auf die einfache \utz—
niessung Anspruch. Alle seither eingetretenen Mitglieder haben
Anspruch auf »olle Nutzniessung (Betrag der I. Klasse).

Die jahrliche Unterstiitzungssumme einer Witwe ist derjenigen
ihres (atten gleich; diejenige einer Waise bis zum vollendeten
16. Jahre betrdgt die Hilfte dieser Summe.

Der Nutzniesser I. Klasse erhielt 1884 Fr. H3.;, im Jahre
1889 nur noch Fr. 48, per Jahr.

Im Jahre 1892 gestalteten sich die Nutzniessungen und Zu-
lagen folgendermassen:

An Lehrer An Witwen An Waisen!)
Dureh-
S('hllg;]. Zahl Total Zahl Total Zahl Total
Betrag
Fr. Fr. Ir. Fr.
I. Klasse 37,60 83 3121 36 1353 19 337
9829 9 954 1 28 2
oL v 18,50 7 131 6 113 9 19
1V. 2 9.40 12 113 9 85 ---
Zulagen 11,49 H3 604 29 330 19 217
4223 1909 293

So belaufen sich denn die Gesamtauslagen fiir Alters-, Witwen-
und Waisen-Renten pro 1892 auf rund Fr. 6726.

Das Vermogen betrug anf 1. Januar 1892 Fr. 112,427.

7. Kanton Schwyz.

Nach den Statuten der obligatorischen . Lehrer-. Alters-,
Witwen- und Waisenkasse® vom 99 Mai 1883 bezweckt dieselbe
die Unterstiitzung einerseits hiilfsbediirfticer Lehrer, deren Witwen
und Waisen, anderseits der durch das Alter Illlt?lllﬁ'SSllHbe(‘lB(h-
tigten Lehrer.

Die jihrlichen Leistungen und Extrabeitrige der Mitelieder
werden nach folgenden nihern Bestimmungen entrichtet:

1 Durchsehnittlicher Beitrag die Hilfte des Klassenbeitrages an Lehrer und Witwen.
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1. Jedes Mitglied zahlt einen Jahresbeitrag von KFr. 5. Wer
ein Bareinkommen 1) von iiber Fr. 800 hat, bezahlt nebst den
Fr. 5 von jedem Hundert jahrlich Fr. 1 mehr. Fiir die freie
Wohnung werden Fr. 100 zum Gehalt hinzugezihlt. Wer bei seinem
Beitritt iiber 20 Jahre alt ist, hat fiir jedes Jahr mehr den Jahres-
beitrag, der nach dem Eintrittsgehalte berechnet wird, nachzu-
zahlen.

2. Jedes Mitglied, das zur Zeit seines Eintritts verheirvatet
ist, bezahlt einen , Extrabeitrag® von Fr. 10. Denselben Beitrag
hat jedes Mitglied bei seiner Verheiratung zu entrichten. Die
Beitragspflicht dauert 30 Jahre. Wenn ein Nutzniessender weniger
als 30 Jahresbeitrige in die Kasse bezahlt hat, so werden die
fehlenden an den ersten Beziigen in Abrechnung gebracht. Ist ein
Mitglied bei seinem Tode mit seinen Beitridgen im Riickstande, so
werden dieselben den nutzniessungsberechtigten Hinterlassenen in
Abzug gebracht.

Die jahrlich zur Auszahlung gelangende Summe an alters-
berechtigte und invalide Lehrer, sowie an Witwen und Waisen
verstorbener Mitglieder werden aus den Zinsen des Kapitalver-
migens und der Hilfte der Jahresbeitrage bestritten. Alle iibrigen
Einnahmen (Staatsbeitrige, Beitrdge der Jiitzi’schen Direktion,
Stipendienriickzahlungen. Bussen, Schenkungen ete.) werden kapi-
talisirt.

Die Nutzungsberechtigten zerfallen in einfache und doppelte
Nutzniesser.
Den einfachen Nutzungsheitrag beziehen:
1. Mitglieder, die zur Zeit der Dividendenfestsetzung das 50. Altersjahr
bereits erreicht haben und dem Schuldienste noch obliegen kionnen

2. Mitglieder. die vor erfiilltem 50. Altersjahr zur Ausiibung des Lehrer-
berufes durch korperliche oder geistige Gebrechen unfihig geworden
sind ;

3. kinderlose Witwen, wenn sie nicht schon vorher durch gerichtliches
Urteil vom Manne getrennt worden sind;

4. eine einzelne hinterlassene vater- und mutterlose Waise.

Zu einem doppelten Nutzungsbetrag sind berechtigt:

1. Mitelieder, die nach erfiilltem 50. Altersjahr wegen geistiger oder
kmpelhchel Gebrechen dem Lehrerberufe nicht mehr obhecren kinnen ;
Witwen mit einem oder mehrern Kindern, sofern sie nicht schon vor
ihrer Witwenschaft von ihrem Manne gerichtlich getrennt waren;
3. mehrere hinterlassene Waisen zusammen.
Waisenkinder sind bis zum erfiillten sechszehnten Altersjahr
nutzungsberechtigt.

Witwen, die sich wieder verheiraten, verlieren die Nutzungs-
berechtigung. Fiir das Jahr der Wiederverehelichung sind sie Jedoch
noch nutzungsberechtigt.

1o

1) In dem fixen Einkommen wird der Gehalt fiir Organistendienst nicht
gerechnet.

4
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Die statistischen Verhédltnisse der Kasse ergeben sich aus fol-
gender Zusammenstellung:

| |
= Zahl d.Beziige A Hihed.Beziige ‘;?,:4 S FHi
== SES | 2=
| Jahre | 2% =5 2 = 2 @== =5  Vermigen |
| =N 2 o = < == @ ‘ - % I
= = = = 55 - D w=
= = i) = 3 Fai— |
1 A Oy Fr. Fr. Fr. Fr.
1883 Tl 6 T 59 110 1210 | 500 21,215
1884 | 73 5 8 5% | 110 1155 | 500 22 555
1885 | T4 6 9 52 | 104 | 1248 | 500 24 418
1886 | 78 3] 9 0b. L 110 . 187D .} --b00 27,232
1887 | T4 8 S hv 114 1368 500 29.366
1888 | 75 | 11 o5 -b8 116 1450 500 31,442
1889 | 2715 13 B BT 134 1541 500 33.400
1890 L =T tiaan Shseh 62 124 | 1550 500 35,429
1891 = il e 82 164 | 1804 | 500 37,652
1892 | | 93 el T aiae) 85 170 1615 | 5001) 39.618
| | { |
') Der Kantonsrat hat trotz Abweisungsantrag von seite der Mehrheit des Regie-

i:}};ﬁ;ﬁ:;’ut{-s die Unterstiitzung an die kantonale ILehrerkasse von Fr. 500 auf Fr. 1000

8. Kanton Glarus.

Die gesetzliche Grundlage fiir eine Lehrerkasse bildet § 22.
Absatz 1, des kantonalen Schulgesetzes vom Jahr 1873:

»Jeder in den Schuldienst des Kantons eingetretene Lehrer ist gehalten,
.der kantonalen Lehreralterskasse als Mitelied beizutreten, soweit es die
.Statuten der Lehrer-Alterskasse ermiglichen. Der Regierungsrat wird die
.Leistungstihigkeit dieser Kasse durch zweckentsprechende Einschiisse zu
.heben suchen™.

Eine eigentliche Lehrer-Alterskasse besteht nicht; dagegen eine
solche unter dem Titel ,Lehrer-, Alters-, Witwen- und Waisenkasse
des Kantons Glarus®, an welche der Staat einen jihrlichen Beitrag
von Fr. 2000 leistet.

Diese Kasse, gegriindet den 1. Januar 1856, ziihlte am 31. De-
zember 1892 98 beltlacrspﬁlchtloe und 40 genussberechtigte Mit-
glieder, welch™ letztern ausbezahlt wurden:

22 Altersbeziige (13 eigentliche Pensionen a Fr. 300 und 9
a Fr. 100).

18 Witwen- und Waisenbeziige (Maximum Fr. 300, Minimum
Fr. 100). Das Vermogen der Kasse betrug Ende 1892 Fr. 102,191.

Die zur Verteilung gelangten Zinsen (Fr. 3931) samt den
iibricen beziiglichen, in den Statuten vorgesehenen Einnahmen
mussten durch den Reservefonds auf die erforderliche Hohe von
Fr. 7475 gebracht werden.

Die neunen Statuten vom 25. Mai 1891, die vom Regierungsrat
unterm 5. November 1891 ratifizirt und auf 1. Januar 1892 in
Kraft gesetzt worden sind, enthalten gegeniiber denjenigen vom
Jahr 1876 nachfolgende hauptsichliche Abweichungen :
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1. Der Mitglieder- und Heiratsbeitrag ist von Fr. 10 auf Fr. 20
erhoht worden.

2. Die .Ziigergrenze* ist vom 5d. auf das 60. Altersjahr ver-
schoben.

3. Die ,Ziige* fiir die wirklich bediirftigen Lehrer ausser Dienst,
sowie fiir Witwen und Waisen wurden elhoht

4. Die Zahl der fiir Sicherung der dauernden Mitgliedschaft
notwendigen Jahre ist von 12 auf 20 gesteigert worden.

Die Detailbestimmungen der Statuten sind folgende:

Einem Lehrer, der nach dem 40. Altersjahr in den Schuldienst des
Kantons Glarus tritt, ist der Eintritt in die Kasse bis und mit dem 45. Alters-
jahre gestattet.

Einem Mitglied. das aus irgend einem Grunde (§ 4) die Mitgliedschaft
der Kasse verliert, werden die geleisteten Talne~be1t1awe jedoch ohne Zinsen
und allfillige Helmtwehuhlen zuriickerstattet.

Die Leistungen der Mitglieder bestehen:

1. In einer Eintrittsgebiihr, resp. versiumten Jahresbeitrigen.

2. In einem Iahleabeltlag von Fr. 20, der 35 Jahre lang zu leisten ist.

3. In einer Heiratsgebithr von Fr. 20.

4 In Bussen (§3 9 und 10 der Statuten).

Von den verwendbaren Einnahmen nimmt vorweg je Fr. 100:

1. Vom 60. Altersjahr an jedes Mitglied, welches

a. noch im aktiven Schuldienst steht,
b. vor dem .zugsberechtigten™ 60. Altersjahr vom Lehrerberufe

zurmkoeneten und 110(,h einen Beruf treibt (vide unten Ziffer 1
Nachsatz ; 1)

2. Bis zum 60. Altersjahr jedes Mitglied, welches nach 35 Dienstjahren

freiwillig vom Lehrerberuf zuriicktritt und keinen Beruf mehr treibt.
Am Rest der verwendbaren Einnahmen partizipiren:

1. Jedes Mitglied. das, abgesehen vom Lebensalter und von der Dauner
des Schuldienstes, kirperlich oder geistiz untihig geworden ist, dem Lehrer-
berufe weiter vorzustehen.

2. Jedes Mitglied mit oder nach dem 60. Altersjahr, das vor dem ,zug-
berechtigten™ 60. Altersjahr vom Lehrerberufe zuriickgetreten, aber in dem
éeltpunkte der Dividendenverteilung keinen Beruf mehr treibt.

3. Jedes Mitglied, das mit oder n‘l(‘h dem Eintritt in das ,.zugberechtigte”
60. Altersjahr von dem Lehrerberufe zuriicktritt, gleichviel, ob es einen
andern Beruf treibe oder nicht.
4. Witwen und minderjihrice Waisen, deren Gatte resp. Vater Mitglied
der Kasse gewesen ist.
Die am Rest der verwendbaren KEinnahmen partizipirenden
Faktoren haben nach folgender Skala Anteil:
1. Ein minnlicher Ziiger . . . . . . . . . gleich 12 Teile Fr. 300

2. Eine allcmﬁehende Witwe . 6 5 1p0
3. Eine Witwe mit einem oder zwei Iumlelu 3 9 2925
4. Eine Witwe mit drei oder mehr Kindern . . N | 300
D. Eine Waise (Elternwaise) 4 100
6. Zwei Waisen (zusammen) 6 150
7. Drei odel mehr Waisen, dito . 9 225

1) Iusntelu ein anderwiirtigzer Beruf mehr oder so viel als die Durch-
schnittsbesoldung eines ghrnerlschen Primarlehrers eintrigt, fillt die Unter-
stiitzung weg.
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Insofern ein Teil weniger als Fr. 25 betrigt, wird dem Reserve-
fonds das bis auf diesen Betracr Fehlende entnommen

Wer vor dem erfiillten 20. Altersjahr Mitglied der Kasse wnd
hat bei seinem Eintritt nur den laufenden Jahresbeitrag zu ent-
richten; wer jedoch bei seinem Beitritt mehr als 20 Tahle alt ist,
hat alle von diesem Z eitpunkte an versdumten Jahresbeitrige nebst
Zinsen nach folgender Skala nachzuzahlen :

20. Altergjahr Fr. 20. — 33. Altelﬂahr Fr. 365. 80
21. = .  40. 80 34, ., 400. 45
22. e . 62. 45 3. 5 - 436. 45
23. - . 8495 36. ; » 473. 90
24. - . 108. 35 37. 3 » 912, 8b
25. 2 218270 38. - 5 003..3D
26. A . 158, — 39. 3 - 995. 50
27. : . 184. 30 40. - » ©639. 30
28. = . 211. 65 41. 5 . 684. 85
29. & . 240. 10 42, 5 5 182, 25
30. ARl 43. . » 181. 5b
31. > . 300, 50 44, i . 832. 80
32. 332. 50 45. 886. 10

Diese ) achzahluncren hat der Emtlettnde im Laufe des Ein-
trittsjahres zu entrichten, so dass dieselben mit dem 31. Dezember
vollstindig gedeckt sind.

9. Kanton Zug.

Nach den Statuten des ,, Lehrerunterstiitzungsvereins des Kantons
Zug® vom 12. Mai 1864 und 19. November 1884 besteht der
Zweck des Vereins darin, den Lehrern des Kantons Zug, welche
cine bestimmte Anzahl Jahre im Schulfache Dienste geleistet
haben, besonders aber denen. welche geistiger oder kolpelhchc
(ebrechen oder hohen Alters wegen dienstunfiéhig geworden sind.
sowie deren Witwen und Waisen eine Unterstiitzung zu verschaften.

Die neu angestellten und patentirten Lehrer sind zum Ein-
tritt in den Verein verpflichtet (§ 2). Der Jahresbeitrag, der
wihrend 30 aufeinanderfolgenden Jahren zu bezahlen ist. betrigt
Fr. 5 (§ b).

a. Zur Nutzniessung einer Pension sind berechtigt:

1. Alle Mitglieder, welche alle Jahresbheitrige (§ 5) bezahlt
und das 50. Altersjahr vollendet haben.

2. Die Witwe eines Lehrers, so lange sie Witwe bleibt,
bezicht ein Anteil. Hat sie Kinder. so bezieht sie zwei Anteile,
bis das jiingste Kind 18 Jahre alt ist.

3. Die Kinder unter 18 Jahren eines als Mitglied verstorbenen
Lehrers, wenn keine Witwe vorhanden ist. Sie beziehen mit
einander ecinen Nutzungsteil.

b. Auf Unterstiitzung haben Anspruch :

1. Alle Mitglieder jedes Alters, welche durch eine Krankheit
oder deren Folgen oder durch irgend einen ..ungliicklichen korper-
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lichen oder geistigen Zufall* lingere Zeit an der Ausiibung des
Lehrerberufes gehindert werden.

2. Ebenso konnen besonders hiilfsbediirftice Witwen und
Waisen, nebst den Pensionen, noch besondere Unterstiitzungen
erhalten (§ 9).

Zu Pensionen sollen verwendet werden :

1. Ein Drittel der Jahresbeitriige der Mitglieder (§ 5).

2. Alle Jahresbeitrige, wenn mehr als fiinf Pensionédre sind.

3. Die Hilfte der Kapitalzinsen.

Sind keine Pensionsberechtigte, so fillt der Betrag von 1
und 3 dem Kapitalfonds zu.

Zu Unterstiitzungen konnen nach Abzug sdmtlicher Verwaltungs-
kosten verwendet werden :

Die Hilfte der Kapitalzinsen.

Die nicht verwendeten Summen werden zu gleichen Zwecken
zinstragend angelegt.

Der Rechnung des Lehrerunterstiitzungsvereins pro 1892 ent-
nehmen wir die folgenden Angaben:

Es wurden an fiinf Lehrer zusammen Unterstiitzungen im
Gesamtbetrage von Fr. 262.50 (zwei a Fr. 30, je eine a Fr. 50,
67, 50 und 85) und drei Pensionen von je Fr. 168. 50, zusammen
Fr. 505.50 an Witwen und Waisen ausgerichtet. Der Staats-
beitrag betrigt Fr. 700.

Das Vermogen betrug auf 1. Januar 1893 Fr. 30,347, wovon
Fr. 24,162 auf den Hauptfonds und Fr. 6185 auf den Unterstiitzungs-
fonds fallen.

10. Kanton Freiburg.

Der Kanton Freiburg hat die im Jahr 1834 gegriindete fieie
Alterskasse (Cuisse de retraite) der Lehrer im Jahr 1881 zur Staats-
anstalt erhoben (Gesetz vom 15. Januar 1881)1) und den Beitritt
fiir die definitiv angestellten. bereits drei Jahre im Kanton amtirenden
Primar- und Sekundarlehrer obligatorisch erklirt, den seinerzeit
von Fr. 500—2500 per Jahr gesteigerten Staatsbeitrag auf Fr. 3000

1) Dieses Gesetz ist noch heute in Kraft. Das Gesetz vom 17. Mai 1884
iiber die Primarschulen setzt folgendes fest:

Art. 120. Es besteht eine Lehrerpensionskasse. Diese im Jahre 1834
gegriindete Kasse wird als moralische Person anerkannt und unter der Kontrolle
des Staates verwaltet. Dieselbe ist unveriusserlich.

Art. 121, Die Lehrerpensionskasse hat die Bestimmung, den vom Dienst
zuriickgetretenen Lehrern eine Pension zu bieten; sie gewihrt ferner den
kranken Mitgliedern des freiburgischen Primarlehrerstandes Unterstiitzungen.
Die Pension geht anf die Witwer und Witwen iiber, solange sie sich nicht
wieder verheiraten, sowie auf die Waisen derselben bis zum erfiillten 16. Alters-
jahr. Ein besonderes Gesetz ordnet alles an, was sich auf die Lehrerpensions-
kasse bezieht.
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crhoht und ausserdem per Jahr und Mitglied eine Summe von
Fr. 15 ausgesetzt, so dass sich der Staatszuschuss an die Ruhe-
oehaltskasse im Jahr 1892 auf Fr. 4920 stellte.

Der Ruhegehalt betrigt gemiss dem Gesetz vom Jahr 1881 nach
35 Dienstjahren Fr. 300, nach 30 Dienstjahren Fr. 225 (drei Viertel)
und nach 25 Dienstjahren Fr. 150 (ein Zweitel). Unter der
Herrschaft der alten Kasse standen die Pensionen im Anfang auf
Fr. 30 und haben sich nach und nach aut Fr. 70 gehoben. Sie
wurden den Mitgliedern nach ihrem 20. Dienstjahre zugesprochen
und gingen auf die Witwen und eventuell auf die Waisen iiber,
bis die jiingste derselben 18 Jahre alt war. Urspriinglich hatten
die Mitglieder jahrlich Fr. 10 zun bezahlen; spiter als das Gesell-
Schaftsvmmooen auf Fr. 100,000 angestiegen war, betrug der
Beitrag, wie auch jetzt noch, Fr. 15 und zwar withrend 25 Jahren.

Das Vermogen der Alterskasse stieg am 31. Dezember 1892
auf Fr. 137,468 (1881: Fr. 110,588).
Die Einnahmen der Kasse bestehen aus:
a. den Zinsen (1892: Fr. 5451),
b. den Einzahlungen der Gesellschaftsmitglieder Fr. 1800.
c. dem Staatsbeitrag (Beitrag von Fr. 3000 und je Fr. 15 fiir
127 Mitglieder (im Jahre 1892) Fr. 4920,
d. Nachtriglichen Einzahlungen (1892: 127 Dienstjahre) Fr. 1747.
Somit belief sich die Gesamteinnahme der Kasse im Jahre
1892 auf Fr. 13,918.
Die Pension geht im Todesfall des Pensionirten auf die Witwe
bezw. auf die Waisen bis zum Alter von 16 Jahren iiber.
Die Mitgliederzahl betrung auf 31. Dezember 1892 259, wovon

mit Ruhegehalt . ; ; . ; : ; ; . 105
zahlende Mitelieder . : : : 3 . 123
noch im DlGIl\te stehende \IltOhedel welche die 25 statu-
tarischen Einlagen cremacht haben . ; : : 27
unbestimmte . 4 ; 4 4

Von den 105 pen-10mrten bezogen 85 d}e alte Pension von
Fr. 75 und 20 die neue Pension von Fr. 300.

Fiir 105 pensionirte Mitelieder sind im Jahr 1892 ausgeworfen

worden . 3 : Fr. 11,220
Fiir besondere Untel ~tut/un0e11 an uncrluckhche Mit-

olieder . = i ; : : 2 : 3 247
Administration : : : : : : . - H38
Verschiedenes . : : ! ; : . : & 270

Total 12275

Die Mitglieder der alten Kasse, welche seinerzeit pensionirt
wurden, beziehen ihre Ruhegehalte, die 1884 von Fr. 70 auf Fr. 75
erhoht worden sind, auch fernerhin.
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Von der freiburgischen Lehrerschaft wird gegenwirtig lebhaft
die Revision der Statuten der Kasse vom J ahr 1?381 ver angt

11. Kanton Solothurn.

Das Gesetz iiber die Lehrer-, Alters-, Witwen- und Waisen-
Lasse des Kantons Solothurn vom 3. Februar 1872 erteilt derselben
den Namen ,.Rothstiftung“?!) und die Rechte einer juristischen
Person.

Jeder neueintretende Lehrer ist nach § 39 des Primarschul-
gesetzes verpflichtet, der ,,Rothstiftung® beizutreten. 2)

Die ..Rothstiftung* meolot cemiss den Statuten vom 3. Februar
1872 zwei Ziele:

1. die Lehrer bei Alter- und Dienstunfihigkeit zu pensioniren;
2. ihren hinterlassenen Witwen und Waisen nach Massgabe der
Statuten regelméissige Unterstiitzungen zu verabreichen.
Lehrer, die den Schuldienst vor zehn Dienstjahren verlassen.
sind nicht mehr Mitglieder der ,Rothstiftung*; findet dieser Aus-
tritt nach zehn Dienstjahren st.att, so konnen sie Mitglieder bleiben,
wenn sie ein Dritteil mehr Beitrag zahlen als die ordentlichen
Mitglieder; beim Austritt nach 20 Dienstjahren bleiben sie gleich-
ber echtlotc Mitglieder.

Jedes ordentliche Mitglied bezahlt einen jihrlichen Beitrag von
Fr. 12. Die Beitragspflicht dauert 30 Jahre. Lehrer, die nicht
Mitglieder der ,,Rothstiftung” sind, haben nebst den Beitrdagen ecine
Eintrittsgebithr von Fr. 5 zu bezahlen.

Pensionsberechtigt sind :

1. Lehrer. welche 30 Jahresbeitrige bezahlt und das 50. Altersjahr
zuriickgelegt haben.

2. Lehrer, welche vor dem 50. Altersjahr ohne geistige oder leibliche
Gebrechen vom Lehrerstande zuriickgetreten sind und einen andern Beruf
ergriffen, jedoch dem Xanton wenigstens zwdlf Jahre als Lehrer gedient
haben und Mitglieder der Anstalt geblieben sind, nach zuriickgelegtem
50, cltersjahy.

3. Lehrer, die unverschuldeter Weise geisti oder korperlich unfihig
oeworden sind. den Schuldienst zu versehen, oder einen andern Beruf aus-
zuiiben, der ihnen ihr Auskommen sichert.

4. Witwen und Waisen, nachdem acht Jahresbeitriige bezahlt sind. Die
spitern Jahresbeitriige werden ihnen jihrlich von ihrer Pension abgezogen.
Im Falle der Wiederverheiratung einer Witwe verliert sie allen jmapmch
auf Pension, nicht jedoch die Waisenkinder des Lehrers. Die elternlosen
Waisen eines Lehrers beziehen eine Pension gemeinsam ; mit zuriickgelegtem
18. Lebensjahr hiort jede Berechtigung auf.

Die Alters-, Witwen- und Waisenkasse der Lehrer begann
ihre Wirksamkeit am 1. Januar 1871. Die erste Auszahlung an

1) Zum Andenken an die Verdienste des Herrn Jakob Roth sel. um das
solothurnische Schulwesen.

; 2) Volksabstimmung vom 28, Januar 1872, Datum des Inkrafttretens:
3. Februar 1872,

~
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die Pensions- und Unterstiitzungsberechtigten erfolgte am 31. De~
zember 1872, :

Das Griindungs- und Stammkapital besteht aus dem Fonds
der Rothstiftung, aus der Lehrer-Alterskasse und aus dem Kapital-
betreffnis der laut Gesetz vom 14. Dezember 1865 der Lehrer-
Alterskasse zugesicherten Einkiinfte des.Stifts St. Urs und Viktor
in Solothurn. Demselben werden ferner zugewiesen die Eintritts-
gelder der Lehrer, die Nachzahlungen &lterer Lehrer, ein Viertel
der jihrlichen Beitriige der Lehrer, ein Viertel des jahrlichen
Beitrages des Staates, sowie allfillige Legate und Geschenke.

Die zur Verwendung gelangenden Jahresertrige der Roth-
stiftung werden gebildet aus drei Vierteln des Zinses vom Stamm-
kapital, aus drei Vierteln der Jahresbeitrige der Lehrer und aus
drei Vierteln des jdhrlichen Beitrages des Staates.

Der  jihvliche Staatsbeitrag wurde auf Fr. 3000 {festgesetzt.
Sobald jedoch das unantastbare Stammkapital der Rothstiftung
die Summe von £Fr. 250,000 erreicht, steht es dem Staate frei,
einen ferneren Beitrag zu leisten oder nicht.

Die auszuwerfenden Pensionen diirfen mit Inbegriff der Ver-
waltungskosten den jeweiligen Jahresertrag nicht iibersteigen.

Wihrend der vier ersten Jahre des Bestandes der Anstalt
durfte die Pension an einen und denselben Berechtigten Fi. 100
nicht ibersteigen.

Der Rechnung pro 1892 entnchmen wir die folgenden An-
gaben

Mitgliederbestand auf Ende 1892: 325.

Zahlungspflichtig sind. . . . . 214,
Es Dbezahlen keine Beitrige mehr 103.
Swinme der-Beitriwwe 20 eivigs hpat i Sl TR R 652
Stastsheilrag e RS S e RE R T e e e 00
VAT n g S S B S e e SRR i SEE 539

I*1 11 164

Pensionsberechtigt sind 105 Mitglieder, wovon 41 noch im
Schuldienst titig, 29 vom Schuldienst zulucko etreten sind; 35 Pen-
sionen l)vn(hcn Witwen und Waisen von Lehrern.

1891 betrug die Pension Fr. 84, 1892: Fr. 77. 1893 muss
die Pension noch weiter reduzirt werden. Die ausbezahlte Summe
betrug fiir 105 Berechtigte Fr. 8085.

Das Stiftmlgsvermi)Uvn sticg Ende 1892 auf Fr. 144,533 an.
Nach einer Mitteilung des Elzluhungadepaltements des Kantons
Solothurn soll die Stlftuno da sie ihren Zweck nicht erfiillen
koune, einer Revision unterzogen werden.
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12. Kanton Baseclland.
a. Witwen-, Waisen- und Alterskasse.

Fiir die Lehrer dieses Kantons besteht eine Witwen-, Waisen-
und Alferskasse. Nach den Statuten der Kasse vom 10. Juni 1882 1)
sind alle offentlich angestellten Primar-, Bezirks-, Sekundar- und
Armenlehrer zum Beitritt verpflichtet. Dem jeweiligen Schulinspektor
steht der Eintritt frei.

Die Kinnahmen bestchen aus dem jdhrlichen Staatsbeitrag?),
den jdhrlichen Beitrigen der Mitglieder von je Fr. 221/, dem
Einkaufsgeld fiir die ]jrauenﬂ den Zinsen der Kapitalien und aus
anderweiticen Einnahmen (Geschenke, Legate ete.)

Die Zahlungspflicht der Mitglieder hort mit dem Bezug der
Pension auf, ebenso nach Bezahlung von 35 Jahresbeitrdgen oder
mit dem zuriickgelegten 60. Altersjahr und 30 Dienstjahren im
Kanton.

Die jiahrliche Pension betriigt einstweilen fiir den Lehrer Fr. 300, fiir die
Witwen und Waisen wenigstens die Hilfte der Alterspension, also fiir jetzt
Fr. 160. (§ 9.)

Wenigstens von fiinf zu fiinf Jahren soll untersucht werden, ob nicht die Er-
gebnisse der Rechnungen eine Erhihung der Pensionen creshtten Eine solche
allfillige Erhihung wird auch den]enlgen ‘\ht011ede1n zu teil, welche seit
1. Januar 1881 pensionirt worden sind. (§ 10.)

§ 11. Pensionsherechtigt sind:

a. Die Witwe eines verstorbenen Mitgliedes, wenn sie nicht gerichtlich
geschieden worden ist, so lange sie sich nicht wieder verehelicht.

b. Die Kinder eines verstorbenen Mitgliedes im Falle, dass die Mutter auch
fre\torben wire oder sich wieder Yelheuatet hiitte, bis das jiingste Kind

1} Im Laufe des Jahres 1892 wurde ein neuer Statutenentwurf der Witwen-,
Waisen- und Alterskasse der basellandschaftlichen Lehrer beraten. Das letzte
Reglement vom Jahre 1882 war durchaus revisionsbediirftiz; denn man ver-
fiicte nicht iiber die nitigen Summen., uwm auf die Dauer allen Anspriichen
geniigen zu kimnen und hatte die Lehrerinnen noch nicht vorgesehen. Nach
dem neuen Entwurf sollen nun auch Lehrerinnen und Verweser, die ihre
Stelle schon linger als drel Monate bekleiden, verpflichtet sein, der Kasse
beizutreten. Pensionsherechtigt werden die Lehrer mit dem 60. und die
Lehrerinnen mit dem 50. Ahexﬁ]ahle und beziehen sodann jiahrlich Fr. 300,
die Witwen aber, statt wie bisher Fr. 150, Fr. 200. Der jihrliche Beitrag
der Mitglieder wurde von Fr. 221/, auf Fr. 26 erhoht und bestimmt, dass
Lehrer vom 30. und Lehrerinnen vom 25. Altersjahre an nach einer mit den
Altersjahren steigenden Skala sich in die Xasse einkaufen sollen. Dafiir
aber wurde fiir die Pensionsberechtigung nicht mehr eine bestimmte Anzahl
von Dienstjahren im Kanton verlangt. Der Entwurf ist der Kantonalkonferenz
vorgelegt worden. (L(luelzutunw)

2) Die Staatsverfassung vom 4. April 1892 schreibt dariiber in ihrem § 52
folgendes vor:

»Der Staat bezahlt an die Lehrerunterstiitzungskasse einen jihrlichen,
bei Beratung des Voranschlages vom Landrat festzusetzenden Betrag.”

3) Jedes Mitglied zahlt als Einkaufsgeld fiir seine Frau Fr. 20, ebenso bei
Wiederverheiratung im kantonalen Dienste; ferner hat jeder neueintretende
verwitwete Lehrer mit Kindern unter 15 Jahren dieselbe Summe zu bezahlen.
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das achtzehnte Altersjahr zuriickgelegt hat. Die Pension gehort allen
Kindern zu gleichen Teilen, so dass aber die iltern Geschwister mit
zuriickgelegtem achtzehnten Altersjahr aus dem Genusse treten. Hinter-
lisst ein Mltvhed eine Witwe und Kinder aus mehrern Ehen. so wird
ebenfalls nach gleichen Teilen verteilt, so dass aber der W itwe zwei
kmdesteﬂe zufalleu.

e. Jeder Lehrer, der dienstunfihic wird, d. h. der durch Krankheit,
Altersschwiiche oder Gebrechlichkeit gendtigt wird, sein Amt nieder-
zulegen und dadurch unfihig geworden ist, einen ihn ernihrenden
Beruf zu treiben.

d. Jeder Lehrer, der 55 Altersjahre und 25 Dienstjahre zihlt, ist bei
Niederiegung seiner Stelle ohne weiteres pensionsberechtigt.

Fiir diejenigen Mitglieder, welche vor dem 1. Januar 1881 aus dem
basellandschaftlichen Lehlelatande getreten sind, bleiben die alten Statuten
in Kraft. so dass ihre bisherige Stellung weder in Rechten noch in Pflichten
verindert wird.

Die Alterspension fiir dieselben betriigt anch in Zukunft jihrlich Fr. 200.

Die Witwen- und Waisenpension:

a.aus der obligatorischen Kasse Fr. 123.
b. ., . {freiwilligen : GRS 3

bh. Sterbefallkasse.

Ausser der oben besprochenen Witwen-, Waisen- und Alters-
kasse besteht noch eine obligatorische bterbefalfkasse der Lehrerschatt
des Kantons Basel-Landschaft. Die Statuten dieser Kasse vom
14. Oktober 1882 setzen folgendes fest:

Jedes neu eintretende Mitglied zahlt Fr. 1 Eintrittseeld, wenn es ver-
heiratet ist, Fr. 1 Elnkauf-ﬂrebuhr fiir die Frau. Die gleiche Lmkaﬂfagehu}u
von Fr.1 ist von jedem \[1tOllede wenn es sich spiiter verehelicht und bei
jeder Wiederverehelichung zu entrichten. (§ 2.)

Jedes Mitglied hat jahrlich einen regelmissigen Beitrag von Fr. 1 in
die Kasse zu zahlen. Dieser Beitrag ist mit Beginn des Jahres fillie. Er-
folgt im Laufe des Jahres kein oder nur ein Todesfall, der die Kasse zur
Beitragsleistung verpflichtet, so sind keine weitern Einzahlungen zu machen.
Beim zweiten und jedem weitern Todesfalle dagegen hat jedes iiberlebende
Mitelied eine fernere Einzahlung von Fr. 1 zu leisten. (§ 3.)

Wenn ein Lehrer den Schuldienst im Kanton freiwillie oder durch Ab-
bernfung verldsst, so bleibt er in allen Rechten eines Mitgliedes, wenn er
sich zar fmtzahh‘mo der Beitriige verpflichtet. Er hat jedoch einen aktiven
Lehrer zu beauftragen, die Zahlung fiir ihn zu leisten. Eine % ahlungsver-
weigerung hat den Ausschluss aus dem Verein zur Folge (§ 5).

Die Witwe eines verstorbenen Mitgliedes hat keinerlei Beitrige an die
Kasse zu leisten und bleibt in ihren Rechten und Anspriichen dunf die Kasse,
so lange sie sich nicht wieder verheiratet. Durch eine Wiederverehelichung
erlischen alle Anspruchsrechte. Dieselben gehen ebenfalls fiir eine von einem
Vereinsmitgliede abgeschiedene Frau verloren. (§ 6.)

Stirbt ein Mitglied der Sterbefallkasse, so hat die hinterlassene Frau
desselben Fr. 120 zu beziehen. Ebenso bezieht, wenn die Frau eines Mit-
gliedes sfirbt, der iiberlebende Witwer Fr. 120. Geht aber auch dieser
Witwer oder diese Witwe oder ein unverheiratetes Mitglied mit Tod ab. so
beziehen deren Erben Fr. 120. Sind keine Erben vorhanden, so werden die
Beerdigungskosten bestritten. Zum Bezuge ist die Vorweisung eines Todes-
scheines erforderlich. Die Anmeldung muss innert Jahresfrist vom Todestage
an geschehen (§ 7).
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Die iiberschiissigen Einnahmen und der Zins von einem aus Vergabungen
entstehenden unantastbaren Kapitalstocke werden zur Unterstiitzung von
Miteliedern verwendet, welche durch Ungliicksfille betroffen werden. (§

Den Rechnungen iiber die gemeinschaftlichen Unte1:~t-utzungs-
kassen der bascllandschaftlichen Lehrer entnehmen wir die fol-
genden Daten: ’

a. Witwen-, Waisen- und Alterskasse.

1889 1890 1891 1892
ET. Fr. B Fr.

Totaleinnahmen . . 13,218 13,073 15,806 13,505
Mitgliederbeitrige u.

Einkaufsgebiihren 3,322 3331 3370 3288
g’r(uv(\heltmO*e . . 2000 2000 2000 2000
Zamges ol e B A4S 5492 5675 BT1%7

Ausgaben.

Witwen- u. Waisen-
gehalte:

1. 2 Fr. 126 2125 (17) 1901 (1542) 1750 (14) 1732 (13-4+-1)1)
LR 1572 (10+1) 1635 (104+2) 2072 (11+5H) 2324 (15+2)

' A ey | 825 (11) 691 (9-+-2) 739 (9+1) 681 (9-+1)
Altersgehalte :
1. & Fr. 200 800 (4) 650 (3+1) 580 (2-+1) 400 (2)
A 900 1875 (6+1) 2375 (74-1) 2263 (6-+5H) 2525 (T+43)
b. Sterbefallkasse.
1889 1890 1891 1892
Fr. Fr. Fr. Fr.
Sterbefallbeitrige (& Fr. 120) . . . 360 (3) 840 (7) 960 (8) 480 (4)
Ausserordentliche Unterstiitzangen . 150 — 70 80
Das Vermigen der Kassen betrug auf 31. Dezember:
1889 1890 1891 1892
Fr. Fr. Fr. Fr.
Witwen-, Waisen- und Alterskasse . 145,616 148915 152,414  155.689
Sterbefallkasse . 3 ; . E 3060 3550 3835 3672

13. Kanton Schaffhausen.

Die beziiglichen Verhiltnisse sind schon unter Ziffer I, pag. 16,
berithrt worden.

Das Schulgesetz des Kantons Schaffhausen vom 24. September
1879 setzte folgendes fest:

Art. 97. Der Staat errichtet fiir die Lehrerschaft eine obligatorische
allcemeine Alters-, Witwen- und Waisenkasse, welche aus Beitriigen des
Staates. der Gemeinden und der Lehrer unterhalten wird. Das Nihere wird
durch Dekret des Grossen Rates bestimmt.

Art. 98. Lehrer. die infolge hohen Alters oder infolge anderer nicht
selbst verschuldeter Verumstindungen ihrem Amte nicht mehr vorzustehen
vermigen, kinnen von der Regierung auf Antrag des Erziehungsrates In
Ruhestand versetzt werden.

Die ékonomische Stellung solcher in Ruhestand versetzter Lehrer wird
dmch das Statut der Alters-, Witwen und Waisenkasse (Art. 97) geregelt.

1) Die Zahlen in Klammern bedeuten die Anzahl der Pensionsbetriige, und zwar die
erste Zahl die ganzen Gehalte und die zweite Zahl die teilweisen Gehalte.
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Diese §§ blieben aber unausgefiihrt.

Das Besoldungsgesetz vom 22. August 1892 hat nun dem Ge-
danken der Firsorge Folge gegeben durch die folgenden Bestim-
mungen

Art 6. Die Lehrerschaft hat eine Unterstiitzungskasse zu griinden. Der
Beitritt und die Beitragsleistung ist fiir simtliche an offentlichen Schulen
angestellten Lehrer und Lehrerinnen, die Arbeitslehrerinnen ausgenommen,
obligatorisch. Das betreffende Statut bedarf der staatlichen Genehmigung
und es unterliegt die zu schaffende Kasse der staatlichen Oberaufsicht.

Fiir Lehrer mit mehr als 25 Dienstjahren ist der Beitritt fakultativ.

Kommt das Statut binnen drei Jahren seit Inkrafttreten dieses Gesetzes
nicht zustande, wird der Grosse Rat dasselbe erlassen.

Die Unterstiitzungskasse hat Anspruch auf einen jihrlichen Staatsbeitrag
von Fr. 5000, wovon bis zur hinlinglichen Erstarkung des Fonds mindestens
1/ zu kapitalisiren ist.

Mit dem Inkrafttreten des Statuts tritt Art. 7, die Aussetzung von Ruhe-
gehalten betreffend, dieses Gesetzes ausser Wirksamkeit, beziehungsweise es
findet derselbe nur noch Anwendung auf die bereits hewilligten Ruhegehalte
und auf solche Lehrer, die dannzumal mehr als 25 Dienstjahre hinter sich
haben, sofern dieselben nicht freiwillig der neuen Unterstiitzungskasse bei-
treten.

14. Kanton Appenzell 1./Rh.

Die obligatorische ,Alters-, Witwen- und Waisenkasse der
Lehrer des Kantons Appenzell Innerrhoden® hat nach den Statuten
vom 17. Januar 1887 zum Zweck, solche Lehrer zu unterstiitzen,
die wegen korperlicher oder geistiger Gebrechen oder Alters-
schwiche dienst- und mehr oder weniger erwerbsunfihig werden.
Die Fiirsorge erstreckt sich auch auf Witwen und Waisen ver-
storbener Lehrer.

Jeder Lehrer bezahlt bis zu einem Gehalte von Fr. 1000
jahrlich 29/, seines Gehaltes, jedoch im Minimum Fr. 12, bei
hoherem Gehalte von jedem folgenden Hundert Franken 19/,

Bis aus den jdhrlichen Beitrigen der Mitglieder, dem jahr-
lichen Staatsbeitrag. den Beitrdgen der bchulomnemden den Zinsen
der angelegten Geldm und den \chenkuntreu und Vermiichtnissen
sich- ein Kapital von Fr. 5000 gebildet hdt, werden keine regel-
missigen Unterstiitzungen aus der Kasse verabfolgt. Nachdem
diese Summe erreicht ist, diirfen alljdhrlich die Beitrige der
Lehrer zu Unterstiitzungen verwendet werden und wenn die Hohe
des Kapitals Fr. 6000 betrdagt, auch die Zinsen. In beiden Fillen
aber miissen die Staatsbeitrdige und die {ibrigen Einnahmen kapi-
talisirt werden, bis das Kapital Fr. 10,000 erreicht hat.

Der Staat leistet einen jéhrlichen Beitrag von Fr. 300.

Sobald die Unterstiitzung beginnen kann, ist dieselbe nach dem Grund-
satze zu verteilen, dass alsdann dienst- und erwerbsunfihige Lehrer,
Witwen mit drei oder mehr Kindern, sowie drei oder mehr Waisen allein
in die erste, am meisten ziehende Klasse fallen; dienstuntaugliche, aber
noch erwerbsfihige Lehrer, sowie Witwen mit ein bis zwei Kindern oder
zwel Waisen allein in die zweite Klasse: eine einzelne Witwe oder eine
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einzelne Waise in die dritte Klasse. Die Beziiger der einzelnen Klassen
erhalten ihre Betreffnisse also: erste Klasse im Verhidltnisse von Fr. 1,
zweite Klasse von 70 Rp., dritte Klasse von 50 Rp.

Kinder sind zugsherechtigt bis zum erfiillten 16. Altersjahre, Witwen
bis zur Wiederverehelichung (Art. 14).

Sind Waisen allein zugsberechtigt, so ist ihr Betreffnis bis zum zuriick-
gelegten 16. Altersjahre vom amtlich bestellten Vormunde zinstragend anzu-
legen und in erster Linie zur Erlernung eines Berufes zu verwenden (Art. 16).

Das Begehren um Invalidititserklirung muss, eventuell von einem irzt-
lichen Zeugnis begleitet, der h. Landesschulkommission eingereicht werden,
welche dann iiber Genehmigung oder Abweisung des Gesuches entscheidet.

Wird ein Lehrer dienstuntauglich oder stirbt er, ehe die Kasse den
Bestand von Fr. 5000 erreicht hat, so erhiilt er oder seine Hinterlassenschaft
die einbezahlten Gelder ohne Zins im fiinffachen Betrage zuriick, womit
sein weiterer Anspruch auf die Kasse erlischt. Das Maximum dieser Aversal-
entschidigung soll jedoch Fr. 500 nicht iibersteigen (Art. 26).

Die Zahl der Mitglieder der Kasse betrug im Jahr 1892
17; ihre Einzahlungen machten Fr. 376 aus. An Legaten und Ge-
schenken gingen Fr. 262 ein. Auf 31. Dezember 1892 betrug das
Vermigen Fr. 5188.

15. Kanton Graubiinden.

Weder die (Gemeinden noch der Kanton kennen das System
der Ruhegehalte fiir Lehrer und Geistliche. .Der Lehrer amtet
so lange er Lust dazu hat, oder so lange er kann, nachher mag
er zusehen, wie er im Alter seinen Unterhalt finde.*

Dafiir besteht aber die im Jahr 1867 errichtete . Hiilfskasse
filr die biindnerischen Volksschullehrer, deren Statuten im Jahre
1888 revidirt worden sind.

Laut Beschluss des Grossen Rates vom 23. Juni 1866 sind
samtliche im biindnerischen Schuldienst stehenden Lehrer und
Lehrerinnen, die seither patentirt oder admittirt worden sind, oder
in Zukunft patentirt oder admittirt werden, zum Beitritt verpflichtet.

Die Hiilfskasse vermittelt Altersrenten (frithestens mit dem
50. Jahre fillig). sowie einfache und abgekiirzte Lebensversiche-
rungsvertrige. Bei erstern ist das Kapital beim Ableben zahlbar,
bei letztern nach Erreichung eines bestimmten Alters oder bel
allfillig friither erfolgendem Tode.

Fiir die Hiilfskasse ist eine Minimalprdmie von Fr. 15 an-
cenommen. Dabel steht es jedem frei, durch eine hohere Pramie
sich um eine hohere Summe zu versichern. An die jihrliche
Primienzahlung leistet der Staat fiir jeden an eciner offentlichen
Volksschule wirkenden Lehrer Fr. 10 als kantonalen Beitrag. Der
restirende Betrag von Fr. 5 als Beitrag des Lehrers wird von der
staatlichen Gehaltszulage selbst abgezogen.

Austretenden Mitgliedern mit mehr als acht Schuldienst- und
Versicherungsjahren werden 509/, ihrer persinlichen Einzahlungen
zuriickerstattet.
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Die Hiilfskasse besitzt einen Fonds von Fr. 10,000, dessen
Zinsen alljihrlich unter die Bezugsberechtigten verteilt werden.
Damit eine moglichst grosse Zahl dlterer Lehrer gewinnberechtigt
werde, ist der Betrag fiir jeden einzelnen auf Fr. 5 festgesetzt
worden, welcher Betrag der personlich zu leistenden Prdmle eines
im aktiven Schuldienste stehenden Lehrers entspricht. Dieser
Gewinnanteil soll in Zukunft auch zur Priimienzahlung verwendet
werden, so dass der gewinnberechtigte Lehrer seine Gehaltazulagc
voll ausbezahlt erhalten wird.

Die Lehrerhiilfskasse ist keine Versicherungsanstalt nach Art
der hekannten Privatversicherungsgesellschaften, welche in der
Regel das ganze Risiko selbst zu tragen haben. Sie schliesst zwar
dlleldm% die V ertrige mit den einzelnen Mitgliedern auch selbst
ab: allein jeder Lehrer wird durch die Hulfbkaq\e wiederum in
canz gleicher Weise bei einer Privateesellschaft versichert. Bis
zum Jahr 1874 war es die Rentenanstalt., mit welcher alljihrlich
die neuen Vertrige abgeschlossen wurden; seither dagegen werden
die patentirten und admittirten Lehrer bei der Gc:ellsdmtt .La
Suisse® versichert. Das Risiko haben also statt die Hlﬂf\kd\be
die genannten (Gesellschaften zu tragen. Demgemdiss werden auch
die Jahresprimien voll und ganz an diese ausbezahlt. Die Hiilfs-
kasse ist mithin in der Hauptsache weiter nichts als die Vermitt-
lerin der Geschifte, das Organ, durch welches die biindnerischen
Lehrer kollektiv bei den genannten Privatgesellschaften versichert
werden. Deren allgememe Versicherungsbedingungen haben daher
auch, soweit sie nicht durch die Statuten der Hiilfskasse normirt
sind, fiir die Mitglieder der biindnerischen Lehrerschatft Rechtskraft.

Die Kasse zédhlte im Jahre 1892 544 Mitelieder, von denen
99 hei der Schweiz. Rentenanstalt und 445 bei der Gesellschaft
.La Suisse® versichert sind. 91 Mitglieder stehen nicht mehr im
biindnerischen Schuldienst.

Seit dem Bestehen der Kasse bis 31. Dezember 1892 sind
von den Versicherungsgesellschaften im ganzen bei 35 Todesfillen
Fr. 22,661 als Sterbesumme an die Hinterbliebenen ausbezahlt
worden. An Renten wurden im gleichen Zeitraum von 14 Ver-
sicherten Fr. 2831 bezogen.

Im Jahr 1892 sind Fr. 514 an Renten und Fr. 619 als Gewinn-
anteil (Rentenanstalt und Zinsen des Reservefonds) an die Ver-
sicherten ausbezahlt worden.

Auf 31. Dezember 1892 bezittern sich die Versicherungssumimen
aufs Ableben auf Fr. 185.129, die Altersrenten auf Fr. 13,590
und die alternative Versicherung auf Fr. 41.231.

16. Kanton Aarganu.

Der 1im Jahr 1824 gegriindete , dargauische Lehrerpensionsverein®
hat den Zweck der Unterstittzung alter, sowie invalider Lehrer
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und Lehrerinnen und der Unterstiitzung von Lehrerwitwen- und

-Waisen und unterhilt zu diesem Zwecke unter Mitwirkung des

Staates den bestchenden Kapitalfonds und einen verwendbaren

Kassabestand (Art. 1 der revidirten Statuten vom 26. Mai 1884).
Art. 21 des Schulgesetzes vom 1. Juni 1865 setzt fest:

Mit Ausnahme der Arbeitslehrerinnen sind alle Lehrer und Lehrerinnen,
welche vom Erlass des gegenwiirtigen Gesetzes an im Kanton neu angestellt
werden, verpflichtet, dem aargauischen Lehrerpensionsverein heizutreten.

Der Verein erhilt alljihrlich einen Staatsbeitrag, dessen Verwendung
der Regierungsrat nach eingeholtem Gutachten des Vereins bestimmt.

Die Eintrittspflicht, die also mit dem Jahre des Eintritts in
den aargaunischen Schuldienst beginnt, gilt fiir alle, die das 40.
:\ltelb'}ﬂhl noch nicht mumhffcleot haben.

Lehrer, welche ihren Frauen Pensionen sichern wollen, haben
dieselben einzukaufen (§ 7 der Statuten).

Das Fintrittsgeld betrigt Frv. 5, der ordentliche bis zum 55.
Altersjahr zu zahlende Jahresbeitrag Fr. 15. Wer nach dem 23.
Altersjahr in den Pensionsverein eintritt, bezahlt gemiss dem nach-
stehenden Tarif erhohte Jahresbeitrige.

Altersjanr Fr. Ct. Altersjahr ¥r. Ct.
24, 15. 50 40. 31. —
25. 16. — 41. 33. —
26. 16. 50 49, 35. B0
2. 17. — 43, 38. —
98. 18, — 44, 41, —
29. 1850 - 4 45, 45, —
30. 19. — 46. 49, B0
31. 20. — 417. DD, —
32. 20. 50 48, 62. —
33 21. 50 49. 70. 50
34. 22, 50 50. 32. 50
3D. 23. 50 Hl. 99, —
36. 24, 50 H2. 124, —
37. 26. — 53. 165. —
38. 27. 50 . | 4. 247. 50
39. 29, — | 5H. und letzten Jahr 495. —

Fir den Einkaunf der Frau gelten folgende Bestimmungen:
Das Einkaufsgeld bei jeder Verehelichung betrdgt Fr. 20, sodann
hat jedes Mitglied fiir jeden Jahrgang, den es dlter ist als seine
Frau, Fr. 3 einzuzahlen. Wer seine Gattin nicht innert Jahresfrist
nach seiner Verchelichung oder nach seinem Eintritt einkauft, muss
bei spiterm Einkauf fiir jedes Uberwartungsjahr Fr. 2 bezahlen.

Pensionsberechtigt sind :
a.jedes Mitglied, welches im TLanfe des hiirgerlichen Jahres sein 59.
Alterﬁ}ahr mnlclwelerrt hat, mit Beginn des folgenden Jahres;

bh. die eingekaufte Witwe eines verstorbenen Mitgliedes;

e. die Kinder eines verstorbenen Miteliedes, auch wenn deren Mutter
entweder nicht eingekauft oder cre~.t01ben ist, oder sich wieder ver-
ehelicht hat, bis und mit dem Jahle‘ in welchem das jiingste Kind
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das 17. Altersjahr zuriickgelegt hat. Die idltern Kinder treten mit
dem 17. Altersjahre vom Genusse zuriick;

d. Lehrer und Lehrerinnen bei konstatirter Invaliditit.

Zu Pensionen sollen alljahrlich nach Abrechnung der Verwaltungskosten
verwendet werden (§ 22):

a. die ordentlichen Jahresbeitrige, ausgenommen der erste und nach

Abzug des iiber Fr. 15 hinausgehenden Mehrbetrages und weiterer 109,

b. der betreffende Anteil des Staatsbeitrages;

c. simtliche verfallene Kapitalzinse ;

d. der allfillice Aktivsaldo des vorigen Jahres;

e. die ausdriicklich hiefiir bestimmten Schenkungen.

Die ordentliche Pension besteht aus dem einfachen durch die Zahl der
pensionsberechtigten Aktien bestimmten Teil der sub @ bis e sich bildenden
jiahrlichen Pensionssumme, abziiglich allfillige ausserordentliche Unter-
stiitzungen und Invalidenpensionen und unter Beriicksichtigung der vom
Regierungsrat aunfoestellten Begtnnmuncren iiber Verwendung des Staats-
‘mm ages.

Der bestehende Kapitalfonds soll geiiufnet werden:

a. durch die Eintrittsgebiihren (§ 11), den ersten Jahresbeitrag neu ein-
tretender Mitglieder, ferner den iiber Fr. 15 hinausgehenden Mehr-
betrag (§ 22), und 109, der ordentlichen Jahresbeitrige;

b. durch die Weibereinkaufsgelder;

c. durch den zugewiesenen Anteil des Staatsbeitrages;

d. durch Schenkungen, dem Verein anheimfallende Pensionen und Bussen-
gelder.

Nach dem Reglement iiber die Verwendung und Verteilung
des gesetzlichen Staaisheitrages an den Lehrerpensionsverein sind
2/, des Staatsbeitrages zu kapitalisiren und 3/; zu Pensionen zu
verwenden.

Der unmittelbar zu Pensionen zu verwendende Teil des Staatsheitrages
wird unter die pensionsberechtigten Mitglieder, ohne Riicksicht auf die Zahl
der Aktien, nach der Anzahl der D1enst]ahre in der Weise verteilt, das jedes
Mitglied mit 10 Dienstjahren /g, mit 20 Dienstjahren 2/, mit 25 Dienst-
jahren 8/ und mit 30 Dienstjahren den vollen Anteil des nach der Gesamt-

zahl der pensionsherechtigten Mitglieder, Witwen und Waisen ihm zufallenden
Teils des Staatsbeitrages erhilt.

Der Staatsbeitrag betrug 1892 Fr. 8500.

Einem Auszug aus der Rechnung des aargauischen Lehrer-
pensionsvereins pro 1892 entnehmen wir folgende Daten:

Mitgliederbestand.
1. Zahlende, mitgerechnet 33 neu Eingetretene . - ; ; 603
2. Passivmitelieder . : . 2 ; - . A 2 ; 36
3. Pensionsberechtigte:
a. Witwen . g g A ; . 4 g . 84
b. Waisen . 7 2 : : 2 ; : : 27
e. Mitglieder . . ; . E : : g 103 214

Zusammen SH3
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% ;'Eﬁ :»,E —-j é ::j “"Z = if é per Pension Total
g5 CERT g g g e B e e
0 6 0 8 2 16 15 1 — Fr. 63 Fr. 1062
 Phes |y ekl et 2 32 28 R 71 . 2472
S T g 1 11 - Foast SRa e o ol
S Ao gl 11 14 TRmgie Rt gl . 949
4, 380 30 62 22 144 141 2 1 94 . 13,739
67 360 84 27 214 206 4 1 Fr. 19,087

Die Rechnung pro 1891 erzeigt: 71 Nicht mehr Lehrer. 37 Noch Lehrer,
80 Witwen, 26 Waisen, Total 214, Mit 1 Aktie 206, Mit 2 Aktien 7. Mit 3 Aktien 1.

Eine Pension betrug im Vorjahre:

0 Staatsbeitrag Fr. 62. 80 Total Fr. 1119, —
Yy i <+ 70,50 oo 2460, —
2y % bl o B | eSpkd 860. —
8, &z + - 85,90 N 945. —
e = =95 00 2o 18,080, ==

Total Fr 18,973, —

Das Vermigen belief sich am 31. Dezember 1892 aut Franken
175.100, welche Summe sich im Laufe der Jahre aus den kapita-
lisirten Staatsbeitrigen (Fr. 70,200). aus Schenkungen (Fr. 9154)
und Leistungen der Mitglieder (Eintritts- und Einkaufsgelder, An-
teil der Jahresheitrige. Bussen ete. Fr. 97,747) ergeben hat.

Die Zahl der im letzten Jahrzehnt Pensionirten ergibt sich
aus folgender Zusammenstellung:

Noch Lehrer Nichtmehr Lehrer Witwen Waisen Imganzen  Durchschnitt],
Betrag einer

Pension
1883 61 69 72 13 215 Fr. 80. 30
1884 BES 65 I 16 210 . 181 80
1885 nl 65 b 14 205 5 85 60
1886 47 66 76 18 207 o~ Ol 90
1887 a0 70 78 19 217 G AR
1888 45 66 13 19 207 s BB
1889 14 64 80 21 209 Lo S88, 16
1890 43 63 80 25 211 - <89,
1891 37 71 S0 26 214 . 90. —
1892 36 67 84 27 214 =90, FH)

17. Kanton Thurgan?l).

Die Anregung. cine Lehrerkasse zu grinden, ging zuerst vom
’[hmoau]\ch(n Lehrerverein aus, der im Jahre 1823 in Steckborn
wmundct worden war. Fast gleichzeitiz suchte auch Pfarrer
Heidegger in Roggweil denselben Gedanken zu verwirklichen,
und im Jahre 1827 oelang es, die getrennten Bestrebungen zu
vereinigen und  die Unterstiitzung Jal.mae thurgauischer Lelrer zu
grﬁndcn. Da man jedoch den gering besoldeten Mitgliedern

Vv ewlelche eine einlissliche Besprechung der thurgauischen Alters- und
Hiilfskasse in der .Schweizerischen Lehrerzeitung” von Herrn Seminardirektor
U. Rebsamen in hleuzhngen der wir zum Teil wirtlich folgen.
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keine allzu  grossen Opfer zumuten durfte und deshalb den
Jahresbeitrag anfangs auf nur Fr. 2., festsetzte; andere Ein-
nahmen von Belang jedoch nicht zu verzeichnen waren. so ge-
niigten die verabreichten Unterstiitzungen bei weitem nicht, um
die vorhandene Not zu lindern. Ein staatlicher Beitrag von fl. 100
wurde erst 1843 zum ersten Mal ausgerichtet. Trotzdem gedieh
die bescheidene Anstalt und besass im Jahre 1851 ein Vermogen
von fl. 4814, nachdem im ganzen fi. 4700 an Unterstiitzungen ver-
abreicht w 01d011 waren. Mit der Zeit gelang es, eine Erhohung
des Staatsbeitrages zuerst auf Fr. 600, dann auf Fr. 700 zu bewirken
und in gleicher Weise wurde auch der Jahresbeitrag der einzelnen
Mitglieder auf Fr. 5 erhiht.

1854 wurde der Beitritt zur Kasse obligatorisch erklirt. Die
1858 revidirten Statuten enthiclten folgende Hauptbestimmungen:

.5 20. Aus der Alters- und Hiilfskasse werden folgende Beitrige und
Unterstiitzungen verabreicht:

1. Jedem Mitgliede nach zuriickgelegtem 65. Altersjahre eine persénliche
Altersgabe von Fr. 15 jihrlich.

2. Unterstiitzungsbediirftigen Anteilhabern der Kasse, die dem Schul-
dienste oder einem andern, nach dem Austritt ans dem Lehrerstande ge-
withlten Berufe nicht mehr vorstehen kinnen, oder die iiberhaupt nicht in
so giinstigen Vermiogensverhiiltnissen stehen, welche denselben eine ordent-

liche Existenz sichern, eine jihrliche Unterstiitzung von Fr. 20—60, womit
jedoch die Altersgabe wegfillt.

3. Jeder Witwe und den Waisen verstorbener Mitglieder Unterstiitzungen

nach folgendem Masstabe :

a. der Witwe und den Kindern als Rechtsnachfolger des verstorbenen
Gatten und Vaters ein Jahresheitrag von Fr. 20;

b. unterstiitzungsbediirftigen Witwen und Waisen, bezw. nach dem Ab-
leben ersterer den Waisen allein (bis das jiingste Kind das 18. Alters-
jahr erreicht hat) ein erhohter Beitrag bis auf Fr. 80 jihrlich.”

Sodann bestimmte noch § 21: . In Krankheitsfillen unterstiitzungsbediirt-

tiger Mitglieder, die nicht schon nach § 20 Ziffer 2 unterstiitzt werden, wird,
sofern die Krankheit ein Vierteljahr dauert, im ganzen eine Unterstiitzung
von Fr.15 und bei lingerer Dauer eine solche von Fr. 1. 20 per Woche ver-
abreicht.”

Die Anstalt nahm auch in den 50er Jahren ihren geordneten, regel-
missigen Fortgang. Die Jahresbeitriige der Mitglieder steigerten sich von
Fr. 894 im Jahre 1852 auf Fr. 1280 im Jahre 1860, die verabreichten jihr-
lichen Unterstiitzungen im némlichen Zeitranme von Fr. 1214 auf 2196, das
Vereinsvermdigen von Fr. 10,885 auf Fr. 20,697.

Dennoch wurden immer mehr Stimmen laut, die der Kasse
keine rosige Zukunft verhiessen, und da glaubte man allen etwaigen
(efahren dadurch entgehen zu konnen, dass man 1861 beschloss.
einen Vertrag mit der 5011“'012011.\ch9n chto anstalt abzuschliessen.
Diese verlangte zwar Erhohung der jahrlichen Einzahlungen von
von Fr. 5 auf Fr. 15 per Mitelied; da sich jedoch der Staat eben
verpflichtet hatte, wihrend 25 Jahren statt Fr. 700 Fr. 2000 bei-
zutragen, gedachte man mit Hiilfe dieses Zuschusses dem Lehrer
cin Dritteil seiner Einzahlung deIlIl(‘hlllL‘Il s0 dass jedes Mitglied
jihrlich Fr. 10 entrichten sollte.
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Wie es sich spiter erwiesen hat, war es fiir die Hiilfskasse
von grossem Vorteil. dass dieser Vertrag nicht zu stande kam.
Statt dessen nahm man 1862 eine eingehende Statutenrevision vor.
Die Statuten wurden vom Regierungsrate genehmigt und traten am
1. Januar 1863 in Kraft. Die neune Stiftung erhielt nun den Namen
Witwen- und Waisenstiftung und wurde von der gleichen Kommis-
sion verwaltet wie die Alfers- und Hiilfskasse, diec auf die dama-
ligen Mitglieder beschrinkt blieb und, wenn deren Berechtigungen
aufh(uten. der Witwen- und Waisenstifting einverleibt weldcn
sollte. Sie verfiigte mit dem 1. Januar 1863 I'iber ein sogenanntes
reines Vermogen von Fr. 24.250 und hatte in diesem Jahre nach
den alten Statuten 28 Witwen (oder Waisen) mit je Fr. 20—80
und 26 alte oder kranke Lehrer mit je Fr. 15—60 zu unterstiitzen.
Im iibrigen wurde sie auf den Aussterbeetat gesetzt, d. h. es wurden
keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen. Um den Schluss-
termin der Liquidation schneller herbeizufiihren. sollten nach § 30
der Statuten ,mit den Anspruchsberechtigten insgesamt odor mit
einzelnen derselben Auslosungsvertrige auf billiger Grundlage ab-
geschlossen werden®. Wer aber eine kleinere oder grossere Reihe
von Jahren infolge obligatorischer Verpflichtung oder {friiher
freiwillig seine Jahresbeitrige einbezahlt hatte, den konnte und
wollte man auch nicht seiner Anspruchsrechte berauben. Nur wer
erst nach 1862 in die Witwen- und Waisenstiftung eintrat. hatte
vorderhand keinerlei Anspruch auf personliche Untm stiitzung wegen
Krankheit oder Erwerbsunfihigkeit. Bei Bereinigung des \[1tvl1edor-
Verzeichnisses im Anfang des Jahres 1863 ergaheu sich: 47
Nutzniessungsberechtigte. 5. 8, welche nicht mehr zahlung \pﬂlchtlor
aber noch nicht 11utzme\suugabereuhtigt waren. c¢. 68 Zahlungs-
pflichtige. d. 198, welche der neuen Witwen- und Waisenstiftung
beigetreten waren, an die Alters- und Hiilfskasse keine Beitriige
mehr bezahlten, wegen ihrer fritheren Zahlungen aber aus dem
Grunde des Alters oder der Krankheit noch Anspruch an die Kasse
hatten. Die Anzahl der Zahlungspfiichtigen verminderte sich rasch.
zum Teil infolge von Auslosungen; 1867 waren es noch 17, 1872
noch 2. Von 1873 an waren unter den Einnahmen keine Jahres-
beitrige mehr zu verzeichnen. Haupteinnahmen waren die Kapital-
zinse, jdahrlich zirka Fr. 1000—1100. Ausserdem wurden in den
ersten acht Jahren von 1863 an anch dieser Kasse Zuschiisse vom
Staatsbeitrage (Fr. 100—700 per Jahr) verabreicht; andere Ein-
nahmen unter dem Titel Geschenke und Ver schiedenes waren nicht
von grossem Belang. — Aber auch die Ausgaben an Nutzniessungen
verminderten sich mit den Jahren, entsple(hend der Zahl der An-
spruchsberechtigten. 1863 bezifferte sich dieser Posten auf Fr. 1843,
dann bald auf Fr. 1700, 1500. 1200, 1000 und schwankte in den
70er und 80er Jahren meist zwischen Fr. 800 und 1100. So ist
es denn. wenn auch nicht ohne Miihe. mioglich geworden. das
Herabsinken des reinen Vermdogens auf weniger als Fr. 20,000 zu
verhiiten. Am 31. Dezember 1886 betrug es Fr. 21.390.



68 Pensions-, Alters-, Hiilfs-, Witwen- und Waisenkassen.

Die Statuten der Witwen- und Waisenstiftung setzten fest, dass
alle gegenwirtigen sowie die kiinftigen tllul'O'auIsCh(,n Primar- und
Sekundarlehrer obli gatorisch in die W 1t“ en- und Waisenstiftung ein-
zutreten haben (§ 2).

Der freie Zutritt war den nicht mehr im thurgawischen Schul-
dienst stehenden Mitgliedern der bisherigen Alters- und Hiilfskasse
der Lehrer, sowie den an einer thurgauischen Primar- oder Sckun-
darschule anfrestellten nicht Lantonaburgmllc]wn Primar- und Sekun-

darlehrern. sowie den Lehrern an den kantonalen Lehranstalten
(Kantonsschule, Seminar. landwirtschaftliche Schule) freigestellt,
den nicht mehr im Schuldienst stehenden Lehrern unter dem Vor-
behalt der Anmeldung vor 1. Februnar 1863, allen iibrigen, wenn
sie im ersten bezw. zweiten Jahre ihrer Anstellung in die Ver-
tragsverbindung eintreten. Den Lehrern an anatamtdlten kKonnte
dic Aufnahme durch besondern Beschluss des Erziehungsrates be-
willigt werden.

Die Zahl der Mitglieder nahm stetig zu. Sie betrug 269 im
Jahre 1863 und 376 im Jahre 1891. An Jahresbeitrigen wurden
in 29 Jahren Fr. 141,420 einbezahlt. Fr. 98.220 von den Mit-
oliedern direkt. Fr. 43,200 aus dem Staatsbeitrag von jahilich
‘1' 2000. Die im Schuldienst stehenden Mitglieder hatten namlich
je nur Fr. 10. der Staat fiir dieselben je Fr. > Jahresbeitrag ein-
zuwerfen; die Zahl der Mitglieder. welche den vollen Beitrag von
Fr. 15 selber bezahlten. schwankte meist zwischen 20 und 30. Die
Fr. 98.220, welche die Mitglieder zusammenlegten, setzen sich zu-
sammen aus 8640 Beitrdgen a Fr. 10 und 788 Beitrigen a Fr. 15.
Der Gesamtbetrag von Fr. 141,420 ist ganz genau derselbe, der
im Falle des V eltl‘&gbﬂb‘\(ﬁhlu\\e\ an die Rentenan\talt hitte ent-
richtet werden miissen.

So erwies sich denn die junge Anstalt als sehr leistungsfihig.
Nach 20jihrigem Bestande verfiigt sie heute iiber ein Vermogen
von iiber Fr. 100.000.

Wiahrend der Lehrer auf diese Weise die Zukunft seiner Hinter-
lassenen einigermassen gesichert sah. musste er mit Besorgnis fiir
sein persinliches Schicksal erfiillt bleiben. Er sah sich im Falle
von Krankheit und im Alter ohne Hiilfe dastehen, denn er hatte
nur Anspruch auf Fr. 15 jéhrliche Altersgabe vom 65. Jahre an
oder im Falle von Unterstiitzungsbediirftickeit auf hochstens
Fr. 60.

Im Jahre 1878 regte deshalb die Lehrersynode die Schaffung
einer neuen Unterstiitzungskasse unter staatlicher Verwaltung an,
die durch Beitrige des Staates. der Gemeinden und der Lehrer
genihrt werden sollte; allein der thurgauische Grosse Rat trat
auf den ihm vom Remerun%mte voweleoteu Entwurf nicht ein,
weil befiirchtet wurde. derselbe wmde bei der V olksabstimmung
unterliegen.
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Das Erziehungsdepartement versuchte daher einige Jahre spiter
(1885) durch Vertrag unter den Schulgemeinden ecine Kasse auf
dhnlicher Grundlage zu errichten; allein die Mehrzahl der Gemeinden
zeigte sich abgeneigt.

Auf diesen Misserfolg hin beschlossen die Lehrer, sich selbst
zu helfen und griindeten 1886 eine Alters- und Hiilfskasse ohne
Inanspruchnahme der Gemeinden. Der Grosse Rat unterstiitzte
sie wesentlich, indem er den fiir die Witwen- und Waisenstiftung
ausgesetzten Beitrag von Fr. 2000 fiir die beiden Anstalten zu-
sammen auf Fr. 4000 erhohte.

Die Statuten der Alters- und Hiilfskasse der thurgauischen Lehrer
vom 31. Mai und 18. Juni 1887. die mit dem 1. Januar 1887 in
Kraft getreten sind, setzen im wesentlichen folgendes fest:

Alle gegenwiirticen und kiinfticen im aktiven kantonalen Schuldienst

stehenden, sowohl provisorisch als definitiv angestellten, kantonshiirgerlichen
Primar- und Sekundarlehrer treten obhgatonbch in die Vertragsverhiudung ein.

Nach vollendetem 45. Altersjahre ist der Eintritt nicht mehr zulidssig.

Der bleibende, unantastbare Fonds der Stiftung wird gebildet:

a. aus dem Fonds der bisherigen Alters- und Hiilfskasse (zirka Fr. 20.000),
wofiir die neue Stiftang die auf der letztern noch haftenden Verpflich-
tungen gegeniiber den gegenwirtigen Nutzniessungsberechtigten, welche
der neu gegriindeten Kasse nicht beitreten kionnen, ungeschmiilert zu
erfiillen hat;

b. aus dem bisherigen Reservefonds der Witwen- und Waisenstiftung
(zirka Fr. 38,000), der damit der Alters- und Hiilfskasse wie der
Witwen- und Waisenstiftung gleichmissie als Reserve dient und fiir
die schon bisher auf ihm ruhenden Verpflichtungen einzustehen hat.

Ausserdem soll im er sten Quinquennium wenigstens die Hilfte, im zweiten
Quinquennium wenigstens ein Dritteil der Einnahmen an Staatsbeitrag und
Jahresbeitrigen der Mitglieder alljihrlich zum Kapitalfonds geschlagen werden.

Dieser Fonds darf seinem Zwecke nie entfremdet und weder geschmiilert
noch aufgehoben werden.
Die Mitglieder leisten eine jihrliche Einlage von Fr. 10. wenn
sie Anspruch auf Staatsbeitrag haben, sonst von Fr. 15 (§ 3).
Der Staat entrichtet einen jéhrlichen Beitrag von Fr. 5 fiir
jedes obligatorisch zum Beitritt verpflichtete Mitglied des Lehrer-
standes. sowie fiir die freiwillig eintretenden Mitglieder, sofern sie
im offentlichen Schuldienst stehen.

Die Nutzniessungen sind hichstpersonlich und konnen weder veriiussert

noch gepfindet werden.

Auf eine volle Nutzniessung von Fr. 300 hat Anspruch:

a. jeder Lehrer, der nach zuriickgelegtem 65. Altersjahr vom Schuldienst
zuriicktritt;

b. wer nach wenigstens zwanzigjihrigem Schuldienst im Kanton wegen
kirperlicher oder geistiger Gebrechen bleibend dienst- und erwerbs-
unfihig geworden ist.

Schmilert das Gebrechen, das die Unfihigkeit fiir den Schuldienst be-

dingt, im iibrigen die volle Erw erbsfihigkeit des Betreffenden in einem andern
W ulxunrr\ldel\e nicht, so ist keine Nutzniessung zu leisten, insofern und so
lange derselbe nachweislich so viel erwirbt, als sein zuletzt bezowenel Jahres-
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eehalt betragen hat. Bei verminderter Erwerbsfihigkeit gelten die Vor-
schriften von § 12. _

Ebenso erlischt die Bezugsbherechtignung im Falle der Wiederherstellung

und Wiederbefihigung zum Schuldienst (§ 11).

Eine verminderte Nutzniessung im Betrag von jihrlich Fr. 50—200 wird

verabfolgt:

a. wenn ein Mitglied vor erfiilltem zwanzigjihrigen Schuldienst unver-
schuldet erwerbsunfibig geworden oder linger als ein Vierteljahr an
der Ausiibung des Berufs durch Krankheit verhindert ist;

b. wenn andere Familienglieder von schwerer und iiber ein Vierteljahr
andauernder Krankheit heimgesucht werden (§ 12).

Ein einmaliger Beitrag von Fr. 100 wird verabreicht, wenn die Frau

eines Mitgliedes stirbt und Kinder unter 16 Jahren hinterlisst (§ 13).
Wir geben in nachfolgendem die faktischen Verhiiltnisse nach
cinem Bericht des langjiahrigen Prisidenten der Verwaltungskommis-
sion, Herrn Seminardirektor Rebsamen, iiber die Jahre 1887—1892.

a. Die Witwen- und Waisenstiftung.
Die Einnahmen derselben ergeben sich aus folgender Zusammen-

stellung : 1887 1888 1889 1890 1891 1892
Fr. Fr. Fr. Fr. Er. Fr.

Jahresbeitrige a Fr. 10 3370 3420 3490 3470 3500 3510
Staatsbeitrag . . . . 1685 1710 1745 1735 1750 1755
Beitrige & Fr. 16 . . 495 435 420 405 390 390
Nettozinge - -." L0, = - 8540 3762 3829 3793 49289 4959
Nachzahlungen . . . 27 — 31 20 49 65
Verschiedenes . . . . — — 200 — 1 —

Summa der Jahres-

einmahmien: = - <57 a2 oaT O34T 9327 9715 9423 9979 9979

Die Hiohe der Jahresbeitrige ist bedingt durch die Zahl der
Mitglieder. Diese betrug in den sechs Rechnungsjahren: 1. 370,
2. 371, 3. 377, 4. 374. 5. 376, 6. 377. Darunter bezogen den
Staatsbeitrag von je Fr.5 und hatten also nur Fr. 10 zu bezahlen:
1. 337, 2. 342, 3. 349, 4. 347, 5. 350. 6. 377. Den vollen Jahres-
beitrag von Fr. 15 haben bezahlt: 1. 33, 2. 29, 3. 28, 4. 27, 5. 26,
6. 26 Mitelieder.

Die Ausgaben in den sechs letzten Rechnungsjahren sind folgende :

1887 1888 1889 1890 1891 1892

Fr. E'r. Fr. E'r. Fr. Fr.
Renten:oas e v 3900 4100 4200 4600 4500 4800
Verwaltungskosten . 331 232 239 237 242 244
Verschiedenes . . 83 27 42 25 23 69

Summa der

Jahresausgaben . . 4314 4359 4481 4862 4765 o113
Jahreseinnahmen . 9147 9327 9715 9423 9979 9979
Mehreinnahmen . . 4833 4968 H234 4561 5215 4866
Vorjihriger Erzeig 83992 88825 93793 99027 103587 103802

Reines Vermdgen . 88825 93793 99027 103588 108802 108668

b. Die Alters- und Hiilfskasse. '
Einnahmen. Nach § 7 der Statuten vom 31. Mai und 18. Juni
1887 wurde der in diesem Jahre nengegriindeten Alters- und Hiilfs-
kasse als bleibender, unantastbarer Fonds: «. der Fonds der frithern
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Alters- und Hiilfskasse mit Fr. 21,390 und b. der bisherige Reserve-
fonds der Witwen- und Waisenstiftung mit Fr. 39,221, zusammen
also Fr. 60.611 als Kapitalstock iibergeben, sclbstvelstandhch in
der Meinung, dass die neue Kasse damit auch die Verpflichtungen
iibernehme, die an diese Fondationen gekniipft waren. Die Jahres-
cinnahmen wiesen darum von Anfang an Zinsbetrige auf die sich
bis heute von rund Fr. 2700 auf Fr. 4000 steigerten.

Den bedeutendsten Einnahmeposten bildeten indessen die

Jahresbeitrige der Mitglieder, welche sich nach § 9 der Statuten
auf Fr. 10, 13, 20, 25, 30 belaufen konnen. Es haben bezahlt :

1887 1888 1889 1890 1891 1892
Je Fr. 10 66 74 67 62 61 59 Mitglieder
15 313 64 72 76 71 H4 5
20 39 40 +4 47 49 47 =
25 21 21 21 22 26 36 ;

o o ) _122 105 104 103 106 102
(vezamtzahl 299 304 308 310 313 298 Mltﬂhedel

Die Jahresbeitriage betragen mithin:
1887 1888 1889 1890 1891 1892

a Fr. 10 660 740 670 620 ° 610 590
5. 1D 825 960 1080 1140 1065 810
- 20 700 800 880 940 980 940
. 2B 225 525 525 550 650 900

30 3660 3150 3120 3090 3180 3060
Summa rdler Jahres-

beitrige . . . . 6370 - 6175 6275 6340 6485 6300

Der St-aatsbeitrag unter den Einnahmen der Alters- und Hiilfs-
kasse ist jeweils gleich dem Gesamtbeitrag von jahrlich Fr. 4000 1)
weniger dem Anteil, der zur Erginzung der Mitgliederbeitrige von
Fr. 10 auf Fr. 15 fiir die Witwen- und Walbenbtlftung in Anspluch
genommen wird. Fiir die letztere schwankt er zwischen Fr. 2250
und Fr. 2315. 1892 betrug er Fr. 1755 und an die Alters- und
Hiilfskasse Fr. 5245, zusammen also Fr. 7000.

Die Ausgaben gestalteten sich folgendermassen:

P : . 1887 1888 1889 1890 1891 1892
Nutzniessungen fiir Mitelie- Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
der der frithern Stiftung 775 650 695 675 650 750
An Mitelieder der neuen
Stiftung . . SRt 710 57> 1610 1515 2185 3941
Verw altungskmten P 438 232 239 237 242 278
Verschiedenes . . . . . 118 72 32 29 26 cO
Summa der Jahresausgaben 2041 1529 2576 2456 31()3 5039
Jahreseinnahmen . . . . 11831 11703 12027 12576 7___13(,161 16138
Mehreinnahmen . . . . 9790 10174 9451 10120 9958 11099
Vorjihriger Erzeig . . . 60612 70402 80576 90028 100148 105106
Reines Vermogen. . . . 70402 80576 90027 100148 110106 116205

1) In seiner Sitzung vom 24. November 1892 hat der Grosse Rat auf den
Vorschlag des Regierungsrates hin den jihrlichen Staatsbeitrag an die Lehrer-
Alters- und Hiilfskasse von Fr. 4000 auf Fr. 7000 erhoht und sie dadurch in
den Stand gesetzt, in Zukunft die Stellvertretungskosten fiir kranke Lehrer zu
bestreiten.
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Uber die simtlichen Einnahmen im Quinquennium 1887—1891
lassen wir nun folgende Zusammenstellung folgen :
1887 1888 1889 1890 1891 188791

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Jahresbeitrige . . . . . 6370 6175 6276 6340 6480 31645
Nettozinge . o i i w203 v aibl- 3437 . 34b1 4093 16905
Staatsbeitrag =~ LS50 S S 031610900 - -29Bh - 2965 < 19250 11375
Einksufstaxen =707 2l 284 40 — Lot 128 452
Nachzahlungen . . . . . -— — 60 20 — 80
Verschiedenes . . . . . Y 37 — 500 105 741

Summa der Jahreseinmahmen 11831 11703 12027 12076 18061 61198

Fiir die beiden Institute ergibt sich folgender Vermogens-
bestand :

Witwen- und Waisenstiftung . . Fr. 108,668
Alters- und Hiilfskasse ; : : . 116,205
Reservefonds : - - : i 10.386

Total Fr. 245,259
Der gemeinsame Reservefonds der Alters- und Hiilfskasse und
der Witwen- und Waisenstiftung weist folgenden Bestand auf:

Beitrag der Witwen- und Wailsenstiftung ; : Fr. 5000

1 Alters- und Hiilfskasse : ) ; . H000
An Zinsen . - : E 5 3 : : : a 372
Verschiedenes (Absenzbussen) . : ; ; : J: 14

Fr. 10,386

§ 21 der Statuten nimmt in Aussicht, dass, nachdem wihrend
einer Reihe von Jahren die nétigen Erfahrungen iiber die Ent-
wicklung der neuen Alters- und Hiilfskasse gemacht sein werden,
dieselbe mit der Witwen- und Waisenstiftung vereinigt werden solle.

Summa der Einnahmen

Falkultative Kassen.

Wihrend der Staat alle vorstehend besprochenen Kassen in
orpsserem oder geringerem Masse durch Beitrige unterstiitzt, bildet
die staatliche Subvention bei den freiwilligen Kassen der Lehrer-
schaft eine Ausnahme. Nur wenige Kantone besitzen solche nicht
obligatorische Kassen (Bern, Basel, St. Gallen, Tessin). In diese
Kategorie konnen auch noch die von einzelnen Gemeinden fiir ihre
Lehrerschaft gegriindeten Pensions- und Witwen- und Waisenkassen
eingereiht werden.

1. Kanton Bern.

Neben den aunf Seite 7—13 erwihnten gesetzlichen Bestim-
mungen, .die fiir das Alter der Lehrerschaft im Invaliditdtsfall
Vorsorge treffen, besitzt die bernische Lehrerschaft seit bald
80 Jahren auch noch eine eigene Lehrerkasse.?)

1) Wir folgen zum Teil wortlich einem der Hauptversammlung der Mit-
glieder der Lehrerkasse von ihrem Priisidium am 3. Mai 1893 vorgelegten
Berichte.
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Sie wurde im Jahre 1818 gegriindet und z#ihlte Ende 1820
bereits 150 Mitglieder. Durch Geschenke und Legate wuchs das
Vermogen der Kasse bis im Jahre 1838 auf Fr. 30,000 a. W. an.
In diesem Jahre wurde eine tiefgreifende Statutenrevision vor-
genommen, Die neuen Statuten, die mit dem Jahre 1840 ins
Leben traten, verdnderten den Charakter der Kasse in der Weise.
dass aus der Almosen- und Unterstiitzungskasse, die sie bis jetzt
gewesen, eine wirkliche Invaliden-. Witwen- und Waisenkasse
wurde.

In der Zeit von 1839 bis 1855 betrug die Mitgliederzahl immer
nur zwischen 400 und 450, die Pensionen schwankten zwischen
Fr. 20 und 40 unregelmissig auf und ab, die Zahl der Pensions-
berechtigten wuchs aber regelmissic von 37 im Jahre 1839 auf
120 im .Jahre 1854; im letztern Jahre war schon mehr als der
vierte Teil der Mitglieder pensionsberechtigt, da die bedingungs-
lose Pensionsberechtigung bereits vom 55. Lebensjahre der Mit-
glieder an begann.

Im Jahre 1856 kam die Lehrerkasse durch Erbschaft in den
Besitz von Fr. 241,500, der grossmiitigen Hinterlassenschaft des
Herrn Fuchs sel. Dieser Vermigenszuwachs veranlasste die Kassen-
mitglieder, sofort (in der Versammlung von 1856) eine partielle
Statutenrevision vorzunehmen:; man sicherte jedem Mitglied vom
5H. Jahre an eine Pension zu, ganz gleichgiiltig, ob es im Amte sei
oder nicht, hob die Dbisherigen Eintrittsgelder auf und beschloss,
5 0/, der Unterhaltungsgelder regelmissig zum Kapital zu schlagen,
setzte fermer zur Ausrichtung von Notsteuern einen Kredit bis auf
Fr. 400 aus und bestimmte endlich, den ,Eintritt neuer Mitglieder
auf bisherigem Fusse bis 31. Dezember 1856 zu gestatten“.

Alles das hatte zur Folge, dass bis zu diesem Zeitpunkt gegen
400 neue Mitglieder beitraten. Die Mitgliederzahl hob sich dadurch
fast plotzlich (im Jahre 1856) auf 820, von denen 150 pensions-
berechtigt waren; die Pension betrug in diesem Jahre Fr. 80.

Die Revision vom Jahre 1856 war eine partielle, die Total-
revision fand erst 1859 statt. Von den beitretenden Mitgliedern
verlangte man in 30 Jahresbeitrigen die Summe von Fr. 450. Der
25jahrige zahlte in den ersten 10 Jahren Fr. 25, die weitern
10 Jahre Fr. 15 und die letzten 10 Jahre Fr. 5. Die Witwen
traten in die Beitragspflicht des Mannes. Wer in hiherm Alter
als 25 Jahre beitrat, hatte die verfallenen Jahresbeitridge beim
Eintritt in einer Snmme nachzuzahlen.

Dagegen bewilligte nun die Kasse folgende Pensionen:

a. an alle Mitelieder, welche das 55. Altersjahr zuriickgelegt
hatten;

b. an alle Mitglieder unter 55 Jahren, welche durch unver-
schuldete Gebrechen ausser stand gesetzt waren. ihren Beruf
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ferner auszuiiben oder auf andere Weise ihren Unterhalt er-
werben konnten;

c. an alle Witwen;

d. an die hinterlassenen Kinder, welche das 17. Altersjahr noch
nicht zuriickgelegt hatten.

Acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Statuten hatte sich bei
einer grossern Zahl von Mitgliedern die Uberzeugung gebildet, dass
die Grundlagen derselben finanziell vollig unrichtige seien und es
folgten von 1868 an die unheilvollen Jahre der Revision, die erst
am 31. Dezember 1876 ihren Abschluss fand.

Bittere Erfahrungen (die Pensionen sanken von Fr. 80 auf
Fr. 45) und namentlich die Gutachten von Professor Zeuner in
Ziirich (Mérz 1870) und Professor Kinkelin in Basel (Juli 1872)
brachten nach neunjihrigen &usserst unliebsamen Verhandlungen
der Kasse neue Grundlagen. auf denen sie heute noch steht.

Sie ist eine Versicherungs- und Unterstiitzungsanstalt fiir
Lehrer. fiir deren Witwen und Waisen und fiir Lehrerinnen (§ 1).

Sie zerfillt in zwei Abteilungen

1. Pensionsversicherung. 2. Kapitalversicherung.

Die erste Abteilung umfasst alle dltern Mitglieder und alle
Witwen und Waisen dieser Mitglieder. Diese Abteilung zihlte am
1. Januar 1893 311 Mitglieder. Die Kasse muss. um den Ver-
pflichtungen gegeniiber diesen nachzukommen, ein Deckungskapital
von Fr. 159,696 besitzen. was auch der Fall ist.

Ein Versicherter der zweiten Abteilung hat Anspruch auf
eine Kapitalsumme, zahlbar entweder an ihn selbst auf den 1. Mai
des Jahres. in welchem er das 56. Altersjahr zuriicklegt, oder
falls er diesen Zeitpunkt nicht erreicht an seine rechtmissigen
Erben, seechs Wochen nach der Einsendung des Todesscheines.

In dieser Art waren am 1. Januar 1893 142 Lehrer ver-
sichert, einige wenige zu Fr. 500, andere zu Fr. 1000, dritte zu
Fr. 1500 und die Mehrzahl zu Fr. 2000. Das Deckungskapital fiir
diese Abteilung betrug auf 1. Januar 1892 die Summe von Fr.79,617.
welche Smnme erlaubt. dass man den Versicherten 109/, iiber das
Versicherungskapital hinaus noch zulegen Kkann.

Jede gesunde Person unter 50 Jahren, welche im Kanton
Bern den Lehrerberuf ausiibt, kann Mitglied der Kasse werden (§ 3).
Die Mitglieder der Pensionsversicherung haben {n-p1uch auf
eine ]ebenslanghcho Jakrespension von Fr.50, erstmals in dem .Jahre
zahlbar, in welchem sie das H6. Alt(‘l\]ahl zuriicklegen. eventuell

auf eine lebenslingliche Witwenpension, oder auf eine Waisen-
pension in demsclben Betrag.
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Die Witwen- und Waisenpensionen sind erstmals in dem auf
den Todestag des Mitgliedes fallenden Kalenderjahr zahlbar.

Eine Witwe, die sich wieder verheiratet, verliert ihre Pen-
sion nicht.

Zum Bezug einer Waisenpension sind die Kinder unter 18
Jahren berechtigt.

So lange ein Mitglied den Kanton Bern bewohnt, behilt es
die Mitgliedschaft auch nach Austritt aus dem Schuldienst bei,
freiwilliger Austritt kann beim Verlassen des Kantons Bern, obli-
gatorischer Austritt beim dauernden Verlassen der Eidgenossen-
schaft eintreten (§ 25).

Mitglieder, welche nach den Bestimmungen des § 25 austreten, erhalten

folgende Riickerstattungen:
a. ein Mitglied der ersten Abteilung die eingezahlten Jahresbeitrige
nebst Zins zu 49, und unter Abzug der bereits bezogenen Pensionen.

b. ein Mitglied der zweiten Abteilung den Betrag seines Deckungs-
kapitals unter Abzug des Jahresbeitrages fiir das laufende Jahr, falls
derselbe noch nicht bezahlt ist.

Hierauf verlieren sie jeden fernern Anspruch an die Kasse. Wer aus
andern Griinden austritt, hat weder Forderungsrechte auf Riickerstattungen,
noch andere Anspriiche an die Kasse.

Als ausgetreten wird jeder betrachtet, der bis zum Ende des Monats
Juli fiir keine seiner Versicherungen den Jahresbeitrag nebst Ordnungsbusse
entrichtet hat.
Fiir eine Versicherung in der 2. Abteilung zahlt jedes Mitglied
¢ine unabdnderliche jéhrliche Pridmie nach Tarif.?)

1) Tarif:
Alter beim Jahresbeitrag fiir Alter beim Jahresbeitrag fiir
Eintritt eine Versicherung Eintritt eine Versicherung
Jahre von Fr. 1000 Jahre von Fr., 1000

Fr. Fr.
16 19 36 49
17 20 37 23
18 21 38 56
19 22 39 60
20 23 40 65
21 24 41 70
22 25 42 76
23 26 43 82
24 27 44 90
25 28 45 99
26 29 46 110
27 31 47 124
28 32 48 141
29 34 49 163
30 35 50 191
31 37 51 226
32 39 52 274
33 42 53 355
34 44 54 o17

35 47 93 1000
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Das Vermogen setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

1. Januar 1877 1892
Inkrafttreten 1. Januar
der Statuten
Fr. Fr.
Deckungskapital der Pensionsversicherten . . | 376997 / 159696
Deckungskapital der Kapitalversicherten . . | S 79617
Hilfsfends = s o emome e g sl 14000 19050
Stammlkapital -2 taE sl e i B0 36624 99383
426851 357746

In 15 Jahren ist das Vermogen um Fr. 69,105 zuriickgegangen.

Die versicherte Kapitalsumme betridgt bei einfacher Versiche-
rung Fr. 1000. Halbe, anderthalbfache und doppelte Versicherungen
sind zuldssig. In Kkeinem Fall soll die Gesamtversicherung eines
Mitgliedes wihrend den ersten finf Jahren der Statuten!) mehr
als Fr. 2000 betragen, spiiter liegt es in der Kompetenz der Haupt-
versammlung, das Maximum der Ver sicherung auf FKr. 5000 zu
erhdhen

Mit Bezug auf die Ertrdgnisse des Hiilfsfonds ist zu bemerken,
dass sie zur Unterstiitzung bernischer Lehrer verwendet werden,
seien sie Mitglieder der Kasse oder nicht.

An Mitgliedern zdhlte die Lehrerkasse auf 1. Januar 1893:

a. Pensionsherechtigte . . . . 311

b. Kapitalversicherte. . . . .- 141

Total 452

Es sind ausbezahlt worden:

1889 1890 1891 1892
Fr. Fr, Fr. Fr.
Pengionen == o u i, s caar 19850 17750 16800 16300
Versicherungen . . S aduay 6600 6600 6600 4950
Unterstiitzungen aus dem Hiilfsfonds 625 630 760 760

2. Kanton Baselstadt.

Der Kanton Baselstadt hat in konsequenter Weise bei der
Fiirsorge fiir die Geistlichkeit und Lehrerschaft den Grundsatz
durchgefiibrt, dass der Staat die Sorge fiir das Alter im Falle
der Invaliditit eines Funktionidrs und in Anerkennung seines
treuen Wirkens {ibernimmt, dagegen es ablehnt, im Todesfalle
des Beamten in gleich wirksamer Weise fiir dessen Hinterlassene
einzutreten.  Diese Teilung der Aufezabe, durch welche der
Beamte die Sorge fiir die finanziellen Foloen seines Absterbens
ibernimmt, erscheint gercchtfertigt und zweckmdssw , s kKommt
dies in der Wirkung ungefiihr auf dasselbe hinaus, wie das in Deutsch-
land bestehende System, wonach der Staat fiir die Beamten und
fiir ihre Hinterlassenen sorgt, aber fiir beide Aufgaben finanzielle
Beitrige der Beamten beansprucht®.?)

1) Yom Jahre 1877 an.

2)Vergl.: Ratschlag und Gesetzesentwurf betreffend Pensionirung von Staats-
beamten und Staatsangestellten vom 18. Februar 1888.
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Die Fiirsorge fiur die Witwen und Waisen der Lehrerschaft
hat nun die am 25. Februar 1838 gegriindete Lehrer- Witwen und
Waisenkasse der Stadt Basel im Auge, indem sie die Sicherung
eines jahrlichen Gehaltes fiir die Hinterlassenen der als Mitglieder
beigetretenen staatlich angestellten Lehrer des Kantons Basclstads
bezweckt Nach den Statuten vom 9. und 16. Mérz 1884 ist jeder
Lehrer berechtigt, wihrend zweier Jahre vom Datum seiner An-
stellung oder Verheiratung an gerechnet, der Anstalt zu halbem
oder ganzem Beitrage bOlZIItl(‘tOll.

Nicht staatlich angestellte Lehrer konnen in die Kasse auf-
genommen werden, sofern sich in der Jahresversammlung 2/5 der
anwesenden Mitglieder hiefiir erkliren.

Die Mitglieder konnen der Anstalt angehdren unter folgenden
Bedingungen:

Eintrittsgeld:
Fr. 7.50, halber Jahresbeitrag von Fr. 15, mit Anspruch auf !/, Witwengehalt

» 10. —, ganzer ; o 5 X
29 00 11, 4 SR |3 A 5 15
30 9 .. T || VRS : a2

Die obigen Anspriiche tmten erst nach dreimaliger Kin-
zahlung in Kraft.

Bei einem Eintrittsalter von iiber 28 Jahren ist fiir jedes Jahr
iiber das genannte Alter hinaus ein Jahresbeitrag nachzuzahlen.
Wenn die Lehrer iiber sechs Jahre idlter sind als ihre Gattinnen,
so ist fir jedes .iiberschiessende® Jahr die Hilfte der betreffenden
Jahresbeitrdge zu entrichten.

Der Betrag des jéhrlichen Witwengehaltes wird jeweilen von
der dllcr(‘mmncn Versammlung auf den intrao der Kommission fiir
eine Reihe von fiinf Jahren feqtdesetzt

Berechtigt zum Bezuge des den Einzahlungen des verstorbenen Mitgliedes
entsprechenden Gehaltes ist die hinterlassene Witwe bis zu ihrem Tode oder
ihrer Wiederverehelichung. Sofern keine berechtigte Witwe vorhanden ist,
so treten an deren Stelle gemeinsam die Kinder des Verstorbenen, sofern
sie noch nicht 20 Jahre alt und noch ledig sind.

Sofern ein Mitglied eine Witwe und Kinder friiherer Ehe hinterliisst, so
fillt die eine Hilfte des Gehaltes der Witwe, die andere Hilfte simtlichen
Kindern fritherer Ehen zu.

Der Gehalt fiir die Hinterlassenen liuft vom Todestage des Mitgliedes an.

Mitglieder, welche aufhiren Lehrer im Kanton Baselstadt zu sein, knnen
dennoch bei der Anstalt bleiben, falls sie eine der folgenden vier Bedingungen
erfiillen:

1. wenn sie Biirger des Kantons Baselstadt sind;

2. wenn sie ihren Wohnsitz im Kanton Baselstadr behalten;

3. wenn sie wihrend 10 Jahren an einer staatlichen Erziehungsanstalt

des Kantons Baselstadt angestellt waren;

4. wenn sie wihrend 10 Jahren Mitglied der Anstalt waren, andernfalls

treten sie aus, erhalten jedoch die Hilfte simtlicher von ihnen ge-
leisteten Einzahlungen zuriick (§ 14).
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Mitelieder, welche aus andern Griinden austreten. verlieren alle
Rechte und Anspriiche an die Anstalt.

Der ,.Seckelmeister bezieht fiir seine Mithewaltung einen ganzen
Witwengehalt, hat aber eine Realkaution von Fr. 5000 zu leisten.

Die Zahl der Mitelieder der Kassa betrug auf Ende 1892 164,
welche sich auf die Lehrerschaft der verschiedenen Schulstufen und
Anstalten folgendermassen verteilen:

Primarschule . . . . . 44 Ubertrag 143
Sekundarschule . . . . 48 Musikschule 4
Gymnaginm: . Saatns w13 Universitiit )
Realsehnle. odvaimgfos 21 Inspektoren : 2
Tochterschule . . . 10 Taubstummenlehrer 2
Allgemeine Gew erbeachule 7 : Gewesene Lehrer _8_
Ubertrag 143 164
Es bezahlten:
1/ Beitrag 2 Mitglieder
1 5 63
1i-‘_’ ” 4
2 # 95

164 \IltOhedel
Nachfolgende (Gehalte gclangten 1893 zur Auszahlung:

1l Gehalt an 2 Pensionsberechtigte.
1 = ,, 21
s i s 3
2 % P

37 PenQ10u-he1 echtxio ‘te.
Im Jahre 1892 wurden bezahlt:

7 doppelte Gehalte a Fr. 720, 3 anderthalbfache Gehalte a
Fr. 540, 18 ganze Gehalte a Fr. 360, 1 halber Gehalt zu Fr. 180
und 8 pro rata Gehalte, zusammen Fr. 14,898.

An Geschenken gingen ein Fr. 2500, an Eintrittsgeldern und
Nachzahlungen Fr. 373(), an Jahresbeitrigen Fr. 11,933, an Zinsen
Fr. 14,898.

Das Vermigen betrug aut Ende Februar 1893 Fr. 410,873.

3. Kanton Schaffhausen.

Die schaffhauserische Lehrer-Witwen-, Waisen- und Alterskasse
hat nach den Statuten vom 11. Juli 1878 den Zweck :
1. die Witwen und Waisen verstorbener Mitglieder zu unterstiitzen;

2. den Lehrern selbst, eventuell den Lehrerinnen, von einem bestimmten
Alter an lebensliingliche Pensionen zu verschaffen.

Jeder im Kanton Schaffhausen stationirte Lehrer, sowie jeder Kantons-
biirger, der als Lehrer au“elha]h des Kantons angestellt ist, kann Mitglied
werden, insofern er das vierzigste Altersjahre noch meht zumcko elegt hat (§ 2).

Der ecigentliche Jahresbeitrag eines Mitgliedes betrigt Fr. 8,
und ist von Grimdern des Vereins withrend 30, von andern Mit-
gliedern wihrend 35 Dienstjahren zu bezahlen.
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Mitglieder, welche bei ihrem Eintritt iiber 20 Jahre alt sind,
tragen alle von diesem Altersjahre an versdumten Jahresbeitrige
bis zu ihrem jeweilicen Alter mit Zins und Zinseszins a 4 °/; nach
und zwar nach zuriickgelegtem

o Gte Fr. Cts.
20. Alter-.]a.hw 8. 31. Altelsl]ahre 120, 21
21. 3 16. 32 32. 133. 02
22, 2 24, 97 | 38 . 146. 34
23. - 33. 97 34. = 160. 19
' 24, . 43.33 | 85. 3 174. 60
3 25. ; 83: 06 = =36. : 189. 58
26. i 63. 18 37. 0 205. 16
27. i 73. 1 38. % 221, 37
28. 4 84. 66 |  39. : 238. 22
29. : 96. 05 | 40. = 255. 75
30. % 107 89 -]

Nach § 13 der Statuten konnen alljahrlich zur Verwendung
gelangen: 3/ 4 der eingegangenen Jahresbeitrige der \Iltgheda,
sowie der verfallenen Kapitalzinsen, im  fernern die Hilfte eines
allfdlligen Staatsbeitrages, sofern er ein permanenter ist.

'i Zum Bezuge von Dividenden sind berechtigt:

a. die Witwen verstorbener Mitglieder, so lange sie sich nicht wieder
verehelichen:

b. die vaterlosen und die vater- und mutterlosen Waisen verstorbener
Mitglieder und zwar in der Weise, dass eine Waise erster Art je T,
eine Waise letzterer Art 2/; eines Witwenanteils bezieht. Dabel wird
jedoech festgesetzt, dass die Gesamtsumme, welche die zugsberechtigten
Hinterlassenen eines verstorbenen Mitgliedes beziehen, nicht zwel
Witwenanteile iibersteigen darf. Nach dem 16. Altersjahre treten die
Waisen aus dem Genuss der Unterstiitzung:

¢. vater- und mutterlose Waisen beziehen zusammen wenigstens einen

i Zug; ebenso die Waisen, deren Mutter sich wieder verheiratet;

d. Mitglieder, Lehrer wie Lehrerinnen, welche das 55. Lebensjahr zu-
riickegelegt haben.

| Bei Ausmittlung der Dividende gilt folgende Regel: Es soll mit ein
Drittel der Mitgliederzahl in die Verteilungssumme dividirt und der Quotient
als ein Zug angesehen werden. Sobald jedoch die Zahl der Ziiger 1[5 der
Miteliederzahl iibersteigt, so wird mit der Anzahl der Ziiger in die Ver-
teilungssumme dividire (§ 15).

Das Maximum eines einfachen Zuges betrigt Fr. 50 (§ 17).

Die Zugsanteile kénnen nie zu Gunsten von Gliubigern mit Beschlag
belegt werden (§ 19).

Die Mitglieder der frithern Lehreralterskasse sind mit ihrem ganzen
Anstaltsfonds der nenen Kasse beigetreten. Dafiir wurden ihnen drei Jahres-
beitriige gutgeschrieben, so dass sie statt 30 nur 27 Beitriige zu leisten
haben (§ 34).

Infolge eines Vermichtnisses besteht noch ein besondererr Fonds, nur
fiir Witiwen und Waisen bestimmt.

Uber dessen Verwendung ist folgendes festgesetzt:

a. Witwen und Waisen haben ausser den Dividenden noch Anteil an
den Zinsen des besondern Witwen- und Waisenfonds;

b. sobald derselbe die Hiohe von Fr. 8000 erreicht hat, so werden drei
Vierteile der jihrlichen Zinsen an die Witwen und Waisen verteilt.
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Die Rechnung auf Ende des Jahres 1892 zeigt 66 Mitelieder
und 16 Witwen. Davon sind 43 Mitglieder und 16 Witwen bezugs-
bercehtigt. Jedes dieser Mitglieder bezieht Fr. 30. jede Witwe
Fr. 45. Nach Abzug der fillicen Renten verblieb auf Ende 1892
ein Vermogen von Fr. 56.346; Ende 1893 waren es noch 63 Mit-
olieder und 16 Witwen. wovon 41 Mitglieder und 16 Witwen
bezugsberechtigt waren. Die Renten betrufren im Jahr 1893 eben-
falls Fr. 30 bezw. Fr. 45. Das Vermogen stieg anf Fr. 56.431.

Gegenwirtig ist man daran, die Verhiltnisse der Kasse einer
Revnmn zu unterziehen. Der anfangs 1894 bekannt gegebene
Statutenentwurf fiir eine Lehrer Altera-, Witwen- und W alsenkasw 1)
verpflichtet alle Lehrkrifte mit wenigstens 15 wichentlichen Stunden
zum Beitritte. doch muss die Kasse keine Lehrer iiber 45 und keine
Lehrerinnen iiber 40 Jahren aufnehmen. Die Beitragspflicht —
Fr. 50—150 jéhrlich, je nach dem Eintrittsalter — dauert bis zum
65. Jahre fiir Lehrer und bis zunm 60. Jahre fiir Lehrerinnen; dafiir
gewihrt die Kasse den Lehrern mit 65 Jahren (Lehrerinnen mit
60 Jahren) eine Jahrespension von Fr. 600; bei frither erfolgtem
Riicktritte sinkt die Pension bis zu Ir. 200; sie hort, sofern nicht
30 Dienstjahre in Anschlag kommen, auf, wenn der Pensionirte
durch Erwerb die Hilfte der zuletzt bezogenen Lehrerbesoldung
bezieht; dabei erhilt jedoch der Lehrer den Rest seiner geleisteten
Zahlungen mit 3 9/, Zins zuriick. Witwen von ‘\Iltcrhedern erhalten
}dhl]l(ﬂl Fr. 150. mutterlose Waisen Fr. 50, Geschwmtel nicht mehr
als Fr. 150.

4. Kanton St. Gallen.
a. Sterbekasse.

Ausser den auf pag. 37—40 besprochenen Kassen besteht auch
noch eine Sterbekasse der st. gallischen Lehrer. Nach der Rech-
nung iber den Zeitraum vom 1. Juli 1892 bis 30. Juni 1893 zihlte
dieselbe 450 Mitglieder und hatte in sechs Sterbefillen eine Ent-
schidigung von Fr. 2668 auszurichten. Das reineVermigen am
30. Juni 1893 betrug Fr. 1427.

h. Witwen-, Waisen- und Alterskasse der Lehrerschaft
an der Kantonsschule St. Gallen.

Die Statuten der ., Witwen-. Waisen- und Alterskasse der Lehrer
an der Kantonsschule in St. Gallen“ vom 29. November 1882
geben als Zweck die Unterstiitzung der hinterlassenen Witwen und
Waisen der Kantonsschullehrer, sowie der infolge geistiger oder
korperlicher Gebrechen d1en>tunidhig gewordenen Lehrer an; ferner
solcher Lehrer, welche ihr 60. Lebensjahr zuriickgelegt haben und
von ihrem Lehramte zuriicktreten.

Der Eintritt in die Kasse ist fakultativ. Die Lehrer zerfallen
mit Riicksicht anf den Unterstiitzungsverband in zwei Klassen.

I) Vergleiche Lehrerzeitung vom 27. Januar 1894.
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Zur ersten gehoren die Professoren und Lehrer mit mehr als 20
Stunden, in die zweite alle iibrigen Lehrer der Anstalt.

Als Normalgehalt fiir Berechnung der Beitrige und Renten
erster Klasse wird die Summe von 4000 angenommen. Der Jahres-
beitrag fiir die erste und zweite Klasse betragt 11/59/, des Normal-
gehaltes (erste Klasse) bezw. der wirklich bezogenen Besoldung

(zweite

Klasse) (§ 4).

Das 25. Lebensjahr gilt als Normaljahr des Eintrittes in den
Verband. fiir jedes weitere Lebensjahr ist der Jahresbeitrag ohne
Zins nachzuzahlen.

Fiir den Bezug von Renten gelten folgende Bestimmungen:

1.

(R}

Jeder Lehrer erwirbt sich mit vollendetem 60. Lebensjahre das Recht
auf den Bezug einer jihrlichen Altersrente, die aber noch auf so viele
Jahre der Kasse anheimfillt, als er iiber das 60. Lebensjahr hinaus
an der Anstalt verbleibt.

Diese Altersrente, Normalrente genannt, ist fiir alle Lehrer der
1. Klasse dieselbe und fiir die Lehrer der II. Klasse im Verhiiltnis
ihrer Gehalte zu dem festgesetzten Normalgehalte entsprechend kleiner.

. Wird ein Lehrer vor vollendetem 60. Altersjahr wegen Krankheit

dienstunfihig, so bezieht er eine jihrliche Rente, welche erhalten
wird, indem man die Normalrente auf das Alter der eingetretenen
Dienstunfihigkeit einfach diskontirt, und zwar nach folgendem Schema:

Alter beim Lebensliingliche Alter beimn Lebenslingliche
Eintritt der Rente in %/ der Eintritt der Rente in %6 der
Dienstunfihigkeit Normalrente Dienstunfihigkeit Normalrente
60 100 49 6496
59 : 96,5 48 62,46
58 92,6 47 60,00
57 B 16 Ty
36 85, 15 45 55,53
.-]5 82:19 4:4' 53:39
H4 79,03 43 51,3{
53 TH.d5 492 49 40
52 B 41 47
B} 70:‘26 40 45154
20 67 56
3. Die Witwe eines Lehrers erhilt, gleichviel, ob der Mann im Schul-

dienste oder als Rentenbezieher verstorben ist, eine jihrliche Rente
gleich der Hilfte der Normalrente ihres Mannes. Diese Rente hirt
aber im Falle der Wiederverheiratung der Witwe auf.

. Diejenigen Kinder eines im Schuldienste oder als Rentenbezieher ver-

storbenen Lehrers, die das 18. Lebensjahr noch nicht zuriickgelegt
haben, erhalten zusammen eine Rente, gleich der Hilfte der Normal-
rente ihres Vaters. Diese Rente erlischt, sobald das jiingste Kind das
18. Altersjahr zuriickgelegt hat.

.Der Berechnung der Renten, welche nach den Regeln der Alters-,

Witwen- und Waisenrenten stattfindet, wird die Voraussetzung einer
bestimmten Zinseneinnahme des Fonds, einer bestimmten Beitrags-
summe der Lehrerschaft gemidss § 4 und des immerwihrenden Be-
stehens der Kasse zu Grunde gelegt. Samtliche Renten werden jihr-
lich nach den Abweichungen, welche die Lebens- und Sterblichkeits-
verhiiltnisse in der Wirklichkeit gegen die der Berechnung zu Grunde
gelegten zeigen, und entsprechend den Verinderungen der Einnahmen
rektifizirt.
6
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Das Vermogen der Witwen-, Waisen- und Alterskasse der
Lehrer an der Kantonsschule St. Gallen betrug auf 31. Dez. 1892
Fr. 120,385 (im Jahre der Griindung 1882 Fr. 40, D84): fester
Fonds, d. h bisherige Schenkungen Fr. 84.980. Deckungsfonds
Fr. 34,743, Verbrauchskasse Fr. 662.

Der Staatsheitrag betrug Fr. 1000. Wie wir einer Notiz der
Lehrerzeitung vom 9. Dezember 1893 entnchmen. hat der Grosse
Rat des Kantons St. Gallen den Staatsheitrag von Fr. 1000 auf
Fr. 4000 erhoht.

Es wurden 1892 zwei Altersrenten (Fr. 600 und Fr. 474)
ausgerichtet, sodann zwei Witwenrenten und eine Waisenrente von
je Fr. 300.

5. Kanton Tessin.1)

Die erste Anregung zur Griindung einer Unterstiitzungskasse
ging im Jahre 1842 von der Gesellschaft der Krzichungsfreunde
aus (Societa degli Amici dell’ Educazione del Popolo). In der Folge
wurde der Gedanke in einer Reihe von Lehrerversammlungen be-
sprochen, ohne dass man damit zu einem Abschlusse gekommen
wire. Erst in der ersten Hélfte des Jahres 1861 wurde dann nach
cinigen vorhergegangenen Schenkungen die gegenseitige Hiilfskasse
der tessinischen Lehrerschaft ins Leben gerufen. Die Statuten
wurden am 9. und 10. Marz 1861 in Bellinzona festeestellt und
am Ende des Jahres gehorten dem Vereine bereits 138 Mitglieder
an. Der Grosse Rat des Kantons dekretirte sodann einen jidhrlichen
Beitrag von Fr. b00. Revisionen der Statuten fanden statt 1863,
1875, 1878, 1880 (Reglement).

Die Statuten der Hiillfskasse der tessinischen Lehrerschaft und
das beziigliche Reglement vom 3. Oktober 1880 (Regolamento in-
terno della societa di mutuo soccorso) enthalten im wesentlichen
folgende Bestimmungen:

Der Eintritt in den Verein steht den Lehrern und Lehrerinnen
aller Stufen im Alter von 16—40 Jahren zu.?2)

Die Eintrittsgebiihren sind gemiiss dem Alter der Mitglieder
folgendermassen festo esetzt:

Fr. 10 fiir das Alter von 20—30 Jahren, Fr. 20 von 30—35
Jahren, Fr. 30 von 35—40 Jahren. Mitglieder von unter 20 Jahren
haben keine Fintrittsgebithr zu bezahlen. Der Jéhrliche Beitrag
betrigt Fr. 10.

Es steht gedem Mitelied frei. sich ausser dem Eintrittsgeld
durch Einzahlung eines festen Betrages von Fr. 130 fiir alle Zu-
kunft von der Leistung von Jahrebbeltrdgen zu befreien

) Vergl.: Il primo ventennio della societd di mutno soccorso fra i docenti
ticinesi (1861—1882), note storiche e statistiche dal professore Giovanni Nizzola.
%) Fiir die Griinder des Vereins, d. h. diejenigen, welche der Gesellschaft
bis zum 1. Mai 1861 beigetreten waren, hat diese Altershestimmung keine Geltung.
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Nach 10 Jahren piinktlicher Einzahlung wird die Primie auf
3/y, nach 20 Jahren auf 1/,, nach 30 Jahren auf 1/, des urspriine-
lichen Betrages reduzirt und nach 40 Jahren hort d1e Verpflichtung
Zur Prannenzahlung auf. Ein Mitglied kann den zwei- und drei-
fachen Betrag der Eintrittsgelder und .Jahresprimien leisten und
hat dann auch Anspruch auf zwei- und dreifache Unterstiitzungs-
bezw. Pensionssummen.

Bevor ein Mitglied in den Genuss irgendwelcher Unterstiitzung
gelangen kann, muss es mindestens drei Jahre seine Einzahlungen
geleistet haben.

Die Leistungen der Kasse zerfallen in Unferstiitzungen und
Pensionen.

Die Unterstiitzungen sind entweder tempordre oder lebensling-
liche. Erstere werden in Krankheits- oder schweren Ungliicks-
fillen gesprochen, letztere im Falle der konstatirten Unfihigkeit
infolge von Krankheit oder Gebrechen, den Lehrerberuf weiterhin
ausitben zu konnen.

Die tempordren Unterstiitzungen werden nur bei Krankheit
von iiber 10 Tagen verabreicht und nur auf ein Attest eines Arztes
hin, die stdndigen Renten bezw. Unferstiitzungen auf das Gutachten
einer von der Direktion bestellten Kommission von zwei Arzten.

Das tempordre Krankengeld betrdgt je nach der Zahl der
Dienstjahre:

Yo Fr. per Tag bei 3—10 einbezahlten Jahresheitriigen.

A o B
dla i T A0 S
2 SRSl

Im Fallc schwcleu Ungliicks kann fiir einmal keine hohere
Unterstiitzung als Fr. 50 verabreicht werden. Die unfreiwillige
Arbeitslosigkeit berechtigt nicht zu einer Unterstiitzung.

Die Alters- bezw. Invalidititspension erreicht die nachtolgenden
Summen:

Fr. 10 monatlich nach Einzahlung von 3—10 Jahresprimien

15 z 2 - . 10—-20
20 : o e . 20—30
25 .. o a . 80—40
30 . 40

Dic \[1t011edc1 mit 20), 30 und 40 I)IL‘INUcllll(‘ll und ebenso-
vielen Einzahlungen, die Lelnc Unterstiitzungen aus der Kasse
bezogen haben. haben bei ihrem Riicktritt aus dem Schuldienst
Anspruch auf eine Pension in der Hohe der oben aufeefiihrten
Unterstiitzungssummen.

Diejenigen Mitglieder. denen cine stindige Unterstiitzung ge-
wihrt worden ist, sind dadurch nicht von der Leistung ihrer
Jahresbeitrige befreit.

Beim Tode eines Mitgliedes kann der Witwe oder den minder-
jahrigen Kindern zusammen oder den Eltern des Verstorbenen.
>0fc1n derselbe ihre einzige Stiitze war, withrend fiinf Jahren die
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Hilfte derjenigen Pension ausgerichtet werden, auf welche der
Verstorbene eventuell hitte Anspruch erheben konnen.

Die Lehrerin ist dem Lehrer mit Bezug auf den Genuss der
Gesellschaftsrechte gleichgestellt, auch wenn sie nach fiinf Jahren
infolee von Verheiratung oder aus andern Griinden dem Schuldienst
entsagt, vorausgesctzt, dass sie ibren Verpflichtungen gegeniiber
der Kasse nachkommt. Im Todesfalle haben die Waisen oder auch
diec Eltern und der Gatte zusammen unter den ndmlichen Be-
dingungen, wie oben, Anspruch auf die Hilfte der Pension.

Nach Art. 22 der Statuten diirfen keine Unterstiitzungen aus-
gerichtet werden, wenn das Gesellschaftskapital nicht mindestens
Fr. 10,000 betrdgt, und falls dasselbe fiir die Ausrichtung der
Unterstiitzungen und Pensionen angegriffen werden sollte, wiirden
dieselben suspendirt oder die Beitrdge entsprechend reduzirt.

1882 wurde der Kasse vom Staatsrate ecine Erhohung des
Staatsbeitrages von Fr. 500 auf Fr. 1000 in Aussicht gestellt unter
der Bedingung :

che il Consiglio di Stato abbia un suo rappresentante nella Direzione della
Societa“ e che questa debba ..astenersi da qualunque manifestazione politica®.

Das im Jahre 1893 modifizirte kantonale Schulgesetz hat die
staatliche Beitragsleistung von Fr. 1000 in den §§ 238 und 239
fixirt. Sie lauten:

.Allo scopo d’incorraggiare la Societd di mutuo soccorso dei Docenti
ticinesi, lo Stato le assegna un sussidio annuale di fr. 10001), ritenuto che la
Societa presenti ogni anno il rendiconto della sua gestione al Consiglio
di Stato (§ 238).

.La Societd stessa sard eziandio in obbligo di communicare al Governo,
per la votata approvaziome, ogni modificazione, aggiunta o variazione che
intendesse di introdurre nello statuto organico dassociazione e di astenersi da
qualunque manifestazione politica™ (§ 239).

Die Zahl der Mitglieder war:

Am 31. Dez. Ordentl. Ehren- Total ‘ Am 31. Dez. Ordent, Ehren- Total
Mitglieder Mitglieder Mitglieder Mitglieder
1861 110 9 119 1873 152 23 175
1862 99 16 115 1874 138 22 160 .
1863 - G 21 108 1875 138 26 164
1864 88 22 110 1876 132 23 155
1865 95 20 115 1877 118 17 S
1866 8 25 113 1878 119 3 477 136
1867 89 24 113 1879 118 14 132
1868 85 23 108 1880 120 19 139
1869 96 26 122 1881 117 19 136
1870 95 25 120 1882 117 39 136
1871 95 23 118 1892 116 18 134
1872 92 21 113 1893 116 18 134
Standige Unterstiitzungen an Pensionen
Mitglieder Witwen
Fr. Er. Er.

1890 1395 (7) 300 1147 (87 & Fr. 31)
1891 1920 (10) 180 1046 (16 a4 Fr. 30 u. 18 a Fr. 27)
1892 1966 (12) 180 936 (18 a Fr. 34 u. 12 4 Fr. 27)
1893 2267 (11) 240 639 (17 & Fr. 15 u. 32 a Fr. 12)

Das Vermigen des Vereins betrug am 31. August 1891 Fr. 66,680.

Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Pensionsheziiger an.



Pensions-, Alters-, Hiilfs-, Witwen- und Waisenkassen. 8SH

Stiidtische und private Kassen.
1. Stadt Luzern

Die Alters- und Invalidititskasse fiir die Lehrerschaft der Stadt
Luzern ist durch Beschluss des Stadtrates vom 26. Dezember 1890
gegriindet worden mit Beginn der Wirksamkeit auf 1. Januar 1891.

Mitglieder derselben sind alle im Dienste der Gemeinde stehenden Lehrer
und Lehrerinnen, fiir den Anfang jedoch nur diejenigen, welche auf 1. Januar
1891 das 50. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Alle von da an zum
Genuss einer Rente kommenden Lehrer und Lehrerinnen bleiben Mitglieder
der Kasse (§ 5).

Die Leistungen der Mitglieder sind:

1. Bezahlung eines Eintrittsgeldes von 59, der Besoldung;

2. Bezahlung von 509/, des Betrages von jeder Besoldungserhihung,

jeweilen im ersten Jahre des Bezuges derselben:

3. jiahrlicher Beitrag von 19, der Besoldung.

Sofern die Umstande es notig machen, kinnen diese Beitrige entsprechend
erhiht werden (§ 6).

An die Grimdung der Kasse hat der Staat einen einmaligen
Beitrag von Fr. 7000 geleistet.

Die Gemeinde leistet einen Jahresheitrag, welcher den Eintrittsgeldern
und den Jahresbeitrigen der Mitglieder gleichkommt. Sowie die finanziellen
Umstiinde der Kasse es gestatten, kann der Beitrag der Gemeinde ent-
sprechend vermindert werden (§ 8).

Auf einen Ruhegehalt haben Anspruch diejenigen Mitglieder, welche
aus Alters- oder Gesundheitsriicksichten wiihrend der Amtsdauer vom Schul-
dienste zuriicktreten miissen, ebenso diejenigen Mitglieder, welche vom
Stadtrate nach Ablauf der Amtsdauer in Ruhestand versetzt w erden, oder
das 65. Altersjahr (Lehrel), das 60. (Lehrerinnen) erreicht haben.

Ubernimmt eine in den Ruhestand versetzte Lehrpelaon eine andere
Berufs- oder Amtstitigkeit, so kann der Ruhegehalt in der Weise vermindert
werden. dass das c"%fimte Einkommen der betreffenden Person 3/; des
Betrages der letzten Lehre1beaoldung nicht iibersteigt (§ 10).

De1 Betrag des jihrlichen Ruhegehaltes, welcher vierteljihrlich aus-
gerichtet wird, “wird nach folgender Skala bestimmt.

Alter beim Beginn des Jahresbeitrag Alter beim Beginn des Jahresbeitrag

Ruhegehaltes in % des Ruhegehaltes in % des
zuletzt bezog. zuletzt bezog.
Lehrer Lehrerinnen Gehaltes Lehrer L.ehrerinnen Gehaltes
65 und dariber 60 und darither 50/, 47 42 24 55
64 59 48,05 46 41 23,73
63 b8 46723 45 40 22523
62 57 44 4 44 39 i
61 56 42 -4 43 38 21 10
60 55 41 49 37 20,29
59 54 39,50 41 36 19
58 53 38.00 40 35 18,75
BT H2 36.54 39 34 18,04
56 531 35,1 38 33 17 24
%) 50 33,73 37 32 16,63
54 49 32,45 36 31 1655
53 48 8 0a 35 30 18,5
52 47 30,03 34 29 14 5o
51 16 98 g5 33 28 1456
50 45 O 32 97 13 7
49 44 96,20 31 26 18,1

48 43 ; 15,137 30 25 1255
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2. Stadt St. Gallen.

Fiir die evangelischen Schulgemeinden der Stadt St. Gallen be-
steht eine Lehrer-Witwen-, Waisen- und Alterskassel), die als
eine eigene Stiftung von der Schulkasse getrennt verwaltet wird.
Sie umfasst die seit 1812 als Pn\'at\tlftuno bestandene Witwen-,
Waisen- und Alterskasse evangelischer Lehrer und Lehrerinnen
der Stadt St. Gallen und die 1872 von Gemeindewegen gegriin-
dete Alterskasse fiir die Lehrer der evangelischen Schulgemeinde
der Stadt St. Gallen. Die Statuten dieser Stiftung gelten nun auch
fiir die seit 1880 bestehende allgemeine biirgerliche Schulgemeinde
St. (Gallen.

Die angestellten Primar- und Reallehrer haben einen Jahres-
beitrag von 20 die Lehrerinnen einen solchen von 11/,9/5 ihres
(+ehaltes an dle Kasse zu leisten; die Schulgemeinden ihrerseits
werfen jahrlich 3¢/, der Beaoldung ihrer Lehrerschaft ein.

Nutzniessungsberechtigt ist:

a. jeder angestellte Lehrer bei seinem Riicktritt aus dem Schuldienste
nach vollendetem 60. Altersjahr. Derselbe hat fiir die iibrige Lebens-
dauer folgenden Ruhegehalt aus der Witwen-, Waisen- und Alters-
kasse zu beanspruchen:

bei dem Austritte

mit vollendetem 60. Altersjahre. . . . . . . 509,
61. o R R Rk et 1 Ll B

62. - e tion 2 S S i g

63. 2 SR e x A S e Ul

; 64. = T e S R e S {1 B

65. = und spiter. . . 759,

des zuletzt bezogenen Gehaltes.

Die Nutzniessungsberechtigung der Lehrerinnen dagegen (nach
ihrem Riicktritt aus dem Schuldienste) beginnt mit dem vollendeten
55. Altersjahre und zwar mit 509,, und steigt in der Progression
vorstehender Skala bis zum 60. Altersjahr:

b. die Witwe eines Lehrers. Sie bezieht bis zu ihrem Ableben oder einer
allfillicen Wiederverehelichung eine jéhrliche Pension von 159/, des
letzthezogenen Jahresgehaltes ihres Ehemannes:

¢. jedes Kind eines verstorbenen Lehrers. Die Witwen-, Waisen- und
Alterskasse zahlt einem Kinde bis zum erfiillten 18. Altersjahr 59,
des letztbezogenen Jahresgehaltes seines Vaters und bis zum Maximum
von 159, fiir dreli und mehr Kinder.

Die beiden Schulbehérden sind berechtigt, von sich aus cinen Lehrer
ihrer Anstalt mit dem 60., eine Lehrerin mit dem 55. Altersjahre zum Riick-
tritt und zur Annahme des entsprechenden Ruhegehaltes zu veranlassen (§ 10).

Den Schulbehrden bleibt vorbehalten, dienstuntauglich gewordene, pflicht-
getreue Lehrer und Lehrerinnen, die vor dem 60. resp. 55. Altersjahre ent-
lassen werden miissen, nach Verhiltnis ihres Alters und geleisteter Dienste
bis zur Hiilfte des Gehaltes aus der Lehrer-Witwen-, Waisen- und Alters-
kasse so lange zu pensioniren, bis die Betreffenden nach Ansicht der Schulrite
anderweitig ihr Auskommen zu finden im stande sind. Die Bestimmungen
von Art. 61 des Erziehungsgesetzes vorbehalten (§ 11).

1) Statuten vom 16. Januar/17. Februar 1879.
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3. Stadt Burgdorf.

Durch einen Beschluss der Einwohnergemeinde Burgdorf vom
28. Juli 1877 ist folgendes festgesetzt:

Zum Zwecke der Versorgung der Lehrerschaft an der Primarschule in
Burgdort im vorgeriickten Alter, mittelst Lebensversicherung oder Griindung
einer besondern Alterskasse, werden folgende Beschliisse gefasst:

Es werden der Lehrerschaft folgende Versicherungsarten zur freien Wahl
iiberlassen, in dem Sinne, dass dem Lehrer resp. der Lehrerin jeweilen die
eine oder die andere dieser Versicherungsarten zur Verfiigung gestellt wird, als:

a. Versicherungen aufs Ableben mit lebenslinglichen, jihrlichen Priimien;

b. Versicherungen durch Altersrente;

e. Versicherungen aufs Ableben mit Alterskasse, fillig am Todestage des

Versicherten oder nach Vollendung des 55. und 60. Altersjahres;
d. Versicherung mit einer jihrlichen, festen Einlage von einhundert

Franken.
Als Ersatz derselben zu 59, Zinseszins leistet die Gemeinde
nach 10 15 20 25 30

Jahren eine .
Kapitalsmimme von Fr. 1320 Fr. 2265 Fr. 3470 Fr. 5010 Fr. 6975
Marchzihlige Abrechnungen sind selbstverstindlich zulissig (Art. 1).

Fiir die Versicherungen aufs Ableben resp. mit Altersrenten und Alters-
kasse schliesst der Gemeinderat einen Vertrag mit einer anerkannt soliden
Versicherungsanstalt (Art. 2).

Die Beitrige zur Deckung der jihrlichen Einlagen und Primien werden
nach folgender Skala von der Gemeinde und aus der Besoldung der Lehrer-
schaft entrichtet:

Gemeinde Lehrerschatt
Bis zu 10 Dienstjahren 50 9, 50 9y
Von 10—20 = 759y 25 %
Nach 20 - 1009, —

Der jihrliche Beitrag der Gemeinde wird jedoch im Maximum und von
einer Primie von Fr. 135 berechnet und geleistet (Art. 3).

Die Versicherung und Einlagen in der einen oder andern Art ist fiir alle
Lehrer und Lehrerinnen obligatorisch, und es haben sich dieselben fiir ihren
Anteil an die jihrlichen Leistungen gemiss Art. 3 den entsprechenden Abzug
von der Besoldung, innerhalb der Schranken der in Art. 1 erwiihnten Ver-
sicherungsarten resp. abgeschlossenen Policen gefallen zu lassen.

Beim Abschluss der einzelnen Versicherung wird der Gemeinderat sich
mit dem Lehrer oder der Lehrerin itber die Art und Hihe ihrer Versicherung
verstiindigen (Art. D).

Beim Dienstaustritte des Lehrers regulirt sich die Sache wie tolgt:

. Bei den fixen Einlagen sub Ziffer 1, lit. 4 wird die bis zumn Dienst-
austritte auftrelautene Summe, nach Abzug der Hiilfte der von der
Gemeinde trelelsteteu Beitriige, letztere jedoch ohne Zins, an den Lehrer
.meoehandlgt Nach 10—20 Dienstjahren wird die Riickvergiitung der
Gemeindebeitrige auf den Viertel ermiissigt. Stirbt dagegen der Lehrer
withrend der Dienstzeit, so wird die ganze bis dorthin aufgelaufene
Summe der Einlagen an seine Erben ausgerichtet.

b. Bei den Versicherungen aufs Ableben und mit Altersrenten und Alters-
kasse wird die Police an den Lehrer ausgehiindigt und es bleibt die-
selbe unveriindert in Kraft, sofern der Lehrer die Hilfte der Gemeinde-
beitrige ohne Zins an die Gemeinde zuriickerstattet und die volle
Priimie von dort an aus sich selbst an die Versichernngsanstalt leistet.
Nollte er aber jene Hiilfte nicht zuriickerstatten, so erlischt die Ver-
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sicherungspolice in dem Verhiiltnisse der an die Gemeinde schuldigen
Riickerstattungen, fiir welche eine Abrechnung zwischen der Gemeinde
und der Versicherungsanstalt stattfindet und bleibt nur in der redu-
zirten Hohe als Eigentum des Lehrers fortbestehen.

Nach 10—20 Dienstjahren wird die Riickvergiitung der Gemeinde-
beitrige auf den Viertel ermissigt (Art. 6).

Vom vorerwihnten Abzugs- oder Riickvergiitungsrecht wird kein Ge-
brauch gemacht:

.

b.

c.

nach 20 Dienstjahren an den Schulen der Gemeinde;
wenn nach Ablauf einer Amtsdauer die fernere Bewerbung des Lehrers
oder der Lehrerin nicht mehr beriicksichtigt wird;

wenn er wegen hohen Alters oder Krankheit das Lehz amt nicht weiter
ausiiben kann (Art. 7).

Der Gemeinderat wird dahin wirken, dass zu Gunsten der Lehrerschaft
ein Hiilfsfond gegriindet werde, bei dessen Zweckbestimmung namentlich in
Aussicht zu nehmen wire:

a.

Ermissigune der durch die Lehrerschaft alljihrlich zu leistenden
Beitrige:

b. Erhohung der Renten, Kapitalversicherung und Einlagen;

C.

Unterstiitzung der Lehrerschaft in hesondern Notfillen:

Diesem Hiilfsfonds wird die Gemeinde folgende Unterstiitzung zuwenden:

.

b.

simtliche nach Art. 6 durch die Lehrerschaft zu leistenden Riick-
erstattungen;

einen Teil der bei der Versicherungsanstalt zu Gunsten der Versicherung
herauskommenden Gewinne (Art. 8).

Sollte einem gegenwiirticen Lehrer oder einer Lehrerin wegen vor-
geriickten Alters die Wohltat der Versicherung oder der Einlagen “nicht in
cgeniigender Weise zuginglich gemacht Werden konnen, so e1ha1t der Ge-
meinderat den Auftmo' fiir diesen Ausnahmsfall als T_beraanﬂsbestlmmun(r
entsprechende Antratre an die Gemeinde vorzulegen (Art. 9)

Durch Beschluss des Kinwohnergemeinderates von Burgdorf
vom 24. Oktober 1877, in Ausfiihrung des vorstechenden Gemeinde-
beschlusses vom 28. Juli 1877, betreffend die Altersversorgung der
Lehrerschaft, sind folgende Versicherungen in Aussicht genommen

worden:
a.

b.

C.

Versicherungen aufs Ableben mit lebenslinglichen ]‘IhI‘hC]lE'll Préamien,
fiir eine Ver smheluno ssumme im Minimum von Fr. 2000 und im Maximum
von Fr. 5000 bis zum 30. Jahre als Eintrittsalter und von Fr. 4000
vom 30. bis 40, Jahre. Diese Versicherung aufs Ableben kann wihrend
der Dienstdauer auf Verlangen des Lehrers resp. der Lehrerin jeweilen
in eine Leibrente umgewandelt werden;

Versicherungen durch Altersrente nach folgenden Modalititen:

Eintrittsalter Filligkeit der Rente Maximum derselben
bis zum 25. Jahre im 55. Jahre Fr. 600
a0 S| s . 600
S So8 N . 500
i, Bl . 400

v t‘lal(}hﬁ'l‘llllﬂ‘ell aufs Ableben mit —’thmakawe fillic am Todestage des
Versicherten oder nach Vollendung des 55. und 60. Alte1~(]ahle- nach
folgenden Bestimmungen:

Eintrittsalter Fiilligkeit der Versicherung Maximwn derselben
bis zum 25. Jahre im 55. Jahre Fr. 4000
30;.5 =, . 4000

T e iy 2500
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Nach einer Mitteilung der Primarschulkommission Burgdorf
haben simtliche Lehrer und Lehrerinnen (21) die Versicherungsart
Art. 1, lit. d gewiihlt.

Das Altersversorgungskapital der Primarlehrerschaft betrug
auf 31. Dezember 1892 Fr. 28,416, der Hiilfsfonds der Primarlehrer-
schaft Fr. 1235. Die Einzahlung fiir die Altersversorgungskasse
betrug Fr. 1385.

4, Stadt Aarau.

Nach den Statuten des ,stidtischen Lehrerpensionsvereins® vom
28. Februar 1890 hat derselbe den Zweck, durch Alter oder Krank-
heit znm Schuldienst unfihig gewordene Lehrer oder Lehrerinnen,
sowie deren Witwen und Waisen durch jahrliche Pensionen zu
unterstiitzen. Der Beitritt ist fiir alle Haupt- und Hiilfslehrer und
-Lehrerinnen obligatorisch.
Dem Pensionsfonds werden einverleibt:
a. die Jahresbeitrige der Vereinsmitglieder, welche aus mindestens 1/, 9,
der Besoldung von der Anstellung an einer stidtischen Schule bestehen :
b. die Nachzahlungen, die ein Mitglied, das erst nach zuriickgelegtem
30. Altersjahre in den Verein tritt, zu leisten hat. Es sollen diese Nach-
zahlungen 509/, der Summe betragen, die das Mitglied vom 31. Altersjahre
an zu zahlen gehabt hiitte; e¢. die nachtriiglichen Einzahlungen, welche ein
eintretendes Mitglied fiir die Zeit der friihern provisorischen Anstellung zu
leisten hat. und dle nach Verhidltnis der bezogenen Besoldung zu herechnen
sind: d. der jihrliche Beitrag der Gemeinde; e. die Kapitalzinse, soweit sie
nicht zu Pensionen und Verwaltungskosten verwendet w erden: f. Geschenke
und Legate. Solche diirfen nie angegriffen werden, sofern nicht der Geber
anders verfiigt; g. die Bussen (§ 13).
Pensionsberechtigt sind :

a. Vereinsmitglieder, welche durch Alter, Gebrechlichkeit, andauernde
Krankheit genitigt werden, auf ihr Amt zu verzichten, oder aus
cleichen Griinden bei einer neuen Wahlperiode nicht mehr gewiihlt
werden. Der Termin des Bezuges geht vom Ablauf der Besoldung an:

b. die Witwen und Waisen eines im Amte verstorbenen oder pensionirten
Vereinsmitgliedes, und zwar die Witwe lebenslinglich oder bis zu
ihrer Wiederverheiratung, die Waisen bis zu ihrem zuriickgelegten
18. Altersjahre. Der Termin des Bezuges geht vom Ablanf des Sterbe-
quartals an;

c. endlich kann der Verein auch in Fillen, welche in den obigen Be-
stimmungen nicht vorgesehen sind und bei denen doch eine Unter-
stiitzung als billig erscheinen sollite, im Einverstindnis mit dem Ge-
meindrate eine Pension aussetzen (§ 19).

Der Lehrerpensionsverein der Gemeinde Aarau wurde im Jahre
1866 mit einem Kapital von Fr. 10,000 gegriindet, das zum grissten
Teil aus der damals schon iiber Fr. 100,000 hetlagenden Pr ediger-
witwenstiftung herriihrt. Am 31. Dezember 1893 betrug das Ver-
mogen Fr. 55,285. 85.

Mitglieder des Pensionsvereins waren:

1866 12 Lehrer und 7 Lehrerinnen mit Fr. 142, 80 Beitrag l 11 0;
1876 13 . et | 4 o Et AP 20

—_ ” 3 3 3 1E‘I'
1886 C AT e en ; o BT S i :
1893 19 = SR 4 R " Besoldung
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Von den jetzigen 33 Mitgliedern sind zwei auswirtige, von
welchen jedes iiber 15 Jahre in Aarau als Lehrer wirkte. Vier
im Provisorium befindliche Lehrer sind noch nicht Mitglieder. Ein
Mitglied wire pensionsberechtigt, bezahlte aber von seiner aus
der Schulkasse ausgerichteten Pension (Fr. 600) freiwillic Fr. 3
Beitrag seit 1879. _

Der Beitrag aus der Schull:asse an den Fonds betrug von 1866
bis 1880 Fr. 150 per Jahr, von 1881 bis 1888 Fr. 300, von 1889
bis 1894 Fr. 500.

Geschenke und Legate erhielt der Verein:

1870 Fr. 1120 1885 Fr. 464. —
1875 . Dbt 1890 o 828,10
1580 s 914 1893 S L R

Das Maximum betrug Fr. 2374 im Jahre 1872, das Minimum
Fr. 100 im Jahre 1892.
An Pensionsberechtigte wurde bezahlt:

Zahl der Zahl der

Sany Berechtigten Total - lahr Berechtigten Total
Fr. Fr.
1868 2 320 1881 - 1175
1869 2 550 1882 = 1143
1870 4 608 1883 3 1050
1871 3 700 1884 B) 1552
1872 2 800 1885 5 1650
1873 3 890 1886 ) 1500
1874 4 1000 1887 B) 1500
1875 4 1056 1888 D 1470
1876 3 1050 1889 - 1200
1877 3 1050 1890 = 1200
1878 4 1200 1891 4 1059
1879 4 1200 1892 3 931
1880 4 1172 1893 2 583

Das Maximum einer Pension betrug Fr. 450, das Minimum
Fr. 250 per Jahr.

Neben der vom Lehrerpensionsverein bezahlten Pension hat
die Stadt Aarau den pensionirten Lehrern einen Riicktrittsgehalt
ausgesetzt. So zahlte die Stadt an zwei frithere Lehrer im Jahre
1893 Fr. 1200 (an jeden 600) und an eine ehemalige Lehrerin
Fr. 300, und es ergibt sich demnach fiir die Lehrer ein stddtischer
Riicktrittsgehalt von Fr. 900—1000 (stadt. Gehalt -+ Beitrag d.
L.-P.-V.) und fiir Lehrerinnen Fr. 600—700. Dazu kommt dann
noch der Gehalt, welchen der Staat auswirft, und der im Hochst-
betrag einen Dritteil der gesetzlichen Besoldung erreichen darf. Im
fernern ist eventuell auch noch hinzuzufiigen, was der kantonale
aargauische Lehrerpensionsverein leistet.

Das Vermigen des Lehrerpensionsfonds betrug auf 31. Dezember
1892 rund Fr. 53,500.
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Die Bestrebungen ciner Reihe weiterer Stadte fiir die Sicher-
stellung ihrer Lehrer im Alter sind bei den betreffenden Kantonen
Zur BeSplechunc gelangt.

Es sind, wie mitgeteilt worden ist, die Stidte: Ziirich,
Winterthur, Bern, Glarus und Schaffhausen.

Auch einzelne private Unferrichisanstalten haben fiir ihre Lehrer-
schaft eine Art von Pensionirung oder Versicherung vorgesehen,
und es sind in dieser Richtung insbesondere die Privat-Seminarien
vorangegangen. Der an anderm Orte zitirten Abhandlung iiber
die Ruhegehalte von Prof. Dr. Graf in Bern entnehmen wir fol-
gende Mitteilungen betreffend die Lerberschule und das evangelische
Seminar Muristalden in Bern:

1. Das Freie Gymnasium (Lerberschule) in Bern.

§ 1. Es werden der Lehrerschaft folgende Versicherungsarten vorgelegt,
und jeder Lehrer wird bei der Anstellang zu irgend einer derselben nach
freier Wahl veranlasst:

. Versicherung aufs Ableben;

. Versicherung durch Altersrente;

. Versicherung aufs Ableben mit Altersklasse oder Altersrente;

. ein Spareinlagensystem;

. anderweitige Kombinationen im Einverstindnis mit der Kommission.

§ 2. Behufs Entrichtung der jihrlichen Priimie besteht folgendes Lei-
stungsverhiltnis zwischen Schule und Lehrer in allen Fillen:

Die Primie betrigt 59, der Besoldung und zwar gibt es folgende fiinf
Klassen:

O QO DD b=k

Dienstjahr Schule Lehrer
Yoty 19, 49,
B .10 2 . 5
3. 11—15 3 L B
4. 16—20 - 1,
b. 20—x o, —

§ 3. Zur Berechnung der Primie werden folgende Normen festgesetzt:

1. eine Besoldung unter Fr. 500 fillt ausser Betracht:
2. Fr. 600— 1000 Besoldung gelten fiir Fr. 1000;

3. 1600—2500 iz 0000
4 | 2600—3500 . L 000
5. . 3600—4300 . OO0

Ein Lehrer mit Fr. 2000 Besoldung, also Fr. 100 jihrlicher Primie.
erhiilt, wenn er bis zwum 25. Altersjahr in den Dienst der Anstalt tritt, im:

1. Fall von s 1 fiir seine Hinterlassenen Fr. 6082 (New-York):

1 vom 55. Altersjahr an Fr. 740 Rente;

1 mit Altersklasse von Fr. 6082, mit Altersrente Fr. 587;

y 1 im 55. Altersjahr (d. h. nach 30 Dienstjahren) Fr. 6375.

n

e 2 10
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2. Das Evangelische Seminar Muristalden Bern.
Grundbestimmungen der Invalidenkasse vom 11. Mirz 1892,

Zweck: fiir invalide und kranke Lehrer, deren Witwen und Waisen zu
sorgen. Die Kasse ist freiwillig fiir alle Lehrer mit mehr als Fr. 400 Jahres-
besoldung. Beitrige: das Seminar gibt 59, der jihrlichen Besoldungen,
109, aller Legate. Die Lehrer bezahlen 59/, ihrer Barbesoldungen; Kapital-
versicherung “auf das 60. Altersjahr oder das Ableben; bereits bestehende
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Versicherungen konnen substituirt werden: Versorgung durch Spareinlagen
fiir Lehrer, welche nicht mehr versichert werden Lonuen alle diese Betrige
fallen in die Invalidenkasse, aus welcher einesteils das pelaonhche Versor-
gungskapital. andernteils Pensionen ausgemittelt werden., deren Hohe die
Direktion bestimmt.

Rucliblicli.

Nach einer Priifung der faktischen Verhéltnisse gelangt wohl
jedermann zur Dbclzeufrun dass das Bediirfnis nach Ruhegehalte
fiir invalide Lehrer Wll‘kllCh vorhanden ist. Schon die Tatsache,
dass die Frage in einer Reihe von Kantonen gesetzliche Regelung
erfahren hat, und in vielen andern die moralische Verpflichtung
durch Subventionirung von Pensions-, Alters- oder Hiilfskassen
anerkannt wird, kann als Beweis gelten. In den offiziellen Be-
richten der kantonalen Erziehungsbehorden ist iiber die bertihrte
Bediirfnisfrage im allgemeinen zwar nur weniges enthalten; im
Jahresbericht der Erziehungsdirektion des Kantons Bern iiber das
Schuljahr 1892/93 jedoch finden wir dariiber ein ebenso offenes
als beredtes Wort. Die betreffende Stelle lautet:

~Die Zahl der unerledigten Gesuche nm Ruhegehalte ist am Schlusse des
Lerlchthahlea 1892/93 auf 58 angestiegen. Der grisste Teil derselben ist drin-
gend; es befinden sich darunter eine Reihe von Lehrern, die in 40— H0jih-
ricem Schuldienste bei ceringer Besoldung ihre Krifte auf(rebraucht haben
und nun meist hiilf- und mittellos und arbeitsunfihig dastehen. Dieser Zu-
stand kann unmiglich fortdauern; es muss Abhiilfe geblacht werden durch
Bewilligung eines Nachkredites zur Deckung des letztjihrigen Defizits und
durch Erhohung des betreffenden Kredits pro 1893. Dass die Fassung von
3 9D des Primarschulgesetzes eine weitere Erhihung des Kredits aumchheme_
liegt durchaus nicht im Sinn und Geist des Gesetzes und ist aunch nicht
notwendigerweise aus dem Wortlaut desselben zu folgern. Bei einem Stand
von 2045 Lehrern und Lehrerinnen wire iibrigens die Zahl von zirka 200
oder 109/, Pensionirten durchaus nichts Anormales.”

Was hier durch die oberste Erziehungsbehtrde im Kanton
Bern in einem offiziellen Berichte konstatirt wird. findet wohl
seine Pendants in fast allen iibrigen Kantonen.

In einer Reihe derselben haben es die betreffenden Behdrden,
trotzdem 1hnen die gesetzliche Unterlage fiir ihr Vorgehen man-
gelte, gewagt, die wohlverstandenen Pflichten der Humanitét gegen-
fiber ihren dienstunfihigen. altersschwachen Lehrern doch zu
erfiillen.

Wir zitiren zum Beleg eine Bemerkung aus einer Botschaft
des Grossen Rates des Kantons Schaffhausen an das Volk vom
10. September 1892. die das Besoldungsgesetz vom 22. August
1892 betrifft :

.Die bisherige Gesetzgebung kannte eine Pensionirung der Lehrer nicht
auadluckhch gleichwohl konnten im Dienste ergraute oder untauglich ge-

wordene Lehrer nicht dem Elende ausgesetzt werden und deshqlb Oestaltete
sich die Praxis dahin, dass Ruhegehalte bewilligt wurden.*
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Insbesondere mit Riicksicht darauf, dass eine irgendwic erheb-
liche Besoldungsaufbesserung der Lehrerschaft angesichts der pre-
kidren Finanzverhéltnisse in den meisten Kantonen fir die néchste
Zukunft ausgeschlossen ist, muss in anderer Weise nachhaltig fiir
im Schuldienst ergraute oder durch Krankheit in der Ausiibung
ithres Berufes (rvhmdmte Lehrer gesorgt werden. Das geschieht
nun am besten durch Ausrichtung von Ruhegehalten.

=

Die Griinde, die fiir diese Institution sprechen, sind im wesent-
lichen solche des Rechtes und der Billigkeit, sowie die Riicksicht-
nahme auf das wohlverstandene Interesse der Schule.

Der Berut des Lehrers verlangt eine spezifische Vorbildung,
die in jahrelangem Studium erworben werden muss. Wenn er nun
Jahrzehnte lang seine Dienstobliegenheiten erfiillt hat und seine
Krifte nicht mehr vollig ausreichen. so kann er nicht einen Teil
oder die ganze Amtsarbeit auf ecines seiner Familienglieder ab-
laden, weil sein Wirkungskreis ein hochstpersonlicher ist. Er ist
auch vollstindig auf seinen Gehalt angewiesen und wird eben
seine volle Besoldung so lange zu erhalten suchen, als es nur
immer moglich ist. Ganz andels verhilt es sich mit andern
Berufsarten. Im Alter kénnen Handwerker oder Landwirte z. B.
einen Teil ihrer Arbeit anf Familienglieder, die sie zu den betref-
fenden Verrichtungen herangezogen haben, abladen. Auch dkono-
misch =ind ]et7tere dnrch\chmtth(h besser gestellt; denn sie ver-
fligen meistens iiber ein Anwesen, das ihre Heimat bleibt. Das ist
beim Lehrer nicht der Fall: denn sein Beruf bringt es mit sich,
dass er mit seiner Erwerbsfihigkeit in der Regel auch sein
Heim verliert.

Die Fiirsorge umsichtiger Schulbehirden muss dahin gehen,
alternde Lehrer, die wegen korperlicher oder geistiger Gebrechen
nicht mehr im stande sind, ihrer Pflicht Voll zu geniigen, durch
frische Kriifte zu ersetzen. Es ist nicht gleichgiiltig, welchen
Hénden die Jugend anvertraut sei. Der aus der Betitigung von
altersschwachen oder gecbrechlichen lLiehrern entstehende Nach-
teil ldsst sich allerdings nicht in Zahlen ausdriicken, kann aber
seine iiblen Folgen auf ganze Generationen ausdehnen.

Dennoch wére es in solchen Fillen eine Herzlosigkeit, wenn eine
Gemeinde die Stirne héitte, ihren alternden Lehrer, der ihr Jahrzehnte
lang bei kiirglicher Besoldung secine Kraft Oe\vldmet hat und aller
Subsistenzmittel bar ist, auf die Gasse zu qtellvn Die Gerechtigkeit
verlangt, dass diejenig en, die fiir die idealen Giiter des Volkes ihr
Leben ldna gewirkt haben. am Schlusse einer Laufbahn, die dornen-
voller ist, als man es gememhm cglaubt, vom Volke nicht verlassen
werden. "\Imhtc doch der jungen Generation das beklagenswerte



94 Riickblick.

Schauspiel erspart bleiben, ihre und ihrer Eltern Lehrer den Lebens-
abend im Elend verbringen zu sehen.

Dass diese Schilderung nicht eine zu pessimistische ist, son-
dern dass sie faktische Verhéltnisse im Auge hat, wie sic leider
nicht vereinzelt dastehen. zeigt der oben erwidhnte Passus aus
dem Geschiftsbericht der Erziehungsdirektion des Kantons Bern.
Die Beispiele liessen sich ohne Miihe vermehren

Da es keine Frage ist, dass der Erfolg des Unterrichts ab-
hingig ist von der Tuchtwkﬂt der Lehrerschaft, so arbeiten alle
Masbnahmen die geecignet sind, dem Lehrkmpel tiichtige Kopte
zuzufiihren, in ganz direkter W eise an der Hebung des \chulwebem
Als solche Massnahme nun, zu welcher der Staat im Interesse der
Erziehung des Volkes verpflichtet ist. muss die materielle Sicher-
stellung der Lehrerschaft bezeichnet werden. Durch die Besoldung
wird das aber in den wenigsten Kantonen erreicht; denn obschon
alle bestrebt sind, in dieser Beziehung nach \[00'11chk01t vorzusorgen,
sind doch die Gehilter da und dort so gering, dass es dem
Lehrer faktisch unméglich ist. durch Ersparnisse fir die alten
Tage vorzusorgen.?) Dass dem so ist, ergibt sich aus nach-
foloreuder Zusammenstellung der B(‘bOldllllO'bVE‘Ihaltnl\b(‘ der Lehrer-
schaft in den einzelnen Ixantonen. In Ermdngelung neuerer Angaben
legen wir die Besoldungsverhéltnisse vom Jahr 1882, wie sie in der
Grob’schen Schulstatistik fiir die Landesausstellung 1883 enthalten
sind, zu Grunde.

Darnach erreichten die Durchschnittsbesoldungen der Lehrer-
schaft in den einzelnen Kantonen die nachfolgenden Betriige:

Lehrer Lehrerinnen Itl}]hrepr(i:“:::;)‘td
Zariehs; Sy e 2228 1805 2192
BV STl i 1386 1032 1249
11030 o | R S el 1987 1226 1279
el A0 H28 359 451
SehwWyZ: .-« il 1025 539 758
Nidwalden . . . . 650 370 448
Obwalden . . . . 891 493 H97
Glarus o0 =50 % 1610 — 1610
pse, VS TR 1122 419 778
Breibure & uosssaioh 1031 693 897
Solothurn . . . . 1288 1169 1283
Baselstadt . . . . 3213 1535 2778
Baselland . . . . 1446 1450 1446

1) Selbst aus dem Kanton Baselstadt, der mit Bezug auf die Lehrerbesol-
dungen an erster Stelle steht, erhalten wir von sehr kompetenter Seite iiber die
Pensionsfrage folgende Auskunft: .Das Motiv fiir die Pensionirung ist klar: alle
Gehalte sind so miissig, dass von Ansammeln eines erheblichen Vermogens nicht
die Rede sein kanmn. Dle Ausrichtung eines hiezu ausreichenden (rehaltes wiirde
den Staat viel mehr belasten, als die Pensionen es tun, und zudem wire man
nicht sicher, dass der Mehrbetrag des Gehaltes auch wirklich kapitalisirt wiirde
und die Invaliden nicht doch hiilflos wiirden. Das Pensioniren ist nicht ein
Vorrecht, wohl aber ein Vorbild fiir die Privatwirtschaft.”
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Schaffhausen . . . 1664 1172 1623
Appenzell A.-Rh. . 1821 1850 1821
Appenzell L.-Rh. . 919 646 882
St. Gallen . . . . 1584 1195 1554
Graubiinden . . . 694 482 669
T T RS R 1224 1096 1207
Thargaw:: « o & 13 1561 12567 1552
Tessln - %l 2l 666 a07 572
Waadb .7 .o 1744 1166 1514
Walhs o= ay v 425 342 387
Neuenburg . . . . 1938 1047 1356
Gent . oo T 2188 1227 1647

Schweiz . . . . 1419 901 1263

Einige Kantone haben zwar im Laufe des vergangenen .Jahr-
zehnts ihre Besoldungen erhoht; im grossen Ganzen jedoch geben
diese Zahlen auch noch fiir unsere Tage ein zutreffendes Bild.

Wenn sich non im allgemeinen diese Beziige als unzureichend
herausstellen, wm das Alter wenigstens einigermassen zu sichern,
so ergibt sich fiir den Staat die Pflicht. in einer andern Weise
fiir die Zukunft seiner Lehrerschaft zu SOTgeI.

Welcher junge. begabte Mann wird sich fernerhin den Liehrer-
beruf erwidhlen. wenn ihm am Schluss einer langen Reihe von
Dienstjahren, nachdem er Zeit und Kraft fiir das Gemeinwesen
eingesetzt hat, fiir scinen Lebensabend bittere Not in Aussicht steht?

Wenn die Pflicht des Staates. fiir das Alter seiner Lehrer
zu sorgen, feststeht. ergibt sich daraus, dass die Pensionen als
Besoldungsteile zn gelten habvn Sie konnen daher nicht als Unter-
stiitzungen oder Gnadengeschenke betrachtet werden, wie dies in
breiten Bevolkctllngbklclsen da und dort geschieht; sie Kkonsti-
tuiren vielmehr, wo sie eingefiihrt sind, ein Recht, ‘und miissen
von der Lehr elschait dm]onlo'cn Kantone, welche sie 111cht besitzen,
als das im Ringen nach finanzieller Besserstellung zundchst zu
erreichende Ziel in's Auge gefasst werden.

Die Ruhegehalte erscheinen auch vom fiskalischen Gesichts-
punkte aus als das billigste Auskunftsmittel, sofern sich nédm-
lich der Staat auf den Standpunkt der Ausrichtung von Invaliditits-
pensionen stellt und nicht das viel weitergehende Prinzip von
eigentlichen Altersgehalten akzeptirt. Wie die Statistik der Pen-
sionirten beweist, kommt durchschnittlich 1/, bis 1/;, der berech-
tigten Volksschullehrer in den Genuss eines Ruhegehaltes; fiir
den Rest realisirt sich die Ruhegehaltserwartung niemals. Nur
wenige erreichen ein Alter, wo die Pensionirung als gerechtfertigt
erscheint.

Denn die Schule ist nicht ein Gebiet, das seine Diener alt
werden lisst: die Lehrtitigkeit reibt nachgewiesenermassen die
geistigen und kiorperlichen Kréfte schneller auf als jede andere
Berufsart.
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Einlidssliche Untersuchungen betreffend die Lehrerschaft des
Kantons Ziirich haben beispielsweise ergeben, dass in  den
letzten 20 Jahren ein Primarlehrer durchschnittlich ein Alter von
58,; Jahren. ein Sekundarlehrer ein solches von 48, Jahren er-
reicht. Fiir den Primarlehrer stellte sich im Durchschnitt eine An-
wartschaft auf Ruhegehalt fiir 1,; Jahre heraus, was einer ein-
maligen Gesamtsumme von Fr. 1020 entspricht; fiir den Sekundar-
lehrer ergaben sich sogar bloss 0O,g Jahre — Fr. 296.

P o
i -

Die Mittel und Wege nun, die dem konstatirten und innerlich
begriindeten Bediirfnis bezw. der Notwendigkeit der Ruhegehalte
gerecht werden wollen, sind in den VerChledellGIl Kantonen ganz
verschiedene, wie aus den nachfolgenden Zusammenstellungen her-
vorgeht.

I. Staatliche Ruhegehalte 1592,

Kantone Lehrerschaft Ruhegehalte
SR Durch- Minimum
Total ¥ Eﬁ_‘f{l(? 2/ Total  schnittl. und
Betrag Maximum
Liirich: Fr. Fr. Fr.

{ 150—1000 1)

Tolkss ey ¢ 9( g 9282 992
Volksschullehres 990 90 9.; 8928 992 | 500—1400 2)
Hiéhere Lehrer 130 7 D,y 14072 1759  1000—3000

Bern:
Primarlehrer 2045 177 8.7 53600 303 200— 360

Sekundarlehrer?) 373 19 D1 21947 1219 500—3000
Seminarlehrer ca. 22 1 45 1500 1500 1500
Hochschullehrer H6 3 D4 8400 2800  2600—3000
Gewesene Kantonsschullehrer — 2! — 4900 1633  1000—2500

Baselstadt:
Hochschullehrer 44\ 99 4 Shee £t : Sk

Andere Lehrer 8164 55 ) 52% 4730 1809 bis 4500

Glarus:
Primarlehrer 109 11 10 3500 308 100— 400
Aargaw :

Gemeindeschullehrer 585%) 70 12,4 14618 209 bis 500
Bezirksschullehrer 84 %) 5 6,9 2657 o231 bis 1200
Kantonsschullehrer 22 7) + 18, 4367 1092 bis 2200
Seminarlehrer 24 %) 3 12,5 2580 860 —

Schaffhausen: 174 9 D, 2766 640 -
Total 5034 424 8,42 268979 634
Waadt:

Primarlehrer 970 393 — - 118299 301 bis 500

Hohere Lehrer 250 90 — 39559 440 bis 1000
) Primarlehrer. — * Sekundarlehrer. — *) Sekundarlehrer, Progymnasial- and Gym-
nasiallehrer (darunter drei Lehrerinnen). — %) Es fillt auch noch in Betracht, dass iilfern

Lehrern ein Teil ihres Pensums ohne Verminderung des Gehaltes abzenommen werden kann.
Im Jahr 1802 waren 15 Lehrer und Lehrerinnen in diesem Falle. — ®) Inklusive Forthildungs-
schullehrer. — % Dazu 134 Hiilfslehrer., — %) Inklusive neun Hiilfslehrer. — ®) Inklusive 13
Hiilfslehrer.
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II. Pensions-, Alters-, Hiilfs-, Witwen- und Waisenkassen.
A. Obligatorische Kassen (1892).
[ | K - 8T~ | 1 = : = 2 ’
i Mit- | i ".E éé} é ‘ Hoheder | ?—.L ’.f !T z ;}- Sttt s ! '::;C g"l
' Kantone Kassen zlieder- E % E Ezg {}:;:fe I%_E_E iz l?:llt:l: E HS% ‘
zahl @ ‘CS ;_._-_ Pension |= ==& I E o !
‘ Fr. Fr. | Fr. | |  Fr. Fr. |
1. Nenenhurg . Fonds scolaire de pré- | ! . | | .
| voyamce. . . .| 520 | 104 1) 22202 8002 | 60 | 30 20000 335935
Genf (aisses de privoyance | ; |
des fonctionnairés. |
2. a. de I'enseignement pri- f
maire el 298 41 | 36740, 1400 2002) 25 | 12713 | 374890
- f b. de I'enseignement se- ‘ : :
condaire 66 ? 1840 *) 2003) 25 ta. 8000 109835
4. M. Gallen . a. Unferstilzungskasse E 1 ! ;
der si. gallischen = | -
Volksschullehrer . 580 187 60728 200—600 204) unbest. | 11600 531416
5. b. kathelische Pensions- . |
kasse S o 22 940 40; 60 @ — e A 35693
6. ¢. Witwen-, Waisen- und i |
Alierskasse  evange- ; i .
lischer Schullehrer . 12 300 25 B e 19156
7. Appenzell A.-Rh. | Lehrerpensionskasse 135 26 7365 150—600 | 40 ) mmbest. | 4080 151190
8. Larich . a. Witwen- und Waisen- \ !
! stiftang  fir Volks- N\ o~o |/ D6 A f 200 s 3 | ooxQ 2108
e A }942 {35 Jeesoof 300 140 | wiei 22581 | 431951
9. b. Witwen- und Waisen- } 1 _ , |
* stiftang  fir hihere f | 1 | = i }
Lehrer und Geistliche | 347 | 29 | 11600 400 40 | mubesi. | 11448 | 176361
10. Luzern . Lehrer-Witwen- u. Waisen- _ ' ] ! | E
unterstitzangsverein. | ca. 350 | 184 6726 3BT74 15 20 | — 112427
11. Schwyz. Lehrer-Alters-, Witwen- u. ‘ i ! _ } ]
| ; Wai enkasse. 73 4. 18 | 1615F 5 857 58)- 30 500 | 39518
12. Glarus . Lehrer-Alferskasse . 98 | 40 | 7475100—300| 20 35 2000 |+ 102191
13. Tng Lehrerunierstitzungs- | | %[ 168..1 ; e
verein S i \ 8 | 68 S0 ] §o 30 700 | 30347
14. Preiburg Alterskasse (Caisse de ! B i ; TR e B RELY
retraite). .1 269 | 1058) 11467 150—300 | 15 25 4920 137468
15. Solothurn Lehrer-Alters-. Witwen- n. ~ E '
Waiseukasse (,,Roth- ; | e 2 et
stiftung®) . .]1 325 | 105 8083 77 |12 | 30 | 3000 144533
16. Baselland Witwen-,  Waisen- und ! r ‘ I FEI
- Mlterskasse . : ]1—‘% 1[ D3 7662 7T5—300 225, 35 2000 155659
117. Sterbefallkasse . fr0 1\ 4| 560, 120 | 1B) | — | — 3672
18. Appenzell L-Rh. . | Alters-, Witwen- und | Z s
Waisenkasse . 17 | — — | unhestimmt | 12 6) unbest. 300 5188
19. Graubiinden Lehrerhiilfskasse b44 | — | 1133 - — | 169 — | 5440 10000
20. Aargau. Liehrerpensionsverein 603 | 214 | 18973 63—94 | 15 | bis35  8H00 175100
21, Thurgau Alters- und Halfskasse .| 298 ? ‘ 4691 50-—300 = 1510) uuhest. | 5245 116205
|22, Witwen- . Waisenstiftang | 376 46 | 4800, 100 10 | unbest. | 1755 | 108668
Total [6039 1282 238070 e — | — 124785 3310463

1) 89 Berechtigte der alten Stiftung & Fr. 180 und 15 der neuen Stiftung a Fr. 129.
erhalten die Hinterlassenen ausserdem eine Versicherungssumme von im Maximum Fr.

Fr. 2700). — ?) Inklusive Staatsbeitrag von Fr. 50. — * Ausserdem per Lehrstelle Fr.
| Fr. 50 von der Gemeinde. — °) Staat und Gemeinde zudem je Fr. 30, — ) Minimum. — )

| ) Von den 105 Pensionirten bezogen 85 die

) Wovon Fr. 10 Staatsheitrag, — ) Wovon Fr. 5 Staatsbeitrag. — ')

— 7 Im Todesfall !
3000 (gegenwirtig
20 vom Staate und
Einfache Rente. — |
alte Pension von Fr. 75 und 20 die neue Pension von Fr. 300, —
Todesfille. — %) Siehe auf pag. 58 u. H9.

—

{
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B. Freiwillige Kassen (1892).

' e e ‘ S s ]
[ Mit- o = - :;_ ! Hihe der =t Pl 1= - . i = i
| g = =y TExeP = Staats- |z
K Kantone Kassen glieder- £ Z gl Bente |xzglB : 288
| zahl o, o zZal bezw. (=73 |# beitrag | Z =5 = |
¢ ®m | a | p = == [Fgera | A ® i
; = Pension = e
‘ a. Kantonale Kassen. ,
‘ e I 5 E] 3 5
10 Al Fr. Fr." | | IFr. Fr.

123, Bern . . .| Lehrerkasse  (Versiche- ; ; i
‘ rungskasse). ‘ : } 1: ; i
5 i | .. = | | |
a. Pensionsversicherung si1 | — 116300 50 ‘[_-ﬂh 3‘ o 1 e ey
b. Kapitalversichermg . | 142 — | 4950500-2000")yp.-c 355 — | 357746
24, Baselstadt . . | Lehrer-Witwon- u. Waisen- i | | iL st ‘
kasse © oo U164 37 | 14898180-720%)15-60
(25, Schaffhansen . | Lehrer-Witwen-, Waisen- 3 : | .
i und Alterskasse . .| 66%) 43 | 2010 30;46 | — | 35 | — 26346
| 26, 8t Gallen ., | Sterhekasse st. gallischer i ’ i - |
‘ Lehrer . . . .] 450 60 2608 @ 400 -1 == b 1427
LT Wiiwen-,Waisen-u. Alters- _ 3 j j | E
| kasse der Lehrer an % 1 5 ; 3 ;
der Kantonsschule . fea.30 | 2 | 1074/600; 474 60 | .35 | 4000 120385

(28, Tessin .. . | Societa di matuo soccorso ' ' 1 = >

| fra i docenti fieinesi | 134 | 60| 2896 120—360 10 | 40 | 1000 66680

Total {1297 | 148 | 44786, — | — — 5000 1013457

oo
&

SE i Dot | 410873

b. Stidtische und private Anstaltskassen.
1. Stadt Luzern . | Aliers-n.Invalidititskasse f Q , | i
fir die Lehrerschaft '

5 !
dorSfadt . . .] — | — | — | — ‘ S : 70008) —
2, Stadt St. Gallen | Lehrer-, Witwen-, Waisen- ‘; : | i |
| wd Alterskasse . .| — | — | — | — ’ i el —
- 3. Stadt Bargdorf . | Versicherung der Lehrer- E 2 ‘ ‘ j i :
j schat . . . .} 21 | — |} — — | — | — | — 29651
i 4. Stadt Aaran . | lehrerpensionskasse .| 33 | 3 931 250—450, — | — o 53500
| sa R T e g S | | | ! | i
1) Versicherangssummen. — * Bis zum zuriickgelegten 56. Altersjahr. — %) Fr. 180 fiir halbe, Fr. 720
fiir zweitache Gehalte, entsprechend den Einzahlungen. — * Plus 16 bezugsberechtigte Witwen. — °) Todes-

| fillle, — ® Binmaliger Staatsbeitrag bei Griindung der Kasse im Jahre 1890,

Aus den vorstehenden Detailnachweisen iiber die Verhiltnisse
der einzelnen Kassen ergibt sich folgende Zusammenstellung:

Hantonale Kassen.

7. : Pensions- Aus- P o
/:[L]:_I -'I?g:lte-r- oder gerichtete  Staats- ¥ n:i;’;‘( <
Kassen  zahl Reiiton reustoon belxige 31. Dez. 1592
Sy 2 berechtigte u. Renten el
Fr. Fr. Fr.
Obligatorische Kassen 22 6039 1282 238,070 124785 3,310,463
Freiwillige Kassen 8 1297 148 44786 2,000 1,013.457

Kantonale Kassen: Total 28 7336 1430 282,856 129,785 4,323,920

Stidtische und private Kassen.
Das statistische Material iiber dieselben ist unvollstindig,
und sie sind im einzelnen so verschieden organisirt, dass cine
Schematisirung derselben schwierig ist. Sie haben auch fiir die
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Betrachtung der allgemein schweizerischen Verhiltnisse nicht die
gleiche Wichtigkeit, wie die kantonalen Kassen. Die Beriick-
smhtlouno von Kassen einzelner privater Unterrichtsanstalten kann
sodanu in dieser zusammenfassenden Ubersicht fiiglich iibergangen
werden.

Im Einzelnen geben die vorgefithrten statistischen Ubersichten
noch zu folgenden Bemerkungen Anlass.

Mit Bezug auf die staatlichen Ruhegehalte.

In den Kantonen Ziirich, Bern, Baselstadt, Glarus, Aargawu, in
provisorischer Weise auch Schaffhausen, hat die Staatskasse die
vollstindige Bestreitung der Ruhegehalte iibernommen, im Kanton
Waadt bestreitet sie die IJemohchen Ausgaben weitaus zum griossten
Teil, indem sie sich durch die cinzelnen Mitglieder des Lehrer-
standes nur verhéltnismiissig kleine Beitrige an die betreffenden
Kosten leisten ldsst.

Es ist noch ein weiterer Unterschied gegeniiber den Ruhe-
oehalten- der sechs erstgenannten Kantone vorhanden. Wéhrend
diese einen solchen nur im Falle von [nealiditit des Lehrers
zusprechen, d. h. wo Altersschwiche, korperliche oder geistige
GGebrechen, dauernde Krankheit eine irgendwie erfolgreiche Schul-
fithrung ausschliessen, ermiglicht der Kanton Waadt den Riicktritt
auch bereits nach einer bestimmten Reihe von Dienstjahren und
stellt daher mehr das Moment der Altersversorgung in den Vorder-
orund. Die Frequenz der Ruhegehalte ist in diesem Falle eine
erheblich grissere, was denn auch in gewissem Sinne den oben
erwiihnten Beitrag der Intcressenten an die Staatskasse recht-
fertigt.

b. Mit Bezug auf die verschiedenen Kassen und Stiftungen

der Lehrerschaft.

Bei diesen Instituten sind in bunter Mischung eine Reihe von
Unterstiitzungszwecken vercinigt. Nur die wenigsten sind reine
Alters- oder Pensionskassen der Lehrer; dieselben suchen in der
Regel auch die Fiirsorge fiir die Witwen und Waisen verstorbener
Lehrer in ihren Wirkungskreis zu ziehen; oder dann sind sie
eigentliche Sterbekassen. Einzelne stellen es sich ausserdem noch
zur Aufgabe wenigstens zum Teil fiir die Kosten der infolge von
Krankheit notwendigen Stellvertretung aufzukommen.

Wo die Kantone die von ihnen fiir die Lehrer obligatorisch
erklirten Kassen mit erheblichen Beitrdgen \ubventlonnen und
wo auch die Kapitalfonds bereits cine gewisse Sicherheit bieten,
ist es den Kassen miglich gemacht, Pe nxmn\bvmaoe in &11\\1(21113
zu nehmen, welche fiir den Notfall als wirksame Lntel stiitzungen
gelten konnen (Neuenburg, Genf, St. Gallen. Appenzell A. Rh)
Fiir die genannten kantonalen Kassen stellen sich die vollen
Pensionsbetlage oegenwirtic auf Fr. 600, Fr. 800 und Fr. 1400.
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Alle iibrigen Kassen richten erheblich geringere Pensions-
bezw. Rentenbetrige aus. Im besten Falle steigen sie — wie bei
den beiden Witwen- und Waisenstiftungen im Kanton Ziirich —
auf Fr. 400 an; in einer grissern Reihe von Kantonen erreichen
die Betrige kaum Fr. 100. Und dies insbesondere da, wo allen
moglichen Unterstiitzungszwecken durch dieselbe Kasse geniigt
werden will.

Die natiirliche Folge davon ist, dass die Pensionen auf ein
Minimum sinken, das nicht mehr als irgendwie wirksame Unter-
stittzung gelten kann. Am schlimmsten ist es mit jenen Kassen
bestellt. die die Verabreichung von Pensionen bloss an die Be-
dingung eciner bestimmten Anzahl von Dienstjahren, bezw. von
Jahlhchen Einzahlungen binden. Dort kann es vorkommen, dass
1/—1/s der \[1t0‘l1eder7ahl im Genuss der . Pension® stehen.

Sodann zeigt die statistische Uber\lcht auch, dass die Jahres-
beitrige der \[1tohedel in der Regel recht bescheidene sind, so
dass achon aus diesem Grunde dic Pension ebenfalls eine bescheidene
bleiben muss.

Eine Anzahl von Kassen ist infolge der unsichern technischen
Grundlagen derselben in die Zwangslage versetzt, ihre Pensionen
von Jahr zn Jahr zu verringern.

Die detaillirte Durchsicht der Statuten von verschiedenen
Kassen ergibt, dass dieselben Berechtigungen verheissen, fiir welche
die versicherungstechnischen Voraussetzungen fehlen. In allen
Féallen, wo die Kassen und Stiftungen in dieser Hinsicht nicht
schon das Gutachten eines Versicherungstechnikers eingeholt haben,
sollte dies nachtridglich noch getan werden.

Eine Erscheinung ist schliesslich noch zu erwidhnen. Auch in
den kleinsten Kantonen bestehen bei kleiner Mitgliederzahl selbst-
stdndige Kassen, die besser tdten, sich an gefestigte grissere
Institute anzuschliessen.

Zwar sind die Schwierigkeiten — es ist dies unverkennbar —
enorme, insbesondere mit Riicksicht auf die bestehenden Pensions-
und Rentenverpflichtungen und die Vielgestaltickeit der bestehenden
Institnte, sowie wegen der vorhandenen partikularistischen Ten-
denzen, aber unmdglich diirfte ein Zusammenschluss verschiedener
Kassen nicht sein. Der Gedanke einer Versicherungs- und Sterbe-
kasse fiir alle schweizerischen Lehrer ist nicht neu; er ist vor zirka
3 Jalren von einem Initiativkomite von Solothurner und Aargauer
Lehrern zu verwirklichen gesucht worden; allein ohne Erfolg.
Gegenwirtig harrt die Frage ihrer Losung im Schosse des Zentral-
vorstandes des Schweizerischen Lehrervereins. Soll der Gedanke
des Zusammenschlusses verschiedener Institute der schweizerischen
Lehrerschaft anf dem Gebiete der obligatorischen und fakultativen
Selbsthiilfe dereinst Aktualitdit gewinnen, so diirfen nicht ver-
schiedene Zwecke im neuen Institut verquickt werden; entweder
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muss dasselbe eine reine Pensionskasse fiir alte oder invalide Lehrer
oder dann eine Stiftung fir Witwen und Waisen sein.

Dies sollte moghch sein, denn die bereits vorhandenen Mittel
sind nicht unbetrichtliche und konnen bei weiser Beschrénkung auf
einen Zweck in fruchtbringender und wirksamer Weise zu Gunsten
der schweizerischen Lehrerschaft oder ihrer Hinterbliecbenen ver-
wendet werden.

Die Ubersichten aunf Seite 97 und 98 beweisen im fernern, dass
von den zirka 11,000 Volksschullehrern rund zwei Drittel, d. h. mehr
als 7000 sich zu gegenseitiger Hiilfeleistung im Falle von Invaliditit,
Krankheit oder Tod fiir kleine Gebiete bereits zusammen getan
haben und dass nur noch ein verhiltnisméssig kleiner Bruchteil dies
bis jetzt unterlassen hat.

Die Frage, unter welchen Umstidnden die verschiedenen In-
stitute oder doch eine Anzahl derselben zusammengelegt werden
konnten, muss selbstverstindlich Gegenstand von einlédsslichen
versicherungstechnischen Untersuchungen und eventuell von be-
sonderen Verhandlungen zwischen den beteiligten Kreisen werden.

Erst auf dieser sichern Grundlage kann sich ein neues lebens-
fahiges Gebilde gestalten.

e

In den Kantonen Uri, Obwalden, Nidwalden und Wallis besteht
die Institution der Ruhegehalte nicht und es sind auch keine ge-
meinsamen Lehrerkassen zur Fiirsorge im Alter und im Invaliditéits-
oder Todesfall ithrer Mitglieder vorhanden. Nichtsdestoweniger
kommt es vor, dass in Auxnahmefdllon da und dort beim Riicktritt
verdienter Lehlkl afte als Zeichen der Anerkennung Gratifikationen
in hoherem oder geringerem Betrage zuerkannt werden. Im Kanton
Wallis bedarf es lnezu eines ansdriicklichen Beschlusses des Grossen
Rates.

In den Kantonen Uri und Unterwalden ist in den letzten
Jahren mehreren scheidenden Lehrern ebenfalls durch Zuwendungen
in verschiedenem Betrage der Dank und die Anerkennung von
Volk und Behorden gezollt worden.

Einer Zuschrift des Prisidenten des Erziehungsrates des Kan-
tons Uri entnehmen wir folgende Bemerkung:

~-Wir geben gerne der Erwartung Ausdruck, dass in nicht zu ferner Zeit

auch in unserm Kanton auf diesem Gebiete etwas zu Gunsten unseres Lehr-
personals sich werde anstreben und erreichen lassen®.

In den oben genannten sechs Kantonen, welche staatliche
Ruhegehalte im Falle der Invaliditit an Liehrer verabreichen, werden
solche an 8,59, d. h. an den 12. Teil der Gesamtzahl der
gegenwirtigen aktiven Lehrer (Volksschullehrer und Lehrer an
den hohern Anstalten) ausgerichtet. Der durchschnittliche Ruhe-
gehalt betriigt in diesem Fall Fr. 634. Wenn nur die Volksschul-
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lehrerschaft in Betracht gezogen wird, so kommen auf zirka 4150
Volksschullehrer (Primar- und Sekundarlehrer) zirka 350 Pensionirte,
d. h. 81/,9/, des Bestandes der Lehrerschaft. Der Durchschnitts-
ruhegehalt wiirde hier rund Fr. 580 betragen.

Wenn diese Verhidltnisse auf die ganze Schweiz iibertragen
werden, so ergibt sich folgendes Resultat:

Die gesamte Volksschullehrerschaft stieg im Jahr 1892 auf
zirka 9500 Primarlehrer und -Lehrerinnen und zirka 4400 Sekun-
darlehrer und -Lehrerinnen, zusammen also auf zirka 10,900 oder
rund 11,000 Kopfe an.

Die Zahl der invaliden Lehrer, die im Interesse der Schule
pensionirt werden sollten, wiirde nach der obigen Verhiltniszahl
von 1:12 rund 900 betragen. oder wenn wir ein noch ungiinsti-
geres Verhiltnis annehmen, z. B. 1:11, rund 1000. Fiir diese 1000
Vertreter des Volksschullehrerstandes diirfte nach den obigen Be-
rechnungen eine Pensionssumme von zirka Fr. 500.000—600,000
vonnoten sein.

Nun ist aber darauf hinzuweisen, dass der oben vorgeschene
Ansatz ciner Durchschnittspension von Fr. 580 die Hohe der
durchschnittlichen Besoldungen der Volksschullehrer in vielen Kan-
tonen erreicht oder noch iiber denselben steht. und dass aus diesem
Grunde die Pensionsbetrige wohl niedriger bemessen wiirden. Nehmen
wir nun statt jenes Durchschuittes von Fr. 580 fiir eine Pension
eine Summe von Fr. 500 an, so diirfte bei diesem Ansatz mit einer
Ausgabe von im Maximum einer halben Million Franken dem Pen-
sionsbediirfnis der Volksschullehrerschaft in der Schweiz geniigt
werden konnen.

Es ist wohl nicht nétig zu sagen, warum wir diese Berech-
nungen anstellen. Aus allen Kreisen der Lehrerschaft tont der
Ruf nach tatkriftigerer finanzieller Unterstiitzung der Volksschule
in den einzelnen Kantonen durch den Bund. Und dieser Ruf
wird sobald nicht verstummen, denn er hat seine innere Berech-
ticung. Wenn der Bund fiir alle iibrigen Gebiete gemeinniitziger
Bestrebungen und offentlicher Arbeiten in freigebiger Weise seine
Mittel zur Verfiigung stellt, so darf er der Volksschule gegeniiber,
auf der die Zukunft des Landes ruht, seine Hand nicht ver-
schliessen. Ein Schritt in der bezeichneten Richtung scheint
mit der Schenk’schen Schulvorlage !) getan zu werden. Wenn wir
den in Betracht fallenden Teilen derselben nédher treten, so
sehen wir, dass in der in Frage kommenden Ziffer II die Sub-

1) 1. Zum Zwecke der Unterstiitzung der Kantone in der ihnen obliegenden
Sorge fiir geniigenden Primarunterricht kionnen denselben aus Bundesmitteln
Beitrige geleistet werden.

II. Die Bundesbeitriige diirfen nur fiir die 6ffentliche staatliche Primarschule
verwendet werden und zwar ausschliesslich zu folgenden Zwecken: 1. Baun
neuer Schulhfiuser: 2. Errichtung neuer Lehrstellen infolge von Trennung zu
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ventionirung des Ruhegehaltswesens der Kantone nicht ausdriick-
lich vorgesehen ist. Zwar konnten die Ruhegehalte unter dem
Titel .Aufbesserung von Lehrerbesoldungen® eventuell unter-
gebracht werden, da sie doch als Besoldungsteile zu gelten haben.

Nach der Vorlage diirften die Bundesbeitrige ausschliesslich
nur fiir die sub Zitfer 1T ausdriicklich wloesehenen Zwecke ver-
wendet werden und es wire die Quote fiir jede der in Ziffer II
aufeefithrten Zweckbestimmungen rein ins Ermessen der Kantone
Q’ebtellt.

Daher diirfte die Vorlage bei einer eventuellen parlamen-
tarischen Beratung doch vielleicht in dem Sinne erweitert werden,
dass die Ruhegehalte an Lehrer ausdriicklich aufgefiihrt w iirden.

Denn eine irgendwie erhebliche Evhihung der Lehrerbesoldungen,
wie sie Ziffer 11, 7 vorsieht, erscheint bei den bescheidenen Bundes-
beitrigen, welche nach derselben Vorlage den einzelnen Kantonen
zugedacht sind und bei der grossen Zahl der Bewerber als aus-

corosser Klassen; 3. Beschaffung von Lehr- und Veranschaulichungsmitteln ;
4. unentgeltliche Abgabe von Schulmaterialien an Schulkinder; 5. Versorgung
von Schulkindern wiihrend der Schulzeit mit Speise und Kleidung; 6. Aus-
bildung von Lehrern; 7. Aufbesserung von Lehrerbesoldungen; 8. Einrichtung
von Turnplitzen.

IIT. Die Beitriige des Bundes diirfen keine Verminderung der bisherigen Lei-
stungen der Kantone und Gemeinden zur Folge haben, sie sollen vielmehr die-
selben zu vermehrten Leistungen fiir das étfentliche Primarschulwesen veranlassen.

1V. Fiir die Periode der nidchsten fiinf Jahre wird zu genanntem Zwecke
eine jihrliche Summe von Fr. 1,200,000 in das Budget eingestellt. Diese Summe
kann, wenn die Finanzlage des Bundes es gestattet, fiir fernere fiinfjihrige
Perioden auf dem Budgetwege erhiéht werden.

V. Aus dem jihrlichen Gesamtbundesbeitrag w ird jedem Kanton fiir eine
fiinfjihrige Periode ein bestimmter Jahreskredit zugeschieden, welcher bei dessen
Unterstiitzung nicht iiberschritten werden darf.

VI. Als Grundlage zur Bestimmung der Jahreskredite fiir die Kantone wird

einerseits deren Wohnbevolkerung, anderseits deren 6konomische Leistungsfihig-
keit angenommen. Betreffend die Bevilkerung macht die letzte eidgendssische
Volkszihlung Regel. Riicksichtlich der verschiedenen dkonomischen Leistungs-
fihigkeit werden die Kantone in drei Klassen eingeteilt, nimlich: 1. Klasse
30 Rappen auf den Kopf der Wohnbevilkerung: Baselstadt Fr. 22,124, Genf
Fr. 31,652, Neuenburg Fr. 32,445, Ziirich Fr. 111, 154, Waadt Fr. 74,296, Glarus
Fr. 10,147, Schaffhausen Fr. 11,334, Zug Fr. 6908. 'Zusammen Fr. 300,000.
2. Klasse 40 Rappen per Kopf: Solothurn Fr. 34,248, Appenzell A.-Rh. Fr. ‘21,(543,
Bern Fr. 214,681, Baselland Fr. 24,776, Obwalden Fr. 6017, Thurgau Fr. 41,871,
Luzern Fr.54,144, St, Gallen Fr. 91,269, Aargau Fr. 77,432, Graubiinden 37,924,
Freiburg Fr. 47,662. Zusammen Fr. 651,607. — 3. Klasse 50 Rappen per Kopf:
Nidwalden Fr. 6269, Uri Fr. 8624, Schwyz Fr. 25,153, Appenzell 1.-R. Fr. 6444,
Wallis Fr. 50,992, Tessin Fr. 63,375. Zusammen Fr. 160.857. Total aller drei
Klassen Fr. 1,112, 574, — Der Einheitssatz zur Belechnmlo des Jahreskredites
fiir die emzelnen Kantone wiihrend der niichsten fiinf Jahre betriigt tiir 1. Klasse
30 Rappen, fiir 2. Klasse 40 Rappen, fiir 3. Klasse 50 Rappen per Kopf der
Bevilkerung.

VII. Es steht jedem Kanton frei, die ihm vorbehaltene Subventionssumme
in Anspruch zu nehmen oder auf dieselbe ganz oder teilweise zu verzichten.
Als allgemeine Verzichtleistung wird angesehen, wenn innerhalb der fiir die
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geschlossen. Dagegen konnte in ganz wirksamer Weise der Ge-
danke der Firsorge fiir die invaliden Lehrer verwirklicht werden.

Mit der verhdltnismissig bescheidenen Summe von vielleicht
1/, Million Franken wire es dem Bund miglich, fiir jeden invaliden
Lehrer der Volksschule einen Beitrag von Fr. 200—300 an dessen
Pensionirung zu leisten. '

Nach dem bei den Bundessubventionen eingefithrten Grund-
satz, dass die Kantone wmindestens den gleichen Beitrag zu dem-
selben Zwecke leisten sollten, wire die ’\Iocrhchkelt geboten.
manchen Lehrer im Alter vor bitterer Not zu bewahren. Ein
grosser Teil der Kantone wiirde wohl von sich aus noch bedeutend
hoher gehen und jedenfalls gingen diejenigen Kantone, welche
bereits Pensionen ausrichten, nicht unter die bisherigen Leistungen.

Wir sind am Schlusse unserer Betrachtung angelangt. Wenn
wir die Ergebnisse, zu welchen wir bei Behandlung der Frage
der Ruhegehalte und der Institution der Lehrerkassen gelangt
sind, z:uqamnwnfa\qen so sind es kurz folgende:

beyunluhen Eingaben festzusetzenden Frist ein mit den erforderlichen Nach-
welsen beOIEHetea Subventionsbegehren nicht eingereicht wird.

VIIL Der um eine Schulsubvention sich hewerbende Kanton hat dem Bundesrat
folgende Vorlagen zu machen: 1. Eine nach Kategorien getrennte Aufstellung
der von Kanton und Gemeinden in den letzten fiinf Jahren fiir die offentliche
Primarschule aufgewendeten Summen. 2. Einen Plan iiber die beabsichtigte Ver-
wendung der Bundessubvention in der n#chsten fiinfjihrigen Periode mit Be-
griindung. 3. Eine besondere spezialisirte Darlegung der beabsichtigten Ver-
wendung des Bundesbeitrages im niichsten Re Ch]llmgﬂ‘thl‘ nach erfolgter Ge-
nehmigung der Verwendung ist dieselbe fiir den Kanton verbindlich und nach
Ablauf des Jahres nachzuweisen.

IX. Die Genehmigung kann ganz oder teilweise verweigert werden, wenn
eine nicht statthafte Verwendung der Subvention in Aussicht genommen wird
(Artikel II), wenn die Subvention oder ein Teil derselben zu Zwecken in An-
spruch genommen werden will, fiir welche von seiten des Kantons und der Ge-
meinden nicht wenigstens eine ebhenso grosse Summe verwendet wird, wenn im
ganzen eine Verminderung der bisherigen Leistungen von Kanton und Gemeinden
fiir das Primarschulwesen eintritt.

X. Der Bund wacht dariiber, dass die Subventionen den genehmigten Vor-
schligen entsprechend verw endet werden. Die Ansammlung von Fonds aus
Bundesheitrigen ist nicht statthaft. Nach Ablauf des Jahres nicht verwendete
Summen, wie solche, welche eine nicht genehmigte Verwendung gefunden haben
sollten, oder bei denen die oesetzlichen Bedingungen (Artikel IX) nicht einge-
halten worden sind, sind an die Bundeskasse zur fickzuerstatten.

XI. Alle beziiglichen Beschliisse werden vom Bundesrate gefasst. Allfiillige
Beschwerden dariiber kinnen an die Bundesversammlung gerichtet werden.

XII. Die Vorbereitung dieser Beschliisse liegt unter der Leitung des eid-
gendssischen Departements des Inmnern einer vom Bundesrat jeweilen auf eine
Amtsdauner von drei Jahren zu ernennenden Kommission von sieben Mitgliedern
ob, welche die Befugnis hat, mit den Erziehungshehirden der Kantone in Ver-
bindung zu treten, Auskunft zn verlangen, Bemer kungen zu machen und Wiinsche
nnzulnnwen

XIII. (Publikation und Inkrafttreten der Vorlage.)
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I.

1. Die Besoldungen der schweizerischen Lehrer sind durch-
schnittlich so bescheiden, dass es fiir dieselben nnmaglich ist, fiir
ihre alten Tage EI\p&l‘HlSSC auf die Seite zu legen. Der Staat
hat infolge dessen die Pflicht, in irgend eciner Weise das Alter
seiner Lehrer sicher zu stellen und sie vor den bittersten Alltags-
sorgen zu bewahren.

2. Das geschieht am besten durch das Mittel der steatlichen
Ruhegehalte 1) Sie bilden gleich dem Besoldungsanspruch ein Recht
an den Staat, oder. wo sie noch nicht eingefiihrt sind, eine mora-
lische Pflicht desselben.

Es ist fiir die Beurteilung dieses Verhéltnisses vollstindig
irrelevant und kommt in der Wirkung aufs gleiche heraus, ob
diec Besoldung als ganzes ausbezahlt W11d in der Meinung, dass
der Funktionir chellen einen kleinen Teil davon belbst fiir
seine alten Tage oder fiir den Krankheitsfall bei Seite lege,
oder ob der Staat diesen kleinen Teil nicht direkt velabfolcrt
sondern vorldufig zuriickbehdlt und spiter erst im Bedurfmstalle
an denselben unter dem Titel eines ., Ruhegehaltes® ausbezahlt. Der
Unterschied liegt hier darin. dass es im ersten Fall ins Belieben
des Einzelnen gelegt ist, fiir die Zukunft vorzusorgen, im letztern
dagegen der Staat es fibernimmt, diesen Hpaipfennlo anfzu-
bewahren. Der Staat nimmt sonach einfach die Stelle eines
w ohlvx 011(111(1611 und uneigenniitzigen Geschiftsbesorgers ein.

1) Ht‘ll’ Prof. Dr. J. H. Graf wendet sich in seiner eingangs erwihnten
Abhandlung gegen die Institution der . staatlichen Ruliegehalte”. Seine Argu-
mentation ist folgende:

»,Die Staatspensionen haben entschieden an Popularitit verloren; stehen
wir doch vor der Tatsache, dass sogar im Kanton Ziirich, der seit 1859 das
Prinzip der reinen Staatspension fiir Lehrer und Geistliche praktizirt hat, eine
Initiativhewegung gegen diese Gesetzesbestimmung inszenirt ist, und liegt der
Tag selbst noch nicht so fern, wo das Schweizervolk mit wuchtigem Mebr das
eldgendssische Pensionsgesetz verworfen hat. Wir bekiimpfen diesen Grundsatz
der reinen Staatspension, weil er in einseitiger Weise nur eine Klasse von
Staatsdienern beriicksichtigt und jeder Beamte, der im Dienst des Staates invalid
geworden ist, offenbar das gleiche Recht aunf eine Staatspension hat wie der
Lehrer. Wir bekdmpfen diesen Grundsatz der reinen Staatspension aber auch
deshalb, weil nur in den wenigsten Fillen der Staat im stande ist, eine erkleck-
liche Staatspension auszurichten, und stellen den Grundsatz auf, dass die Pen-
sionirung nur auf Grundlage von Beitrigen des Staates und der Lehrerschaft
berulen daif. Nur in diesem Fall ist die Basis oeschaffen fiir eine grundlegende
und rationelle Lisung der ganzen Pensionsfrage.”

Das sind nun Behauptungen, fiir die eine hinlingliche Begriindung schwer
heizubringen wire, sobald man die faktischen Verhiiltnisse, in welchen sich die
schweizerische Lehrerschaft befindet, ins Auge fasst. Es darf doch nicht als
Grund gegen den Bestand einer rechtlich begriindeten Institution gelten, .dass
sie an Popularitit verloren habe®. Insbesondere geht es nicht an, zur
Unterstiitzung  dieser Behauptung die Volksabstimmung gegen das eidgenissi-
sche Pensionsgesetz und die Initiative gegen die Imhegehalte der Lehrer und
Geistlichen im Kanton Zirich herbeizuziehen. Was die letztere anbetrifft, s
wird sie im Kanton Ziirich selbst weniger als eine Auflehnung gegen da.s
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Die Natur des Ruhegehaltes als Besoldungsteil schliesst rechtlich
die staatliche Notigung der Lehrer zu finanziellen Leistungen behufs
Bestreitung derselben aus, denn sie wiirden eine Minderung seiner
Besoldung zur Folge habén.

3. Die Erteilung von Ruhegehalten bloss auf Grund einer
bestimmten Anzahl von Dienstjahren geht in unsern demokratischen
schweizerischen Verhiiltnissen nicht an, ist anch nicht empfehlens-
wert und diirfte wegen der finanziellen Konsequenzen kaum
in Frage kommen. Dagegen ist die Ausrichtung von Pensionen
im Falle der Invaliditit des Lehrers, d. h. in den Fillen, wo hohes
Alter, Krankheit, korperliche oder crelstloe Gebrechen die Dienst-
unfdhwkelt desselben zur Folge haben eine Pflicht des Staates.

D. Auch im Interesse einer wir meen Fiirsorge muss sich
der Staat auf die Invalidititspensionen beschrinken und diese dann
allerdings so hoeh bemessen, dass nicht die bittere Not den Lebens-
abend des Lehrers triibt.

II.

1. Die Fiirsorge fiir die Witwen wund Waisen soll Sache des
Lehrers sein, sofem ihn der Staat durch die Besoldung und die
Aussicht auf Pension materiell in geniigender Weise auszuatet
Eine direkte Pflicht des Staates, auch fiir die Hinterlassenen
seiner Funktiondre zu sorgen, ist nicht vorhanden. Dass er es
tue. ist Wﬁnschenswert und billig.

Prinzip der Ruhegehalte angesehen, als vielmehr als Austluss einer Stimmung
bezw. VE‘ISUIBIHHIIO' insbesondere biuerlicher Kreise infolze systematischer Agi-
tation gegen die Lehrerschaft.

Im fernern ist wohl anch der Grund nicht ernst zu nehmen. dass die
Staatspensionen an Lehrer darum zun bekdmpfen seien, weil es noch nicht miio-
lich sei, dieselben andern Staatsbeamten zukommen zu lassen.

Was das Argument anbetrifft, dass der Staat nur in den wenigsten Fiillen
im stande sei, _erkleckliche Penalonen auszurichten, so ist darauf hinzuweisen,
dass die Penbmmrunv sofern sie sich nur auf invalide Lehrer beschriinkt. das-
jenige Auskunftsmittel ist, welches den Staat viel billicer zu stehen kommt als
eine irgendwie nennensw erte allgemeine besoldungse!huhuno Diese Tatsache
diirfte gerade einen Grund abgeben fiir eine liberale Bemessung einzelner
Pensionsbetriige.

Der von Herrn Professor Dr. Graf gemachte Vorschlag, .dass die Pensio-
nirung nur auf Grundlage von Beitriigen des Staates und der Lehrerschaft be-
ruben darf,* wiire zwar ein Auawepﬂ wiirde aber ohne eine gleichzeitice Be-
soldungserhthung eine nene Belastung der Lehrerschaft, von der sie bisher frei
war, zur Folge haben und es wire dies jedenfalls ein Ausweg, wie er fiir das
Gros der meist gering dotirten Landschullehrer iiberhaupt nicht in Frace
kommen diirfte. Dies wiirde sich iibrigens auch aus dem sorgfiilticen Studinm
des Budgets irgend einer Lehrerfamilie ergeben.

Vom formell-rechtlichen Standpunkt aus wiire es in den Kantonen. welche
die Pensionirung bereits gesetzlich besitzen, mit Bezug auf die Lehrer, die auf
Grund der bisherigen gesetzlichen Bestimmungen angestellt wurden, zum min-
desten zweifelhaft, ob die kiinftige Pensionirung vom Beitritte zu einer Pen-
sionskasse abhiingig gemacht werden diirfe. Das trifft insbesondere auch fiir
die Lehrerschaft des Kantons Bern zu.
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2. Die Hiilfskassen der Lehrerschaft in ihrer jetzigen Form
sind nicht im stande, ihren Zwecken in wirksamer Weise zu
dienen, da die von ihnen verabreichten Summen durchschnittlich
ausserst bescheiden sind. Ein Zusammenschluss der einzelnen
Kassen und Kisschen wiire sehr angezeigt.

II1.

Es konnte den beiden Zwecken: der notwendigen Pensioniring
invalider Lehrer und der Fiirsorge fiivr die Hinterlassenen verstorbener
Lehrer in richtiger Weise gedient werden, wenn der Staat die Last
der Ruhe(rehalte vollxtdn(ho auf sich nihme und die Sor ge fiir
Witwen und Waisen den Imsman der Lehrerschatft, oventuell mit
etwelcher Subventionirung, ganz iiberliesse. Bei dieser klaren
Scheidung der Zwecke wire ohne orossen Aufwand an Mitteln in
beiden RlChtllllUEIl Erfreuliches zu erreichen.

Wenn die Gemeinden, die Kantone und der Bund hiebei ihre
Krifte vereinigen, so wird e¢in Erfolg, der auch auf die Schule
in wohltitiger Weise zuriickwirken wird, nicht ausbleiben.

Dart die vorliegende Arbeit den Anspruch erheben, als ein
bescheidener Beitrag fiir die zukiinftige Ausgestaltung der Fiir-
sorge fiir die Lehrerschaft auf dllwemem schweizerischem Boden
Al gelten, so ist ihr Zweck errcicht. Diese Fiirsorge aber muss
stets ein wichtiger Faktor bleiben in dem Streben nach dem Ideal
der schweizerischen Volksschule.

N P O N N D NN
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Zweiter Abschnitt.

Fordermy des Unterrichiswesens durch den Bund im Jahre 1899,

I. Eidgendssische polytechnische Schule in Ziirich.

1. Frequenz. Im Schuljahre 1891/92 (Wintersemester 1891/92
und Sommersemester 1892) war der Besuch folgender:

| Nen-Aufnahmen | Gesami-Frequenz | Differenz Schiler
| Fachschule
| 1891/92 | 1590/91 | 1891/92 | 1890/91 | + | — Sehweizer Auslinder
I. Bauschule 12 ! 19:1 249 i de |- 1. 0F 9771 45 |
. IL. Ingenieurschule 61 b8 169 1 170 |- 1} =13 96 |
| TIL. Mechanisch-technische Schule 97 79 | 238 210 |28| —| 125 | 113 |
| IV. Chemisch-technische Schule mit ‘ ' |
‘ pharmazeutischer Sekfion 63 70 | 166 | 158 | g{—| 73 93 |
| Forstschule . . . . S B 16 20 _% 4| 16 =L
V. Landwirtschaftliche Schule 17 11 35 3 | _|—1] . 21 14 |
Kultaricgenienr-Schule = 1 ~ 311 — 3 1
Schule fiir Fachlehrer: '
a. Mathematische Sektion| 1 | \ 20 o 36 5 ol 19
b. Naturwissenschaftliche Sektion . T e ; Ziith Rt z
267 | 9258 703 676 |37 10 309 344
' 510/, | 499,

Von den 366 Angemeldeten (Oktober 1891: 339, Sommer
1892: 27) wurden als 1 GOElllld\\IO't‘ Studirende auf Grund geniigen-
der Maturitiitsausweise 165 (92 Schweizer und 73 {uxlandel) auf-
genommen; 102 (59“9611\\ eizer, 70 Ausldnder) bestanden die Auf-
nahmspriifung. 59 (339/,) der Gepriiften wurden zuriickgewiesen.
32 hatten ihre Anmcldunﬁ vor der Priifung 71111101\002006311

Die Vermehrung der Zahl der neu aufeenommenen Studirenden
gegeniitber dem V 01]&111 riithrt an\\(hhmﬂmh von dem stdrkern
711(11&110 zur Ingenieur- und besonders zur mechanisch-technischen
Schule her. Dieses Mehr rekrutirt sich hauptsdchlich ans Studi-
renden schweizerischer Nationalitét.

Die Zahl der blossen Zuhorer (
Ziircher Hochschule) ausser den 703 Schiilern betrug

(inklusive die Studenten der
427 (189091 -
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408), so dass sich die Gesamtfrequenz auf 1139 (1890/91: 1084)
stellt.

Die Mutationen im Bestande des Schiilerpersonals gestalteten
sich folgendermassen :

| ‘ = Ubergangs- | = U bt 2
; BEEEs dl}_llu]llpi"llill]]"‘?]l‘ = e | =
7= | @ = | im Oktober 1891 | == =
= : = = und April 1802 | £ | = |
X | B
Fachschule i o = [ S e R b o o )
g Hi e BEciom Bl g Bl i 8
=le 88 | i ié'i = |25 =
e e e S22 E|EE =
@ ||| S =22 | | | A
[ | ‘ ‘ | | | \
. Bauschule oAl -6 1033 B A0 mads T ek A e sl
Ingenieurschule . . |143| 7 |115| 21 | 43{26 |17 | 80| 19 | 4 : 15
| Mechan.-techn.Schule {197 13 [178 11 | 35| 15 20 43121 | 5| 16|
| Chem.-techn. Schule . §100| 8 | 84| 8 | 29 11 | 18 53| 18 1+ 3 |} 15
| Forstschule . . . .| 9| — 7021 5)p—| b R R i
| Landwirtschaftl. Schle | 23| 5 | 18 — |83 18 126 i 2 4
| Kulturingenieur - Schale 3| — 8 — | — —|— 1 — | — | —
4 Abteil, V1 4. S Re St iy e 2t ek
' Fac-hlehrersc-hule{ h:l} ;i é li _4: 14 ‘ o ‘:ﬁ. __}11_4_%_ .____ __.%
1891.92 538 | 43 (449 46 (128 58 70 (161 79 | 21 | 58
1890/91 | 516 | 27 402 87 | 107 28 | 79 |134| 76 | .8 | 68 |
i ‘ \ | |

Die Ziffern des Abganges der regelméssigen Schiiler vom
Polytechnikum sind folgende.

1891/92 184091
Abgang vor Beendigung der Stadien . . . . . . . 81 87
» it Abgangszeugnis . - 153 134
Altere Studirende, die nach beendlmmg del Fach\chnle
ihre Studien fortgesetzt haben R e e N e 14 19

048 9240

Fiir das kommende Schuljahr 1892/93 verblieben somit 45H
regelméssige Studirende.

Stipendien. Aus dem Chatelain’schen Stipendienfonds wurden
zchn Stipendien im Gesamtbetrage von Fr. 2700 (1890/91:
Fr. 3800 an 15 Stipendiaten) verabreicht. 13 Schweizern und
7 Auslindern (exklusive die Stipendiaten) wurde das Schulgeld
erlassen; darunter dreien nur zur Hilfte.

2. Lehrerschaft. Im Sommersemester 1892 zihlte der Lehr-
korper — die militdrwissenschaftliche Abteilung inbegriffen —
D4 Professoren, 25 Assistenten, welche zugleich Privatdozenten
und mit Lehlauftra.ven bedacht waren, 6 andere, mit bestimmten
Lehrauftrigen bedachte Dozenten, sowie 36 Privatdozenten, im
ganzen also 121 Mitglieder. Am Schlusse des Schuljahres 1891/92
betrng die Zahl der pensionirten Professoren 3.
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3. Organisatorisches. Abgesehen von der Durchfithrung des
schon im letzten Jahrbuch erwiihnten neuen, auf 7 Semester aus-
gedehnten Studienplanes an der chemisch-technischen Schule traten
tiefer greifende Neuerungen in den Studienpliimen, welche den
Untenlcht\ploommmen zu Grunde liegen, nicht ein. — Die
mechanisch-technische Schule beharrte und . befestigte sich in dem
auf 7 Semester ausgedehnten Studienplane, wie er im Vorjahre
zum erstenmal zur Ausfiihrung gelangt war.

Das Regulativ fiir die Diplompriifungen vom Jahre 1881 ist
entsprechend der verdnderten Organisation der meisten Schulen
durch ein solches vom 10. September 18921) ersetzt worden.

4. Anstalten fiir Ubungen, Versuche und wissenschaftliche Arbeiten.
Die Laboratorien dieser Anstalten zeigten folgende Frequenz:

Physikalisches Institut: Winter 1891/92 Sommer 1892
Wissenschaftliches Laboratorium . . . . . . . 9 10
Elektrotechnisches Laboratorium . . . . . . . 42 16
Allgemeines Ubungslaboratoriom . . . . . . . 43 37

Chemiscli-technische Schule:

Chemisch-analytisches Laboratorium . . . . . 118 b}
Chemisch-technisches Laboratoriom . . . . . . ™ 76
Pharmazeutisches Laboratoriom . . . . . . . 13 3
Photographisches Laboratorium . . . . . . . 32 12

Forst- und landwirtschaftliche Schule :

Agrikultur-chemisches Laboratorium . . . . . . 9 14
Forstliches Eaboratorivm i i 20 0 a0 oo 4 13

Auf dem Versuchsfelde fiir Acker- und Futterbau, dem Versuchs-
garten fiir Obstbaw und im Versuchsweinberge wurden die in friithern
Jahren begonnenen Kulturversuche fortgesetzt.

Die Werkstitten an der mechanisch-technischen Schule und
die Werkstiitte fiir Modelliren und Ton wurden neu eingerichtet.
Die Ubungen des im Jahre 1891 neu eridffneten phvmkahxchen
Instituts nahmen im Berichtjahre ihren ruhigen Fortgang.

Sammlungen. Die Anspriiche an die Sammlungen und der
Aufwand fiir dieselben wachsen von Jahr zu Jahr. Der neu ein-
ocfithrte  Unterricht in Gewerbehygieine, der Unterricht iiber
Fischerei und Fischzucht und der alpwirtschaftliche Unterricht
mussten mit Sammlungen ausgeriistet werden. Die geologisch-

paliiontologische Hammlung gelauo“[e zum Abschluss der Autstelluno
dm Roth’schen Sammlung fossiler Siugetiere der Pampas und des
Mammutfundes von Niederw eningen. Die verschiedenen Sammlungen
hatten sich zahlreicher zum Teil bedeutender Geschenke zu er-
freuen. Die Raumfrage fiir die Sammlungen ist ¢ine brennende
geworden, so dass dle Losung derselben kaum weiter hinaus-
omchobvn werden kann.

6. Annexanstalten. Dic Anstall zur Priifung der Bawmaterialien,
dle im Beuchtjahw ihr neues Gebiude vollstindig bezogen hat,

1) Belldge I, pag. 1—7.
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die Samenkontrollstation, die agrikulturchemische Untersuchungsstation
und die Zentralanstalt fiir forstliches Versuchsiwesen haben anch im
Berichtjahre ihr Tétigkeitsgebiet erweitert.

1. Finanziedles. Die Ausgaben fiir die eidgendssische poly-
technische Schule betrugen im Jahr 1892: Fr. 791,000 (Beamtung
Fr 35,500, Verwaltung Fr. 105,500, Besoldung des Lehrkorpers

Fr. 488,500, [ntcrmchtsmlttel Unterrichtsanstalten und Sammlungen
Fr. 157, 900 Preise Fr. 800, Unvorhergesehenes Fr. 3200), sodass
nach &b/uo der Einnahmen von Fr. 149 800 durch die Bundeskasse
noch Fr. 641,200 zu decken blieben. Gegenwiirtiz geht man damit
um, entsprechend den stets steigenden Anfmderungcn, welche an
die Schule gestellt werden, dieselbe auf gesetzlichem Wege durch
Aufstellung eines Aormalburlqetsl) fiir lingere Zeit finanziell sicher-
zustellen. Dasselbe sieht nach einer Botschaft des Bundesrates
vom 23. Januar 1893 an Ausgaben Fr. 937,950 und als reinen
Bundesbeitrag ¥r. 804,750 vor.

ll. Eidgendssische Medizinalpriifungen 1892.

Die Verhandlungen der Medizinalpriifungskommission mit der
eidgenissischen Maturitdtskommission haben zu einem Abschlusse
cefiihrt. indem durch einen Entscheid des eidgenossischen Departe-
ments des Innern folgende Grundsitze iiber die Geschiiftsordnung
zwischen den genannten Behiorden aufgestellt wurden:

1. Die Gutachten der Maturititskommission iiber Maturitiitszeugnisse
schweizerischen Ursprungs, soweit sie in die Lage kommen kann, derartige
Gutachten auszustellen, werden vom leitenden Ausschuss als massgebend
anerkannt.

2. Die Kandidaten mit auslindischen Maturitiitszengnissen haben die-
selben nach Art. 20, Alinea 4 der Priifungsverordnung vom 19. Miirz 1885
direkt dem Priisidenten des leitenden Ausschusses einzusenden, welcher sie
der eidgenissischen Maturititskommission zur Priifung und Begutachtung
ibermitteln wird.

3. Uber die auslindischen Maturitiitszengnisse hat die eidgendssische
Maturititskommission ihr Befinden abzugeben, wie sie sich zu den schwei-
zerischen Anforderungen verhalten und ob sie den hiesigen gesetzlichen Anfor-
derungen voll und ganz entsprechen oder nicht.

Nach erhaltenem Aufschluss wird der leitende Ausschuss entsprechend
Art. 5 der Vollziehungshestimmungen der zitirten Verordnung entscheiden,
ob der Gesuchsteller zu den medizinischen Priifungen zugelassen werden
soll oder nicht. Im letztern Fall steht es dem Abgewiesenen frei, nach Be-
stehen einer eidgendssischen Maturititspriifung sich zum zweitenmal beim
leitenden Ausschuss zu melden.

4. Der leitende Ausschuss bringt seine Entscheidungen iiber Maturitiits-
angelegenheiten der Maturititskommission zur Kenntnis.

Die eidgendssische Maturititskommission hat in Ziirich, Bern

und Lausanne ordentliche Maturititspriifungen abgehalten. Die-

selben lieferten folgendes Ergebnis:

1) Bundesblatt 1893. 1. 353.
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Aspiranten auf das

Arzt-, Zahnarzi- und

Tierarzneischul-

Anmeldungen : Apothekerdiplom diplom
Total . T A R e sz 28
Davon: Fiir die ganze Priifung > 27 28

Fiir die Erginzungspriifung . 10 =

Die Priifung bestanden :

Ganze Priifung ¢ : 13 15
Erganzungaplufuntr . 6 —
Abgewiesen 18 9

Uber das Eloebnlb der im Berlcht]aln stattgefundenen eid-
gendssischen Medizinalpriifungen gibt die nachfolgende [Tbersicht

Aufschluss
(+ = Priifungen mit Erfolg. — = ohne Erfolg.)
| TE P r;; i vasel Bern Genf | Lausanne | Zirich | Zusammen Total i
\ El b et o i e Tmrs e b v et 5 o ;
\ , ‘ 1 !
‘maturwiss. | 19] 4] 21| 7| 25| 2] 17, 5| 38 7] 120 25 145] |
| Medizin. | amatphys. | 24 —F 18 4] 19 1} 9 7| 38/ 9f 108 21} 129 365 |
| Fachyrifine| 20 1| 25| 3 6 1 7 325 —| 83 8§ ot |
\“ - | anat-phys. | — — - Eal)e b b d b o 3| 1] 4| 5 I
? s "\ Fachprifamg} — —| 1| —| — —} — — — — 1 =qf
lonocs f Gilhaped o b f8) -] 61 Gp o 1) ) AT -35
| VA pachprifmg 8/ 8| 11} 2| 1] 1] 5] 2| 3 —| 28 8| 86/ “°|
! Cpatarwiss. | — —] 100 2} — —| — —] 8] 2] 18 4 9‘ E
' Veterinir | anat.-phys. | — —] 18 3 —I — —| —] 10} 4 28] 7 80 |
' lFanhprﬁ[ung — —] 6] 3| — —| —| —] 11 3] 17| 6 l ]
| 1892: | 75| 8 111| 241 55 6| 45 17|187 25 4231 80 o()?)!
! —— e ] —_— |
i 83 150 61 62 162 503 '
| 1891: | 66/ 6] 131 28; 59| 7| 35| 9103 28 444 78| 522 i
72 | 159 66 4| 181 | %2
Simtliche Priifungen (nicht Personen), geniigende und un-
oeniigende, verteilen sich nach der Helmatanvehoncrkelt der ge-
priiften Personen folgendermassen
Schuweiz.
Ziirich . 63 Transport 214 Tran-pmt 323
Bern. . 103  Solothurn . . -9  Aargau. 27
Luzern . 22  Basel-Stadt . 31  Thurgan 22
O e 1  Basel-Landschaft 4 Tessin . 6
Obwalden . 1  Schaffhausen . . 5 Waadt . 48
Schwyz . 6  Appenzell A.-Rh. 4 Wallis . 4
Glarus . 6  Appenzell I.-Rh. 4 Neuenbure. 26
Zug . 7  St. Gallen . 25  Genf. SRR L i
Freiburg . D  Graubiinden 27 Total 472
Tlan-;pu]r 214 Transport 323
Auwsland.
Deutschland 11 Transport 26
Frankreich i ) | Italien 1
Osterreich- Ungarn . 2 . Bulgarien . 3
Russland ; - Zig Australien . T 1
Transport 26 Total 31
Schweiz 472
Ausland 31

503
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lll. Eidgendssische Rekrutenpriifungen 18921).

Die Ergebnisse der Rekrutenpriifungen im Herbst 1892 lassen
gegeniiber dem Vorjahr einen neuen, allerdings kleinen Fortschritt
konstatiren; denn unter je 100 gepriiften Rekruten fand sich durch-
schnittlich einer weniger als letztes Jahr, der sehr schlechte Lei-
stungen aufwies. ch Hiufickeit der sehr guten Leistungen ist
unverindert geblieben. Aus folgender Zusammenstellung ergeben
sich die beziiglichen Verhiltnisse seit 1881:

Von je 100 Gepriiften hatten Von je 100 Gepriiften hatten
sehr gute sehr schlechte sehr gute sehr schlechte
Gesamtleistungen, d. h. die Note Gesamtleistungen, d. h. die Note
1 in mehr als zwee7 4 oder 5 in mehr 1 in mehr als zwe; 4 oder 5 in mehr
Féiechern als eznem Fache Fichern als efnem: Fache
1892 29 11 1886 14 21
1891 22 12 1885 17 29
1890 19 14 1884 17 23
1889 18 15 1883 17 24
1888 19 17 1882 17 25
1887 19 17 1881 17 27

In welcher Weise die einzelnen Kantone an diesem bisher er-
zielten Fortschritt beteiligt sind, ergibt qch fiir die Jahre 1887
bis 1892 aus folgender 'labelle

Von je 100 Gepriiften hatten

sehr gute sehr schlechte
Gesamtleistungen, d. h., die Note

1 in mehr als swe/ Fichern 4 oder 5 in mehr als esnesn Fache

1892 1891 1890 1889 1888 1887 1892 1891 1890 1889 1888 1887

Schweiz: o .-922 .99 - 19:°18 1919 11 34200 a8 17 1Y
darich-. . .32 81 972999 97 8- i89 8 12 12
BaFn soo 8 00 - 18 15 1818 ~11 12 - 4h 1718 18 22
Luzern .-, 16 20 14: 13 15 16 1¢ 1621 2524 2
; 21 e R 9 7 ) 8 26 23 22 29 36 41
Sehwyz ..... 14 -18 11 11 12 13 27 23 23 26 23 28
Obwalden. . 31 922 12 17 15 11 3 Beadf 12 1 A4
Nidwalden . 10 15 15 15 15 18 9 9 11 18 9 16
Glvag . -, 96 .93 98 923 24 21 13 ) 8 10 12 12
aug. s co18 A8 18 18 14 -9l 9 18- 11 19.:.16 .10
Pyooburg. -, 16 1 9. 127 12 44 9 11 19 18 24 19
Selothorn. . °19 19 17 20 17 22 8 12. 12 1(} 2. 11
Baselstadt . 43 53 44 44 48 43 4 3 4 3 3
Baselland. . 14 19 14 21 21 16 2 11 15 12 11 16
Schaffhausen 30 28 98 28 30 30 6 B2 8. 7 8

Appenzell A-Rh. 20 22 16 14 16 16 18 12 .14 12 13 .12
Appenzell I-Rh. 3 10 6 > 10 4 3 37 30 31 36 30
Ot.Gallen . 28 24 18 19. 18 16 14 13 15 11 13 14
Graubiinden . 23 20 16 16 16 18 11 12 -16 20 22 .20

Aargsm. . . 39 37 A7..15 13 14 12 13 11 12 17 13
Thurgau . . 32 33 30 26 28 922 6 7 i T
Tessin. . . 18 17 11 13 12 11 21 14 32 28 80 27
Waadt. . . 19 21 19 17 20 22 9 10 11 12 14 10
Wallls'. (s-n (34718 A B8 8 19 16 21 27 37 46
Neuenburg . 31 38 28 28 27 25 6.8 B--20 12 18
Genf . . . 36 36 42 34 28 30 8 8 6 7 10 9

) Siehe Bericht des eidgenis -*-1-chen statistischen Bureau iiber die .P#da-
g'ogmhe Priifung bei der Reklutuung im Herbste 1892%,

sl
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In nicht weniger als neun Kantonen ist die Hiufigkeit der
Rekruten mit b(‘hl schlechten Gesamtleistungen Wemgstens um
die Hilfte zuriickgegangen. Ein beinahe eben% erfreulicher Fort-
schritt ldsst sich fur das Gebiet der ganzen Schweiz konstatiren.

Wie sich dieser Fortschritt mit Bezug auf die einzelnen Ficher
zeigte, ergibt sich aus folgender Zusammenstellung:

Von je 100 Gepriiften hatten

Priifangs- gute Noten, d. h. 1 oder 2 schlechte Noten, d. h. 4 oder 5
B Lesen Aufsatz Rechnen ‘;{'ﬁﬁ:ﬁ_' Lesen Aufsatz Rechnen ‘l:‘utf;:ile'
1892 79 57 60 46 4 10 10 20
1891 78 Dd 62 45 4 : G 10 21
1890 76 53 5y 41 6 13 12 24
1889 75 52 53 42 6 13 H 23
1888 71 o1 54 40 8 16 14 25
1887 72 H2 b8 38 8 16 13 28
1886 69 48 BEY 35 9 19 18 32
18856 67 48 54 34 10 18 18 34
1884 66 48 b4 34 10 21 18 36
1883 66 46 51 32 11 23 19 38
1882 63 47 55) 31 13 24 18 40
1881 62 43 49 29 14 20 20 42

Wird die Hé#ufickeit der sehr schlechten Gesamtleistungen
aus dem Durchschmtt der beiden letzten Jahre (1891 und 1899)
mit dem #hnlichen Durchschnitte der beiden Jahre 1886 und 1887
verglichen, so ergibt sich, dass wihrend dem dazwischenliegenden
Jahrfunft von den 182 sch“ eizerischen Amisbezirken im ganzen nur
bei 15 ein Riickschritt zu verzeichnen ist.

Fiir die einzelnen Kantone stellt sich das Verhéltnis folgender-
massen :

Von je P Von je o

100 Rekruten hatten £ 100 Rekruten hatten E

Kanton sehr schlechte = Kanton sehr schlechte =
Gesamtleistungen S Gesamtleistungen =

1886/87  1801/92 =< 1886/87  1891/92 =

Schweiz . . 13. St. Gallen. . 19 14 5

1. Baselstadt . 4 4 — 14. Glarus . . . 15 9 6
2. Schaffhausen 8 T 1 15. Innerrhoden . 43 35 S
3.Genf . . . 10 8 2 16. Neuenburg 14 6 8
4. Thurgau . . 9 7 : 17. Nidwalden . 17 9 S
H.Aargan . . 1bH 12 3 18.Bern - . . . 23 13 10
6.Zug. .*. . M 11 3 19. Graubiinden . 21 11 10
7. Solothurn. . 13 10 3 20. Luzern. . . 27 17 10
8. Ansserrhoden 16 13 3 M o s 36 24 12
9. Baselland. . 15 11 4 22 Obwalden. . 16 4 12
10. Waadt. . . 14 10 4 23. Freihure . . 23 10 13
11. Schwyz . . 30 25 5} 24, Tessin . . . 32 18 14,
12. Ziirich . . . 13 8 D 25. Wallis. . . 38 14 24

Dass die Bewegung nach vorwiirts nicht nur eine orts- bezw.
kantonsweise ist, sondern dass jener Zug durchs ganze Volk geht
und dass insbesondere auch die Jungmannschaft der grossen
Erwerbsgruppen in erfreulicher Weise dembelben folgt. ermbt die
folgende Ubersicht :
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" Rekruten mit Von je 100 Rekruten hatt
Geprufte Rekruten sehr guten heli gak Veckti 59111‘1"‘111’9 s?-hl;-uscrl‘llech??
Py panzC Gesamtleistungen (rE'-SilIllt]?lStlUl(’ell
&0 2 .n P e B & & £ & .
£E &5 I 3 z g Sl g R
g2 EE = 2 8 z § o8« Bl B
1892 10,322 14:859 1027 4560 1776 1075 1-0 gl s
1891 10,404 14,854 95 4621 1976 1110 931 .19 ¥
1890 10,127 13,836 77 3578 2170 1268 e 296 - 21 . 8
1889 10,360 13,392 744 3581 2291 1261 7:.-26 -22 9

Diese Zusammenstellung ist moglich, weil seit vier Jahren
die landwirtschaftlichen Rekruten, welche durchschnittlich zirka
400/, des gesamten Rekrutenkontingents ausmachen, mit Bezug auf
die Ergebnisse der Rekrutenpriifungen getrennt aufeefiihrt werden.

Das eidgenissische statistische Bureau hat die Priifungs-
ergebnisse der Rekruten mit blosser Primarschulbildung zusammen-
gestellt. Nach Kantonen geordnet ergibt sich folgendes Bild:

Von je 100 Rekruten mit blosser "133

: Gepriifte Primarschulung hatten stler

Schwelz 2l die Not die Note Ge-

Kanton davon 18 nasnsamme 1 40d.5 priiften

des letzten - hl:}]:sl:er 4 7 11 15 19 inmehrals hatten

Primarschulbesuches ganzen Primar- bis bis bis  bis  bis Z“Piemem ]E’rlﬁr?:r
bl(;ll:ll; 6 10 14 18 20 che n1~ ache sl({ll:lu:
Schweiz . . . . . . 121191 99293 15 40 38 9 1 9 17 82
Zirich . . . . . . 12604 7663 14 40 3¢ 7 — 8 14 61
Beri .. v . + .:..:.2-'95969 23268 15 -39 :3bh -10 -1 10. 18 90
Linzern: = "o o .z 6199 4715 7 :88 43 15 - .2 4. 27 76
55 o R P R 847 ™M1 3 24 6318 1- .8 .89 "9
Schwyz . . ] 9976 1985 9. .38 41 15.-.2 b 28 87
Unterwalden o. d \V. y 661 621 23 39 31 7 — 14 11 94
Unterwalden n. d. W, . 65 492 12 46 8. -7 1. T . 12 87
Glartis - o e 1461 1160 16 49 29 6 — 10 12 79
Zue . iR 935 686 10 43 39 8 — 5H 18 73
Fr elburg v w L 5265 4782 13 39 37 10 1 8 18 9N
Solothurn . . . . . 8036 3191 14 47 32 6 1 8§ .13 81
Basel-Stadt. . . . . 1992 1237 36 44 17 3 — 27 6 62
Basel-Landschaft. . . 2690 2331 16 42 36 6 — 10 14 87
Schaffhausen . . . . 1615 1187 21 52 23 4 — 11 8 70
Appenzell A.-Rh. . . 2244 1902 13 42 36 8 1 8 15 85
Appenzell L-Rh.. . . 548 508 6 23 4 23 4 3 36 93
St. Gallen" " . . o 8979 T190 12 41 388 8 1 T 17 80
Graubiinden . . . . 37128 8050 13 389 37 10 1 T 19 82
Aorosil "o 5 5w 8984 7602 13 45. 33 8 1 7 15 85
Thurgau. . . . . . 4250 3278 27 48 21 4 — 16 7
Tegsin “u™ & v & o 3911 3290 8 28 46 15 3 5 20 84
Waadt . . . . . . 10379 9230 20 4 30 6 — 13 13 89
Wallis . . . . . . 4212 3960 10 33 41 15 1 6 24 94
Neuenburg . . . . . 4630 3949 29 40 260 5 — 20 10 8b
Genf . . . e s 2301 1284 18 47 27 7 1 11 14 56

L noeschulte ohne he-

~t1mmten Wohnort . 11 11 — — — 36 64 — 100 100

Fiir die Beurteilung dieser 1etztelu Zusammenstellung diirfte
die direkte Velglelchuno der Verhiiltniszahl der Rekruten mit
schlechten Noten ein verhiltnisméssig zutreffendes Bild des Primar-
unterrichtes in jenen Kantonen bieten. Denn die Rekruten mit
hoherer Schulung werden insbesondere die Kategorie der guten
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Noten giinstiger gestalten, widhrend die Rubrik der schlechten
Noten im grossen ganzen ein mit Bezug auf die Vorbildung nach
Moglichkeit homogenes Rekrutenmaterial enthidlt und deshalb zu
vergleichenden Studien und Schliissen berechtigt.

Beim Riickblick auf das Gebiet des Rekruten-Priifungswesens
dart man mit Freude konstatiren, dass alle Kantone ohne Aus-
nahme in redlichem Streben bemiiht sind, die Vorbildung ihres
kiinftigen Wehrstandes nach Moglichkeit billigen Anforderungen
entsprechend zu gestalten. Die Rekrutenpriifungen haben also
unlengbar Vortreffliches fiir das ganze Land bewirkt.

IV. Unterstiitzung der gewerblichen und industriellen Berufshildung.
(Vergleiche den statistischen Teil.)

Die erste schweizerische Awusstellung der vom Bunde subven-
tionirten kunstgewerblichen wund technisch-gewerblichen Fach-
schulen, Kurse und Lehrwerkstitten fand vom 4.—25. September
1892 in Basel statt. Sie hat infolge der gelungenen Durchfiihrung
der Sache der gewerblichen Berut\bllduno Tnicht geringe Forderung
gebracht. Die Nettoausgaben beliefen sich auf Fr. 42.652.

Es wurden im Jahre 1892 nach den einzelnen Kategorien der sub-
ventionirten Anstalten die nachfolgenden Bundesbeitrige verabreicht.

Anstalten Anzahl Blll!ll?ili‘eit]‘::i;:t‘-

Techniken in Winterthur, Burgdorf, Biel . . . . 3 77957
Allgemeine Gew erbeschule Bfuel : : 1 17000
hunstwen erbe- u. kunstgewerhl. Z emhnunmschu]e 6 : 76859
Gewerbliche /elchuunt_r&chulen s 38 16910
Gewerbliche Forthildungs- und Hdnd“e]kemchuh n 73 61642
Webschulen Wipkingen und Wattwil . . . . . 2 10000
Uhrenmacherschulen . . . L paiit i (U UK 7 DH226
Lehrwerkstitten fiir Schuhme 1(1181 ‘ichreiner. Metall-

arbeiter, Steinhauner ete. 7 24537
Schnitzlerschule Brienz . ; BN R 1 2500
Schulen fiir weibliche Handalhe]t oSl 6 9500
Industrie- n. Gewerbemuseen, Lehlm1ttel~anunlnncren 13 51590

g Total 403771
Die folgende Ubersicht, welche sich auf alle vom Bunde sub-
ventionirten gewerblichen Bildungsanstalten bezieht, orientirt iiber
die Lexqtunoen welche auf dem Gebiete der gewelbhchen und
industriellen Bemf\bﬂdung seit Inkrafttreten des Bundesbeschlusses

vom 27. Juni 1884 zu verzeichnen sind.
Beitrige

Privaten ete.
Fr. Fr. Fr.
1884 43 438,235 304,675 42 610
1885 36 811,872 517.895 151.940
1886 98 958,570 594,046 900,375
1887 110 1.024.463 636,752 219.045
1888 118 1,202,512 724,824 284.258
1889 125 1.390.702 814,697 321,364
1890 132 1,399,987 773.614 341,542
1891 139 1 515, ihl 8bH1 .HQ 363.757

Total 8.742,122 5.218.042 ' 5.924.891
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Zur Erliuterung ist zu bemerken, dass die Einnahmen der
Anstalten ausser in den erwihnten . Beitrigen“ noch in Schulgeld,
Krlos fiir Schiilerarbeiten etc. bestehen.

Wir schliessen nachstehende statistische Angaben an, welche
iiber cinige Verhdltnisse der schweizerischen Berufsbildungsanstalten
im Jahre 1891/92 Aufschluss geben:

Anzahl der an den Anstalten wirkenden Personen (Direktoren,
Lehrer, Assistenten, Werkfiihrer ete.): 822, wovon 513 auf dic ge-
werblichen Zelchnun%— Forthildungs- und Handwerkerschulen fallo
— Schiilerfrequenz ~ (inbegriffen Hospltanten) miinnliche 14,401
(wovon 1168 Volksschulpflichtige), weibliche 2285, znsammen 16, 686.
— Frequenz der Sammlungen, soweit Ixontrolle geitbt wird: Zahl
der Besucher 47,054, Zahl der ausgeliehenen Gre@enbtandc 13.363. —
Schul- und Eintrittsgeld besteht bei 72, Haftgeld bei 37 Anstalten.

Kurse. Im Sommersemester 1892 fand der VI. Instruktionskurs
fiir Zeichenlehrer in Winterthur mit 11 Teilnehmern aus 5 Kantonen
statt, sodann in Bern der VIIL. schweizerische Handfertigkeitskurs,
welche beiden Kurse vom Bunde subventionirt wurden.

Stipendien. Nachstehende Zusammenstellung weist Bestimmung,
Anzahl und Betrag der bewilligten Bundesstipendien aus.

%_7 A e VL. I
;T B Instruktions- Han‘;'f”-r |
uch von x kurs ertig-
Schulen fearn AL keitskurs Gesamt-
Kanton \l\fﬁgi};‘i‘]ﬂﬂ in Bern. betrédge |
bh;,en oo | Stipen- | o | Stipen- | o, | Stipen-| o, '
! diaten | Befrag | fizten | Bairig diaten Bebrag diaten | iy |
i [ Fer Fr. Fr. | Fr. Fr. ‘
| Zimeh . aoa ) 611800 F — 1 = 4 950 | 21 | 1680 | 4430
| Bem 700, A 8. TB00 ] — | - — — 20 | 1395 | 3695
| Luzern . . . o200 ] = e —- — 1 80 280
| Freiburg . R e — — — — SSRGS ] 100
| Solothurn " = 2 600 3 | 300 9500 |
| Baselstadt . .| — — 1 1200 | — — — | — | 1200
| Appenzell L.-Bh.| 1 | 500 — | — | — | = | = | —] 500
| St. Gallen 6 [ 1375 | — = 1 300 9 | 900 | 2575
| Graubiinden - . - — — — 2 | 200 200
| Agrgan ". . .} 4 {1300 ] — — 2 400 ]| — | — 1700
| Thurgan . — - == — 2 500 3 300 800
| Waadt 1 1:1800 4 == e — — 6 600 | 2100
| Neuenhurg 2 11660 | — = - — 11 | 1100 | 2650
T Geif s sundess — — — = = 1 4| 400.].-400
i; Total .| 20 10525| 1 1200 | 11 | 2750 | 81 | 7055 [21,530

Alljéhrlich creben Bund und Kantone bedeutendc Summen aus.
um solchen, welche sich zur Ausiibung des Berufs von Lehrern
an gewerblichen und industriellen Belllfbb]1d1111gb&11\t&h]611 befdhigen
wollen, Stipendien zu erteilen. Die diesem Zwecke dienenden Als-
caben des Bundes, welchen diejenicen der Kantone mindestens
(Sth(‘ Art. 5 des Reglements vom 27. Januar 1885) gleichkommen.
belaufen sich auf foloendc Summen :



118 Forderung des Unterrichtswesens durch den Bund.

Jahr Zahl der Stipendiaten Stipendiensumme
1884 3 : 2 : s 1 Fr, 500
1 R e 12 . 2865
1886 i : : : > 26 . 6,400
1887 . : : : : 26 . 6,800
1888 : o h i s 36 . 9,250
gy el e e e 15 12,830
1890 y : . . ; 30 . 8,050
1891 - ) : . . 20 6,540
Anderweitize Subventionen erhielten: — Total Fr. 53.235

1. Der Schweizerische Gewerbeverein fiir seine Lehilingspriifungen
im Jahr 1891/92 (820 in 30 Kreisen gepriifte Lehrlinge; Gesamt-
betrag der Ausgaben Fr. 16,972. 22) . . . Fr. 8,000
Die ,,Blm‘te: fiir den Aeechen- und gewerblichen Bem;‘sunter‘rzcht“
Fr. 1100 als Jahresbeitrag, Fr. 400 an das Defizit friiherer Jahre,

1o

Zusammen . . iz atlle s | 1
3. Die Zeitschrift Der Jeuerblrche Fortbzl(?zmg.ssckuler T.Band. . 600
4. Die Regierung des Kantons Bern fiir den Hamlfeltlo'keltauntel-

richt am Seminar Hofwyl fir 1891/92. . . 3 400
5. Die Regierung des Kantons Bern fiir den Zuschneidekurs des

Schneidermeistervereins von Burgdorfund Umgebung (22. August

bis 10. September, 21 Teilnehmer) . . e 300
6. Die Regierung des Kantons Bern fiir die I’erjoldemchule des

Buchbinderfachvereins Bern zur Anschaffung von Werkzeug . . . 300
7. Die Regierung des Kantons Appenzell I.-Rh. fitr den Handstickerei-

Lurs in Appe;zzell (4. April bis 4. Juni, 47 Teilnehmerinnen) . . 313

Zusammen Fr. 11,413

Das anlisslich der im Jahre 1890 in Ziirich abgehaltenen Aus-
stellung gesammelte wertvolle Berichtsmaterial wurde einer einléss-
lichen Bearbeitung unterzogen und die aus demselben sich ergebenden
leitenden (Gesichtspunkte iiber die Organisation, die Unterrichts-
facher, den Lehrstoff und die Methode der gewerblichen Fortbildungs-
schulen in einer ,, Instruktion fiir die eidgendssischen Ezxperten, Vorstinde
und Lehrer der gewerblichen Fortbildungsschulen* zusammengefasst.

Fiir alles Weitere, statistisch Wissenswerte wird auf den
statistischen Teil verwiesen.

Uber die Lehrlingspriifungen, an die nach der obigen Zusammen-
stellung eine Bundessubvention von Fr. 8000 gelelstet wird, gibt
der von der Zentralpriifungskommission erstattete und vom Zentral-
vorstand des schweizerischen Gewerbevereins pro 1893 genehmigte
Bericht Auskunft.

Die im Jahre 1892 gepriiften Lehrlinge, resp. Lehrtochter,
gehoren foleenden 76 Berufsarten an:

Baeker . . . . . 15| Dachdecker 1 | Glasmaler 2
Bijoutier . . . . 1 Damenschneldennnen 28 | Goldschmied 1
Bildhauwer . . . . ' Drechler . 4 | Graveur . 1
Blattmacher . . . 2 | Dreher (Metall) . 8 | Gypser 1
Blumenbinderin . . 1 | Elektrotechniker . 2 | Hafoner . . 6
Buchbinder . 24 | Feilenhauer 1 Holzblldhauel 3
Buchdrucker (inkl. bchnfts\ 9 | Gabeln- und Rechenmacher 1 | Hufschmied A
Biichsenmacher 3 | Gértner . 13 | Instrumentenmacher 3
Biirstenmacher 2 | Gerber 1 | Kaminfeger 3
(‘igarrenmacher 1 | Giesser 7 5 | Kleinmechaniker . 1
Ciselenr . 1  Giletmacherin 1 | Knabenschneiderin . 1
Coiffenr . 6  Glaser 13 | Konditor 22
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Kiifer und Kiibler . 11 @ Miihlenmacher 2 | Steindrucker
Kunstmaler . . 2 ‘ Photographen . 3 | Steinhauer .
Kupferschmiede . 7 | Posamenter . 1 } Steinschneider
Lithographen . 2 | Sattler (Sattler u. TﬂpGZleﬂ}I‘ 3) 16 = Stuhlschreiner
Maler ; 3D | Schiftemacherinnen 2 | Tapezierer .
Marmoristen .l i ‘ Schlosser 87 | Uhrmacher
Maschinenschlosser . 16 | Schmiede 28 | Vergolder

Maurer . 1 | Schneider 45  Wagner .
Mechaniker 59 | Schneiderin . 1| Weissniherinnen
Messerschmiede 4 | Schreiner . 112 | Werkzeugmacher
Metzger . . 9 | Schuhmacher 34 | Windenschmied .
1\Iobelarbeltermuen . 3| Seiler 1 Zeichner (Bau-) .
Modellschreiner 3  Spengler 26 Zimmerleute
Modistinnen 2 | -

28

Uber die Entwmkluncr des schwelzerlachen Lehrlingspriifungs-
wesens von 1877—1892 O‘Ibt foleende Zusammenstellung Aufschluss:

| Priifungskreis 877 ls:sftsw !SSGISSI_ISS‘I!188351884‘18853&86 1887 1888 ;1839;1590; 1800 | 1592 Total |
IBezxrk Afoltern  [—|—|—|—|—| —| —{15 2 4 3| 3 2 4| 3| 3 39
Winterthur — === 8 9 7 4 310 9 111019 13 37| 135
| Tirich —|—|—|—|—| 65| 65 35 36| 39 38\/=ar =lee | 74 | edl cos
Rieshach Sk S G | A 3 i-)' 4 7 6 ()} :;3[ 8“5*)6 4 60 603
| Plaffikon( Zunah)] et e e | - O IR | B L R Bl B 4 4 7 71
| Uster ol ——| — — —| —| =16 | 10 9/14 | 134 36| 62
| Tircher Oberland | —|—!— — R — —| — 23 — 12 1313 18 115
Tircher Seeverhand |— — —|—|— 13 14 11/ 13/ 2112 12 1716 | 14 19| 162
‘Bern —|—|—|—| 6| —-| 17| 24 29| 17|24 | 22 22/30 | 30 | 43| 258
' Burgdorf —|—|—|—|—| 7 9 9 716 7| 6 918 | 14|10 118
Langenthal ———— = — o e o 8l 4| 6 710 11 | 17| 68
Than ————/6 6 6 6 6 6 6 12 4 9 12 14 93
 Amt Konolfingen |—|— — — — — — — — —— — 20110 | 11 | 10| 51
Biel —— === = = = == — = 6 8|13 27
Kamton Iuern | —|—|—(—|—| —| 15| 15 21| 19,38 | 50 3760 | 37 | 43| 935
' Kanfon Uri — === = = = = —— | —| 9 4 D 4 18
Kanton Sehwyz | — —|— — — |~ —{— - T 9| | —— | — |31 47
Kanton Glarns — = — = — — —— 2 2 2 — 8| 13 | 10| 37
'Kanton Tug — === = = = = —|— | — 1622 | 18 | 18 T4
Kanton Freibuorg |— — — —— — — — —| — — | — — 45 61 54 160
Solothurn — === — — — —— | — 610 12 | 13| 41
dlien e e I e e e P Btk S TR U N
Basel 14131230 96 25 25 39 39 2738 | 43 4355 | 64 | 54 547
Liestal bezw.Baseld. [ — —! 3 3| 5 3 —| § 4 6 9 1 1712 | 20 | 27| 118
Schafhawsen | — — — —|—| 18 19‘ 20 19 1616 | 20, 26 17 =29 | 18] 218
Herisan SN O, S W S SN PR RS P NS R [ | B0 < 55
Trogen g;!———— B0 T TN = e ——1—313524*38 15:
Kanton §t. Gallen |— —|— — — —| —| —| 40 3235 | 38 47 96 104 108 500
[[hur — === == — — 1 8| 8 15 4 3| T 46
lofingen 5 i i e T s B Byt B 0 = L 3. 0 001 B0
darau — = — — — —| —|— | — —|— | 10| 37| 47
‘Kanton Thurgan |— — | —|—|— — — — — 1320 | 21 36 40 44 | T1] 245
 Chrmachergenossen- , | | |
| schaft ——;——‘—i—l— — = = = —— | — 4 3 4| 2 13
Coiffeur- und Chirur- f |+ || | Z 5
genverhand s, e Rk ] sl s e Wi, sz £ b S W 7 4 21 13
Total 1&‘13 L) 36‘ l() 193 189 190 231‘784 300 332 456 f)')9 700 820 -_I:-.I-T."}
. Prifungskreise 1] 1 2| 3| bl 10‘ 11 12‘ 1-,L 20 19 20 24 31 31 30
g ') Seit 1892 unter Ziircher Oberland.
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Das Institut der Lehrlingspriifungen hat sich im Laufe von
11/, Jahrzenten in erfreulicher Weise entwickelt. Im Jahre 1891
hat die erste schweizerische Ausstellung von Lehrlingsarbeiten
in Bern stattgefunden. Die dort gemachten Boobachtunwen und
Erfahrungen “haben sodann die Revision des Lehlhnosl)lufnnm-
1cglemcnts veranlasst. Dabel wurde inshesondere auf eine grissere
Einheit im Priifungsverfahren, sowie eine Verbesserung im Sinne
einer Vertiefung der Priifung durch strengere Anforderungen mit
Bezug auf theowtlsche und praktische chhe1 hmvostlebt Zur
Durchfiihrung dieser Grundsitze wurde eine Zem‘mlpr iifungskom-
mission ernannt.

Der Bund hat seinen Beitrag von Fr. 4500 auf Fr. 8000
erhoht, entsprechend der wachsenden Schiilerzahl. Die Subventionen
der Kantone sind im grossen ganzen dieselben geblieben wie
letztes Jahr.

V. Unterstiitzung des landwirtschaftlichen Bildungswesens.
(Vgl. den statistischen Teil.)

a. Stipendien. Im Jahre 1892 wurden fiir Stipendien Fr. 3325
(1891 : Fr. 3786) verausgabt, ndmlich fiir Fortsetzung von 5 bereits
frither bewilligten 5t1pcndlen Br, 1250 -6 b crstmals erteilte
btlpcndlen (Aunch Luzern, St. Gallen und Neuenburg je 1)

1500 und fiir 4 ]\(‘ISeNtlp(‘]ldl(‘Il (Ziirich und Freiburg ]c 1,
Beln 2) Fr. 57b.

b. Ackerbauschulen. Die vier schweizerischen Anstalten haben
im Jahre 1892 folgende Betrdge bezogen:

Fiir Fiir
Lehrkriifte Lehrmittel

Fiir Deckung
des Ausfalls Total

Frequenz
an Schulgeld

Schiiler Fr. Fr. Fr. Fr.

Strickhof (Ziirich . . H2 — 25 10675 11400
Riitti (Bern) . . . . 28 9840 744 -— 10584
Econe (Wallis) . . . 10 4916 260 s 5176
Cernier (Neuenburg) . 28 14759 1094 e 1.")82):‘*_}__
1892 118 2951H 2823 10675 43013

1891 - 121 26175 3442 7000 36617

Differenz : —3 3340 —619 3675 6396

Kiinftig wird auch die Schule Strickhof das Schulgeld fiir ausser-
kantonale Schweizerbiirger mit demjenigen fiir I\antonqanwehuuoc
cleichstellen, so dass in Zukunft die Anstalt in oleicher Weise
wie ihre Schwesteranstalten subventionirt werden und als Bundes-
beitrige die Hélfte der fiir Lehrkrifte und Lehrmitfel gemachten
Ausgaben erhalten kann.

Die landwirtschaftliche Schule des Kantons Wallis ist im
Berichtsjahre eroffnet worden.

c. Landwirtschaftliche Winterschulen. An die landwirtschaftlichen
Winterschulen sind im Jahre 1892 folgende Bundesbeitrige ver-
abfolgt worden entsprechend der Hélfte der Auslagen fiir Lehr-
krifte und Lehrmittel:
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Ausgaben der Schulen

Davon fiir: Bundes-
Frequenz Total Lehrkrifte Lehrmittel Verschiedenes  beitrag

Schiiler Fr. I r. Fr Fr. Fr.
Sursee (Luzern) . 44 8036 D727 1398 911 3563
Pérolles (Freiburg) 11 6669 ;')830 1339 — 3334
Brugg (Aargaun) . 23 9304 7275 1472 557 4373
Lausanne (Waadt)¢. 40 14455 12481 1561 413 6650

1892: 118 38464 30813 d770 1881 17920
1891 : 119 30389 24605 2806 2078 13705
Differenz: —1  +-8075 414208 +2964 —1097 --421H

d. Gartenbauschule in Genf. Tm Schuljahr 1891/92 zihlte die
Anstalt in zwei Kursen 29 Schiiler. Inskiinftig wird sie drei Kurse
umfassen. An die Ausgaben fiir Lehrkrifte und Lehrmittel im
Betrage von Fr. 21,780 leistete der Bund die Halfte im Betrage
von Fr. 10.890.

e. Deutsch-schiceizerische Versuchsstation und Schule fiir Obst-,
Wein- und Gartenbaw in Wiadensweil. Dem Jahresbericht iiber den
Zeitraum vom 1. September 1891 bis 31. August 1892 entnchmen
wir folgende Mitteilungen:

Organisatorisches: a. Versuchsstation. Die Beobachtungen und
Versuche werden angestellt:

1. In cinem pflanzenphysiologischen Laboratorium.
. chemischen =
einer girungstechnischen Abteilung;
zoologischen
Abtelluncr fiir Obstvelweltung,
. grosseren V(‘lsllChSﬁbt(‘llﬂIlOE’ll der Gartenanlagen. Baum-
und Geholzschulen, in den Ohstgdlten und Wembewc . in
Obstverwertungs- und Kelterrdumen, sowie in Obst—, Gir-
und Lagerkellern.
Obst- und Weinbauschule. Sie besteht:

1. Aus cinem Hauptkurs von jéhrlich 8 Monaten und zwar vom
1. Mirz bis Ende Oktober fir Schiller, die eine griindliche
Kenntnis sowohl in praktischer. als auch Lheoretlscher Hin-
sicht im gesamten Obst- und Weinbau erwerben wollen.

Sehiiler, welche wihrend des Winters in der Anstalt ver-
bleiben wollen. kionnen in einem Nachkurs, der bis Mitte
Febrnar dauert, auf Grundlage eines besonderen Stunden-
planes weiteren Fachunterricht erhalten;

2. aus kurzzeitigen Kursen von 1 bis 4 Wochen, je nach der
Jahreszeit, fiir die Ausbildung in einzelnen Richtungen des
Obst- und Weinbaues.

Gartenbauschule: Die Gartenbauschule nimmt Schiiler auf,
weleche im Gartenbau eine mindestens zweijdhrige Lehrzeit be-
standen haben und in diesem Zweige noch weiter sich ausbilden wollen,

Der Kurs dauert ein Jahr, beginnt mit 1. Médrz des cinen und
endigt Mitte Februar des felgcnden Jahres.

S P 210
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Die Unterrichtsticher, in Verbindung mit praktischer Betiti-
ogung, umfassen hauptséichlich: Obst- und Weinban. Gemiisebau im
allgemeinen und besondern, Treiberel, Landschaftsgéirtnerei, Blumen-
zucht und Pﬂdnzonkulturen Geholzzucht, Planzelchnen Feldmessen
und Nivelliren. Auch hier wnd auf den spez1ellen Unterrichtsplan
verwiesen.

Je nach Bediirfnis sollen ferner kurzzeitige Gemiisebaukurse
in Verbindung mit der (Gartenbauschule gehalten werden.

An den Gesamtausgaben von Fr. 43,519 der Betriebsrechnung
partizipiren die 15 Konkordatskantone!) mit Fr. 18,000, der Bund
mit Fr. 15,168. — Die Konviktrechnung weist eine Ausgabe von
Fr. 12,104 gegeniiber einer Einnahme von Fr. 12,103 auf.

f. Weinbauschule in Auvernier. Sie verausgabte fiir Lehrkrifte
(Direktor, Hiilfslehrer und Werkfithrer) Fr. 7572, fiir Lehrmittel
Fr. 700, und bezog an diese Auslagen einen Bundebbeltlao von
der Hilfte dehelben, also von Fr. 4136.

Die Anstalt z#hlte zehn Schiiler, wovon vier wihrend des
ganzen Jahres, sechs fiir kiirzere oder liingere Zeit ihr angehirten.

g. Molkereischulen. Den Kantonen ist die Hilfte ihrer Auslagen
tiir diese Schulen vergiitet worden.

N Kantonale Davon fi Bundes-
gl 3&12]?12-;1: Lehrkriift: 7 Il,{crhrmittel hgi];r:(l‘g
Schule Schiiler Fr. Fr. Fr. Fr.

Ritti . . . . ca. 18 12252 10766 1138 5952
Freiburg . . . 7 12405 11040 1365 6202
Sornthal . . . 21 8488 7900 D88 4944
Moudon . . . 4 10147 < 79402 _ 745 5074
1892 43292 39108 3836 21472
1891 : H0155 38931 8155 23543
Ditferenz : —6863 =177 —4319 —32071

h. Landwirtschaftliche Wandervortrige wund Spezialkurse. Den
Kantonen, welche solche Vortrige und Kurse veranstaltet haben
oder durch die kantonalen landwirtschaftlichen Vereine haben ver-
anstalten lassen. ist vom Bunde die Hilfte derjenigen Betriige ver-
giitet worden, welche sie fiir Lehrkrifte und Lehrmittel veraus-
gabten. Es wurden im Jahr 1892 96 Kurse (1891: 108) und 756
Vortrage (1891: 635) abgehalten. Die kantonalen Auslagen be-
trugen Fr. 33,730, wovon fiir Lehrkriifte und Lehrmittel Fr. 30,731
verausgabt mude n. Der Bund iibernahm die Hilfte der bezug-
lichen Kosten mit Fr. 15.366 (1891: Fr. 14,435).

i. An die Kosten der Einrichtung chemischer Laboratorien
an der Weinbauversuehsstation in Lausanne wurde ein Bundesbeitrag
von Fr. 17,150 geleistet, an das Institut aunsserdem ein solcher
von Fr. 11,453.

‘,' ‘IGIH‘%:: Vertrag zwischen den Stinden Aargau, Appenzell A.-Rh., Basel-

stadt, Baselland, Bern, St. Gallen, Glarus, Graubiinden. Luzern, \chfzfthdu\en
Schwyz, Solothurn, Thurgau, Zug und Ziirich.
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VI. Unterstiitzung des kommerziellen Bildungswesens. 1)

Im abgelaufenen Jahre sind fiir die kommerzielle Berufsbildung
Subventionen im Gesamtbetrage von Fr. 72,700 ausgerichtet
worden, wovon Fr. 38,500 an Handelsschulen, Fr. 33,000 an kauf-
méinnische Vereine und Fr. 1200 an Stipendien.

Die Einzelheiten gehen aus folgender Ubersicht hervor:

Handelsschulen.,

Budget 1892
Unterrichts-

honorare Gesamt- Bundes- Frequenz
und ausgaben subvention 1591/92
Lehrmittel
Fr. Fr, Fr. Schiilerzahl
Chaux-de-Fonds . . . . . . 24320 33937 7700 36
BT M o el PP R gl 40310 49390 12500 112
NOHERDUED 0 wooin 3 o Ca e 27867 37007 10000 122
11| R e CEN e S L 19445 22194 4700 472)
Bolothare 7. o” L s i Y 8228 8889 3000 283)
Winterthar s ¢ i o e 12840 14625 600 62
1892 133010 166042 38500 407
(Chaux-de-Fonds, Genf, [ 1891 66342 98590 20166 —
Neuenburg) 1 1890 49439 84181 — —

Die im Jahre 1891 als vierklassige Handelsschule konstituirte
Handelsabteilung des stadtischen Gymnasiums in Bern hat im ver-
cangenen Jahre die dritte Klasse eroffnet. Die Merkantilabteilung
der Kantonsschule in Solothurn ist durch Beschluss des Kantons-
rates vom 3. Dezember 1891 zu eciner dreiklassigen Handelsschule
erweitert worden, deren dritter Kurs im Oktober nichsten Jahres
zur Eroftnung gelangen wird. Der bisher in verschiedenen Fichern
mit andern Klassen der Kantonsschule gemeinsame Unterricht wird
nun grisstenteils getrennt erteilt. Eine dhnliche Umgestaltung ist
mit den zweiklassigen Handelsabteilungen der Industrieschule in
Ziirich und des kantonalen Technikums in Winterthur erfolgt; die
dritte Klasse wurde hier im Jahre 1893. dort im Jahre 1894 er-
offnet. Einstweilen ist in Ziirich und in Winterthur ein Kurs fiir
die spanische Sprache und ein solcher fiir Arbeiten im Labora-
torium errichtet worden. Erweiterungen der betreffenden Gym-
nasialabteilungen zu dreiklassigen Handelsschulen sind auch in
Lausanne und Luzern projektirt.

Hinsichtlich der Handelsschulen wird der Grundsatz befolgt,
ungefihr ein Drittel des Unterrichtshonorars und der Ausgaben
fiir Sammlungen als Beitrag auszurichten.

Was hingegen die kaufménnischen Vereine*) betrifft, so kann
dieser Grundsatz wegen der grossen Verschiedenheit der Verhélt-
nisse nicht durchwegs beobachtet werden. Den grisseren stidti-
schen Vereinen stehen in Form von Beitrigen der Behorden und

) Nach dem Geschiiftsbericht des eidgenissischen Departements des Aus-
wiirticen. Handelsabteilung pro 1892.

2y 1892/93 44 Schiiler und 3 Hospitanten. — * 20 Schiiler und 8 Hospitanten,

4) Siehe statistischer Teil.



124 Fordernng des Unterrichtswesens durch den Bund.

der Kaufmannschaft namhafte pekuniiire Hiilfsquellen zur Verfiigung,
welche den Vereinen in kleinern Ortschaften nur spirlich fliessen
oder ginzlich mangeln; abgesehen davon ist bei der geringen Mit-
oliederzahl der 1et7teren die Beitragsleistung des cmzelnen an die
(Gesamtausgabe naturgemiss eine vcrhaltmqmassw stirkere. DBei
den Vercinen betragen deshalb die Bundesbmtrage bis zur Hilfte
des Unterrichtshonorars, wéhrend die stiddtischen Vereine (Basel,
Bern, Luzern, St. Gallen, Ziirich) ein Viertel bis ein Drittel be-
kommen. Den Geaen\tand besonderer Unterstiitzung bilden dann
noch die literarischen Anschaffungen, ferner die thlage und
Preisarbeiten, welche vom Komite des schweizerischen Zentral-
vereins veranstaltet werden.

Die Vereine in Bern, Luzern, St. Gallen und Ziirich haben
ihr Unterrichtswesen von der iibrigen Vereinstitigkeit abgetrennt
und unter dem Namen Handelsschule einer eigenen Verwaltung sowie
der Uberwachung durch eine Kommission untelstellt welche zum
Teil aus Mitgliedern der Kaufmannschaft und der Behérden besteht.

Einem Schiiler der obern Realschule in Basel, welcher sich
Zum Hprachlehler fiir Handelsschulen auszubilden oedenkt ist im
Berichtsjahr ein %t1pend1um im Betrage von Fr. 1200 zum Besuch
der k. Handelsschule in Venedig gewaln*t worden.

VIl. Forderung des militdrischen Vorunterrichtes.
Militirischer Vorunterricht.

a. Obligatorischer Unterricht L.—II. Stufe (10—15. Altersjahr).

Bereits die Hilfte der Kantone hat jahrliche Inspektionen ihres
Turnunterrichtes durch Fachminner eingefiihrt, die nicht nur die
Turnpriifungen abhalten, sondern sich aunch iiber die Durchfiihrung
des Turnunterrichtes zu informiren haben. Im Herbst 1891 ist der
Kanton Graubiinden daran gegangen. den Turnunterricht aller
Schulen auf das eingehendste Illltelbll{?]l(‘ll zu lassen. Dadurch
allein wird es moglich, das Berichtsmaterial von Jahr zu Jahr zu-
verlissiger zu O’mtaltou In einem Teil der Berichte, namentlich
der Upc 1- und rein agrikolen Kantone. in welchen die Schulzeit
meistens nur auf das W "interhalbjahr fallt. wird die Durchfithrung
der eidgentssischen Vorschriften als dusserst schwierig durchfiihr-
bar erklirt. teilweise geradezu verneint.

Es erscheint insbesondere zur Zeit noch an vielen Orten kaum
moglich, das vorgeschriebene Minimum von 60 Turnstunden zu er-
teilen. Nur in einem Kantone (Baselstadt) wird in allen Schulen
das gesetzliche Minimum von 60 Turnstunden nicht nur inne-
gehalten. sondern noch erheblich iiberschritten. Es sind sodann
bloss drel Kantone, in welchen iiber 509/, der Schulen einen Turn-
unterricht von 60 Stunden und zum Tcﬂ 110{11 dariiber erhalten,
und zwar Neuenburg 76 ¢/, Schaffhausen 691/, 9/, und Waadt 58 0’”
der Primarschulen. Vier Kantone (Uri, Obwalden, Nidwalden und
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Appenzell I.-Rh.) haben Kkeine Schulen mit einem 60stiindigen Turn-
unterricht im Jahr. In einer Reihe von Kantonen steigt die durch-
schnittliche Stundenzahl aller Schulen iiber 30, wie Ziirich und
Aargau mit 40—5H0, Baselland, Schaffhausen und Appenzell A.-Rh.
mit 40, Zug, Flelblll St. Gallen und Thurgau mit 35 Stunden:
in andern Kantonen fdllt sie noch bedeutend darunter.

Die Vergleichung der statistischen Angaben mit Bezug auf
die Dauer des Turnunterrichts stellt dieselbe von Jahr zu Jahr
als ungiinstiger dar. Wiahrend némlich die Zahl der Primarschulen,
an welchen das Minimum von 60 Stunden erteilt wird, im Jahre
1888 noch 28,,9/, betrug, ist sie im Jahr 1892 auf 23.; 9/, somit
noch unter den vierten Teil aller Primarschulen gesunken. Diese
Verdnderung ist aber im grossen ganzen bloss eine zahlenmiissige
und nicht eine faktische und ist Wohl ausschliesslich der gewissen-
hafteren Feststellung der Angaben in den Kantonen infolge der
Ausbreitung des Inspektionswesens zuzuschreiben.

Im einzelnen stellen sich die beziiglichen Verhiltnisse folgender-
n1assen :

I. Primarschulen.

r : ; . 3 den Primarse
Von d. Schulgemeinden besitzen  7ah] der An schulen

Sehul- wird Turnunterr. erteilt

Kantone g (hl‘niigvmlv Voll- Geniigende Primar- A, mindest,

cemeinden Purn-  stindige Turn- schulen i 60 Stund.

plitze Geriite  lokale i per Jahr
Ziivich . . . 3941) 375 246 33 394 34 110
Bern . . . 802 HH6 209 4 1264 252 79
Luzern . . 165 93 16 4 267 D6 17
Pney s 2021 14 3 6 21 1 —
Schwyz . . 80 25 6 7 30 6 1
Obwalden . . 7 7 — q - —_
Nidwalden . 16 S 6 1 16 — —
Glarus . . . 27 25 29 3 27 3 2
T AN A § | S 2 1 11 2 2
Freiburg . . 196 120 36 10 247 17 23
Solothurn. . 126 89 22 5 194 13 13
Baselstadt . 4 3 3 3 4 4 4
Baselland. . 72 (§{8] a0 6 72 6 25
Schaff hausen 36 31 33 7 36 24 29
Appenzelld-Bh.  872) 68 79 44 S7 16 21
Appenzell L-Bh. 15 10 — 15 e —
St. Gallen . 210 126 51} 21 348 78 66
Graubiinden . 213 79 15 54 213 2 28
Aargau . . 286 261 228 44 475 81 147
Thurgau . . 185 178 184 8 185 o) 37
Tessin . . . 250 a6 7 8 250 18 71
Waadt. . , 388 362 269 112 D80 337 337
Wallis. . . 167 125 62 10 250 — 21
Neuenburg . 68 64 47 26 230 182 185
Genfe. ofenil.Schal. 49 34 18 11 49 16 16
b.Privatschulen 15 6 9 S 15 14 14
1891/92: 3840 2781 1619 486 5287 1170 1241
1890/91: 3930 2807 1646 441 5493 1207 1413
Differenz: —90 —26 —27 +45 —206 — 87 —172

Y Unter den 394 Sehulen von Ziirich sind 18 Privatschulen inbegriffen.
%) Unter den 87 Schulen von Appenzell A.-Rh. ist eine Privatsehule inbegrifien,
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Von den 3840 Primarschulgemeinden besitzen:

Ungeniigende Noch keinen Geriite Keine Kein
Turnplitze Turnplatz unvollstindig Geriite Turnlokal
Zahl %/ Zahl % Zahl /o Zahl /s Zahl %/
189192 : DT 14, 492 12, 1428 37, 793 20, 3176 82,3
1890/91 : 585 15,3 538 13,5 1501 38, 783 19,9 3270 83.2
Differenz: —18 — —46 — —T73 — +10  — —9% —

Von H287 Primarschulen erteilten Unterricht:

Nur im Sommer

Gar nicht

Minimum von 60 Stunden
nicht erreicht

Zahl %o Zahl %% Zahl /o
1892 3508 66,3 609 11, 4046 76,5
1891 - 3580 65,0 706 12,4 4080 4.5
—T72 — L 7 — —34 —
II. Hohere Volksschulen.
Zahl der Von den hihern Volksschul. besitz. Es wird Unterr. erteilt
Kantone Ralen Geniigenden Alle Tuarn- das ganze Minim. v.60
Sechu Turnplatz Geriite lokal Jahr  Std. erreicht
Ziirich 95 94 (i 27 34 50
Bern . 74 T2 o8 46 64 72
Luzern 33 28 f 7 18 8
Uri 1 1 1 1 1 —
Schwyz . 8 3 6 — 2 —
Obwalden 1 1 1 1 — t
Nidwalden . 2 1 1 — — e
Glarus 9 9 8 3 3 4
Zug 6 6 2 2 2 2
Freiburg 8 8 ' 4 B 4
Solothurn . 13 1t 6 4 4 4
Baselstadt . 3 3 3 3 3 3
Baselland 4 4 4 3 3 4
Schaffhausen . . 8 8 S 6 7 T
Appenzell A.-Rh.. 11 10 10 5 3 4
Appenzell I.-Rh, . — = — Sar = —
St. Gallen 29 25 18 12 15 15
Graubiinden 18 8 4 7 2 6
Aargau 25 24 24 13 20 21
Thurgau . 24 24 24 6 8 14
Tessin 32 25 13 3 16 28
Waadt . . . . 20 20 20 20 20 20
Wallis . . . . 4 4 4 4 4 4
Neuenburg . . . 9 9 9 8 9 9
Genf . : 14 3 3 3 3 3
1891/92: 451 406 318 188 245 282
1890/91 . 442 402 307 175 227 285
—+9 +4 -+11 +13 -+18 —3
Von diesen hiohern Volksschulen haben:
" keinen Unvollstindige keine keinen Nicht 60
:Zth] der  purnplatz Geriite Turngeriite  Unterricht Stunden
chulen " . ‘
Zahl /o Ziahl /o Zahl % Zahl %/ Zahl %/o
1892: 451 19 4. 100 22, 33 T3 23 by 169 37,
1891: 442 16 3, 106 24, 29 6,5 21 4. 157 35,5
Differenz: -9 L3 — B S AT T TN S
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Auch in den hohern Volksschulen gibt es somit immer noch
mehr als 350/, in welchen die gesetzliche Stundenzahl nicht er-
reicht wird.

Von den Knaben des 10.—15. Altersjahres besuchen den
Turnunterricht :

Kantone

Ziirich
Bern .
Luzern o
Forthildungsschule
Uri
Schwyz
Obwalden
Nidwalden .
Glarus
Zug . .
Freiburg.
Solothurn
Baselstadt
Baselland
Schafthausen

Appenzell A.-Rh.
Appenzell L.-Rh. .

St. Gallen
Graubiinden
Aargaun
Thurgau .
Tessin

Waadt

Wallis
Neuenburg . .

Grenf’: a. iffent]. Schulen
b. Privatschulen .

1891/92:
1890191 :

Das eingl:u"I‘eil Zusammen Gar nicht Total
ganze Jahr des ;]elllres
6500 8600 15100 4000 19100
9848 21036 30884 3423 34307
1830 3104 4934 1364 6298
- 277 277 1232 1509
118 568 686 4 740
502 1039 1541 119 1660
— 457 457 2 457
— 211 211 258 469
291 871 1162 403 1) 156H
409 5137 961 ? 961 2)
412 4618 5030 — 030
834 3485 4319 43 4362
4215 — 4215 — 4215 3)
850 2650 3500 — 3500
1630 473 2103 27 2130
674 2378 3052 p84) 3110
— 395 395 s 395
3445 1] 4001 1639 5) 10640
261 3614 3875 1310 5185
3883 7648 11531 159 11690
937 4531 5468 ? 5468
833 904 1737 ? 1737
9300 5300 14600 360 14950
— (?) 7500 7500 ? 7500
4910 708 H618 147 6) SYGH)
2730 — 2730 322 2692
450 — 450 ey 450
54502 86475 140977 14908 155885
55553 86139 141692 17239 158931
—1051 -+336 —T715 —2331 —3046
dass im

Diese verschiedenen Zusammenstellungen zeigen,
Interesse cines intensiven Betriebes und eines nachhaltigen Er-
folges der Turnunterricht das ganze Jahr betrieben werden sollte.
Dazun fehlen aber fast iiberall die Lokalititen. Es wird daher in
der Folge fiir den Bund nicht zu umgehen sein, dass er — wenig-
stens etwelchermassen — durch Beitrige den Bau von Turnhallen
und Turnlokalen unterstiitzt. Denn viele Gemeinden und Kantone
sind nicht, oder nur bei iHusserster Anstrengung im stande, die
Errichtung zweckméssiger Turnhallen an Hand zu nehmen.

Das schweizerische Militirdepartement beriihrt diese Frage

in seinem Geschéftsbericht pro 1892 und bemerkt. dass es dieselbe

) Repetirschiiler. — *) Repetirschiiler inbegritffen. — ) 84 Privatsehiiler inbegritfen. —
%) Wegen Gebrechen dispensirt. — %) 920 Ergiinzungsschiiler inbegriffen. — *) Dispensirte.
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seiner Turnkommission zur Begutachtung iiberwiesen habe. TIm
Anschluss ldasst sich dasselbe iiber die Frage des militdrischen
Vorunterrichts im allgemeinen folgendermassen vernehmen:

.Die Uberzeuwuno hat sich uns nun aber in vermehrtem Masse auf-
Oe(hancrt dass gerade jetzt zwingende Griinde vorhanden sind, dass der
Bund ‘mch durch von ihm bezemhnetc Organe und in V eﬂﬂnduno mit den
kantonalen Erziehungsbehirden sich eigene, klare Einsicht verschaife, sowohl
iiber den Stand des Schulturnwesens in den Kantonen. als namentlich auch
iiber die Moglichkeit der Durchfiihrung aller gesetzlichen Vorschriften, um
damn anf die Elgebma\e dieser Inspektionen gestiitzt, das weiter Erforder-
liche zu veranlassen.”

Eine Reihe der vorhergehenden Ubersichten lassen gegeniiber
dem Vorjahre eine ‘ielschhmmeluno der Verhédltnisse des Schul-
turnens konstatiren. Dies ist aber bloss scheinbar und lediglich
luu‘ die bessere Sichtung der Materialien zuriickzufiihren. Denn

s ist unverkennbar, dass man beinahe in allen Kantonen bestrebt
ist, nach und nach den eidgendssischen Turnvorschriften nach
Moglichkeit nachzukommen. So sind fiir das Berichtjahr eine ganze
Reihe dahingehender Bestrebungen zu erwihnen.

Appenzell A.-Rh. drang in seinen Schulen auf eine grossere
jahrliche Zahl von Turnstunden; im Kanton Bern ist eine Turn-
kommission im Auftrage der Erzichungsdirektion mit der Aus-
arbeitung eines neuen Programms fiir das Schulturnen an der
Arbeit; Zirich hat anldsslich der Revision der Lehrpline der
Primar- und Sekundarschule dem Turnen grossere Beachtung durch
Einrdumung einer héhern Stundenzahl freschenkt im hanton Genf
wurde der seit einigen Jahren sistirt gewesene Tulnuntelrlcht der
clf Landsckundarschulen im August 1892 reorganisirt; Appenzell
L-Rh. erliess eine neue den Bundesvorschriften entsprechende
Verordnung iiber den Turnunterricht. welche fiir die Lehrer be-
sondere Enhchadlgungen fir Erteilung des Turnunterrichtes vor-
sieht. Glarus und SchafFhausen stellten detaillirte Jahresprogramme
aus dem Ubungsstoft der Turnschule fiir die Lehrerschaft auf.

Lehrerturnkurse wurden in den Kantonen Bern, Solothurn und
Waadt abgehalten, Ziirich, Bern, Genf verabreichten Staatsbeitrige
an den Bau neuer lmnhallen.

An die Lehrerturnvereine Ziirich, Winterthur, Schaffhausen,
St. Gallen richtete der Bund Subventionen aus.

6. Freiwilliger militirischer Vorunterricht.

Der freiwillige militédrische Vorunterricht III. Stufe wurde im
Berichtsjahr nur in den Kantonen Zirich, Bern, Luzern und Basel
(er fiel in Schwyz, Nidwalden und Graubiinden aus) fortgesetzt,
erfreute sich aber in diesen vier Kantonen. namentlich im hant()n
Ziirich, einer erheblich grissern Beteiligung. wie sich aus nach-
folgcender Zusammenstellung ergibt:
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Schiilerzahl

Kurs am Anfang am Ende Stunden
des Kurses
IX Ziirich und 12 Nachbargemweinden . . . 429 379 48
IX Winterthur (Bataillonskreise 62-67) . 1149 1089 53
N BEanmetlor] ‘7 150 =1 s g 37 33 36
[ Hinweil S Sl T SN R e 52 45 49
Mot BEPR. rie 0T el Do sy sl 256 186 84
IV Luzern IR T P e, 117 98 40 Ubungen.
IIL-Basel .. .- "o U . 237 207 120
1892:. 2277 2037
1891: 2029 1672

Am Unterricht beteiligten sich im ganzen 98 Offiziere,
131 Unteroffiziere und Soldaten und 25 Lehrer und Vorturner von
Turnvereinen, zusammen 254 Instruirende.

Erfreuliche Ergebnisse lieferte der Schiessunterricht, insbe-
sondere wenn man beriicksichtigt, dass fiir den Vorunterricht die
dltesten Gewehre zur Verfiigung gestellt wurden

Durchschnitts- Beste Durch-

resultate der schnittsresultate
Vorunterrichts- der

kurse Rekrutenschulen
%% %%
150 m I aufgelegt stehend ; 82 91
150 m I freihindig stehend . 7€ 80
225 m I freihiindig kniend : 70 78
300 m I auttrelewt liegend ; 73 S3
300 m I hellmndlo hmeud : 70 : —
300 m T tleﬂmmho annd 7 70 ' 72

Auf Grund der in den Vorunterrichtskursen gesammelten Ma-
terialien arbeitet nun die eidgenossische Turnkommission im Auf-
trage des eidgendssischen Militdrdepartements eine Vorlage fiir die
definitive Organisation des militdrischen Vorunterrichts in der ganzen
Schweiz aus.

2. Fidgenissischer Turnverein.

Der ecidgendssische Turnverein weist auf den 31. Dezember
1892 einen Bestand von 26,292 Mitgliedern in 18 Verbidnden mit
427 Sektionen auf und hat sich im Berichtjahre um 22 Sektionen
und 1298 Mitglieder vermehrt. Mit dem gleich guten Erfolge und
der nidmlichen Organisation wie bisher wurden die Vorturnerkurse
und ausserdem ein dreiwdchentlicher Turnlehrerbildungskurs in
Zofingen abgehalten. der von 23 Lehrern und Vorturnern aus den
Kantonen Zuuch Bern, Uri, Solothurn, Appenzell A.-Rh., St. Gallen
und Aargau besucht wurde.

VIII. Hebung der schweizerischen Kunst.

Die wichtigste Angelegenheit der schweizerischen Kunstpflege
im Beucht]ahle war die Durchfithrung der zweiten schiceizerischen
Kunstausstellung in Bern. Sie dauerte vom 1. Mai bis 15. Juni 1892
und war von 200 Kiinstlern mit 387 Nummern (293 Olgemalden,

9
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49 Aquarellen und Pastellen, 20 Stichen und Zeichnungen und
25 Skulpturen) beschickt. Davon wurden auf Antrag der Kunst-
kommission gemiss Art, 11 des Reglements vom 2. Februar 1889 1)
23 Olfremalde 4 Aquarell- und Pastellmalereien, 2 Graveren und
2 SLulptm en mit einem Kostenaufwand von Fr. 54,000 angeschafft?)
und dann zur Aufbewahrung an schweizerische Kunstinstitute 3)
verteilt.

Neben der zweiten nationalen Kunstausstellung lief die Aus-
stellung der eingelangten Konkursentwiirfe fiir die Ausschmiickung
mit Bildern des grossen Treppenhauses im Bundesqgerichtsgebiude in
Lausanne her.4) Drei Entwiirfe wurden mit Preisen von Fr. 3000,

. 1000 und Fr. 500 ausgezeichnet; ein Entwurf wurde mit einer
Ehrenelwdhnung bedacht nebst Oﬁ'elte zum Ankauf des Entwurfs
gegen eine Summe von Fr. 500.5)

Im fernern wurden folgende Verwendungen aus dem Kunst-
kredit gemacht:

1. Beitrag von Fr. 12,000 an die Kosten von Fr. 66,700 fiir
das Favredenkmal in Chéne-Bourg bei Genf.

2. Beitrag von Fr. 8000 an ein Zschokkedenkmal in Aarau
(Fr. 36,000).

3. Fr. 10,000 an den Kanton Baselstadt als Beitrag zum An-
kauf einer Marmorgruppe ,,Adam und Eva“ von Bildhauer Schlith
(Fr. 40,000).

4. Beitragszusicherung von 500/, an die auf Fr. 125,000 ver-
anschlagten Kosten der Aquuhmnv des Telldenkmals in Altorf
nach dem Entwurfe von Richard Elsshnor in Ziirich. Das Denk-

mal soll vertragsméssig bis 1895 felthgcstellt sein.

5. Dem Schweizerischen Kunstverein, wie bis anhin, zum An-
kauf von Kunstwerken Fr. 12,000.

6. Fir den Wetthewerb zur bildhauerischen Ausschmiickung
der vier Nischen der Hauptfacade des eidgendssischen Polytechni-
kums in Ziirich, mit vier sitzenden symbolischen Figuren, Fr. 12,000.

Die ,eidgendssische Kommission der Gotlfried Kelcer Stiftung*
konnte im Berichtsjahr nur iiber einen verhiltnismissig kleinen
Teil des Ertrages derselben verfiigen, da noch ein bedeuteunder
Teil desselben zur Bereinigung der Verlassenschaft der Stifterin,
Frau Lydia Welti-Escher, verwendet wurde und Fr. 50,000 bereits
im Vorjahr anldsslich der Vincent’schen Steigerung antizipirt waren.

Es wurden u. a. aus den Ertrégnissen der Stiftung angeschafft
einige btucke aus dem Nachlass des verstorbenen Malers Karl

') l. 9 n. F. XL 1T

2) Verzeichnis s. B. Bl. 1892. III. 685 u. 686.

%) Verzeichnis der Institute s. B. Bl. 1893. I. 187.
4) B. BL 1892. 1. 959.

5) Preisverteilung s. B. Bl. 1892. III. 489,
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Stauffer von Bern, eine grosse Anzahl von Medaillenstempeln, Werk-
zeugen etc. des verstorbenen Medaillenrs J. C. von Hettlingen in
Schwv sowie das Innere eines antiken Prunkzimmers im ehe-
mallgen Pestalozzihause in Chiavenna, und endlich ein Gemilde
aus dem Nachlass des neuenburgischen Malers Aurel Robert.

IX. Schweizerisches Landesmuseum.

Erhaltung vaterlindischer Altertiimer. Unterm 4. Mirz 1892
wurde vom Bundesrat eine ,Verordnung betreffend die Verwaltung
des schweizerischen Landesmuseums?!)“ erlassen, in welcher die
Aufeabe der Landesmuseumskommission entsprechend einer Ver-
einbarung derselben mit dem Vorstande der ,Schweizerischen Ge-
sellschaft fiir Erhaltung historischer Kunstdenkméler* mit Bezug
auf die Titigkeitsgebiete der beiden Instanzen umschrieben ist. Im
Berichtjahre wurde die Direktion in der Person des Herrn Konsul
Heinrich Angst von Regensberg bestellt. Mit dem Ban des Museums
ist beconnen worden und es soll dasselbe bis zum Oktober 1894
vollendet sein. — Im Berichtjahr ist auch der durch Art. 4 des
Bundesbeschlusses betreffend die Errichtung eines schweizerischen
Landesmuseums vorgesehene Verband der offentlichen kantonalen
Altertumssammlungen zu stande gekommen.

Die Museumskommission besitzt die Kompetenz zu Ankédufen
bis auf Fr. 4000, iiber diesen Betrag iibersteigende Summen hat
sich der Bundesrat seine Beschlu%fabbunv vorbehalten.

Auf Grund der neugeschaffenen Organisation des Landes-
museums hat nun im Berichtjahre folgende Verwendung des
Kredites fiir Erhaltung und Erwerbung schweizerischer Altertiimer
stattgefunden

a. Anschaffung von Altertiimern von gemein-eidgendissischem Inter-
esse, die Eigentum des Bundes bleiben.

Fiir solche sind verausgabt worden Fr. 53,698 ; davon gedeckt
ans dem Merian’schen Museumsfonds Fr. 23,721; sodass die Ver-
wendung aus dem Altertiimerkredit Fr. 29,977 betrigt.

Die Zahl der angeschafften Stiicke ist so gross, dass von einer
Aufzihlung derselben Umgang genommen werden muss.

b. Beteiligung an der Evhaltung historisch oder Eiinstlerisch be-
deutsamer Baudenkmidiler.

Es sind folgende Bundesbeitrige verabreicht worden:

1. An die Restaurationskosten der Klosterkirche zu Konigs-

felden!) (I. Rate) . . . Fr. 13,000
2. An die Kosten der Herstellnno der qlten Hprenrfﬂ)ruckp bei

Gischenen (letzte Rate) . b 596
3. An die Restaurationskosten der Kapelle \t ]Oh“llln bEI Alten-

dorf (Schwyz), II. Hiilfte des versprochenen Beitrages. . . 2750
0 A SN Total 1b 346

. E 9 . F. XTI. 663 und Beilage I, pag. 8 und 9.
) B. Bl 1890 I 569 und 1891, I 563,
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c. Unterstiitzung kantonaler Altertitmersammlungen.

Dem antiquarischen Verein von Obwalden wurde zum Zwecke
des Ankaufs einer Sammlung einheimischer Altertimer Fr. 1250
d. h. die Hilfte des Ankaufspreises zugesprochen; im fernern wurde
an die Kosten der von Prof. Dr. Rahn im Anzeiger fiir schwei-
zerische Altertumskunde herausgegebenen Statistik schweizerischer
Kunstdenkmiiler ein Bundesbeitrag von Fr. 2000 geleistet.

Endlich sind dem Landesmuseum zahlreiche Geschenke zu-
gekommen. — Aus dem Merian’schen Musenmsfonds ist eine Ver-
Weuduno von Fr. 23,721 egemacht worden. um an einer Londoner
Auktion ein hBIVOII&U‘(‘Ddeb Stiick -aus dem ehemaligen Schatze
des Basler Miinsters nebst einigen andern wertvollen ins Ausland
entfithrten altertiimlichen Kunstwerken wieder zuriickzuholen.

X. Unterstiitzung von Werken der offentlichen Gemeinniitzigkeit
und Wohltitigkeit.

1. Schweizerische naturforschende Gesellschaft.

Die astronomisch-geoditischen Messungen der geoditischen
Kommission, sowie auch die gemeinschaftlich mit dem eidgendssi-
schen tOpOUl aphhchen Bureau unternommenen Niv ellemcntsal belten
nahmen auch im Berichtjahr ihren ungestérten Fortgang und es
wurde insbesondere der Anschluss des schweizerischen thcnnetzc
an das franzisische bei Delle, vollendet. Von der wissenschaft-
lichen Publikation der Gesellsehaft ist der VI. Band (11. und 12.
Lieferung) in Vorbereitung. — Die Arbeiten der schweizerischen
geologischen Kommission haben im Berichtjahr einen regelmissigen
Fortgang genommen. Eine weitere Lieferung der Beitrdge zur
0601001~Lhcn Karte der Schweiz (XXV.) ist erschienen.

Von den , Newen Denkschriften der allgemeinen schweizerischen
Gesellschaft fiir die Naturwissenschaften® steht die Verdftentlichung
der ersten Lieferung des XXXIII. Bandes, enthaltend eine preis-
oekrionte Monographie des Dr. R. Emden, .Uber das Gletscher-
korn“ bevor. Im weitern wird eine Arbeit des in Minchen ver-
storbenen Botanikers C. von Nidgeli mit einem Nachtrag von
Professor Dr. C. Cramer in Ziirich zur Publikation (relanoen

Der Awrbeitstisch  am internationalen  zoologischen Institut des
Herrn Professor Dohrn in Neapel war von Anfang des Jahres bis
<nde Mail von einem Genfer Gelehrten besetzt. :

2. Schweizerische geschichtsforschende Gesellschaft.
~ Die schweizerische geschichtsforschende Gesellschaft hat ver-
offentlicht:
a. Jahrbuch fiir Schweizergeschichte, XVII. Band;

b. Quellen zur Schweizergeschichte, XIII. Band;
c. Anzeiger fiir schweizerische Geschichte, Jahrgang XXIII;
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d. ein Repertorium iiber die in Zeit- und Sammelschriften der Jahre
1812 bis 1890 enthaltenen Aufsitze und Mitteilungen schweizergeschicht-
lichen Inhalts.
Nebstdem hatten die mit Bundesunterstiitzung angehobenen
Kopiaturarbeiten in verschiedenen ausléndischen Archiven ihren
Fortgang.

3. Schweizerische statistische Gesellschaft.

Das Organ dieser Gesellschaft, die ,Zeitschrift fiir schwei-
zerische Statistik® ist in gewohnter W eise (28. Jahrgang) zur
Veroftentlichung gelangt. Dermalen hat sie noch eine grissere
Spezialarbeit ubelnommen die Herausgabe einer qc]m*cl?cuxchou
Armenstatistik, die vor aussichtlich im J ahre 1894 erscheinen wird.

4. Verschiedenes.

Vom Idiotikon der deutschschiceizerischen Mundarten sind die
Lieferungen 21 und 22 des Werkes erschienen. Damit ist dasselbe
bei den Wartern mit dem Anfangsbuchstaben ,K* angelangt.

Die Zentrallommission fiir schweizerische Landeskunde hat die
2. und 3. Lieferung ercheinen lassen, enthaltend eine Zusammen-
stellung der Erscheinungen auf dem Gebiete der Landesvermessung
und der Kartographie, sowie¢ bibliographische Angaben iiber die
Karten kleinerer Gebiete der Schweiz:; im fernern ein Repertorium
der literarischen Arbeiten iiber ,,Architektur, Plastik und Malerei¥.

Im Berichtjahr ist die . geschichtsforschende Gesellschaft der
romanischen Schweiz¢ zum ersten Mal mit einer Subvention von
Fr. 1000 bedacht worden und es ist programmgemiiss der VI. Band
ihrer Publikation ,Aktenstiicke betreffend die Geschichte des Kantons
Wallis“1) erschienen.

Vom Bunde werden im fernern unterstiitzt das Jalrbuch des
Unterrichtswesens in der Schweiz, das Tabellenwerk iiber die essbaren
und giftigen Sclhiwdmme von F. Leuba und H. Furrer, die , Géograplie
générale illustrée* von Prof. W. Rosier, und die ,rdtoromanische
Chrestomathie“ von Dr. C. Decurtins.

Xl. Schweizerische permanente Schulausstellungen.

Die vier mit je Fr. 1000 subventionirten permanenten Schul-
ausstellungen in Ziirich, Bern, Freiburg und Neuenburg erfreuen
sich einer stetigen Entwicklung. Sie finden als Besichtigungs- und
Auskunftsstitten iiber alle Hiilfsmittel der Volksschulpflege mehr
und mehr Beachtung und steigende Inanspruchnahme von seiten
der Schulbehorden.

Uber die Frequenz und die okonomischen Verhéltnisse dieser
Anstalten gibt nachfolgende ["bersicht Auskunft:

1) Vergl. B. Bl. 1891. V. 60 und 63.
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Uwmfang ihrer

; Ausgeliehene ¥

Besuche é‘;‘:’;% ?fsl:.m de F lﬁl::lsntllrtﬂ{iglgen
Ziirich ) ; : : 3435 2927 33000
Bern . : 3 ; ; 1600 2100 9500
Freiburg : 2 2 : 1276 188 9700
Neuenburg . . : 2 616 12 9000

Kantons- und ; '
(J‘{)Eg:;;c_lb‘r(lié- einl;(::fll};en Ausgaben Saldo Im;ff?:? r=
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Ziirich 3 2 6500 13515 17362 —3847 8177
Bern . ¥ : 1250 3014 2081 + 33 24 232
Freiburg . : 1250 2254 2256 e E AT 27,730
Neuenburg . 2100 3260 3497 .~ 467 .,..11.107

XIl. Voliziehung der Bundesverfassung.
1. Art. 27,

Im Laufe des Berichtjahres sind dem Bundesrate zu handen
der Bundesversammlung aus dem Schosse der schweizerischen
Primarlehrerschaft (schweizerischer Lehrerverein, Société pédago-
gique de la Suisse romande, glarnerischer Kantonallehrerverein
und von den Schulsynoden der Kantone Ziirich und Bern) eine
Reihe von Eingaben gemacht worden, welche sdmtlich dahin gehen,
es mochte der Bund seine finanzielle Beihiilfe fiir die Pr 1marschulen
eintreten lassen.

Unterm 20. Juni 1892 ist sodann durch Herrn Nationalrat Curti
und Konsorten folgende Motion (N° 67) eingebracht worden:

Der Bundesrat wird eingeladen, zu untersuchen und dariiber Bericht

und Antrag einzubringen:

1. 0b nicht zur Ausfiihrung der Bestimmungen des Artikels 27 der
Bundesverfassung, welche geniigenden Primarunterricht vorschreibt,
die Kantone vom Bund finanziell unterstiitzt werden sollen, und

2. 0b nicht durch das Mittel der Bundesheitrige auch die Unentgelt-
lichkeit der Lehrmittel und Schulmaterialien fiir den Primarunterricht
einzufiihren sei.

Uber das Schicksal dieser Motion und der Eingaben aus
Lehrerkreisen wird im niichsten Jahrbuch zu berichten sein.

2. Art. 33 und Art. 5 der f’hergangsbestimmungen der
Bundesverfassung.

Der Inhaber eines Advokatenpatentes des Kantons Thurgau
suchte beim Obergericht des Kantons Waadt um Zulassung zu d('r
dortigen Anwaltspl axis nach. Er wurde aber vom Ober O'encht ab-
gewiesen unter Hinweis auf die in der Waadt geltenden Bestim-
mungen betreffend die Ausiibung des Anwaltsberufes und die Tat-
sache, dass zur Zeit ein Bundesgesetz fiir die Erlangung eines in
der ganzen Eidgenossenschaft giiltigen Ausweises zur Aububunv
des Rechtsanw dltbbel‘llfe\ noch nicht vorhanden sei. Der Bundesrat,
an den rekurrirt wurde, hob den Entscheid entsprechend der klaren
Bestimmung des Art. 5 der Bundesverfassung auf.?!)

1) B. BL 1892 II. 247.



Forderung des Unterrichtswesens durch den Bund. 135

Xlll. Die Orthographiereform.

Durch den schweizerischen Pressverband, den schweizerischen
Typographenbund, den Verein schweizerischer Buchdruckereibesitzer
und durch eine interkantonale Orthographiekonferenz war schon
im Jahre 1885 beim Bundesrate das Gesuch gestellt worden, er
mochte bei den Nachbarstaaten deutscher Zunge die Initiative fiir
internationale Regelung der deutschen Rechtschreibung ergreifen.
Der Bundesrat tat bei der deutschen Regierung einen Schritt in
der bezeichneten Richtung, ]edoch ohne Erfolg. Dann blieb die
Angelegenheit ruhen, bis dieselbe im Jahre 1891 von einem Ver-
treter der Typovraphenklelse wieder in Fluss gebracht wurde.
In einer vom eidgenissischen Departement des Innern einberufencn
Konferenz von Vertretern von 17 deutschschweizerischen Kantonen,
von Delegirten des schweizerischen Pressverbandes, des Vereins
schweizerischer Buchdruckereibesitzer, des schweizerischen Typo-
graphenbundes, des schweizerischen Buchhéndlervereins und des
schweizerischen Lehrervereins wurden folgende Resolutionen gefasst:

1. Als zukiinftige Orthographie der deutschen Schweiz gilt die in Deutsch-
land verbreitetste, die in .Dudens orthographischem Worterbuche* fest-
gesetzte Orthographie.

Die interkantonale Konferenz spricht den Wunsch aus, dass in
nicht gar ferner Zeit in der preussischen Orthographie die Inkonse-
quenz in betreff des ,th” verschwinden mige.

2. Die Konferenz ersucht die Bundes- und Kantonshehorden, ihre neuen
Drucksachen von jetzt, respektive 1. Januar 1893 an, nur mehr nach
der in ,Dudens orthographischem Worterbuche® festgesetzten Ortho-
gr‘mphle herstellen zu lassen und derselben soviel als miglich zur Durch-
filhrung zu verhelfen.

3. Die Konferenz ersucht die kompetenten schweizerischen Behirden, eine
orissere Vereinfachung und Vereinheitlichung in allen Lindern deut-
scher Zunge, sobald die Gelegenheit sich dazu bietet, nach Kriften zu
unterstiitzen.

Fiir den ersten dieser Beschliisse stimmten die Vertreter der
elf Kantone Luzern, Schwyz, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-
Stadt, Appenzell L Rh St. Gallen, Gr aubunden, Aargau und Wallis,
felnel die Vertreter der vier Pr CSSVBlbdlldt‘ zusammen 15 Stlllllllt‘ll

Dagegen, d. h. fiir Festhalten an der schweizerischen Ortho-
graphie, stimmten die Vertreter der sechs Kantone Ziirich, Bern,
(zlarus, Basel-Land, Appenzell A.-Rh. und Thurgau, fmner der
Vertreter des schweizerischen Lehrervereins, zusammen sieben
Stimmen. Die zwei letztern Beschliisse wurden mit Einstimmig-
keit gefasst.

Das Departement des Innern hat diese Resolutionen sidmt-
lichen zur Konferenz eingeladenen Kantonen. unter Mitteilung des
Protokolls, zur Kenntnis gebracht und sie ersucht, ihm von ihren
sachbezuvhchen Bebchlussen seiner Zeit Mitteilung zu machen. Bis
Ende 1892 sind denn auch von mehreren derselben, namentlich
von den Regierungen der Kantone Schwyz, Thurgau, St. Gallen
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Graubiinden, Basel-Stadt. Aargau und Bern, Zusicherungen ein-
oclangt. dass sie die deutsche Orthographie fiir die amtlichen
Drucksachen einfilhren werden. KEinige von diesen beabsichtigen,
die genannte Rechtschreibung auch sobald wie moglich in die
Schulen ecinzufiihren. Dagegen hat Zirich erkldrt, dass es ihm
dermalen ans verschiedenen Griinden nicht moglich sei, die Reso-
lutionen der Konferenz zur Ausfiithrung zu bringen, sondern dass
es vorziehe, abzuwarten, welche Entwicklung die Sache der Ortho-
graphiereform in Deutschland, sowie in denjenigen schweizerischen
Kantonen nehme, die bis jetzt in der bezeichneten Richtung noch
nicht vorgegangen seien. Eine dhnliche ablehnende Erkldrung hat
auch Appenzell A.-Rh. abgegeben.
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Dritter Abschnitt.

Das Unterrichtswesen in den Kantonen.

I. Primarschule.
1. Gesetze und Verordnungen.

a. Gesetze.

Die mit 1. Januar 1893 in Kraft getretene Verfassung des
Kantons Basel-Landschaft vom 4. April 1892 (Beilage I, pag. 20)
hat den Kreis der Obsorge fiir das Schulwesen erweitert und insbe-
sondere einige notwendige Verdnderungen desselben bereits definitiv
geregelt. So hat der Kanton eine Reihe von Leistungen auf seine
Schultern genommen und gewédhrt u. a. erheblichere Zuschiisse an
die Lehrer- und Arbeitslehrerinnenbesoldungen, ferner Beitrige an
durch Stewern schwer gedriickte Gemeinden, sodann iibernimmt er
die Kosten der gedruckten Lehrmittel fir die Primarschulen.

In den Kantonen Baselstadt und Schaff hausen sind durch neue
gesetzliche Bestimmungen die Besoldungen der Lehrerschaft erhsht
worden. ‘

Wihrend des Jahres 1892 bliel) die Beratung des Schulgesetzes-
entwurfes im Kanton Bern durch den Grossen Rat ruhen, dagegen
fand der Entwurf in den Interessentenkreisen eingehende Be-
sprechung. Die Lehrerschaft hat zu demselben durch eine Reihe
von Resolutionen Stellung genommen.

Im Kanton Zirich ist wieder ein Anstoss zur Anhandnahme
der Revision des Schulgesetzes vom Jahre 1859 erfolgt, indem der
Kantonsrat anlidsslich der Behandlung einer Motion betreffend die
Forderung des Fortbildungsschulwesens den Regierungsrat einlud,
sich auch iiber die Revision der Volksschulverhiltnisse im allge-
meinen auszusprechen. ‘ :

Die Stimmung fiir e¢ine allgemeine Revision des Unterrichts-
gesetzes ist nicht gerade giinstig; dagegen diirfte eine partielle
Revision, die entweder bloss eine bescheidene Erweiterung der
Alltagsschulpflicht oder einen weiteren Ausbau des Fortbildungs-
schulwesens in Aussicht ndhme, cher Erfolg versprechen.

Nach wie vor stehen somit die westschweizerischen Kantone
der Grosszahl der deutschschweizerischen mit Bezug auf eine
durchgreifende allgemeine Regelung der Schulverhidltnisse voran.
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b. Verordnungen.

Im Kanton Ziirich ist unterm 27. April 18921) ein newer Lehr-
plan fiiv die Primarschulen ins Leben getreten, der im Sinne der
Abriistung mit Bezug auf den Stoff und der Entlastung der Schiiler
gehalten ist. Schon seit Jahren war von seite der Lehrerschaft
Klage dariiber gefiihrt worden, dass die Fiille des Stoffes u. a.
eine Vertiefung in denselben faktisch verunmogliche. Dem soll nun
durch den neuen Lehrplan abgeholfen werden.

Durch eine Verordnung vom 25. Februar 1892 2) betreffend Staats-
beitrige fiir das Volksschulwesen im Kanton Zirich sind die Ge-
meinden in weitgehender Weise entlastet worden. Die Staats-
beitrige an alle Schulzwecke sind gegeniiber friiher erheblich ge-
steigert worden, derart, dass zwei Jahre nach dem Inkrafttreten
der Verordnung beispielsweise die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel
und Schulmaterialien, trotzdem sie nicht gesetzlich vorgeschrieben
ist, tatsichlich beinahe allgemein durchgefiihrt ist und die Schul-
hausbautitigkeit erheblich zugenommen hat.

Fiir den Kanton Luzern ist unterm 29. September 1892 eben-
falls ein newer Lehrplan fiir Primarschulen mit sechs Jahreskursen 3)
erlassen worden, der den frithern im wesentlichen den Primar-
schulen mit Halbjahreskursen angepassten Lehrplan in organischer
Weise erginzt. Er enthdlt eine ganze Reihe methodischer Winke
fiir den Lehrer.

Der Kanton Glarus hat unterm 25. Februar 1892 ebenfalls
einen revidirten Lehvplan*) fiir seine Primar- und Repetirschulen er-
lassen. Derselbe enthilt in Ubereinstimmung mit dem ausgespro-
chenen Wunsche der Filialkonferenzen nur ’\[mnnaltm derungen und
prizisirt in kiirzester Weise lediglich das Lehrziel.

Durch ein Kreisschreiben an die Lehrerschatt und die Schul-
behorden hat die Erziehungsdirektion des Kantons Bern dieselben
aufgetordert, den obligatorischen Schulzeugnissen vermehrte Aufmerk-
samkeit nnd Sorgfalt zuzuwenden.

Unterm 17. Februar 1892 ist vom Grossen Rat des Kantons
Luzern ein Verwaltungsreglement fiir den Lehrmittelverlag ®) genehmigt
worden, wornach derselbe wieder an den Staat iiberzugehen hat.
Die Verwaltung ist einem besondern Beamten iibertragen.

Ein Kreisschreiben des Regierungsrates des Kantons Glarus
weist die Schulbehorden strengstens an, keine Ausnahmen von der
Altersbestimmung betreffend den Schuleintritt zu gestatten.

1) Beilage I, pag. 21—28.
%) Beilage I, pag. 32—3T7.
%) Beilage I, pag. 38—49.
*) Beilage I, pag. Hb2—H6.
’) Beilage I, pag. 49 ff.
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Einige Kantone haben die gesetzlichen Bestimmungen betreffend
die Unentgeltlichkeit von Lehrmitteln und Schulmaterialien durch
Verordnungen weiter ausgefiihrt, so der Kanton Zug durch einen
Erlass vom 30. Mérz 1892 und der Kanton Basel-Landschaft durch
ein ,Reglement betreffend die Beschaffung der Lehrmittel und Schul-
materialien sowie die Abgabe derselben an die Schiiler im Kanton
Baselland“ vom 19. November 1892 und durch einen ,Regierungs-
ratsbeschluss betreftend die gedruckten Lehrmittel fiir die Primar-
schulen im Kanton Baseliand“ vom 24. Dezember 1892.

Unterm 23. April 1892 hat der Regierungsrat des Kantons
Baselstadt eine ,Ordnung fiir die Spezialklassen fiir schwachbegabte
Schiiler der Primarschulen des Kantons Baselstadt“?1) erlassen und
es ist auch das Stipendienwesen?) auf etwas andere Grundlagen
als bisher gestellt worden, um in erhohtem Masse unbemittelte
Kantonsanvehtjriac in ihrer Weiterbildung zu unterstiitzen.

Der Erzichungsrat des Kantons Adargaw hat sich veranlasst
gesehen, mit Riicksicht auf den Ubertritt bezw. das Aufriicken in
hiohere Klassen und Schulstufen, vorlaufig fiir die Schuljahre 1891/92
und 1892/93 individuelle Prz'{ﬁmgen einzufiihren.

Das Erziehungsdepartement des Kantons Waadt hat durch eine
Reihe von Kreisschreiben den Schulbehérden und Lehrern Wei-
sungen mit Bezng auf den Schulbetrieb, das Priifungswesen, Schul-
austritt, Absenzenverhiltnisse etc. zugehen lassen. 3)

2. Schiiler und Schulabteilungen.

Uber den Schiilerbestand der Volksschule (Alltags-, Ergin-
zungs-, Repetir-, Wiederholungs- und Singschiiler) gibt die nach-
stehende Zusammenstellung Auskunft:

Schuljahr Sehiiler Z-,Lh7f uwach :U } t(hll'm inder 1:“101 g
1887)88 . . . 471016 3419 0.7 — =
1888/89 . . . 475012 3996 0,5 — —
I8/ 476101 1089 0,2 s —
1890t s 467193 — 8908 1,0
1891/92 469911 2310 0.5

Einzig noeh dle Kantone Schaffhausen, Appenzell A.-Rh. gaben
in ihren Jahresberichten die Zahl der Knaben und Midchen nicht
getrennt an, wihrend es noch im vergangenen Jahre drei Kantone
waren. So bleibt denn zu hotfen, d¢15s im nichsten Jahre alle
Kantone es dem Verfasser mocrhch machen, dass er nicht mehr
zu Schitzungen Zuflucht zu nehmen gezwungen ist.

Soweit sich nach den vorhandenen Angaben eine Ubersicht
iiber die Art der Schulabteilungen (Knaben-, Middchen- und ge-

1) Beilage I, pag. 62.
2) Beilage I, pag. 63 ft.
3) Beilage I, pag. 69—T2.
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mischte Abteilungen) erstellen lisst, 1s13 dies in der nachfolgenden
Zusammenstellung geschehen:

a. Schulabteilungen nach Geschlechtern.

Kantone Gemischte Knaben Miidchen Total

Zirich. ., i gt o 709 23 23 795
Bern: /2 - Sfahioaiass 1907 79: S84 2070
Lpzern a0y BatGisias, 260 32 33 325
UrL % Sedm i itiiiasat 33 13 13 59
SehWyz .. 5 d-aiimess 69 37 34 140
Obwalden -5 20 3 2 2aas 15 14 15 4
Nidwalden . . . -. . 23 7 9 39
Glafus:. ~Fiesiasie i 92 — ) 92
g, e st 20 25 25 70
Freiburg . Tlinorts 5 223 117 106 446
Solothurn . 7020 ie s 233 10 10 253
Baselstadt . . . . . 3 66 64 133
Baselland ; * <00 o0 143 6 6 155
Schaffhausen . . . . 94 14 14 122
Appenzell A-Rh. . . . 111 — £t 111
Appenzell I-Rh. . . . 16 6 6 28
St Gallen: o i8G an il 466 35 39 540
Graubiinden ;= o5 w2 454 8 9 471
Adrpa. L s TR Ry 528 26 31 585
Thurean. i i TEalg 284 e — 284
Hegsin ;i aa s i 2 217 150 149 516
Waadt iz o Fl e 733 115 113 961
Walllg e o 187 165 165 517
Nenenburg . = ==k 232 81 85 398
Genf "= 5 s S 100 70 It 245
1891/92: 7152 1099 1108 9359

1890/91 : 7120 1064 1158 9342

Differenz: +32 35 —h0 +17

b. Absenzen.

Mit Bezug auf die Absenzen verweisen wir auf die im sta-
tistischen Teil enthaltenen Angaben. Es ist dort alles das zu-
sammengetragen, was sich aus den Jahresberichten und durch
erginzende Anfragen ermitteln liess. In allen Kantonen ist
ohne Ausnahme das lobliche Bestreben vorhanden, das Absenzen-
wesen nach und nach in richtige Bahnen zu leiten. Die Mittel
hiezu sind in den verschiedenen Kantonen verschiedene und werden
auch verschieden streng gehandhabt. Darum sind — abgesehen
von einer Reihe anderer Griinde — die Absenzenangaben ver-
schiedener Kantone nicht direkt oder nur mit grosster Vorsicht
vergleichbar, wie dies iibrigens bei unsern vielgestaltizen Schul-
verhiltnissen nicht wohl anders moglich ist.

Von den wichtigern Erlassen von Erziehungsbehorden. die im
Jahre 1892 in Sachen erschienen sind. ist ein .Regierungsrats-
beschluss vom 22. Juni 1892 betreffend den Vollzug der Straf-
urteile fiir Schulversiumnisse im Kanton Baselland“ zn erwidhnen.
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Derselbe verpflichtet u. a. die Behirden, dass die allfiallig aus dem
einen oder andern Grunde nicht erhéltlichen Absenzenbussen even-
tuell in Freiheitsstrafen umgewandelt werden sollen.

Wo die durch die Absenzenordnungen angedrohten Strafen
energisch zur Vollziehung gelangen, ist es allerorts moglich, einen
fleissigen Schulbesuch zu erzwingen. der ja mit eine der Haupt-
grundlagen fiir einen erfolgreichen Schulunterricht bildet.

Wir geben hier wie in frithern Jahren eine vergleichende
Absenzentabelle iiber das Schuljahr 1891/92:

Absenzen in Schulhalbtagen
entschuldigt unentschuldigt Total

Ziirich . ; 2 . : 9.0 0,7 9.;
Bern . ; : . ; : 10,6 11,5 21,9
Luzern . ; : ; 3 10,4 14 11,;
B . % . . . 9,9 O,S 10,7
Schwyz . : . i : 6.5 2,3 8,9
Obwalden . : . . 3 95 0.5 10,
Nidwalden 2 : . ; 8.9 0.4 9.5
Glarus : i : ; ; 6.3 1. 8.0
Zug . . . - . . 0,9 0,4 1,3
Freibure . . p ) . 16,; 0.9 17,
Solothurn . : . ] - 9.0 3,2 12,4
Baselstadt . : : ; ; 20,6 0.9 215
Baselland . . : 2 ; T 10.5 17,9
Schafthansen . : . . 10.¢ 0,3 115
Appenzell A-Rh. . ’ 5 g S ==
Appenzell 1.-Rh. : : : 6.9 3.9 10,5
St. Gallen i ; 8,3 1.4 9.5
Graubiinden 15, 0.5 16,4
Aargau S 1,; 10,5
Thurgau 11,5 2.0 13,9
Tessin 7.5 3.7 11,
Waadt — -— —
Wallis -.1'.4 0.9 D 3
Neuenburg 245 1.4 25

Genf . — —

In vielen Jahresberichten wird konstatirt, dass im Winter
1891/92 eine auffallend grosse Zahl von Kinderkrankheiten zn
verzeichnen gewesen seien, durch welche der Schulbesuch in
erheblicher Weise beeintrichtigt -wurde.

So bemerkt die Erziehungsdirektion des Kantons Freiburg
folgendes:

.Le nombre relativement considérable des absences est dit principale-
ment aux maladies contagieuses qui ont sévi pendant la saison d’hiver.
Plusieurs localités ont €té particulierement visitées par les épidémies et
fournissent a elles seules le plus fort contingent d'absences pour maladies.
De plus, la fréquentation a été rigoureusement interdite par les médecins
4 un grand nombre d’éléves d'un tempérament réellement faible et dont la
santé réclame des soins assidus.”

Wie iiberall, so sind auch hier Missbriuche mit Bezug auf
das leichtfertige Absenzenmachen zu Konstatiren:
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.Nous devons aussi relever le fait que certains parents, idolitres de
lenrs enfants, sont facilement portés a les déclarer malades, sans motifs
suffisants.

,Si les absences mon justifiées sont encore nombreuses, on le doit sur-
tout a lindifférence de certains parents pour linstruction de leurs enfants.
L’intervention du gendarme est un moyen de répression trés efficace. L’éner-
gie des instituteurs et des COlnml\len\ scolaires pent contribuer pour une
lalge part & faire disparaitre ces abus.”

In einer grossen Reihe von Kantonen und insbesondere in
den Bergkantonen sind fiir die Leistungen der Schulen auch in
erheblichem Masse die lokalen Verhiltnisse mitbestimmend, wo
Kinder einen weiten Schulweg zuriickzulegen haben. Dariiber be-
richtet der kantonale Schulinspektor von Ur:i folgendes:

.Von Kindern, die einen weiten und beschwerlichen Schulweg haben,
miide in die Schule und spit nach Hause kommen, oft noch schlecht genihrt
und gekleidet sind, daheim wenig oder keine geistige Anregung erhalten,
von solchen Kindern wird niemand grosse Leistungen erwarten. Im ab-
gelaufenen Jahr hatten 579 Kinder einen Schulweg, der iiber eine halbe
bis 1 Stunde betrng und 292 Kinder von iiber 1 bis 2, sogar bis 21/, Stunden.
In Bristen kounnten die Kinder wegen der grossen Schneemasse, Lawinen-
gefahr und stiirmischer Witterung an 15 Tagen nicht zum Schulhaus ge-
lancren In Isenthal, Biirglen, Spiringen, Unterschiichen und Bristen, Amstecr-

Ried und &rnlbero) Gurtnellen und Meien konnen manche, oft viele Kinder
im Winter einigemal die Schule 2 bis 3 Tage nicht besuchen.”

3. Lehrer und Lehrerinnen.

a. Verordnungen.

Der Staatsrat des Kantons Freiburg hat am 26. August 1892
ein ,Reglement iiber Bewerbung von Primarlehrerstellen im Kanton
Freiburg “1) erlassen, die Erziehungsbehorden der Kantone Solothurn?)
und Graubiinden?) haben die Bestimmungen betreffend die Paten-
tirung der Primarlehrer revidirt.

Durch Regierungsratsbeschluss vom 26. Januar 18934) ist
im Kanton Basellandschaft die Entschidigung der Vikare auf
Fr. 80 per Monat festgesetzt worden, nachdem die Verfassung
vom 4. April 1892 festgesetzt hatte, dass die Vikariatsentschidi-
gung vollstindig durch den Staat zu tragen sei. Vorher ruhte die
Entschidigungspflicht auf dem vertretenen Lehrer, der seinen Stell-
vertreter nebst freier Wohnung und Kost mit Fr. 37. 50 per Monat
zu besolden hatte.

Im Kanton Si Gallen wurde ein ,,Gesetz iiber Alterszulagen
an die Volksschullehrer“4) vom 17. Mai 1892 auf 1. Januar 1893
in Vollzug gesetzt, nachdem es vom Volke stillschweigend an-
genommen worden war. Die Alterszulagen betragen Fr. 100 jéhr-

1) Beilage I, pag. 76—78 (franzosisch) und 81—83 (deutsch).
2) Beilage I, pag. 78—80.

3) Beilage I, pag. 83—89.

4) Beilage I, pag. 95.
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lich fiir Lehrer im 11. bis 20. Dienstjahre und Fr. 200 fiir solche
mit mehr als 20 Dienstjahren.

Mit Riicksicht darauf, dass schon oft die Teilung des Ertrages
von Pflanzland und bchlllo'alten bel Lehrerwechsel auf bchvﬂenm
keiten stiess, hat der Rembrunvsrat des Kantons Thurgau eine
beziigliche Verordnung erlassen.l)

b. Bestand.
Der Bestand des Lehrerpersonals war im letzten Jahrfiinft
folgender:

Jahr Total Lehrer %/ Lehrerinnen °fo
188788 . . . 9031 6127 67 5 2904 32,
1888/89 . . . 9151 6180 67,5 2971 32,5
1889/90 . . . 9239 6196 67.9 3043 33,0
j 113,010 5 9330 6225 67,0 3105 33,3
1891192, . . 9418 6266 66,5 3162 33.5

Wie aus der betrefienden Tabelle im statistischen Teil hervor-
geht, wurden 314 Lehrer und 259 Lehrerinnen, zusammen also
573 Lehrkriafte (6,i3°, der Gesamtzahl der Lehrerschaft) neu
patentirt. Wie in friithern Jahren bringen wir nachstehend eine
Unterscheidung der Lehrkrifte nach ihrem Stand, ob weltlich oder
geistlich. Dabei sind bloss die Kantone beriicksichtigt, welche
diese beiden Arten von Lehrern iiberhaupt besitzen.

Bantons Total wc]tlkﬁ 3 x.g.;"?eirstli("h wéiteli};fler ; :;;::tﬂch
Luzern . . . . 325 270 — 40 15
s s 55) 16 11 1 27
Sehwyz . -, 1% 140 od 3 — 84
Obwalden . . . 43 12. — 4 27
Nidwalden . . . 40 6 2 1 31
Zug . x 68 29 4 2 33
-\ppeuzell L-Rh. . 28 17 — — 11
St. Gallen . . . 530 506 — 14 10
Teashy- . o2 i 516 169 2 343 2
Wallis < . =507 527 284 4 176 63

1891/92: 2972 1362 26 H81 303
1890/91 : 2250 1352 18 582 208
+22 —+10 +8 —1 +5H

c. Pflichterfiillung.

Im letzten Jahrbuch ist der Gedanke ausgefiihrt worden, dass
fiir eine richtige Pﬁichtelfﬁlluug in der Schule der Lehrer im all-
gemeinen derart gestellt sein muss, dass die driickendsten Alltags-
sorgen von ihm genommen sind. Es cgereicht dem Verfasser zum
Vervnuqen, an dlebem Orte zu konstatiren, dass in den letzten
Jahren eine ganze Reihe von Kantonen in liblicher Weise die
Besoldungen ihrer Lehrerschaft erhioht hat, so Genf, Neuenburg,
Waadt, Baselstadt, Schaffhausen, St. Gallen.

') Verordnung betreffend Abchurung bei Lehrerwechsel, Beilage I, pag. 96-97.
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Wenn wir die Berichte der Erziehungsdirektionen der einzelnen
Kantone durchgehen, so wird mit erfreulicher Einstimmigkeit der
Lehrerschaft mit Bezug auf die Pflichterfiillung, Berufsfreudigkeit
und Tiichtigkeit ein gutes Zeugnis ausgestellt. Jene Fille sind
in den einzelnen Kantonen selten, wo sich die Erziehungsbehorden
oder Schulinspektorate zu ernsten Aussetzungen veranlasst sehen.
Aber sie sind doch vorhanden, und zwar in allen Kantonen.

Wir lassen als Beispiel zwei beziigliche Bemerkungen von
Schulinspektoren folgen, die diejenigen Selten der 5chulhaltuno
insbesondere beriihren. welche iiberall am meisten zu Tadel An-
lass geben:

. Will der Lehrer das Lehrziel erreichen, muss er allerdings vor allem
selber fleissig sein, muss sich und was er in der Schule durchnehmen will,
gut vorbereiten; er muss aber auch alle erlaubten Mittel anwenden, die
Kinder mit Fleiss und Eifer zu beseelen, dass sie ihre Sache gut lernen und
ihre schriftlichen Arbeiten so gut als miglich machen. Wenn der Lehrer
noch so fleissig ist, aber nicht streng darauf hilt, dass anch die Kinder
fleissig sind, erfiillt er seine Pflicht nicht. Wenn die Kinder merken, der
Lehrer nimmt’s nicht genau, wie sie ihre Sache lernen, was fiir eine Arbeit
sie liefern, dann strengen sie sich nicht an, ihre Schuldigkeit zu tun, und
solche Kinder werden nie viel leisten. Ich sah Oberschulen, in denen die
Schriften statt vollkommener immer mangelhafter wurden, aus dem einfachen
Grund, weil der Lehrer nicht streng darauf hielt. dass die Kinder so sauber
und schén als miglich schrieben”. (Uri.)

Uber den Unterricht schreibt das Schulinspektorat des Kan-
tons Basellandschaft in seinem Amtsberichte an die Erziehungs-
direktion:

~Uber die Titigkeit der Lehrerschaft darf ich mich im ganzen giinstig
dussern; die meisten Lehrer nehmen es mit ihrer Aufeabe ernst; ihr Unter-
richt is't vorbereitet und zeugt von Fleiss und Geschlck und es fehlt darum
auch nicht an erfrenlichem Erfolge. Daneben aber ist auch manches, wie es
nicht sein sollte. Erzieherisches Wirken, Erziehung zur Ordnung, zur ge-
wissenhaften Pflichterfillung, zu Reinlichkeit und Piinktlichkeit lassen sich
noch hiufig vermissen; die Schulzeit wird da und dort nicht piinktlich inne-
gehalten und die Schule sogar ohne zwingende Griinde und ohne die vor-
geschriebene Anzeige eingestellt.

~Auch im Unterrichte bleibt immer noch manches auszusetzen. Noch
oft vermisse ich einen bestimmten Plan, den der Lehrer seiner Arbeit zu
Grunde legt und ein klares zielbewusstes Verfahren. Noch nicht iiberall
ist man von der Notwendigkeit einer guten Vorbereitung iiberzeugt, weiss
man die Schulzeit sorgfiltig auszuniitzen, die Schiiler ausreichend und zweck-
entsprechend zu beschiftigen und hdlt gewissenhaft auf regelmissige und
genaue Kontrolle und Korrektur der von ihnen angefertigten Arbeiten. Ja,
nicht selten ist es mir vorgekommen, als wire all das, was an den Lehrer-
kursen, an Konferenzen, in Amtsberichten und bei Schulbesuchen schon vor-
gebracht und angeregt wurde, in den Wind gesprochen und hitte fiir ein-
zelne Lehrer keinerlel Bedeutung.”

d. Fortbildung,

An Kursen fiir Lehrer verzeichnen wir fiir das Jahr 1892
folgende :
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Kursort Unterrichtsgegenstand bezw. Kursart Kursdauer m;lhel];lllfr—
za
Winterthur') . . Instroktionskurs fiir Zeichenlehrer 20.April—13. Aug. 11
Bern!) . . . . Handarbeitsunterricht . . . 3. Juli—2. Aug. 94
Langnau. . . . Wiederholungskursf. Primarlehrer  5.—17. Oktober 7
landen . ... . : A A 12.—22. Oktober ?
Zofingen!) . . . Turnen. . . < « « . « 10.—80. Oktober - 20
Solothurn . . . Gesangdirektor enkm S. . . . . 18.—24 Septemb. —
St. Gallen . . . }*ﬂ’tblldﬂﬂg&]&ﬂ]‘ fiir angestellte
Realleliver © . s 4% Sevsa Aungust 232)

St. Immer . . . Geschichte, Gesang, Physik,

Turnen, Zeichnen, Methodik . 29.Aug.—10.8ept. 49

Diese Zusammenstellung ist unvollstindig, immerhin enthilt
sie das, was die offiziellen Berichte hieriiber angeben.

Dass gerade in den Universititsstidten die dortige Lehrer-
schaft die ihr gebotenen Fortbildungsgelegenheiten durchschnittlich
recht fleissig benutzt, soll hier ebenfalls néher erwédhnt werden.

4. Unierricht.

In diesem .Jahre sollen ecinzelne Bemerkungen iiber den Be-
trieb des Sprachunterrichtes in den verschiedenen Kantonen Platz
finden. T[berall bricht sich die Lb(-l/euvuno Bahn, dass derselbe
in engstem Zusammenhang mit dem Allﬁ(_‘hdllllllgbllllt(‘llICht- betrichen
werden miisse. Dieser Forderung ist u. a. der Kanton Ziirich durch
die Revision seines Lehrplanes im Jahre 1892 entgegengekommen,
durch welche er hauptsichlich auch eine Vertiefung des Sprach-
unterrichts anstrebte. Denselben Weg hat anch der Kanton Genf
mit der Umgestaltung des Betriebes des genannten Hauptfaches
in den Sdmlen Cl!]“(‘b@hlao‘t‘ll Der Bericht des Erzichungsdeparte-
ments des letztern hantonb lisst sich iiber diesen Unterricht fol-
gendermassen vernehmen:

.L’enseignement a continué & suivre une marche conforme a la direction
nouvelle que lui a imprimé la derniére lei. Les résultats des travaux de

Pannée ont été, dans leur ensemble, supérieurs a ceux des années précé-
dentes.

.La lecture est towjours en progrés, du moins quand au mécanisme.
On lit plus couramment, on prononce avec plus de netteté, et certaines
accentuations locales, fautives, s’effacent pen a peu. Ce qui fait encore dé-
faut, c¢’est I'expression dans le débit.

.81, l'orthographie n'est pas partout trés satisfaisante, en revanche, la
rédaction, et surtout I'éluention, ont beaucoup gagné. La plupart des enfants.
meéme dans les degrés inférieurs, s’expriment avec aisance et d'une facon
relativement correcte. C’est la I'heureuse conséquence d'un enseignement
plus vivant et faisant appel plus que par le passé a lactivité intellectuelle
des éleves. A ce point de vue, I'introduction des lecons de choses dans le
programme primaire a exercé une salutaire influence.

.La lecon de choses, en effet, est un excellent moyen éducatif, mais a
la condition, toutefois, d’étre faite avec tact et bon sens. Si I'on n'y prend
pas garde, on se laisse facilement entrainer & un enselgnement qui n'est

) Behweizerische Kurse. — %) 18 Lehrer, 5 Lehrschwestern.

10
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point fait pour l’école primaire et qui ne peut que jeter le trouble et la
confusion dans des intelligences trop jeunes pour le comprendre.

Il est essentiel que I'enseignement se maintienne toujours 4 un nivean
qui n'excede pas la portée de ceux auxquels il est destiné. Mais, dans ces
limites, il convient d’étre exigeant vis-a-vis de l'enfant et d’exercer, sur
tout ce qu’il fait, une surveillance active et constante.”

Folgende Bemerkungen des Erziehungsdepartements des Kan-
tons Thurgaw diirften auch im allgemeinen als zutreffend bezeichnet
werden konnen:

»Es ist fiir das Lesen festzuhalten, dass die grosse Mehrzahl der Schiiler
dazu gebracht werde, richtig, sicher und ausdrucksvoll zu lesen. Wird auch
im allgemeinen dieses Ziel anerkannt, so bringt es doch die Grisse der
Schiilerzahl in manchen Schulen, sowie das Bestreben des Lehrers, vom
Platze zu kommen, mit sich, dass ein eilfertiges und daher 6fters ungenaunes
Aussprechen der einzelnen Silben und Worte Platz greift und so das wirk-
liche Richtig- und Schiénlesen gefiihrdet.

LIn der Grammatik wird wenigstens das Ziel festgehalten werden miissen,
dass ein richtiges Sprachgefiihl durch zielbewusste, energische Ubungen
gefestict werde. Eine fruchtbare Erteilung dieses Unterrichts scheint noch
vielfach zu mangeln. Die Eindrillung unverstandener und dem Kinde un-
verstindlicher Theorie muss oft als Ersatz gelten fiir Bildung des Sprach-
gefiihls und praktisch verwendbare Einsicht.

.Die Aufsitze der Volksschule, deren Stolz und hdchstes Ziel, diirfen
sich an der Forderung geniigen lassen, das, was das Kind beobachtet, denkt
und fiihlt, zu verstindlicher und im allgemeinen richtiger Darstellung zu
bringen Dieses Ziel wird zum Teil auch wirklich erreicht. Es konnte das
aber in noch héherm Masse der Fall sein, wenn das Kind nicht so vieles
niederschreiben miisste, was es weder beobachtet hat, noch denkt und fiihlt.
Die gediichtnismissige Wiedergabe vorgesagter Sitze ist wohl ein Haupt-
hindernis selbstindiger Arbeit.

LIn der vielumstrittenen Rechtschreibung diirfte es gentigen, das Wesent-
liche durch festes Einiiben zu einiger Sicherheit zu bringen.

~Die Memoririibungen, ein treffliches Mittel, sowohl das Sprachgefiihl,
wie die Darstellung zu bereichern, erfiillen ihren Zweck nur bei genauer
und griindlicher Pflege derselben, wie sie vielfach noch mangelt.”

Die im Bericht der Erziehungsdirektion des Kantons Aargau
gemachten Ausstellungen iiber den Awufsatz treffen in vielen Fillen
den Nagel auf den Kopf, wenn sie folgendes konstatiren:

.Im Aufsatz sind die Leistungen der austretenden Schiiler vielfach
kligliche, hauptsichlich deswegen, weil an dieselben nie oder nur selten
die Anforderung gestellt wurde, freie Themata, #hnlich wie sie hei den
Rekrutenpriifungen gestellt werden, zu bearbeiten. Es wird zuviel in der
Wiedergabe von Erzihlungen, der Anferticung von Beschreibungen und Um-
formungen gemacht. Die in wiederholter Auflage gebotene zu einlissliche
Besprechung der Aufsatzthemen bewirkt die vielfach in den Schiilerheften
wahrgenommene Gleichartigkeit und oft wirtliche Ubereinstimmung der
Arbeiten und beeintrichtigt iiberdies das Heranreifen der Schiiler zu einer
selbstiindigen Produktionsfiihigkeit.”

Die hier geriigten Ubelstinde sind zweifelsohne in allen Kan-
tonen in hoherem oder geringerem Masse vorhanden und wir miissen
dem Schulinspektor des Kantons Uri beistimmen, wenn er mit
?ezug auf einen richtigen Erfolg bei den Awfsatziibungen folgendes
ordert :
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~-Will der Lehrer im Aufsatz gute Leistungen erzielen, muss er tiichtig
arbeiten, viel lesen, die Sache gut vorbereiten und es mit der Korrektur
genau nehmen. Er muss auch unerbltthch streng darauf halten, dass die
Kinder jede schriftliche Arbeit mit Fleiss, so gut, sauber und schin als
moglich machen und dass sie dieselbe vor Ablieferung wenigstens zweimal
recht aufmerksam lesen. Nimmt der Lehrer fliichtige, nachlissige Arbeiten
an, pflanzt er die Nachlissigkeit und wird nie gute Leistungen erzielen.”

5. Sehullokalititen wnd Schulmobiliar.

Im Jahr 1890 hat der Kanton Ziirich eine neue Verordnung
betreffend Schulhausban und Schulgesundheitspflege erlassen!) und
darin Anforderungen gestellt, wie sie eben mit Riicksicht auf
die Gesundheit der heranwachsenden Jugend als geboten er-
schienen.

Im Jahr 1892 hat er es nun durch seine a. a. O. zitirte Ver-
ordnung betreffend Staatsbeitrige an das Volksschulwesen vom
25. Februal im Abschnitt Beltlaoe an Schulbauten® ermoglicht,
durch Gewidhrung ganz erhobhcher Zuschiisse an Schulhausbauten
jenen Anforderungen der obenzitirten Verordnung nachzukommen.
Die Staatsbeitrdge konnen darnach fiir arme und durch Steuern ge-
driickte Gemeinden bis auf 75 9/, der Bausumme ansteigen. Jene
Verordnung hat zwar dem Staate ganz erhebliche Lasten auf-
geladen, denn die Schulhausbaubeitrige sind von Fr. 80,000 im
Jahr 1891 je auf Fr. 350,000 in den Jahren 1893 und 1894
gestiegen.

Es ist beinahe in allen {friithern .Jahrbiichern der Gedanke
ventilirt worden, es mochte beim Ausbau von Art. 27 der Bundes-
verfassung dem Bund anch die Moglichkeit geboten werden, die
Kantone beim Bau von Schulbdusern in tatkrifticer Weise zu unter-
stiitzen. Dass man diesem Gedanken wenigstens fiir einen Zweig
des Schulhausbauwesens massgebenden Orts etwelchermassen niher
getreten ist. beweisen die nachtoloenden dem Geschiftsbericht des
eidgendssischen Militirdepartements pro 1892 entnommenen den
n1111tar1-chen Vorunterricht betreffenden Bemerkungen 2):

\\ ir miissen hier konstatiren. dass das Begehren um Verahfolgung von
Bundeuheltlaven an den Bau von Turnhallen und Turnlokalen, die zur “’mte]s-
zeit allein eine ununterbrochene Betreibung des Turnunterrichts gestatten, all-

milig von mehr Kantonen und mit grisserem Nachdruck gestellt W s g v 5 e
Die Uberzeugung hat sich uns nun aber in vermehrtem Masse aufegedrangt,
dass gerade jetzt zwingende Griinde vorhanden sind, dass der Bund durch von
ihm be7elchnete 01<_>ane und in Verbindung mit den kantonalen Erziehungs-
behtrden sich eigene, klare Einsicht verschaffe sowohl iiber den Stand des bchu]-
turnens in den Kantonen, als namentlich auch iiber die Miglichkeit der Durch-
fiihrung aller gesetzlichen Vorschriften, um dann, anf die Ergebnisse dieser
Inspehtmn oestiitzt, das weiter Erforderliche zu veranlassen.“

1) Jahrbuch 1890, Beilage I, pag. 21 ff.

2) Und neuerdings auch die Schenk’sche Schulvorlage.
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Die Vereinigung von Bund und Kantonen zur Unterstiitzung
der Vornahme von Schulbauten ist um so notwendiger, als viele
Gemeinden im Schweizerlande wegen beschrinkter Mittel auch beim
besten Willen nicht im stande sind. der notwendigsten Baupflicht
Zu geniigen.

Aus den offiziellen Jahresberichten und den Staatsrechnungen
war es uns moglich, folgende Angaben betreffend die Verabreichung
von Staatsbeitridgen an Schulhausbauten zusammenzustellen:

Staatsbeitrige

Exnlon 1891 1892
Zrich: = /1= 0 R A Bt L 80000 263,000
Barn . il iuadte. 4 5.105 20.000
Imzern: - DEsnsl s hit — 3.000
Sehwye szaliwm Sitanny 352 3.339
Glaragt Sonisiosat hineg 3,500 1,179
Freiburos - 5 0 v 6,458 4,816
Baselstadt . . . .zirka 460,1041) A83,1171)
Schaffhausen'. . . .. . 6,016 15,455
Appenzell A-Rh. . . . 4500 1,500
Appenzell I.-Rh.. . . . — zirka 1.0002)
St Gallenso i ipaeria i vt 229942 30,702
AATORI o ciiadai s wa i G000 8.000
ThOrgal: 5. 72, o s s oL 430) 10,831
Wandl oo o Handb 2 a0 0D 29,905
Nenenbure .. 5 0% — 28,362
Genl gt s S tans — 78,500
Total 642,385 1.089.306

6. Unentgeltlichkeit der Lehrmittel und Schulmaterialien3).

Die einleitende Arbeit im letzten Jahrbuch hat sich in ein-
lisslicher Weise tiber den Stand der Frage der Unentgeltlichkeit
in der Schweiz verbreitet, wie sie sich bis im Friithjahr 1893 ent-
wickelt hat. Es ist den dort gemeldeten Tatsachen nur wenig
Neues beizufiigen ; dagegen konnen fiir diesen Abschnitt noch
einige erginzende Materialien beigebracht werden.

Der Kanton Solothurn, der das Obligatorium der Unentgeltlich-
keit der Lehrmittel und Schulmaterialien seit 1887 bereits besitzt,
hat mit einer Firma in Solothurn ein Abkommen getrofien, welche
die genannten Materialien den Gemeinden zu moglichst niedrigen
Preisen liefert.

Die seitherigen Ausgaben erreichen die nachfolgenden
Summen :

_ Y Primar- und Sekundarschulbauten, Bauplitze und Mobiliar vollstindig dureh die
Staatskasse gedeckt.

%) Realschullokal.
3) Vergl. Jahrbuch 1891, pag. 1-52.
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Totalkosten der Per
Schiilerzahl Lehrmitt, u, Schulmat. Schiiler
Fr. Fr. Cts.
1. Im Jahre 1888 . . . 13652 : 43669 3. 20
2 . RS | L S 13681 40748 2. 98
3 S 5 1890 e 13593 44968 3. 30
4. 1891 ¢ o2 L 13836 46449 3. 3D
5 1892 . . . 13916 46936 3. 87
68678 222770 3. 24

Zu den vorstchenden Angaben, die uns in verdankenswerter
Weise vom Erziehungsdepartement des Kantons Solothurn zur Ver-
fiigung gestellt worden sind, bemerkt dasselbe folgendes:

.Eine getrennte Auffiihrung der Kosten fir die Lehrmittel und die
Schulmaterialien ist nicht moglich, da die daherigen Angaben nur unvoll-
stindig erhiltlich waren. Im Durchschnitt kénnen 309, der Ausgaben fiir
die Lehrmittel und 709, fiir die Schulmaterialien berechnet werden. Dabei
ist zu bemerken, dass in den meisten Gemeinden die Schulmaterialien auch

den For tblldungaschulem unentgeltlich verabfolgt werden und dass diese aller-
dings nicht grossen Ausgaben in den anc’*eaebenen Posten inbegriffen sind.”

Im Kanton Zug betrugen im Jahr 1892 die Auslagen fiir das
Lehrmitteldepot. welches die unentgeltliche Abgabe der Schulbiicher
vermittelt, Fr. 12,000, welche der Kanton allein zu tragen hat.
Auch pro 1893 ist dieselbe Summe aufgenommen worden; voraus-
sichtlich werden aber nach einer beziiglichen Mitteilung des kan-
tonalen Lehrmitteldepdts die Ausgaben diese Summe nicht erreichen.

Infolge der vom Kanton eingefiihrten unentgeltlichen Abgabe
der Lehrmittel verabfolgen mehrere Gemeinden (Zug, Baar, Cham
etc.) auch die Schulmaterialien unentgeltlich.

Im Kanton Thurger haben 3043 Initianten unterm 22. Februar
1893 ein Initiativhegehren eingereicht, dass kiinftig die Lehr-
mittel und Schulmaterialien fiir die Primarschule und obligatorische
Fortbildungsschule unentgeltlich geliefert werden. In seiner Sitzung
vom 17. Aprili 1893 beschloss der Grosse Rat, von einer mate-
riellen Behandlung der Angelegenheit abzusehen und das Initiativ-
begehren in der O'eoebenen Fabsunfr ohne weiteres zum Zweck des
oumdsatzh(hen EDtbChE‘ldeS der V olksabqtlmmunff z1 unterbreiten.

In seiner Botschaft an das thurgauische Volk vom 5. Mal 1893
enthilt sich der Regierungsrat entsprechend dem Grossratsbeschluss,
sich iiber die Wiinschbarkeit und Zweckmissigkeit der Lehrmittel-
und Schulmaterialienfrage niher anszusprechen, macht aber darauf
aufmerksam, dass es sich fiir den Staat dabei um eine jdhrliche
Mehrausgabe von Fr. 50,000—60,000 handle.

In der anf 18. Juni 1893 stattgefundenen Abstimmung hat
das thurgauische Volk den Initiativvorschlag mit grosser Mehrheit
verworfen.

Der freundlichen Auskunft des Erziehungsdepartementes des
Kantons Fireiburg verdanken wir die Angaben iiber die Betidtigung
in diesem Kanton zu Gunsten unbemittelter Schulkinder.
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1. Ausgaben der Gemeinden fiir wunentgeltlich verabreichte Lehrmittel

an arme Schulkinder. Diirehs

schnittl.

Bezirke 1) 1890 1891 1892 Total jahrliche
Ausgabe

per Schiil.

Sechiil, Fr.Cts, Schiil. Fr.Cts. Schiil. Fr.Cts. Schiil. Fr.Cts. Fr.Cts.

Broye . 150 350.04 171 27154 211 34981 532 97139 1.82
Gline . 446 91460 446 91460 448 91462 1340 274382 2.03
Gruyere 1342 3268.03 1264 3277.97 1262 3333.01 3868 9879.01 2.55
Sarine . 1046 5059.15 1046 5059.15 1048 5059.15 3140 15177.45 4.83
Lac . . 232 56845 232 56845 232 56848 576 1705.38 2.89
Veveyse 426 100162 412 85821 394 692.16 1232 2551.99 2.07

3642 11161.89 3571 10949.92 3595 10917.23 10688 33029.04 3.09

2. Zahl der Schulkinder aus weniy begiiterten Familien, fiir welche
eine Preisreduktion der Lehrmittel eingetreten ist.

Bezirke Schiiler o L

Fr.Cts.

Broye ilar e, 85 99. —
Glgne "o p g 1466 2027. 20
54 et e S 59 150. 40
Sarime= 5B bnis R DT 78 96. —
Lae danile bt b % 197 183. 68
NEFOFse: . ot o keine —_
‘Datal:.. 1881 2556. 28

Der Gedanke der Unentgeltlichkeit der Lehrmittel und Schul-
materialien an die Volksschulen im Kanton Ziirich macht erfreu-
liche Fortschritte. Bis zum Schlusse des Schuljahres 1892/93
hatten von den 371 Primarschulgemeinden rund 225 (61°9/,) die
volle Unentgeltlichkeit und rund 70 (199/,) die Unentgeltlichkeit
der bchlﬂbmaterlahen eingefiihrt, so dass nur noch zirka 75
(zirka 20°/,) Gemeinden ubnor blelben welche der Unentgeltlich-
keit noch kemen Einlass O'erhrt haben.

Von den 99 Sekundarschulgemeinden haben rund 40 volle
Unentgeltlichkeit, 6 die Unentgeltlichkeit der Schulmaterialien ein-
gefiihrt.

7. Fiirsorge fiir arme Schulkinder.
a. Spezialklassen und Anstalten fiir Schwachsinnige.

Dass Institute und Vorkehrungen fiir die Forderung der
Armsten der armen Kinder eine dlmcrende Notwendigkeit de be-
weist schon der Umstand, dass dieselben in verhdltmqmdsmg grosser
Zahl vorhanden sind. So ist durch eine im Friihjahr 1892 ver-
anstaltete Statistik im Kanton St. Gallen festgestellt worden, dass
die nachstehende Anzahl von Kindern im schulpflichtigcen Alter
wegen korperlicher oder geistiger Gebrechen am Besuche der
st. gallischen Volksschule verhindert ist (Friihjahr 1892)2):

) Die Angaben des Bezirks .Singine“ (Sense) fehlen,

2) Beilage I, pag. 66.
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f j Taubstamm Andere Gebrechen B ezabung ‘
| | R R T - R TR
| - || |3 | B B |8l i
| o Blezae Bl |-l2|8| |B<| (8125 |%|5|%2
“lels)2|E]: (28 212 53|z 2|8 & |2
| < B 2 | S = = = S = s =712 8l |3
| Hl | F]l&|=2]|= @ 2|leo| wl|s gl 2|22 |Z]
E | ! o o ||
| St.Gallen . . .|14] 2 12| 1| 6|—|—|—]| 2|—| 5|5 5 3 —]|1
| Tablat . . . .j16 7| 9] 1} 2 2t —|—1—110 1|3 3 3 7|
| Rorschach . . .| 21} 9 12 8| 6| —| 2| —|—| 8 4|4 9 4 22
| Unterrheintal . .| 28] 15/ 18| 4| 4f—| 1 —| 2] 12 8[12 10 8 3
i Oberrheintal . .| 26| 15/ 11] 3| 1| 1| 2/ 1| 5| 12| 8] 3 6 5 9 3
' Werdenberg . .| 57| 25 32[24 | 14| 1| —|—| 3| 12/ 6|19 23— 15/—
| Sargans . . . .| 48|16/ 27] 8| 3] 1| 4|—! 1| 26| 7] 6 16/ 2 15| 4
(Gaster. .. .. .| 47 9 8] 411y 4l 34| 20T gl 1l
| Seebezirk . . .| 20| 9 11 41 5B et a4} 9] 9 1l
| Obertoggenburg .| 25| 14 11} 3| 5|—| 4| — 2| 11} 4| 9/ 11 2 3—
| Neutoggenburg .| 81 15 16| —| 2[—| 2/ — 3 26/—|71 10 4 14 2
| Alttoggenburg . .| 35| 20 15| 2| 4| 5| 2 1 2| 93‘ 3|5 13 3 13 1
| Untertoggenburg .| 18| 100 8| —| 2| —|— 1/— |14 1|2 16 9—
LW sG] 14 T T 1|—l=1={ 1118 —|— 37 4—
| Gossan . . . .|21] 9 12f 8| 3] | 2‘47‘14‘ 318115 2—
| 386|152 204{ 56 | 58 [16 | 27| 4|23 195 54 [801374910614
i 3% 6 | 114 319 386
! in mehreren Rubriken verzeichnet 47
bleiben 272

Vorstehendes ist das Ergebnis der von den Schulriten
des Kantons St. Gallen im \Ln 1892 beantworteten Fragebogen.
Von den 214 Schulgemeinden waren 89 in der 0‘111(}1{110116]1 Lage,
keine mit solchen Gebl echen behaftete Kinder im schulpflichtigen
Alter verzeichnen zn miissen. Auffallend gross erscheint die An-
zahl der ungliicklichen Kinder in Neu- und Alttoggenburg, nament-
lich aber in Sargans und Werdenberg. Mochte es oehnocn recht
vielen derselben dle Wohltat einer ocownetvu Anstalts-hznhunw
zukommen zu lassen!

Die Erhebung iiber die Zahl der taubstummen, blinden und
schwachsinnigen Kinder, welche auf 1. Mai 1892 schulpflichtig
wurden, aber nicht in die Schule aufeenommen werden konnten,
ergab fiir den Kanton Ziirich folgendes Resultat :

Tauhstumme Jlinde Sehwa chsinnige
e, o
Bezirk Gemeinden 22 s E = Total
Ziirich: (Ziirich I u. II), Albisrieden, = = Z = = =
Birmensdorf, Dietikon (reformirt),
Schwamendingen, Seebach, Urdorf 2 2 S A < 2. 10t
Affoltern . Affoltern, Bonstetten . 1 — —- 2 32
Ubertrag 3 3 S 4 4 13

) 2 Knaben und 2 Midchen sind in Anstalten untergebracht. — %) 1 Miidehen.
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Tauhstumme Blinde Sehwachsinnige
—— N— i — —— pr——
Bezirk Gemeinden oz = e~ = = Total
Ubertrag 3 2 e 4 4 13
Horgen: Adlisweil, Horgen, Hiitten, -

Langnfm Rlchrersneﬂ Widens-

weil . 1 - —_ — ) YRR
Meilen : Henhbelo Hombrechtikon — — TR 2 1 32
Hinweil : Hinweil, Riiti : 1 — — — 1 2

Ister: Diibendorf. . SRR 1 — — — — 1
Pfiffilon: Bauma, Hox‘heu-Illnam

Weisslingen, Wyla . : 1 1 — — 2 1 53
Winterthur: Datrhkon L~chIa’(’[.

Seuzach, Schmidriiti . 1 vy ke 1 3 5t
Andelfingen : Andelfingen . . 1 — — — 1  § 3
Biilach: Bachen- Bulach Baaberadmf

Biilach, Dietlikon, Hou Kloten.

Niirensdorf, Wallisellen . . . 1 1 —  — 4 3 95
Dielsdorf: \19(16101511"[ Recrene.dmt —- — — — 1. 1 £

1892 Total 10 4 —_ — 20 20 b4
1891 i 4 1 1 — 20 14 40
Differenz +6 +3 — — — 46 +14

Sodann hat die Erziehungsdirektion des Kantons Bern die
Schulpflegen ersucht, Bericht abzuo'tben iiber: 1. die in den Jahren
1890—92 vom Schulbesuch O'anzhch dispensirten Kinder, 2. die
infolge ganz geringer Fdhlo’ke]tell trotz vorgeriickter Alterﬁ]ahle
auf der Elementarstufe zuruckgebhebenen Iundm — Zweck des
Kreisschreibens ist, die notigen Erhebungen zu machen, um die
Fiirsorge des Staates ..den doppelt bediirftigen Kindern® zu sichern.

Fiir diejenigen Kinder nun, die in gewissem Sinne beschrinkt
bildungsfihig sind, sind in den letzten Jahren an verschiedenen
Orten cine Reihe von Spezialklassen errichtet worden.

S0 hat Basel die Frage im Jahr 1891 gesetzlich normirt und
unterm 23. April 1892 eine beziigliche Vermdnunff 6) erlassen.
(Gegenwirtig bestehen zwei hlaswn mit je zwei L&btellunven mit
zusammen 94 Schiilern (37 Knaben und 57 Médchen), die von
vier I\lasaenlehwlmnen und zwei Hiilfslehrerinnen unterrichtet
werden. Neu-Ziirich besitzt bereits fiir jeden seiner fiinf Schul-
kreise solche Klassen. Sodann hat der Gemeinderat von Bern die
Errichtung von zwei besondern Klassen mit je 15 Schiilern be-
schlossen. Die neue Verfassung des Kantons Baselland macht dent
Staat die Beteiligung an der Versorgung und Erziehung verwahr-
loster und schwachsinniger Kinder zur Pflicht.

Im Kanton Appenzell A.-Rh. bestehen gegenwirtig drei Klassen
fiir Schwachbegabte (zwei in Herisau und eine in Spelcher)

1y 1 Knabe. — ?) 1 Knabe, — % 1 Midehen. —- * 2 Enaben und 2 Midchen. —
5y 2 Midehen und 1 IKnabe.

6) Beilage 1. pag. 62—63.
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Der Kanton Aargaw besitzt die beiden Anstalten Bremgarten
(St. Joseph) und das Schloss Biberstein, die in der bezeichneten
Richtung wirken.

Im Kanton Solothurn sind fiir eine zu errichtende Anstalt fiir
schwachsinnige Kinder Fr. 3150 aus dem ,Alkoholzehntel* von
staatswegen auf die Seite gelegt worden.
~ Als Privatanstalten fir schwachsinnige Kinder sind an dieser
Stelle noch aufzufiihren 1):

Schiilerbestand am 31. Dezember:

1890 1891 1892
1. Keller'sche Anstalt fiir Mddchen in
Hottingen-Ziirich 2) clagiies S iR Sesd e B S - 146 16
2. Erziehungsanstalt zur .Hoffnung”
111 T ) VS e COUREET S Rteet SR | B [ D0 W e (1008 Rt [ B I
Anstalt in Weissenheim bei Bern4) 13 17 30 13 18 31 11 21 32
Asile de 'espérance & Etoy (Vaud)®) 16 18 34 16 16 32 17 17 34

Anstalt fiir Knaben in Regensberg¢) 43 43 60 8 68 62 12 T4
Anstalt zu St. Joseph in Brem-

garten 7)

& Ol 80

-y
o

[
Pk
o
(=2

30: .13 43 39 20 59

b. Versorgung von Kindern in Waisen- und
Armenerziehungsanstalten 8).

Dem reichhaltigen statistischen Jahrbuch der Schweiz pro
1893 ist zu entnehmen, dass in zirka 160 Waisenanstalten und
Armenerziehungsanstalten der Schweiz in hochherziger Weise Tau-
senden von Kindern treue Pflege und der notwendige Schulunter-
richt zu teil wird. Sodann erstreckt sich in 14 Taubstuninen-
anstalten die Firsorge auf zirka 250 Kinder, die des Gehors und
der Sprache beraubt sind..

Dass fiir diese armen Kinder in weitgehender Weise gesorgt
wird, dariiber belehrt uns eine soeben in der Zeitschrift fiir schwei-
zerische Statistik (XXX. Jahrgang, 1. Heft) erschienene Arbeit
iiber die Bildungsanstalten, die fir diese Ungliicklichen errichtet
worden sind.

c. Unterbringung von Minderjahrigen in
Besserungsanstalten.

: Im Kanton Genf, in welchem durch eine offizielle Statistik
eine Anzahl von 665 verwahrlosten Kindern festgestellt wurde, hat
der Grosse Rat ein (esetz erlassen, wonach fiir verwahrloste
Kinder von staatsiwegen hessere Vorsorge getroffen werden soll.

1) Vergl. Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1893, pag. 296.
Erifnet %) 1850. — ) 1857. — ¥ 1868. — *) 1872, — %) 1883. — ©) 10, XII. 1889,
%) Vergl. Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1893, pag. 318—327.
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Dieses Gesetz hat eine jdhrliche Mehrausgabe des Staates von
rund Fr. 50,000 zur Folge ).

Im Kanton Aargew ist die Festung Aarburg in eine Anstalt
fiir verwahrloste Kinder umgewandelt worden und es sind bereits
im Jahr 1892 Fr. 17,000 aus dem ,Alkoholzehntel* zu diesem
Zweck bei seite gelegt worden 2).

Zum grossen Teil ruht die Fiirsorge fiir die verwahrlosten
Kinder noch auf den Schultern von Privaten, die in selbstloser
Weise fiir diesen Gedanken einstehen. Der Staat hat aber die
Pflicht, in vielen Fillen etwas mehr als bis anhin von sich aus zu
tun, und wire es auch nur zu wirksamerer Unterstiitzung in Form
von Zuschitssen zu den Privatleistungen und zur Ermunterung
derselben.

Wir sind dieses Jahr im stande, iiber die beziiglichen Be-
strebungen in detaillirter Weise eine Reihe von statistischen An-
gaben zu machen, die wir teils dem statistischen Jahrbuch der
Schweiz 1893, teils einer im Bundesblatt3) erschienenen Publika-
tion des schweizerischen Bundesrates iiber die Verwendung des
Alkoholzehntels. im fernern einer Reihe weiterer Notizen, die uns
zur Verfiigung stehen, entnehmen:

Knahen
s Miidehen
Total

1. Kantonale Korrektionsanstalt, Ringweil-Hinweil . . . . 43 — 43
2. Rettungsanstalt Friedheim, Bubikon . . . . . . . . 21 12 33
3. Private Rettungsanstalt, Freienstein . . . 24 15 39
4. Rettungsanstalt fiir Knaben, ,Pestalozzmtlttung 3 bchhelen 40 — 40
5. Rettungsanstalt fiir katholische Midchen, Richtersweil . — 86 86
6. Rettungsanstalt Sonnenbiihl in Ober-Embrach. . . . . 21 15 36
7. Kantonale Rettungsanstalt in Erlach . . . 40 — 40
8. Kantonale Rettungsanstalt fiir verwahrloste Midchen in

Kehrsatz i e et D8 o8
9. Kantonale Retmngsqnqt‘ilt ‘Landorf bei Kumz ey 57 ... — a7
10. Schweizerische Rettungwnstalt Biichtelen in Wabern bei

Bemn' . :1-. R T R D 59
11. Kantonale Reftunvaanstalt in Aarw amzen id 2 — a2
12. Rettungsanstalt fiir kathohsche Knaben a. d. bonnenberg

in Kriens . . S b4 — 54
13. Anstalt Lmthkolnme EbCh&lahelm Niederurnen . . . 26 — 26
14. Colonie ,St-Nicolas“ a Drognens pres Romont . . . . 25 — 25
15, Rettungbanatalt in Basel-Augst . . i fapas e 28
16. Rettungsanstalt Friedeck in Buch (\chaﬁhauaen) ESEENSe || TER | 26

Ubertrag 506 196 702

1) Als verwahrloste Kinder (enfants matériellement et moralement aban-
donnés) werden betrachtet: «. les enfants qui se trouvent livrés eux-mémes et
privés d’entretien et d'éducation; b. ceux qui sont laissés par leurs parents ou
tuteurs dans le vagahondage, le déniiment ou la misére, et cenx qui sont exploités
par eux.

2) Siehe nachfolgende Zusammenstellung (pag. 155 und 156) betreffend
Verwendung eines Teils des Alkoholzehntels zu Erziehungszwecken.

8) B.: Bl 1892, IV, 857.
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Midchen
Total

am 31. Dez. 1892
Ubertrag 506 196 702

17. Rettungsanstalt Wiesen in Herisau . AN ¢ 18
18. Rettun_ﬂ: anstalt im Feldli bei Straubenzell (qt Gallen) i 9 32
19. Rettungsanbtalt Thurhof in Oberbiiren . . . pter L 45
20, Retfungsanstalt in' Grabs: . . _ .5 5ia a8 weetsins 43 9 22
21. Rettungsanstalt in Balgach . . el [ ) 24
22, Tovgenburm:che Rettungsanatalt HOChatElO‘ in “ attwil . 17 3 20
23. Rettungsanstalt Foral in Chur . . . 1819 30
24. Kantonale Rettungsanstalt , Pestalozzmtittuno in ()lsberg

(Aargau) . . SR D SRR S g s 61
25. Meyer’sche Rettuncrsqnfstalt in thnoen Fean D BORE LS BT i 37
26. Rettungsanstalt Kasteln in Oberflachs . . 20 15 35
217. Landmrtschafthche Armenschule Bernrain in Emmbhoten 30 .13 43
28. Disciplinaire cantonal des Croisettes 4 Lausanmne . . . 38 38
29. Disciplinaire cantonal de Chailly & Lausanne . . . . 14 — 14
30. Disciplinaire cantonal & Moudon . . diiee - 18 18
31. Colonie agricole et professionnelle de "‘BI‘IX a Palezleux . 62 — 62

Total . 921 280 1201

Die 31 kantonalen und privaten Rettungsanstalten in der
Schweiz bergen also eine Schiilerschar von 1201 Knaben und
Midchen.

Ausser diesen Anstalten und oft zusammen mit denselben be-
titigen sich noch eine ganze Reihe von Vereinen mit der Fiirsorge
fiir die verwahrlosten Kinder. Sie werden zum Teil auch durch
die Kantone unterstiitzt. So erhielt die ., Kommission fiir Ver-
sorgung verwahrloster Kinder im Bezirk Ziirich*, die 79 Pfleg-
linge zum Teil in Familien unterbrachte, einen Staatsbeitrag von
Fr. 1580, die Kommission fiir den Bezirk Winterthur mit 20 Pfleg-
lingen Fr. 500.

Ungefihr die Hilfte der Kantone verwendete 1891 einen Teil
des Alkoholzehntels zur Unterbringung und Erziehung armer und
verwahrloster Kinder in Anstalten.

Wir entnehmen einem beziiglichen Berichte des Bundesrates?)
die folgenden Daten:

Nach den Berichten wurden fiir Versorgung von armen, von schwach-
sinnigen, von verwahrlosten Kindern oder jugendlichen Verbrechern im
ganzen ausgeworfen: Fr. 170,145 (— 309, der Gesamtsumme des Alkohol-

zehntels); davon verwendet: Fr. 109,618, nicht verwendet: Fr. 60,526
und zwar:

Ziirich : Beitrag an die Anstalt fiir schwachsinnige Kinder in Fr.
Regensberg: an Bauten Fr. 5000, an den Betrieb Fr. 6000
zusammen . " . Fr. 11,000
Beitrag an die zurchensche Hellstdtte in AO‘eri fiir
akrophulme und rhachitische Kinder . : . 500
Beitrag an die Kommission fiir Versorgung verwahr lo~tel
Kinder im Bezirk Ziirich . - : : ; ., 1,000 12,500

Ubertrag 12,500

1) B.-BL. 1892, IV. 857 fi.
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Ubertrag 12,500
Bern : Verkostgeldung verwahrloster Kinder von Alkohnhkern
welche Kinder der elterlichen Gewalt entzogen worden

sind . : Fr. 21,540
Fiir \ermlﬂ’nnO‘ von Kindern OIelchel Art in BetmnOK-
anstalten y . 3,300
Beitriige an Vereine zur E1zleh11ng verwahrloster Kinder
(Gotthelfstiftung) . ‘ : - : 3 : SRS 28 211
Uri: Der kantonalen Erziehungsanstalt fiir arme und ver-
wahrloste Kinder : 1,500
Zug : Verwendung fiir eine Jugendhche in einer Bebberungs-
anstalt unterfrebrachte Person . : 68

Soiuﬂamn Beitrag an die Armenerzlehuncravereme Fr 1() 000
Beitrag an die zu ernchtende Anstalt fiir schw achalnlllo'e

Kinder . ; . ; : . : . - a1 DD 5 13158
Basel-Stadt : Kapitalisirung fiir Errichtung einer Anstalt fiir
verwahrloste Kinder . ; - 11.835

Baselland : Beitrag an den kantonalen A:menermehungwerem 2,500
Appenzell 1.-Rh.: Bem'age an die Spezialfonds beider Landes-
teile zur Unterbringung verwahrloster Kinder, Irren oder Trinker

in einer zweckentsprechenden Anstalt . 1,412
St. Gallen : Beitrag an die Rettungsanqmlt fiir Juvendllche
Verbrecher . < . Fr. 15,000
Fiir Versorgung verw ahrloster Kmder und an Rettungs-
anstalten 3 : ] : . ; g . , 4000 19,000
Graubiinden - Verwendung fiir Versorgung von Klndern von
Alkoholikern und andern Eltern = > 4 947

Aargau : Kapitalisirung fiir Grunduno' emer Anstalt  fiir

jugendliche Verbrecher und verwahrloste Kmder auf der Festung

Aarburg . 4 ; Fr. 17,000
Beitrdge an Vereine Zur Velsorglmg und Unterstutzung
von Kindern, namentlich aus Familien, die dem Alkohol-

TENuss ergeben sind ; 5 : ) £ ¥ . 6,800
Beitrige an verschiedene Armen- wund Erziehungs-
anstalten im Kanton . . . 3600 27400
Thurgaw: Ubernahme der Haltte KObtﬂ'eldEI in der
Armenschule Bernrain . X Fr. 2,309
Beitrag an den kantonalen Arnlenerzlehunrrsverem ey (A1 ¢
Beitrag an die Waisenerziehungsanstalt Tdazell . s 500 3,809
Waadt : Beitrag an die kantonale Armenerziehungs-
anstalt : % . Fr. 37,974
Kapitalanlage zu Gumren (llewr Anstalt ¢ ! ., t‘%.?:‘) 45,813

Zusammeu 170,145

Ausser diesen Kantonen hat noch der Kanton Genf die Summen seines
Alkoholzehntels seit 1889 zinstragend angelegt und beabsichtigt, sie seiner-
zeit ganz fiir den Schutz der verla:wnen Tu(rend zZu xer“enden Dessen
Zehntel betrigt pro 1891 Fr. 8823.

d. Kinderhorte.
Dieselben sind bis jetzt auf fiinf Wintermonate und die Sommer-
ferien beschriankt.
In Basel meldeten sich fir die Ferienhorte im Sommer 1892
156 Knaben und 118 Médchen, welche in 11 Abteilungen eingeteilt
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wurden; fiir die Kinderhorte im Winter 1892 waren 212 Knaben
und 193 Midchen angemeldet; die Knaben wurden in je acht Ab-
teilungen beschiftigt und unterhalten Diese Einrichtungen haben
sich in Basel wrtlefﬂmh bewéhrt.

In Bern ist eine im Stadtrate erheblich erklirte Motion he-
treffend die Errichtung von Kinderhorten vom Gemeinderat in ab-
lehnendem Sinne begutachtet worden. Auf Beginn des Winter-
semesters 1892/93 1bt gleichwohl auf dem Boden de1 Freiwillickeit
sofort in der Liinggasse in Bern ein Hort mit 22 Schiilern erdffnet
worden

Der Kinderhort in Ziirich zidhlte 25 Knaben und 25 Midchen
(Staatsbeitrag Fr. 200), derjenige in Winterthwr 70 Kinder. Der
an letztern ausgerichtete Staatsbeitrag betrug Fr. 280.

In Genf sind im Jahre 1892 (4. Januar bis 13. April und
7. November bis 28. Dezember) 23 Abteilungen des Kinderhortes
(Classes gardiennes) mit 32 Lehrern und Lehrerinnen ersfinet
worden. Sie sind zwischen 11-——1 Uhr durchschnittlich von 430
Schiilern (200 Knaben und 230 Midchen) und zwischen 4—6 Uhr
von durchschnittlich 550 Kindern (260 Knaben und 290 Méddchen)
besncht worden. Ausserdem wurde ein Ferienhort vom 19. Juli
bis 13. August eingerichtet.

Durch die menschenfreundliche Einrichtung von Kinderhorten
ist es nun an den genannten Orten tatsdchlich moglich geworden,
schulpflichtige Kinder, deren Eltern wihrend des ganzen Tages
ausser dem Hause der Arbeit nachgehen miissen, in der schul-
freien Zeit gehirig zu beauf\lchtlo'en zu niitzlicher Tatigkeit an-
zuhalten, an Or dnuno" Remhchl\elt und outes Benehmen zu oe-
wihnen und dem Veldelbhchen Gabsenlebcn zu entziehen.

e. Ferienkolonien. — Fiirsorge fiir Nahrung und Kleidung
armer Schulkinder.

Ferienkolonien. Wie in frithern Jahren ist auch im Berichtsjahre
die Fiirsorge fiir die Schulkinder in den Ferienkolonien in freundlicher
Weise titig gewesen. Ziirich, Winterthur, Hottingen, Toss, Wédens-
weil. Bern, Biel und Basel haben, so viel uns bekannt, es ihren
armen und krinklichen Schulkindern wieder ermiglicht, in frischer
Luft und Sonnenschein ihres Lebens froh zu werden. Was die
statistischen Verhiiltnisse anbetrifft, so darf hier fiiglich aunf die
Darstellung in den frithern Jahrbiichern hingewiesen werden, da
sie sich im grossen und ganzen gleich geblieben sind. Als Er-
gdnzung dazu ist hier zu ver zemhnen, dass cinige Kantone einen
Bruchteil des Alkoholzehntels dazn verwenden, um die Ferien-
kolonien zu unterstiitzen oder eine bessere Erndhrung armer
Schiiler zu ermoglichen.
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Dem a. a. O. zitirten Bericht des Bundesratesl) iiber die
Verwendung des Alkoholzehntels in den Kantonen entnehmen wir
in dieser Beziehung folgende Angaben:

Es sind fiir die genannten Zwecke zusammen Fr. 8419 (29, des ge-
samten Alkoholzehntels) ausgeworfen worden.

Ausgaben in dieser Richtung haben die Kantone:
Ziirich : Beitrige an Ferienkolonien, Anstalten zur bessern Er-

nihrung der Kinder, Kinderhorte . . Fr. 2600
Uri: Beitrige an die in drei Gemeinden bestehenden Suppen-

anstalten . . , 989
St. Gallen : Xer“endunw fiir beeaere Exnahlung armer Schnlkmder . 5000
Thurgaw: Beitrige an die Suppenanstalten Amrisweil. Fraunen-

feld, Kreuzlingen, Altnau, Ermatingen . . . . . . . . . . 430

Zusammen . Fr. 8419

Iiirsorge fiir Nahrung und Kleidung. Im Kanton Bern betrug
die Zahl der zur Winterszeit mit Nahrung und Kleidung unter-
stiutzten Schulkinder 13,172 und die (Jresamtauxgdbcn hiefiir
Fr. 67.833. Uber die Entwmklunﬂ dieser Firsorge seit dem
Schuljahre 1883/84 gibt die im letzten Jahrbuch, pag. 103, ent-
haltene statistische Zusammenstelluno erbchopfende Auskunft.

In der Stadt Bern wurde. um den Fonds der ,Zihringer-
tuchstiftung® zu dufnen, eine bammluncr von flelWlHlO'eIl Beitrigen
ve ramtaltet welche eine Summe von Fr. 3078 abwarf so dass
der Fonds nunmehr auf zirka Fr. 5800 angewachsen ist. Es bleibt
zu hoffen, dass in nicht allzu ferner Zeit die Stiftung ihre Titig-
keit zum Wohl armer Schulkinder beginnen konne.

In Basel wurden wihrend des Winters 192,952 Portionen
Suppe (78,826 gegen Entschidigung) ausgeteilt. Die Ausgaben
beliefen sich anf Fr. 15,461.

An dieser Suppenausteilung im Winter 1891/92 partizipirten
1085, im Winter 1892/93 1318 Primarschulkinder.

An der Mdidchenschule erhielten 653 Schiilerinnen das Schiiler-
tuch; im Winter 1891/92 wurden aus der Lukasstiftung 145 Paar
Schuhe und 193 Gutscheine fiir neue Sohlen verteilt. Am Jahres-
tag wurde das Wimmer'sche Legat in iiblicher Weise an vier
Schiilerinnen vergeben. Bei der Ferienversorgung wurden 60, bei
der Milchkur 216 Schiilerinnen bedacht.

Das Schiilertuch erhielten 800 Schiiler an der Knabenschule.
Schuhscheine von der Lukasstiftung 120 und Gutscheine fiir neue
Sohlen 170; an der Ferienversorgung nahmen 60 Schiiler teil,
Milch und Brot erhielten in den Ferien 220.

Aus der Schiilertuch-Rechnung ergibt sich die auch fiir weitere
Kreise interessante Tatsache, dass im Jahre 1891 an 1850 Schiiler
6399,45 m und an 1378 Schiilerinnen 5564,3 m Tuch zur Vertei-
lung kamen. Bekanntlich reicht diese Sitte der Schiilertuchaus-

1) B. Bl 1892, IV, 857 ff.
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teilung, die heute einen so stattlichen Umfang hat, in ihrem Ur-
sprunge bis in die Zeiten des grossen Erdbebens zuriick.

In Stans hat sich zur Mittagssuppe fiir arme Schulkinder die
erosse Zahl von 153 angemeldet. Vergangenes Jahr wurden hiefiir
Fr. 1643 ausgegeben.

Im Kanton Uri wurden fiir Schulmaterialien und Kleidungs-
stiicke an arme Kinder iiber Fr. 3000 ausgegeben.

Die Suppenanstalt Altdorf verabreichte an arme Schulkinder
oratis 8900 Liter Suppe. Ferner wurden ausgegeben fiir die Weih-
nachtsbescherung vom Muheim’schen Weihnachtsfonds Fr. 475 und
der lobliche Frauenverein lieferte viele Arbeiten und Kleidungs-
stiicke. Es wurden 94 Knaben und 99 Midchen mit Kleidungs-
stitcken beschenkt. Vom Muheim’schen Exkursionsfonds wurden aus- -
gegeben Fr. 80,

Im Kanton Obwalden wurden Fr. 2073 fiir Bekleidung armer
Schulkinder und Fr. 6167 fiir Mittagssuppen fiir dieselben aus-
gegeben.

Im letzten Jahrbuch wurde gemeldet, dass das Erziehungs-
departement des Kantons Aeuenbmg einen Aufruf zur Griindung
einer (esellschaft fiir Verabreichung von ,Schulsuppen® an hlnder
erlassen habe. Die (Gesellschaft hat sich nun gebildet. Zwar be-
stand die Institution der ,Schulsuppen® schon frither an einigen
Orten des Kantons, so in Chaux-de-Fonds seit 1884, in Locle
seit 1886.

Dem Jahresberichte des Erzichungsdepartements des Kantons
Genf entnehmen wir folgenden die ,Schulkiichen® betreffenden
Passus:

Les cuisines scolaires ont fonctionné pendant I'hiver 1891—92, pour le
plus grand bien d'une partie de notre population scolaire, dans les batiments

suivants:

Fecies Total des repas Moyenne Durée en jours

5 > servis par jour scolaires
Paquis . ; 3843 39 99
Gare (Bd J. -Fazw) . 10459 103 101
Madeleine . . . . 3182 35 91
Malagnou . . . . 2887 29 100
Eaux-Vives . . . . 1611 11 93

21982 __8 97 (moyenne)

A Plainpalais, des repas ont éte servis gratuitement aux éléves nécessi-
teux par les soins du comité des cuisines économiques.
Les cuisines scolaires ont continué¢ comme par le passé a étre dirigées
par des comités absolument privés.
Im Kanton Ziirich ist ebenfalls ein steigendes Interesse in der
Fiirsorge nach der bezeichneten Richtung hin zu konstatiren.
Nach dem amtlichen Schulblatt vom 1. Januar 1894 wurde im
Schuljahr 1892/93 von 356 Primarschulen an 51 und von 89 Sekun-
darschulen an 26 Schulen armen Schulkindern fiir eine bessere Er-
nihrung zur Winterszeit vorgesorgt. — An diesem Orte ist auch
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Al elwahnen dass von den 6931 Sekundarschiilern des Kantons
2071 (29,99/5) jabrliche Staatsstipendien von Fr. 20—-30 im Ge-
samtbetrage von rund Fr. 40,000 erhalten, hauptsichlich um den-
selben an ihrem Schulorte iiber die Mittagszeit eine bessere Ver-
pflegung zu ermdaglichen.

Fiir den Berichterstatter ist es eine wahre Erholung, zu kon-
statiren, wie der Gedanke der Solidaritdt aller Interessen wichst
und wie insbesondere die Privatwohltitigkeit so schone Friichte
zeitigt.

8. Einzelne Verfiigungen von allgemeiner Bedeutunyg.

Sehulpflicht und Unentgeltiichkeit des Schulbesuchs. Die Reglerung
des Kantons Solothurn bat in einer Schulangelegenheit einen Ent-
scheid gefasst, der auch in weitern Kreisen etwelches Interesse
bieten diirfte.

Von seite des Schulfondsverwalters der Gemeinde Grenchen wird an das
Erziehungsdepartement die Anfrage gestellt, ob primarschulpflichtice Kinder,
die, meistens aus der franzdsischen Schweiz stammend, sich infolge Tanxcheq
cegen ein Kind aus Grenchen. oder oft auch als Pensionire gewohnlich ein
Oder 1!/ Jahre in Grenchen aufhalten, auf die fnentcrelthchkelt des Schul-
besuches, sowie der Lehrmittel und bchulmatenahen 5Lnspruch machen, oder
ob dieselben zur Bezahlung einer Entschiidigung fiir beides angehalten werden
kinnen und wie es sich in dieser Beziehung eventuell in Bezug auf solche
Kinder verhalte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter stehen und gleich-
wohl noch die Primarschulen besuchen wollen.

Der Regierungsrat, in Beantwortung dieser Anfrage und in Erwigung:

dass laut § 1 des solothurnischen Primarschulgesetzes vom 3. Mai 1873
samtliche Kinder der Bewohner unseres Kantons, die im schulpflichtigen
Alter stehen, zum Besuche der Schule verpflichtet sind;

dass diese gesetzliche Verpflichtung sich selbstverstindlich auch auf die
im Kanton Solothurn wohnenden Kinder hezieht, deren Eltern ihren Wohnsitz
ausserhalb unseres Kantons haben;

dass die Staatsverfassung obne irgend welche Einschrinkung den Grund-
satz enthilt, dass der Besuch der offentlichen Primarschule unentgeltlich
sein und die Gemeinden die Lehrmittel und Schulmaterialien fiir die Primar-
schulen unentgeltlich zu liefern haben;

dass dagegen Kinder. die nicht mehr schulpflichtig sind und trotzdem
aus besondern Griinden die Primarschule zu besuchen wiinschen und denen
die Schulkommission den Eintritt gestattet, auf die Unentgeltlichkeit des
Schulbesuches, sowie der Lehrmittel und Schulmaterialien, welche als eine
Folge der gesetzlichen Schulpflicht betrachtet werden muss, keinen gesetz-
lichen Anspruch machen kionnen, es jedoch als sehr wiinschenswert erscheint,
dass die Gemeinden trotzdem mioglichst weitgehende Liberalitit walten
lassen, beschliesst:

Kinder. die in einer Gemeinde des Kantons dauernden Aufenthalt nehmen
und im schulpflichtigen Alter stehen, sind zum Besuche der Primarschule
verpflichtet, auch wenn ihre Eltern nicht im Kanton Solothurn wohnen
und haben deshalb auch Anspruch auf die Unentgeltlichkeit des Schul-
besuches. sowie der Lehrmittel und der Schulmaterialien;

Kinder, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter stehen und trotzdem
die Primarschule zu besuchen wiinschen, haben hieraut kein gesetzliches
Anrecht.
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Dispensation von Schiilern vom Unterricht. Im Kanton Solothurn
ist prinzipiell entschieden worden:
dass in allen Fillen, in denen in Zukunft das Gesuch gestellt wird, es
michten Kinder vom Besuche der Primarschule aus Krankheitsgriinden dis-
pensirt werden, die Gesuchsteller von einem durch das Elzlehungadepalte-
ment zu bezeichnenden Arzte iiber den Gesundheitszustand der fraglichen
Kinder und die Moglichkeit ihres Schulbesuches ein schriftliches Gutachten
vorzulegen haben, gestiitzt anf welches der Regierungsrat seinen Entscheid
fassen wird.
Anstellung von Lehrern. a. Anlidsslich eines Spezialfalles wurde
vom Erziehungsrat des Kantons St. Gallen entschieden:

dass ein Primarlehrer nicht dazu angehalten werden kinne, gegen seinen
Willen den Unterricht an einer Fortbildungsschule seiner Gemeinde zu iiber-
nehmen, sofern dies nicht schon bei der Anstellung oder bei Anlass von
Gehaltszulagen w. s. w. bedungen worden.

b. Mit Riicksicht auf den konkreten Fall der Besetzung einer
Lehrstelle hatte der Erziehungsrat des Kantons St Gallen einen
Entscheid zu fidllen, ob eine %chuldomemde beziehungsweise ein
Schulrat verpflichtet sei, bei Anmeldungen auf offene Schulstellen
nur einen fiir den Kanton St. Gallen schon patentirten Liehrer oder
Kandidaten zu wihlen oder ob es gestattet sei, einen Aspiranten,
der ein ausserkantonales Patent besitze, zu wihlen.

Der Erziehungsrat glaubte diesfalls zwischen den Begriffen Wahl und
Anstellung unterscheiden zu sollen und entschied im Hinblick auf den Wort-
laut von Art. 28 der Schulordnung, dass die Wahl vollkommen frei sei; da-
gegen werde die Anstellung erst perfekt durch die Genehmigung derselben
seitens der Oberbehirde, in deren Kompetenz es natiirlich stehe, einem fiir
den Kanton noch nicht patentirten Gewahlten eine Lehrbewilligung oder ein
Patent auszustellen oder aber auch zu verweigern.

Schuleinstellung an kirchlichen Feiertagen. Was die Einstellung
von paritidtischen Schulen an Feiertagen betrifit, wurde vom Er-
ziehungsrat des Kantons Sf. Gallen prinzipiell beschlossen, es sei
in solchen Schulen an kirchlich gebotenen Feiertagen der Unter-
richt fiir alle Schiiler einzustellen.

Religionsunterricht. Die Anfrage ciner Schulbehorde, ob der
Besuch des Religionsunterrichts wihrend der obligatorischen Schul-
stunden statthaft sei, wurde vom Erziehungsrat des Kantons Ziirich
dahin beantwortet, dass der Besuch obligatorischer Schulficher
selbstverstindlich nicht durch den Besuch fakultativen Unterrichts
beeintriachtigt werden diirfe.

9. Handarbeiten der Mdidchen.

Dem Unterricht in den weiblichen Arbeiten wird in den meisten
Kantonen wachsende Aufmerksamkeit geschenkt. Nach und nach
geht man vom Individualunterricht mehr zum Klassenunterricht
iiber, der einen systematischen und im allgemeinen fruchtbringendern
Betrieb ermoglicht. Eine vermehrte Fiirsorge wird insbesondere
der tiichticen Ausbildung der Arbeitslehrerinnen zugewendet, weil
doch schliesslich in der Tiichtigkeit des Lehrerinnenpersonals die

11
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erstec Vorbedingung fiir einen richtigen Unterrichtserfolg liegt.
Hand in Hand mit diesem Streben geht auch in einer Reihe von
Kantonen eine Inspektion des Arbeitsschulwesens. um dadurch einen
richtigen Einblick in die Arbeitsschulverhiltnisse zu erhalten.

Uber die Notwendigkeit der Inspektion lisst sich beispielsweise
der Schulinspektor des Kantons Baselland folgendermassen ver-
nehmen:

In den Arbeitsschulen macht sich das Bediirfnis einer fachkundigen
Schulaufsicht immer mehr geltend. Ohne eine solche wird in mancher Schule
ein lehrplanmissiges Arbeiten und ein richtiges Lehrverfahren nicht Platz

greifen und werden Bequemlichkeit, die liebe Gewohnheit und wohl auch
der Wille gewisser tonangebender Dorfgrissen noch lange eine Rolle spielen.

Mit Ausnahme einiger stddtischer Gemeinwesen sind die Be-
soldungen der Arbeitslehrerinnen immer noch sehr bescheiden, ja
ungeniigend. So lange dies der Fall ist, und es also nicht moglich
wird, der Arbeitslehrerin einen Lebensberuf zu schaffen, der sie voll-
stindig beschiftigt und ihr ein anstindiges Auskommen gibt, ist
es nicht zu umgehen, dass sich das Lehrerinnenpersonal da und
dort etwa aus solchen Mitgliedern rekrutirt. die selbst bescheidenen
Anfordernngen an die Lehrbefihigung nicht zn entsprechen im
stande sind.

Im Berichtsjahre ist von keinem Kanton ein auf das Arbeitsschul-
wesen beziiglicher Erlass von etwelcher Bedeutung ausgegangen.

Es fanden.die nachfolgenden Kurse fiir Arbeitslehrerinnen im
Berichtsjahre statt:

Kanton K]]l'b'l)l't 1‘)‘;}3:11;91111 llehl?::gi']i;lneﬂ
Ziivich | Ziirich 20 25
o o 2 ¥ AR ARTIEh 20 28

Delsherg 7 34
B o el sk S Wimmis 7 48
Signan 8'l5 51
Baselland . . | Liestal 3 kurze ;6
Aarau ? 7
s o \ Lenzburg ? 15
Thurgau . . .  Frauenfeld 3 (25. Juli-13. Aug.) 46
St. Gallen. .7 . Mariaberg-Rorschach 3 (Forthildungskurs) 30
Graubiinden . Tlanz 8 20

Diese Zusammenstellung ist unvollstindig; immerhin enthilt
sic diejenigen Angaben, welche aus Geschéftsberichten, Zeitungen
und durch Anfragen zusammengetragen werden konnten.

Mit Bezug auf die Arbeitslehrerinnen verdient der grundsitz-
liche Beschluss der Erziehungsbehorde des Kantons Solothurn auch
in andern Kantonen Beachtung, dass der Staat an die Kosten fiir
die Stellvertretung von kranken Arbeitslehrerinnen aus dem Kredit
fiir Aushiilfe an den Primarschulen einen Beitrag zu zahlen habe,
dessen Hohe nach der Zeitdauer der Stellvertretung im Verhiltnis
zu dem gesetzlichen Jahresheitrag des Staates an die Arbeitsschulen
der betreftenden Lehrerin berechnet wird.
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Von Interesse ist noch ein Beschluss des Erziehungsrates des
Kantons Buaselstadt, wornach von 1893 an das Material fiir den
Arbeitsunterricht in der Midchenprimarschule den Schiillerinnen
unentgeltlich soll verabreicht werden.

Was die Anzahl der Schulen, Schiiler und die Absenzenverhélt-
nisse anbetrifft, so sei hier auf die beziiglichen Zusammenstellungen
im statistischen Teil des vorliegenden Jahrbuches verwiesen. Einen
Auszug derselben lassen wir hier folgen.

Kanton Schulen Srclglrlli'e]; 1{12;:‘(2; enécll)l.s . i:nze:tgeh. Total
PN < e 369 14867 412 37697 3540 41237
L R L 1957 49904 1508 1) < el — =
Bhserh 2y s 200 7039 141 8062 3410 11472
Bri i o oty 24 3) 720 24 —= s -—
Nidwalden . . . 16 710 16 - — 1036
Gl o = 29 2183 ¢) 34 2920 1063 3983
WOt o 11 1503 28 o — —
Ereibarm o oo 331 9610 293 — — —
Solothurn. . . . 238 6330 238 12576 8358 20934
Baselstadt . . . — 3021 133 — — —
Baselland. . . . 125 3727% 124 —- — —
Schaffhausen. . . 36 2853 ¢) 697) e — —
Appenzell A.-Rh. . 31 3828 31 - = =
St.Gallen. .~ . — 13376%) 240 17648 4872 22520
Graubiinden . . . 194 D174 208 — —

ARPPRET -5 303 12723 %) » 278 — — —
Thitgdl . = 5 s = 6282 =— 14825 3795 18620

10. Arbeitsunterricht (Handfertigkeitsunterrvicht) der Knaben.

Das Gesetz iiber das hohere Unterrichtswesen des Kantons
Waadt vom 19. Februar 1892 sieht als obligatorischen Lehr-
gegenstand in den Lehrerseminarien (Art. 62)10) den Arbeits-
unterricht (travaux manuels) vor.

An der piddagogischen Abteilung des kantonalen Gymnasiums
Newenburg hat, vom 15. September 1891 bis zum 15. Juli 1892,
ein Handarbeitsunterricht stattgefunden. an welchem sich im
I. Semester 12. im II. Semester 14 Seminaristen beteiligten.

Vom 15. September 1892 an sind die Seminaristen in zwei
Abteilungen geteilt worden. Die erste. den ersten Kurs umfassend,
erhilt Unterricht in Kartonnage. die zweite an der Hobelbank.

Uber die allgemeine Einfithrung des Unterrichts lisst sich
der Geschiftsbericht des KErziehungsdepartements des Kantons
Genf folgendermassen vernehmen:

L’organisation de l'enseignement des travanx manuels se poursuit avec
activité, mais sans précipitation. Actuellement les lecons de cartonnage se

') 800 sind zugleich Primarlehrerinnen. — *) Winterkurs. — *) Inkl. zwei Sekundar-
schulen. — * Inkl. 569 Repetirschiilerinnen mit 336 entschuldigten und 257 unentschuldigten
Absenzen. — % Inkl. 565 Schiilerinnen der Halbtagsschule und 445 der Repetirschule. —
¢ Inkl. 189 Schiilerinnen der Realschule., — %) Inkl. vier Lehrerinnen der Realschule. —
%) Inkl. Sekundarschiilerinnen. — ) 117121 Arbeiten wurden geliefert.

10) Beilage I, pag. 15.
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donnent dans toutes les écoles de la ville et de Ia banlieue, ainsi que dans
une vingtaine d’écoles rurales.

Des ateliers pour le travall manuel swr bois ont été établis en 1892
dans les écoles des Paquis, de la rue Necker, du Griitli, de Puplinges, Jussy,
Meinier, Vésenaz et Soral.

Le travail sur bois avait été précédemment introduit dans les écoles de
Rive, des Eaux-Vives, Carouge, Chéne-Bougeries, Chéne-Bourg, Presinges,
Corsier, Satigny, Russin, Dardaguy et Troinex.

Im Berichtsjahr wurde in Bern mit Bundesunterstiitzung der
VIII. schweizerische Handfertigkeitskurs fiir Lehrer abgehalten;

ebenso

unterstiitzte der Bund den beziiglichen Unterricht am

Seminar Hofwyl mit einer Summe von Fr. 400. Die bis anhin
abgehaltenen schweizerischen Kurse zeigten folgende Frequenz:

Jahr
V. 1889:
VI. 1890:
VII. 1891 :

Jahr Kursort

1. 1884 : Basel .
II. 1886: Bern .
TI1. 1887 : Ziirich

IV. 1888: Freiburg

Uber den gegenwiirtigen Stand der Frage des Arbeitsunter-
richtes in der Schweiz stehen uns folgende Angaben zur Verfiigung.

Teilnehmer

40
a1
)
66

VIII. 1892:

Handarbeitsschulen 1892/93.

Total Q

re ind d Klassen L S ..chul-

Geme e '[‘Pi]ngll;nmr 88 Lehrer jahre
Enge (K. H.). 23 2 2 6
Ziirieh (K..8.) . ..-.-163 10 6 4—6
Rieshach (K. H. 8.) 189 12 5 48
Hottingen (K.) . . 51 3 g 41—6
Hirslanden (K. S.) . 50 4 2 H—8
Oberstrass (K. 8.) . 55 4 5 2—8
Unterstrass (K. 8.) 42 3 2 5—9
Aussersihl (K. H.S8) 110 8 3 6—8
Wiedikon (K.) 28 2 ;) 16

Stadt Ziirich 711 48 28
Winterthur (K. S,). 128 8 53 —
Horgen (XK. 8.) 18 2 i 4—6
Seebach (K.) . 20 1 1 47
Adlisweil (K. 17 1 1 6—8
Riiti (K.) 15 1 j § 6—8

189293 909 61 39
189192 602 43 26

St. Gallen . :
St. Fiden ; l
Neudorf . 245 14
Buchs . ; l
Rapperswyl LR Y-
Basel (K. H. S.) . 570 31 - - 4—
Neuenburg . . . 12a.100 4 3 6—
Chaux-de-Fonds . 271 14 — =S

Verriéres

(K. — Kartonnagearbeiten, H. — Hobelbank, S.

Kursort Teilnehmer
Genf . 91
Basel . T FEARE
Chaux-de-Fonds . 87
Bern . it O3

Dauer des  Wichentliche
Kurses Stunden
Wochen p.Schiil. im Kurs

28 4 112
19 2 38
91 91,—8 52,
29 214, 535,
29 3 66
22 3 66
22 3 66
91 221, 42321y
23 4 92
29 9 91, 44 55
22 2 44
22 3 66
14 3 42
22 :.I,fg %)
22 4
30 2
9
— Schnitzen.)
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Die Ausgaben cinzelner Kursorte erreichten die folgenden
Summen :

Bagel: - ol v G508 shialiaTs Fr. 8500
NeuenbilrE <.« . iy s i 1893
Chaux-de-Fonds . . . e Ry |
Nchulen im Kanton Zurlch oS » 10200

11. Schulgiirten.

Im Kanton Ziirich bestehen gegenwértig noch zwei solcher
Institute. Mit der Reorganisation des Schulwesens von Neu-Ziirich
soll auch, wenn immer moglich und tunlich, die Frage der Schul-
carten gelost werden. Die kantonsritliche Kommission, die zur
Untersuchung der Ursachen des landwirtschaftlichen Notstandes
eingesetzt wurde, hat in ihrem beziiglichen Bericht das Postulat
aufvebtellt der R(‘("lelullgbl«lt moge die Frage priifen und Antrag
~tvlle11 ob nicht am kantonalen Lehlersemmar in Kiisnacht ein
Musterschulgarten eingerichtet werden sollte. Gegenwirtig ist die
~\nveleoenhelt im Stadium der Vorberatung bei den Erziehungs-
behirden. .

Im letzten Jahrbuch haben wir auch das Bestehen von Schul-
girten im Kanton St. Gallen (Liichingen, Buchs und Lichtensteig)
cemeldet, die auch jetzt noch fortbestehen. Diese Gérten fanden
weitere Pflege durch drei Lehrer, 75 Knaben und 52 Méidchen.

Weitere Daten fehlen uns. KEs hat {iberhaupt den Anschein,
als ob die Frage nicht recht in Fluss geraten wolle, und diese
Tatsache diirfte den Anschein erwecken, dass die Bedulfmsfl age
in dieser Richtung noch nicht abgeklért sei.

Il. Forthildungsschulen, Rekrutenkurse.

Im Kanton Ziirich ist durch die Verorduung betreffend Staats-
beitrige an das Volksschulwesen vom 25. Februar 1892 mit Bezug
auf die Fortbildungsschulen bestimmt worden?), dass sie von seite
des Staates nur subventionirt werden, wenn die Schiiler iiber 15 Jahre
alt. also nicht mehr \Tolksqclllllpﬂi(,]lticr sind. Der Staatsbeitrag
betrdagt per wichentliche Jahresstunde je nach der Zahl der \chulel
und der Dauer des Kurses Fr. 30—50).

Die Erziehungsdirektion des Kantons hat sodann wahrend des
Wintersemesters 1892/93 eine ausserordentliche Inspektion der
Fortbildungsschulen angeordnet, um eine sichere und verlidssliche
Grundlage fir die ﬂesotyhche \emecreluno des Fortbildungsschul-
wesens zu gewinnen.

Das Erziehungsdepartement des Kantons Waadt macht in einem

Kreisschreiben vom 24. Oktober 1832 darauf aufmerksam, dass das
Im O’eblllb del Rekrutenpriifungen ihm Veranlassung gebe, die Auf-

1) Beilage I, pag. 36 u. 37.
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merksamkeit der Schulbehiérden auf folgende die ,,Cours complé-
mentaires“ betreffenden zwei Punkte zu lenken:
a. Une surveillance trés active est de rigmeur, en ce qui concerne la

fréquentation des écoles est plus spécialement les demandes de congé
pour cause de maladie ou pour toute autre ralsomn.

b. Les cours complémentaires, dont le nombre d’heures est fixé a 36 au
minimum, doivent étre également 'objet d'une constante sollicitude et
d'une surveillance non moins active. Les Commissions scolaires ou leurs
délégués visiteront les cours ou moins une fois par semaine (Reégle-
ment, art. 207) afin de seconder les maitres et de stimuler les éleves;
elles veilleront en outre & ce que les travaux écrits, qui doivent étre
tous présentés a l'examen, soient exécutés avee ordre et propreté.

In einem Kreisschreiben vom 4. Februar 1892 weist das De-
partement die Schulkommissionen an, den Schlusspriifungen der
Forthildungsschiiler mnoch ganz besondere Aufmerksamkeit zun
schenken.

Unterm 8. Januar 1892 ist vom Regierungsrat des Kantons
St. Gallen ein ,Regulativ iiber die Unterstiitzung der gewerblichen
Fortbildungsschulen des Kantons St. Gallen durch den Staat® er-
lassen worden?). Auf Staatsunterstiitzung haben nur solche Schulen
Anspruch, welche eigentliche gewerblich-technische Ficher pflegen.
Sie erhalten als einmalige Unterstiitzung an die erste Einrichtung
Fr. 300 und alljihrliche Beitrige an den Schulbetrieb. Sodann
wird ein kantonales Depdt von kostspieligeren Speziallehrmitteln
(Modellen ete.) behufs leihweiser Abgabe an die Schulen gehalten.
Endlich werden auch noch Beitrige an die Ausbildung spezieller
Lehrkriifte fiir den gewerblich-technischen Fachunterricht von im
Maximum Fr. 400 ausgerichtet.

Der pro 1892 ausgesetzte Kredit von Fr. 15,000 wurde in
folgender Weise auf die 165 Schulen verteilt:

Es erhielten 73 Schulen je Fr. 30—50; 70 je Fr. 60—100; 20 je
Fr. 110—200; die Handfertigkeitsschule St. Gallen bekam wie im Vorjahr
Fr. 900 und die Fortbildungsschule St. Gallen das Maximum mit Fr. 2500.
Die obligatorischen Schulen wurden durch eine Zulage von je Fr. 30 be-
giinstigt und die Lehrstunden der Arbeitslehrerinnen zu 3/, der Entschidigung
von Lehrstunden der Lehrer berechnet. Ein Rest fiel den bereits bezeichneten
gewerblichen Fortbildungsschulen zu.

In der Delegirtenversammlung des kantonalen Gewerbevereins ent-
wickelte Herr Direktor Wild seine Anschauungen iiher die Organisation der
oewerblichen Unterrichtsanstalten des Kantons St. Gallen. Er nimmt drei
Jahreskurse in Aussicht. Im ersten soll deutsche Sprache, Rechnen und
geometrisches Zeichnen im Vordergrund stehen; im zweiten Freihandzeichnen
und projektives Zeichnen, im dritten das Fachzeichnen, zu dem wenn mig-
lich noch Physik und Chemie und Vaterlandskunde hinzukommen. Dem
Unterricht sollen wichentlich wenigstens drei Tagesstunden gewidmet sein.
Fiir das berunfliche Zeichnen wiiren Wanderlehrer in Aussicht zu nehmen.

Es ist ein ertreuliches Zeichen. dass auch den Mdidchen-Fort-
bildungsschulen wachsende Aufmerksamkeit geschenkt wird. So bildete
diese Frage den Hauptgegenstand der Verhandlungen an der Herbst-

) Beilage I, pag. 72—T4.
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versammlung der Kulturgesellschaft des Kantons dairrgeu. Es wurden
nach einem emleltenden Referat des Herrn Pfarrer Zschokke von
Gontenschwyl folgende Thesen angenommen:
1. Dem Staat und den Gemeinden liegt die Pflicht ob, fiir die weitere
Ausbildung der aus der Schule entlassenen Midchen in praktischer haus-

wirtschaftlicher Beziehung zu sorgen. Zu dem Zwecke sind von ihnen obli-
gatorische Midchenfortbildungsschulen zu errichten.

2. Zweck dieser Schulen ist, die jungen Tochter anzuleiten und zu be-
fihigen, einem einfachen, geordneten Hauswesen vorzustehen und die hius-
lichen Geschifte zu besorgen.

3. Zum Besuche dieser Schule sind alle M#dchen einer Gemeinde ver-
pflichtet, es werde denn der Nachweis geleistet, dass sie die geforderten
Kenntnisse und Fertigkeiten anderwiirts in geniigender Weise erlangen.

4. Die Pflichtigkeit zum Schulbesuch dauert zwei Jahre — vom voll-
endeten 16. bis zum 18. Altersjahr.

5. Der Unterricht wird in gesonderten Jahreskursen von Anfang November
bis Ende Mirz und in mindestens vier wichentlichen Stunden erteilt. Er
ist fiir die Schiilerinnen unentgeltlich.

6. Die Lehrerinnen sind vorzugsweise dem Kreise der Arbeitslehrerinnen
oder tiichticer Hausfrauen zu entnehmen, sonst aber in bezirksweise abzu-
haltenden Lehrkursen heranzubilden.

7. Staat und Gemeinde teilen sich in die Aufsicht und Kosten der
Schule.

Die Erziehungsdirektion des Kantons Aargaw hat verfiigt, dass
der Unterricht an den Fortbildungsschulen nie nach abends 7 Uhr
erteilt werden diirfe, da die bisherigen Erfahrungen zur Geniige
erwiesen hiitten, dass der Nachtunterricht nichts tauge.

Uber den Stand des Fortbildungsschulwesens in der Schweiz
im Jahre 1892 gibt die nachstehende Zusammenstellung Auskunft:

a. Obligatorische Fortbildungsschulen

Kantone Schulen Schiiler Lehrer
Tazernl) .- 50 7% 74 1717 100
Obwalden ., . . . . 18 593 18
Freiburg: .. ». v s 257 3133 256
Solothurn?) . . . . 177 2278 %) 230
Baselstadt . . . . 2 52 6) 3
Baselland . . . . . 68 1119 106
Schaffhausen. . . . 29 194 29
Appenzell A.-Rh. . . 17 897 51
SEGallen .. s 0000 8 217 8
Anrgan -, wi o 151 2852 7) 209
Fhurgse®) ... -5 &7 139 2551 8) 247
Nedenbarg . -0, 63 968 63
Yy Luzern: 1930 entschuldigte und 2236 unentschuldigte Absenzen, Total 1166,
%y Solothurn: 2935 o , 1238 = 7 e » 4173,
Y) Aargau: 3085 2 - 9909 = 4 - 6994,
%) Thurgau: 2498 .. o 2463 N . . 4961,
%)} Lehrstunden 15255 Total, am Sonntag 1364, vor 7 Uhr abends 15087, — % Riehen

und Bettingen. — *) Lehrstunden 10241, — ®) Lehrstunden 11164,
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b. Freiwillige Fortbildungsschulen.

Kantone Schulen Sechiiler Schiilerinn. Total Lehrer Lehrerinn. Total
Ziirich 114 3158 504 3662 265 18 283
Bern . N 1384 — 1384 113 . — 113
Luzern 1 2, 81 81 - = 4
Uri 1 39 — 39 2 — 2
Schwyz . 2 116 — 116 b 6
Obwalden . 1 59 — 59 1 = 1
Nidwalden . 3 156 o 156 3 — 3
Glarus 34 815 123 938 82 17 99
Zug 3 52 — 52 3 — 3
Freibure 6 125 = 125 11 S 11
Solothurn 5) 355 o 355 14 s 14
Baselstadt . 2 121 - 1911 ) = 5
Baselland 3 129 — 122 9 = 9
Schaffhausen . . 19 S13 —_ 313 19 = 19
Appenzell A-Rh.. 10 — 213 213 — 10 10
St. Gallen 157 2433 678 3111 302 31 333
Graubiinden 41 360 27 387 4 — 41
Aargan 11 719 — 719 43 — 43
Thurgau . 40 800 331 1131 61 1 78
Tessin 15 617 99 716 25 2 o7
Waadt 3 417 — 417 13 - }53’
Neuenburg . 8 574 146 720 55} — Bh]
Genf . S 4 614 153 767 1) 29 — 29

1891/92: 510 13349 2355 15704 1106 95 1201
189091: 464 14067 3283 17850 1094 95 1189
Differenz: -+46 —718 —928 —1646 +12 —  +12

Luzern: Middchenfortbildungsschule in Luzern.
Baselstadt: Basel und Kleinhiiningen vom 1. Nov. bis 28. Febr.
kann einen, zwei oder drei Kurse besuchen,
Aargaun: 6025 Stunden Total.
Thurgau: Inkl. 13 Téchterschulen und drei Kurse fiir Handfertigkeitsunterricht, Unter-
Absenzen entschuldigt 2038, unentschuldigt 503,

richtsstunden 6660,

Jeder Teilneluner

c. Wiederholungskurse bezw. Rekrutenkurse.

Kantone

Bern 1.

Luzern o.

Uri o. :
Schwyz o. .
Obwalden o.
Nidwalden o. .
Glarns

Zahl der Kurse

411

Ubertrag

54
24
31

8

10

Dauer

Wochen
ca. 402)
30—403)

40

104)

60 Standen 5)

48°)

16—207)

Schiiler

40203)
IE)!
244
318
124

93
119

5709

Lehrer

) Die Verminderung der Schiilerzahl riihrt davon her, dass die Teilnehmer der Fach-
schulen nicht wie in frithern Jahren mitgerechnet werden.

2) Ein Kurs umfasst im Durchschnitt 40 Stunden, verteilt auf 20 Tage in

10 Wochen; im ganzen wurden 14,064 Stunden erteilt.

3) Am Anfang der Kurse 5102 Schiiler.

4) 2 Jahre.

5) Gesetzlich 120 Stunden jahrlich.
6) Jihrlich; der Kurs wird meistens auf den Winter verlegt.
7y Wichentlich zweimal 11/ Stunden.
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Dauer

Kan tu ne Zahl der RKurse Wachii Schiiler Lehrer
Ubertrag 5709
g 0icnd i 14 75 Stunden 205 14
Freibwrg o.. . . 154 20 947 154
Solothurn . . . 3 80 Stunden 1) 639 —
Baselstadt 7. . . - 2) ?
Baselland . . . — 10 438 —
Schaffhausen . . 19 40 3) 108 19
Appenzell A.-Rh. . 40 265 ~ =
Appenzell I.-Rh. . — — 194 —
StGallen- 5505, = —- 375 -
Graubiinden . . == — Dd —
AAVORN -0 o s g — 861 =
Thurgau. . . . — == 582 .
Tengin - = « = 47 40 4H8 W
Waadt: 500000 — — 1693 —
‘Wallis i — 48 769 o
Neuenburg . . . 15 80 427 15
Bent v it — — 1242 —
Total 1891/92: — — 15167 —
1890/91: —- - 9942 -
Differenz: - — —+5225 e

lil. Sekundarschulen.
1. Organisation.

Das Gesetz iiber das Sekundarschulwesen des Kantons Waadt
vom 19. Februar 1892 4) behandelt die ganze iiber die Primar-
schule hinausgehende Schulorganisation. Eine Sekundarschule muss
mindestens zwei Lehrer besitzen. Das regelmissige Eintrittsalter
fiir die Schiiler (Knaben und Méidchen) ist das zuriickgelegte
12. Altersjahr. Das Schulgeld betrigt Fr. 40 im Maximum. Die
Ficher sind diejenigen der kantonalen Industrieschule, doch steht
es den Schulkommissionen mit Genehmigung des Erzwhun%departe-
ments frei, anch andere Unterrichtsgegenstinde in den Lehrplan
einzufiigen und dafiir andere wegzulassen.

Im Kanton Ziirich ist endlich, nach jahrelangen einlédsslichen
Beratungen, zusammen mit dem Lehrplan fiir die Primarschulen
unterm 27. April 1892 auch der revidirte Lehrplan fiir die Sekun-
darschulen erlassen worden ). Trotzdem die Revision im Sinne
der Abriistung und der Entlastung der Schiiler vorgenommen wurde,
betrigt die wichentliche Stundenzahl immerhin noch 33—40 Stunden.
es diirfen aber keinem Schiiler mehr als 36 Unterrichtsstunden
(Leibesiibungen inbegriffen) zugemutet werden. Ein Lehrer kann
nicht zu mehr als 33 wochentlichen Unterrichtsstunden (Leibes-

1) Jidhrlich 80 Stunden, 3 Winterkurse.
2) 2 Jahre, in der Stadt 17 >< 2, in den Landgemeinden 17 >< 3 Stunden.

3) Die Foxtbﬂdun%schu]e ist den angehenden Rekruten wihrend des
ihrer Stellungspflicht vor anrrehenden Winters zu fakultativem Besuche gedffnet.

4) Vergl. Beilage I, pag. 10 ff.
) Vergl. Beilage 1. pag. 29 ff.
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iibungen nicht gerechnet) angehalten werden. Als Fremdsprache
ist wie bis anhin das anzosuche mit 5—7 Stunden per Woche
als obligatorisches Unterrichtsfach eingefiihrt; der Unterricht in
andern, alten oder neuen Sprachen, kann mit Bewilligung des Er-
nehungm'a.tes dem zugleich der Lektionsplan mlzulegen ist, mit
der Sekundarschule in Verbindung gesetzt werden; jedoch ist der
Besuch dieses Unterrichts fakultativ.

Im Kanton Aargau ist ein revidirtes Reglement iiber die Er-
werbung der Wahlfihigkeit fiir Lehrstellen an aargauischen Be-
zirksschulen vom 8. Januar 1892 erlassen worden, das die Be-
dingungen der Zulassung gegeniiber frither etwelchermassen schwie-
rigcer gestaltet.

Die Inspektion der Knabensekundarschule Baselstadt wurde er-
miichtigt, besondere Klassen ohne franzosischen Unterricht und mit
entsprechend vermehrten andern Unterrichtsfiichern fiir solche
Schiiler einzurichten, welche beim Eintritt in die erste Sekundar-
klasse das 12. Altersjahr schon iiberschritten haben und welche
wegen schwacher Begabung auch nach zweijihricem Besuch der
ersten Sekundarschulklasse nicht befordert werden konnen.

Durch die erziehungsritliche Inspektion der Sekundarschulen
des Kantons St. Gallen in den Jahren 1889—91 hatte es sich
herausgestellt, dass die Mehrzahl derselben, trotz den An-
strengungen der Lehrer, infolge ungeniigender Organisation nicht
dasjenige leistet, was die Gegenwart von denselben fordert oder
zu fordern berechtlgt ist. Da der Hauptiibelstand in der unge-
niigenden Zahl der Lehrkrifte., und da und dort auch in der Uber-
fulluncr der Klassen bestand, so stellte der Erziehungsrat folgende
\omlahen aunf:

1. Die Zahl der Lehrkrifte an einer Sekundarschule soll gleich sein der
Anzahl der Klassen. Ausgenommen sind zweikursice Schulen mit
einem Lehrer, deren Schiilerzahl unter 20, und dreikursige mit zwei
Lehrern, deren Schiilerzahl unter 40 betra‘wt

2. Unter einer vollen Lehrkraft werden 31—33 wichentliche Unterrichts-
stunden verstanden.

3. Eine Klasse, die mehr als 30 Schiiler zihlt, ist zu parallelisiren und
ist fiir die neu entstandene Klasse eine neue Lehrkraft anzustellen.

Die vom Grossen Rate in der Novembersitzung 1891 bewilligte
KErhohung des Staatsbeitrages an die Sekundarschulen um den Be-
trag von Fr. 20.000 wurde mit dem doppelten Zwecke motivirt.
einmal denjenigen Anstalten. welche obigen Normalien durch An-
stellung neuer Lehrkrifte nachkommen, ecine iiber die in Art. 15
des Regulativs vom 2. Dezember 1890 vorgesehenen Beitrdge hinaus-
gehende Unterstiitzung anbieten zu konnen und dann auch bereits
bestechende oder noch zu errichtende Lateinkurse zu unterstiitzen.
Was letztere betrifft, so hat der FErziehungsrat beschlossen,
cinen Beitrag von Fr. 200 bis Fr. 300 per Jahr an jeden Lateinkurs
zu leisten, der hinsichtlich des zu behandelnden Lehrstoffes und des
Bildungsganges des Fachlehrers folgenden Bedingungen entspricht:



Das Unterrichtswesen in den Kantonen. 171

1. dass die Schule den betreffenden Zoglingen wenigstens die-
jenigen Kenntnisse im Lateinischen vermittelt, welche an der
ersten Gymnasialklasse der Kantonsschule erworben werden
konnen. und

2. dass dieses Fach von einem Lehrer iibernommen werde, der sich
wenigstens iiber vollstindige Gymnasialbildung ausweisen kann.
Diese Lateinkurse werden zur Folge haben, dass Sohne auf

dem Lande, die sich dem Gymnasialstudium widmen wollen, dem
Elternhause linger erhalten bleiben, indem sie den Beginn des
Lateinunterrichts mit dem Besuch der nédchstgelegenen Sekundar-
schule verbinden konnen1).

2. Schiiler und Lehrerpersonal.

Im Schuljahr 1891/92 besuchten 29,888 Schiiler die Sekundar-
schulen. Darunter waren 17,042 Knaben und 12,846 Midchen
(1890/91 : Total 28,536, wovon 16,346 Knaben und 12,190 Médchen).
Aus den Jahresberichten der Erziehungsdirektionen konnte mit
Bezug auf die Frequenz aufeinanderfolgender Klassen folgendes fest-
gestellt werden.

Kantone. g%y %5 N Rno M. Kne 8 n 5 Total
Ziirich . . 1839 1205 1582 965 463 269 — -— -— — 3884 2439 6323
Luzern . . 483 262 247 94 — bH2 — — — 730 408 1138
Schwyz. ... 139 . .76- .46 - 3b 9 — — 194 111 305
Baselstadt. 538 611 505 549 394 516 242 328 7 1706 2081 3787
Baselland . 175 52 120 40 56 15 — 361 107 458

[l 2 e
<k

Aargau (Bezirksseh.) 800 699 231 246 — 1577 699 2276
Thurgan . 313 147 261 154 153 36 — — 727 337 1064
Tessin . . 271 1356 147 97 54 80 — — — — 472 312 784

Die nachfolgenden Kantone geben auch Auskunft iiber die
Absenzenverhiltnisse an den Sekundarschulen:

Durchschnitt

Kantone Sehillor 0 Snentach, Absengon oy T, SCHEIET
Zirich - .. . 6323 72309 1831 74140 11,5 0.2 11,5
Luzern . . . 1138 9416 922 10338 8.3 .5 9,
{ 15 v AR R 72 631 12 643 8.5 U-,l 5,:r
Schwyz . . . 305 1965 90 2055 6,4 0.5 0,7
(Flams- . ot oo 414 2564 268 2832 6.0 0.6 6.q
TG oo i 190 1341 23 1364 7.0 0,4 Ui
Freiburg . . 310 — — 4103 — — 13,5
Solothurn . . 624 0446 613 6059 8.7 0.9 96
Baselstadt . . 3787 62114 2515 64629 16.5 0,6 17,
Schaffhausen . 800 10144 34 10178 12,7 — 12 -
St. Gallen . . 2194 23350 565 23915 10.9 0.0 10,5
Aargau (Bezirkssch.) . 2276 — — 22b882). . — .. 9.9
Thurgan . . 1064 9250 1085 10332 S,z U9 9.
Tessin . . . 784 H812 978 67903) T, 1.0 8.6

Das Lehrerpersonal bestand aus 1176 Lehrern und 200 Lehrerinnen
(1890/91: 1178 bezw. 192).

1) Nach dem amtlichen Schulblatt des Kantons St. Gallen.
% Im Sommer 10,466 Absenzen, im Winter 12,122 Absenzen.

%y Knaben entsch. 2648, unentsch. 760. Total 3408 Absenzen,
Midchen . 3164, = 218. . 5382 x>
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IV. Lehrerbildungsanstalten.

Wie im letzten Jahrbuch kann mit Bezug auf die organi-
satorischen Einzelheiten auf die einleitende Arbeit im Jahrbuch
pro 1890 verwiesen werden.

Im Berichtsjahr ist unterm 5. Februar 1892 ein , Reglement
fiir die Priifung der Lehrer und Lehrerinnen der Primarschule des
Kantons Solothurn“ 1) erlassen worden. Es lehnt sich in seinen
Anforderungen an das Pensum der piadagogischen Abteilung der
Kantonsschule in Solothurn an, in welcher die zukiinftigen Primar-
lehrer des Kantons vorgebildet werden. Die Priifung zerfdllt in
eine theoretische und eine praktische. Die letztere findet nach
der ersten Hilfte des letzten Bildungsjahres in der Musterschule
Zuchwil statt.

Der Erziehungsrat des Kantons Graubiinden hat sodann die
» Verordnung iber Bildung und Patentirung von Volksschullehrern?)“
einer Revision unterzogen. Das Eintrittsalter betragt 14 Jahre.
L,Der ganze Schulkursus oder die Lehrzeit fiir Schullehrerziglinge
ist auf vier Jahre angelegt. Die ersten drei Jahre sind vor-
herrschend fiir die allgemeine, das letzte Jahr fiir die berufliche
Bildung der Zoglinge bestimmt.* Der Verordnung entnehmen wir
n. a. noch folgende Bestimmungen:

Der Kanton gewihrt den Lehrerziglingen folgende Unterstiitzungen:

a.jedem Seminaristen ein Stipendium von Fr. 170 jihrlich und wenn er
ausserhalb des Konviktes wohnt, eine Wohnungsentschiadigung von
Fr. 30;

b. acht Schiiler (Gratuiten) erhalten Freipldtze, d. h. ausser dem Stipen-
((hugg)nnd der Wohnungsentschidigung noch einen Beitrag von Fr. 130.
§

Jeder als schuldienstpflichtig entlassene Schullehrerzigling ist verpflichtet,
in einer Gemeinde des Kantons von dem ersten Jahre nach dem Austritt an
in ununterbrochener Reihenfolge den Schuldienst so lange zu versehen, bis
er die vom Kanton bezogenen Stipendien und Unterstiitzungen fiir Gratuiten-
stelle nach den _Beatlmmunfren der folgenden Paragraphen abverdient hat.
Auch darf die Ubernahme einer blossen Privatschule nicht in Abrechnung
der zu erfillenden Leistungen gebracht werden. (§ 14.)

Jedem zur Leistung des Gemeindeschuldienstes verpflichteten Schullehrer
wird nach jedem ordnungsmissig gehaltenen und bescheinigten Schuljahre
der Betrag von Fr. 100 gleich einer bar abhgetragenen Ratazahlung gut-
geschrieben. Sobald die Abzahlungen den Gesamthetrag der genossenen
Unterstiitzungen erreichen (wobei ein Rest iiber Fr. 50 wie Fr. 100 in Rech-
nang gebracht ein solcher unter Fr. 50 nicht in Berechnung gezogen wird),
wird dem betreffenden Lehrer der hinterlegte ‘Biirgschein, unter hescheinigter
I’rled)lo'uncr von aller fernern Verpflichtung gegen den Kanton, zuriickgestellt
(§ 15).

_ Das neue Gesetz iiber das Sekundarschulwesen im Kanton
Waadt vom 19. Februar 1892 hat im Abschnitt iiber die Seminarien
auch den Handfertickeitsunterricht als Unterrichtsfach eingefiihrt ;

1) Beilage I, pag. 78—80.
2) Beilage 1. pag. 83 ff.
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am Lehrerseminar ist das Deutsche obligatorisches, am Lehrerinnen-
seminar fakultatives Unterrichtsfach.

Im Kanton Aargauw hat sich die reformirte Synode mit 54
gegen 57 Stimmen fiir den obligatorischen und mit 63 cegen 21
btnnmen fiir den konfessmnollen Religionsunterricht am Seminar
ausgesprochen. Mit 48 gegen 44 Stimmen entschied sie fiir kon-
fessionslosen Religionsunterricht an der Kantonsschule.

Im fernern hat der Erzichungsrat seine friihere Schlussnahme,
wornach die Seminarziglinge der einen Konfession verhalten werden
konnten, beim musikalischen Teil des Gottesdienses der andern
mitzuwirken, aufechoben. und den Seminaristen die Mitwirkung
freigestellt.

Aus diesem Kanton ist sodann noch zu melden, dass das
Tochterinstitut und Lehrerinnenseminar in Aarau inskiinftiz cinen
vierten Jahreskurs erhalten wird. Infolgedessen muss auch die
Zahl der Lehrkrifte vermehrt werden.

Unterm 5. Mai hat der Grossc Rat des Kantons Baselstadt
den Regierungsrat zur Errichtung von 11/, bis 2jahrigen Fach-
kursen zur Ausbildung von Primarlehrern erméchtigt und den hiezu
erforderlichen Kredit bis auf Fr. 6000 bewilligct. Die Vorbildung
vermittelt das Gymnasium oder dic Realschule.

Mit den 11/,—2 Jabren Universititsbildung fiir die Primar-
lehrer hat Basel, der Schulkanton par excellence. den Schritt
getan, der einer Reihe von andern Kantonen als das noch zu
erreichende Ziel vorschwebt, dessen Erreichung aber im gegen-
wirticen Moment und wohl auf absehbare Zeit hinaus aus innern
und hauptsa(hhch dussern Griinden nicht moglich ist.

Im Kanton Bern hat die Erziehungsdirektion dem Regierungs-
rat eine Reform der Lehrerbildung auf folgender Grundlage vor-
geschlagen

1. Erweiterung der Bildungszeit von 3's auf 4 Jahre. 2. Ab-

schluss der allgemeinen Bildung nach drei Jahren (Unterseminar); berufliche

Bildung im vierten Jahr (Oberseminar). 4. Verlegung des Oberseminars nach
Bern, mit Schaffung einer Musterschule. 5. Unterstiitzung der Gymnasial-
schiiler, die sich dem Lehrerberuf widmen wollen, durch Stipendien.

Diese Grundsitze sind aber vom Regierungsrate abgelchnt
worden.

Die Zahl der Lehrerbildungsanstalten ist dieselbe geblieben
wie im Vorjahre. Die Frequenz war folgende:

T Schiile- Lehre- Neupatentirte

Schiiler r;l';l‘e; Total l.ehrer l'i(;l]llrtfl'l Total Lellrcll‘ Nikcriani otal
1891 92: 1369 861 2230 301 61 362 314 259 573
1890 91 : 1294 735 2029 288 70 358 297 263 560
Differenz: -+75 +126 +201 +13 —9 14 17 —4 413

Die Angaben betreffend die Lehrer sind insofern unvollstandig.
als deren Zahl nicht genau festgestellt werden kann, denn die
Seminarlehrer sind oft infolge der organischen Verbindung der
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Lehrerseminarien mit den Kantonallehranstalten an verschiedenen
Abteilungen derselben betitigt.

V. Hohere Midchenschulen.

Man macht sich iberall mit dem Gedanken vertraut, den
Midchen mehr Gelegenheit zur Fortbildung zu bieten als bis anhin.
Das neue Gesetz iiber das Sekundarschulwesen des Kantons Waadt
vom 19. Februar 1892 behandelt auch die hohern Maddchenschulen.
Fiir den Eintritt wird mindestens das 10. Altersjahr gefordert.

In Ziirich und Bern ist man daran, die hiohern Tochterschulen
zu reorganisiren und zwar inshesondere im Sinne des Ausbaus der
Handelsabteilungen.

In Bern soll neben dem dreikursigen Lehrerinnenseminar die
als Oberabteilung der stiadtischen Midchensekundarschule bestehende
einkursice Handelsklasse zu einer zweikursigen Tochterhandels-
schule erweitert werden.

In Verbindung mit dem I. Kurse dieser Handelsschule wird
eine erste Fortbildungsklasse errichtet, welche in den sprachlichen
Fichern den Lehrplan und die Unterrichtsstunden mit dem I. Handels-
kurs gemein hat, anstatt der iibrigen Fécher jedoch Geschichte,
Naturkunde. Zeichnen in ihren Lehrplan einstellt. Zahl der obli-
catorischen Lehrstunden per Woche 16.

An diesen ersten Kurs der Fortbildungsschule schliesst sich
cin zweiter Kurs mit eigenem Lehrplan zum Zwecke der allge-
meinen Weiterbildung in Literatur, Kulturgeschichte, Naturwissen-
schaft (Gesundheits- und Erndhrungslehre), kunstgewerblichem
Zeichnen und Kunstgeschichte.

Zahl der obligatorischen Lehrstunden per Woche 12.

An der hohern Tiochterschule Lausanne ist ein Lateinkurs mit
20 Teilnehmerinnen begonnen worden.

Uber die hiohern Tochterschulen in den griossern Schweizer-
stiddten werden folgende Angaben gemacht:

Jahres-

Schulort Klassen Schiilerinn. ILehrer Lehrerinn, Total

kurse
Ziirich ) 2 2 22 8 1 9
Winterthur . 2 2 26 3 4 T
’ Seknndarschule ) 17 572 l
Bern | Handelsschule nnd ) { 9 149 ( 17 22 39
‘ Fortbildungsklassen | o l
l Untere Abteilung 4 16 603 l
Basel 1 Obere Abteilung 2 6 170 ¢ 16 16 32
l Forthil dllllﬂ'\“.lS\Gll 2 2 63 ‘
Anran i Tuchttpushlut i | 3 3 63 < S 8
\ Lehrerinnenseminar |
Loasanme. . - fil o a8 bl e s - — — = ]
Neuenburg . caser = e T = =
Genf!) T 18 807 — — —

') Ecole secondaire et supérieure des jeunes filles.
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VI. Kantonsschulen.
(Gymnasien, Industrieschulen, Handelsschulen.)

1. Organisation.

Als bedeufendste gesetzgeberische Tat auf diesem Gebiet ist
das Gesetz iiber das Sekundarschulwesen des Kantons Waadi vom
19. Februar 18921) zu bezeichnen, das auch das ganze Mittel-
schulwesen einbezieht und die bemwhche umfanomlche Gesetz-
gebung in lichtvoller Weise kodifizirt. Das Gesetz behandelt
sukzessive: a. Ecoles secondaires, b. Ecoles supérieures de jeunes
filles, ¢. Colleges communaux, d. Ecole cantonale d’agriculture,
¢. KEcoles industrielle et commerciale cantonales, mit folgenden
Unterabteilungen: Ecole industrielle, école professionnelle, école de
commerce, gymnase mathématique, f. Collége cantonal, ¢. Gymnase
classique, 2. Ecoles normales.

Es zeichnet sich das Gesetz, das in Beilage I in extenso
abgedruckt ist, ebensowohl durch seine einheitliche Durcharbeitung,
als durch eine Reihe neuner Gesichtspunkte aus.

Die Sekundarschulen der Gemeinden, die Tochterschulen und
das kantonale Gymnasium erleiden keine Verdnderung. Dagegen
wird die bisherige kantonale Industrieschule in vier Abteilungen
getrennt: in eine eigentliche Industrieschule fiir Schiiler von 12 bis
15 Jahren, eine Gewerbeschule, an die vorige Industrieschule an-
schliessend, eine Handelsschule und ein mathematisches Gymna-
sium. Diese drei Abteilungen sollen unter der gleichen Direktion
stehen und drei Jahreskurse (15. bis 18. Altersjahr) umfassen
Der Zweck dieser Trennung besteht darin, in Zukunft die Richtung
des Studiums frither zu spezialisiren, als das bisher der Fall
gewesen. Das neue Gesetz errichtet ferner eine landwirtschaft-
liche Schule: ebenso sollen die Zoglinge des Lehrerseminars zum
Besuche der Universititsvorlesungen zugelassen werden.

Von den Sekundarlehrern wird, je nach den Fichern, ein
Diplom der philologisch-naturwissenschaftlich-mathematischen Fa-
kultiit der Universitit Lausanne verlangt. Man hofft, durch diese
Forderung mehr Ubereinstimmung in das LChI‘p(‘I\Ollal der Sekun-
darschulstufe hineinzubringen und zugleich die Zahl der Studirenden
an der jungen Universitit zu erhohen.

Von den wichtigern Erlassen auf dem Gebiete des Mittelschul-
wesens erwidhnen wir noch die folgenden:

1. Stipendienordnung fiir den Kanton Baselstadt vom 3. De-
zember 1892, wodurch der jahrliche Betrag eines Stipendiums in
den obern Schulen auf Fr. 80 fiir die I, Fr. 120 fiir die 1L,

160 fiir die III. und Fr. 200 fir die IV. Klasse festgesetzt
wird. Diese Betrige kionnen bei besonderer Diirftigkeit eines
Pvtentvn um Fr. 40 erhoht werden.

l) Beilage I, pag. 10 ff.
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2. Regulaliv fiir die schwyzerischen Maturititspriifungen vom
18. Mai 1892. das sémtlichen Anforderungen der eidgendssischen
Maturititspriifungen entspricht 1).

3. Verordnung betreffend die Maturititspriifung an der kantonalen
Lehranstalt des Kantons Obwalden vom 21. April 1892, sowie eine
Verordnung Dbetreffend Awufnalhmebedingungen an der genannten
Anstalt 2).

4. Reglement fiir die Maturititspriifungen im  Kanton Grau-
biinden 3), wornach die Priifung in zwei Hilften zerfillt. Am
Schluss des 6. Kurses wird gepriift in Mathematik, Physik. Geo-
graphie, Naturgeschichte, (Geschichte des Mittelalters und der
neuen Zeit; am Schlusse des 7. Kurses findet eine Priifung statt
in folgenden Fiachern: Deuntsche, lateinische, griechische und eine
neue KFremdsprache (Franzosisch. Englisch, Italienisch), Geschichte
des Altertums und Chemie.

D. Durch die Volksabstimmung vom 3. April 1892 ist das
schon im letzten Jahrbuch erwdhnte Gesetz betreffend die Erwei-
terung der zweiklassigen Merkantilabteilung an der solothurnischen
Kantonsschule zu einer dreiklassigen perfekt geworden.

Wir fiigen noch einige Mitteilungen bei., die auch fiir weitere
Kreise von Interesse sind :

Der Regierungsrat des Kantons Aargeu hat, gestiitzt auf die
Erfahrungen des crsten Betriebsjahres, sowie die gegenwirtigen
Lebenbmlttelplelae die Pensionsgelder im Kantonsschiilerhaus fiir
das Schuljahr 1891/92 festgesetzt wie folgt:

1. Schiiler, welche aargauische Stipendien bezichen, zahlen per Jahr
Fr. 450. 2. Andere Schiiler, deren Eltern aargauische Biirger sind, oder
im Kanton wohnen, zahlen Fr. 500. 3. Schiiler von kantonsfremden Eltem_
die nicht im Kanton w ohnen, zahlen Fr. 600.

Vom Erziehungsrat sind beziiglich der Aufnahme von Zig-
lingen in das Schiilerhans folgende Grundsiitze festgestellt worden :
1. Anmeldungen von Schiilern, deren Eltern Kantonsbiirger oder im
Kanton wohnende Schweizerbiirger sind, gehen allen andern vor. 2. Von
diesen ist Schiilern, welche Stipendien erhalten haben, in erster Linie der
Vorzug zu geben. 3. Unter den iibrigen Angemeldeten wird die Auswahl
nach der Quahﬁkatmn getroffen, falls durch das Aufnahmsexamen deutliche
und zweifellose Verschiedenheit zu konstatiren ist.
An der Kantonsschule Pruntrut ist im Jahre 1892 der Kon-
vikt aufgehoben worden.
An der Kantonsschule Si. Gallen sodann ist das Englische
als obligatorisches Fach erklirt worden.
Mit Bezug auf das Verhdltnis der Mittelschulen zum eidge-
nissischen Polﬁeclzmke m ist fiir das Berichtsjahr zu melden, dass

1) Beilage I, pag. 97—101.
2) Beilage 1. pag. 100—104.
%) Beilage I, pag. 105—108.
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der im Vorjahre vorbereitete Vertragsabschluss mit dem Gymnasium
der Stadt Burgdorf fiir dessen Realabteilung perfekt wurde, sodass
nun die eidgenissische polytechnische Schule mit allen drei Mittel-
schulen des Kantons Bern in festem Vertragsverhiltnis steht.
Die mit der Erziehungsdirektion von St. Gallen wieder auf-
genommenen Verhandlungen “fiihrten zunichst sow eit. dass St. Gallen
aui das Verlangen des eidgendssischen Polytechnikums nach Auf-
setzung einer H. technischen Halbmhrcsklaqse an der Kantonsschule
eintrat und dagegen die von der technischen Abteilung der Kantons-
schule St. Gallen anldsslich ihrer im Friithjahr abgehaltenen Ma-
turitdtsprifungen ausg estellten Zeugnisse fiir pr ufungbﬁ eien Kintritt
ins Poly technikum auf das Schuljahr 1892/93 anerkannt wurden.

2. Lehrer und Schiiler.

Es waren im Jahre 1891/92: 9801) (1890/91: 951) Lehr-
krifte an den Mittelschulen tatig, wovon 709 (1890/91: 690) an
denjenigen mit Anschluss und 211 (1890/91: 261) an denjenigen
ohne Anschluss an das akademische Studinm. 430 Abiturienten
bestanden die Maturitdtspriifungen an die Hochschulen und Poly-
techniken.

VIl. Landwirtschaftliche Berufsschulen.

Was an statistisch Wissenswertem und iiber die Organisation
der landwirtschaftlichen Berufsschulen zu melden war, ist bei Be-
sprechung der Forderung derselben durch den Bund beigebracht
worden. Detaillirte statistische Angaben iiber Frequenzverhéltnisse,
sowie die Betriebskosten der in Frage kommenden Anstalten finden
sich sodann am Schlusse des statistischen Teils.

VIll. Handelsschulen.

Was oben von den landwirtschaftlichen Bildungsanstalten
bemerkt worden ist, gilt in demselben Umfange auch von den
Anstalten fiir das kommerzielle Bildungswesen (Handelsschulen
und kaufménnische Vereine). An diesem Orte ist noch ganz be-
sonders darauf aufmerksam zu machen, dass dasselbe seit der
Subventionirung durch den Bund einen ungeahnten Aufschwung
genommen hat und dass insbesondere auch die kaufminnischen
Vereine hiedurch in ihren Unterrichtsbestrebungen eine ganz er-
hebliche Forderung erfahren haben.

Die Ausgaben des Bundes in den letzten drei Jahren betrugen :

1891/92 18“.4,% 1893 /04

Fr. Fr.
Handelsschulen . . ot 20166 36000 46800
Kaunfmiinnische V eleme 2 e 18700 33400 38040
0 heg = = = e
(Zentralkomite inbegriffen) Total 388()13 1()00 84840
Badpel v 5 e 60000 80000 90000

1) Inkl. acht Lehrer und eine Lehrerin an der Tochterschule Ziirich; inkl.
drei Lehrer und vier Lehrerinnen an der Tichterschule Winterthur.

12
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IX. Gewerbliche Berufsschulen.
1. Technikum in Winterthur.
Die Frequenz war folgende:

Abteilungen E,So e?lllii{lll‘eir = illloesi}gt?lll'ltlfz?l . “é f}]l:ltl‘];]i 3 mi-%f?s‘;ﬁtl;lé?gll; b
Bautechniker . . . . 48 2 99 6
Maschinentechniker . . 225 S 197 6
Elektrotechniker . . . 18 — 23 —
Chemiker .1 < 7w b 36 — 27 1
Kunstgewerbe . . . 19 20 25 26
Geometer . . . . . 26 — 26
Handel - i S ininsey 48 140 a2 129
Instruktionskurs . . . 12 — — —

Total =532 170 449 1()8

Die Schulen umfassen 5—6 Semester.
Mit Bezug auf die Heimatangehorigkeit verteilen sich die
Schiiler folgendermassen:

Kantons- Bl Andere i qame il g

Total biirger /o Bokyioimer Jo Auslinder o

Sommer 1891: 432 154 35,6 203 47, 75 17,4
Winter 1891:92: 449 149 33.2 222 49,5 78 17,5

Auf Grund der Priifungsergebnisse im Sommersemester konntc
6 Bautechnikern, 19 Maschinentechnikern, 13 Elektrotechnikern,
6 Chemikern, 2 Geometern und 1 Schiiler der kunstgewerblichen
Abteilung das Fihigkeitszeugnis ausgestellt werden, ebenso elf
Teilnehmern am Instruktionskurs fiir Zeichenlehrer.

2. Westschweizerisches Technikum in Biel.

Das westschweizerische Technikum in Biel zdhite in seinem
zweiten Schuljahr 1891/92 im ganzen 219 Schiiler (1890/91: 108):
davon waren 34 Schiiler der Uhrenmacherschule, 14 Elektrotech-
niker, 42 Kleinmechaniker, 6 Kunstgewerbeschiiler, 21 Bauschiiler,
44 in der Eisenbahnschule und 58 Hospitanten. Neben 14 Haupt-
lehrern wirkten an der Anstalt 15 Hiilfslehrer. Der allgemeinen
Aufsichtskommission von neun Mitgliedern stehen besondere Fach-
kommissionen fiir die Uhrenmacherschule (neun Mitglieder), die
Schule fiir Elektrotechnik und Kleinmechanik (sieben \Iltohedel)
die kunstgewerblich-bautechnische Schule (fiinf Mitglieder), die
Emenbahnwhule (fiinf Mitglieder) und die allgemeinen Fécher,
Sprache, Mathematik ete. (drei Mitglieder) zur Seite. Die Uhren-
macherschule mit einem Kurs von drei Jahren und einem solchen
von neun Semestern und die Abteilung fiir Kleinmechanik mit drei
Jahreskursen haben je 59 wochentliche Stunden, die Schule fiir
Elektrotechnik und Kleinmechanik sechs Semester mit 33 bis
46 Wochenstunden. Die Abteilung Kunstgewerbe hat in der Vor-
klasse (1. und 2. Semester) 46 respektive 54, in der Fachklasse,
drei bis fiinf Semester, 52, 57 und 55 wdichentliche Stunden, wovon
15 respektive 20 Stunden auf das Ornamententwerfen und Fach-
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zeichnen fallen. In der Schule fiir Baugewerbe wechselt die
wochentliche Stundenzahl in den fiinf Semestern zwischen 40 bis 44.

3. Kantonales Technikum in Burgdorf.
Die Anstalt wurde am 20. April 1892 mit der 1. Klasse eriffnet.

Die Frequenz der einzelnen Semester war folgende: Schiiler
Sommersemester 1892 mit der der 1. K. . . . . . . . . . . 18
Wintersemester 1892/93 mit der 2. K1. " . . . . . . . . . . . 29

| baugewerbliche Abteil. ) B4 1)
| mech.-technische

' baugewerbliche Abteil.l
Wintersemester 1893/94 mit der 2. u. 4. KL, l mechanisch.-techn. o l 66 2)

Sommersemester 1893 mit der 1. u. 3. Kl.-

elektrotechnische :
Das Sommersemester 1894 wird sdmtliche Kurse und Klassen
umfassen, d. h. so, dass zum erstenmal die 5. Klasse gefiihrt wird.
An der Anstalt wirken gegenwirtig sechs Hauptlehrer und
fiinf Hiilfslehrer. Die GGehalte der erstern variiren zwischen Fr. 3800
und Fr. 4800.
4. Kunstgewerbeschule Ziirich.

Die Stundenzahl und Frequenz der einzelnen Facher gestaltete
sich folgendermassen:

Stundenzahl Schiilerzahl
Sommer Winter Sommer Winter

1891 1801/92 1891 1891/92
Ornamentzeichnen . . . . . . 9 10 39 DD
Blumenzeichnen . . . . . . . 7 27 44
Firprenzeichnen- <. "'/, 0 ofgis 14: 18 32 49
Studienkoph s i T 0 v L 3 4 16 26
Albmeiehnen .= i wnsc iy D ik 4 4 11 23
Dekoratives Malen . . : 16 16 8 18
ﬁrch und gewerbliches Zelchnen \ 4 4 26 38

ompositionsiibungen |

Fayencemalen . . 5 9 8 17 21
Ornamentale Ix.ompo-ltlolhubunoen 6 7 14 19
Modeliren G s —iafh s 16 18 12 12
Holzschnitzen ™ =, o 8 o s o 5, 39 31 4 4
Stillehre . . . e Tl gk 2 2 17 18
Darstellende (reometne platei st s 51, 3 14 14
Geometrisches Zeichnen . . . . 2 . 6
Perspektive . . . ) 3 3 13 12
Perspektivisches Freihandzeichnen 115 2 19 24
Methodik . 1 1 8 9
Werkzeichnen . .. io0 o n 5 6 8 o]
Iéhrwerksthtte  ~filin o cial s 48 40 8 8
Kalkulationswesen 2 2 4 4

Im Sommerqeme\ter lbﬁ)l betulo' die Gesamtzahl der Schiiler b4,
im Wintersemester 1891/92 83; an der Schule wirkten 7 Lehrer.
5. Kunstschule Bern.

Der im vorigen Jahre aufeestellte Unterrichtsplan hat sich
nach und nach eingelebt und bietet wenigstens eine Handhabe,

1) Am Schluss des Semesters 49 Schiiler. — *) Am Schluss 65 Schiiler.
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um die Schiller zum regelméissigen Besuche der von ihnen belegten
Stunden anzuhalten.
Die Frequenz war folgende:
Sommersemester: 37 Herren, 23 Damen. Total: 60.
Wintersemester: 52 | 25 A R RAST
Der Staatsheitrag belduft sich auf Fr. 5000, der Bundes-
beit1a0 auf Fr. 3332. An Lehrerbesoldungen wurden ausgegeben

——

. 9775.
6. Kunstgewerbeschule Luzern.

Die verschiedenen Berufsarten waren in den Freikursen ver-
treten: Maler 14, Bauzeichner 1, Vergolder 1, Lithograph 1, Schrift-
setzer 1, l‘apeﬂel erl, Buchbinder 2 2, bchlemel 14, Wagner1, Schub-
macher 1, Steinmetz 1, Gipser 1, Baugehilfe 1, G‘roldschmlede 15
Schlosser 15, Schmied 1. Spengler 3, ’\Iechamker 1. unbestimmten
Berufes 9. Aufnahme fanden nur die, welche sich iiber einige
Vorbildung im Zeichnen ausweisen konnten.

Von den Tagesschillern sind 21 aus Werkstitten in die An-
stalt eingetreten: 8 Maler, 2 Steinmetzen, 2 Gipser, 3 Schreiner,
6 Schlosser.

An der Anstalt ist eine besondere Abteilung fiir Glasmalerei
eingefiihrt worden. Wertvolle alte Scheiben werden ihr zur Reno-
vation anvertraut, und auch die Arbeiten nach eigenen Entwiirfen
erfreuen sich sehr guter Aufnahme. indem solche von Kennern
dieses Faches giinstig beurteilt werden.

/. Allgemeine Gewerbeschule in Basel.

Fiir diese Anstalt ist ein Neubau, beziehbar auf 1. Januar
1893. erstellt worden.

Die untere Abteilung der Anstalt zihlte im Sommer 1892
172. im Winter 1892/93 190 Schiiler, darunter 27 respektive
23 Schiiler der offentlichen Schulen, die obere Abteilung in den
cewerblichen Klassen im Sommer 326, im Winter 481 Schiiler;
in den Kunstklassen (ménnliche Jthmlunf-‘r) im Sommer 42, im
Winter 73 Schiiler, von welchen 8 bezw. 11 die Schule nicht zu
cewerblichen Zwecken besuchten und Schulgeld bezahlten. Von
letztern waren 7 bezw. 10 Schiiler hiesiger offentlicher Schulen.
Die weibliche Abteilung der Kunstklassen zdhlte im Sommer 105.
im Winter 115 Schiilerinnen, worunter 6 bezw. 3 Schiilerinnen
anderer offentlicher Schulen. Zum Zweck beruflicher Ausbildung
beteiligten sich an den Kursen 36 bezw. 46 Schiilerinnen.

Die Totalfrequenz war im Sommer 611, im Winter 797 Schiiler.

Davon waren in Basel selbst wohnhaft im Sommer 531, im
Winter 757, in Landgemeinden des Kantons 5 bezw. 4. in benach-
barten Ortschaften der Schweiz 60 bezw. 20, im deutschen Reiche
15 bezw. 16.
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Nach der Heimat waren es: Basler 277 bezw. 499, aus anderen
Schweizerkantonen 183 bezw. 151, Auslinder 151 bezw. 147.

Auf Ende 1892 waren an der Anstalt mit Inbegriff des Direk-
tors 10 Lehrer definitiv, 7 Lehrer und 2 Lehrerinnen provisorisch
angestellt.

8. Zeichnungsschule fiir Industrie und Gewerbe in St. Gallen.

Die Schule besteht aus verschiedenen Abteilungen:

1. Eine eigentliche Zeichnungsschule mit 118 Schiilern.

2. Ein Dilettantinnenkurs mit den Fichern Handarbeiten (25
Schiilerinnen), Malen und Zeichnen (35), Stillehre und Kunstge-
schichte (20 Schiilerinnen).

3. Frauenarbeitskurse. Der Arbeitslehrerinnenkurs (10 Schii-
lerinnen) dauert ein Jahr und umfasst vierteljahrliche Kurse, die
auch von andern Schiilerinnen besucht werden konnen. im Hand-
nihen und Flicken (10 Schiilerinnen), im Maschinennihen (21),
im Kleidermachen (23). Ausserdem erhalten die Teilnehmerinnen
Unterricht in Padagogik und Methodik (je 10 Schiilerinnen).

4. Kurse fiir Biigeln (zwei Kurse mit je zirka 20 Schiilerinnen).

5. Stickfachkurs (8 Schiiler).

Die Totalfrequenz der Schule betrug 118 Schiiler, wovon 66

~bisherige und 52 im Laufe des Jahres nen eingetretene. Wiihrend

des Jahres sind 42 Schiiler ausgetreten.

Der Unterricht wird durch acht Lehrer und fiinf Lehrerinnen
erteilt.

9. Evole d’art in Chauz-de-Fonds.

Im Jahre 1892 ist die Zahl der Schiiler auf 312 gestiegen.
Es wird in dieser Schule in denselben Disziplinen unterrichtet, wie
an den oben aufeefiihrten Kunst- und Kunstgewerbeschulen. Dass
auch gewissen I&unstbpezmhtdten der dmtweu Hauptindustrie. der
thenmachelel, im Lehrplan der Schule eine erhebliche Beriick-
sichtigung nicht versagt wird. ist selbstverstindlich. So sind denn
in dieser Beziehung einige Spezialkurse eridffnet worden.

10. Ecole des Arts industriels in Genf.

Die verschiedenen Abteilungen dieser Anstalt wiesen im Jahre
1893 nachfolgende Frequenzziffern auf:

Modelage (figure) . . - : N - 18 Schiiler
2 (ornement) : : : : 3 30 ”
Ciselure (soir) . : : : : . 5 23 .  (soir 16)
Sculpture sur pierre et bois . : . ; 17
Gravure sur bois . : : : : 14 2
Serrurerie artistique (fer foroe‘ : : . 12 »  (soir 14)
Céramique. peinture decoratlve g : . 60
Moulage en platre . ; : . : : )
Peinture sur émail . . 3 ; 3 . )
Cours de styles : ; . 3 > 110

Cours émaillerie remporane) : : . . 45
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Die Zahl der Professoren betrigt 11,' die der Schiiler 211,
nimlich:

Regelméssige Schiiler . ; : ; : 136
Cours de ciselure (soir) . : ; ; : 16
» Serrurerie (soir) 2 : y . 14
temporaire émaillerie (soir) . - . ; 45

Total 211

Die Ausgaben der Schule im Jahre 1892 betrugen Fr. 112,603.

11. Andere Berufsschulen.

Wollten wir die ganze Reihe der Bestrebungen auf dem Ge-
biete der Berufshildung, wie sie in Schulen gepflegt werden, zur
Darstellung bringen, so wiirde der Rahmen des Jahrbuches weit
iberschritten. Es wiirden zwar noch eine ganze Reihe von An-
stalten dieser Art wegen ihrer eigenarticen und originellen Orga-
nisation, die sich in unmittelbarer Anlehnung an die praktischen
Bediirfnisse vollzogen hat, eine eingehendere Besprechung ver-
dienen. Es seien an diesem Orte beispielsweise die sechs ver-
schiedenen Uhrenmacherschulen in den westschweizerischen Kan-
tonen, sodann die Seidenwebschule Ziirich und endlich die schwei-
zerische Fachschule fiir Damenkonfektion und Lingerie in Ziirich
erwihnt. Eine Aufzihlung dieser Anstalten enthélt der statistische
Teil dieses Jahrbuches unter dem Titel ,Ausgaben des Bundes fiir
das Unterrichtswesen 1892%.

X. Tierarzneischulen.

Eine fiir diese Anstalten wichtige Neuerung ist die Aufstel-
lung einer eigenen eidgendssischen Kommission zur Abnahme der
Maturititspriifungen. Im Interesse des Unterrichtes, des tierdirzt-
lichen Berufes und der Landwirtschaft ist zn wiinschen, dass bald-
moglichst eine Norm der fiir die Maturitit erforderlichen Kennt-
nisse aufgestellt werde, im Sinne des allgemeinen Wunsches nach
hiheren Anforderungen.

Die Frequenz der Anstalten war folgende:

Sommersemester 1891 Wintersemester 1891/92

ST -, = Andere Aus- e S Andere Aus-
Schiiler Kantonsb. Schweizer linder Schiiler Kanton: b. Schweizer linder
Ziirich . . 29 ) 21 3 46 i 35 4
Bern ~ .. 1763 30 32 1 98 27 30 1
Krankenmaterial.
' : Sommersemester 1891.
I})lgai,l;ggll; Konsultationen  Sektionen AITI?:H]? Total
Ziirich , . . 891 1861 186 1324 4262
Ber' Lo 468 1176 253 2026 3923
P Wintersemester 1891/92.
'{‘;l“:;:.l;lltt 3111“ Konsultationen  Sektionen Aﬁllil‘:::l:t Total

aorieh: 294 1363 388 1250 3595
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Von den beschlossenen Neubauten an der Tierarzneischule
Bern wurde im Berichtsjahre das Administrationsgebiude aufge-
richtet und ist im Herbst 1892 dem Betrieb iibergeben worden.
Vom Grossen Rate ist noch der notige Kredit fiir die Erstellung
einer neuen Hufbeschlaglehranstalt nebst zudienlichen Lokahtateu
mit Fr. 77.100 bew 11110t worden; hiezu kommt noch die Entschiidi-
gung fiir die am 15, Oktobel 1899 teilweise abgebrannte alte An-
stalt mit Fr. 20,900.

Xl. Hochschulen.

1. Gesetze und Verordnungen.

Auch im Berichtsjahre sind auf dem Gebiete des Hochschul-
wesens eine Reihe von Erlassen zu verzeichnen, aus denen wir
die wesentlichen herausheben:

1. Promotionsordnungen der I. Sektion der philosophischen
Fakultit Zirich (Beilage 1. pag. 116—119) und der II. Sektion
der philosophischen Fakultit (pag. 119—123), sowie der medizini-
schen Fakultit der Hochschule Basel (Beilage I. 137—138).

2. Reglemente betreffend die Habilitation und die Verpflichtun-
gen von Privatdozenten:

. Bern: katholisch-theologische Fakultit (I. pag. 130—131),

juristische Fakultdt (1. pag. 131—132), medizinische Fakultit

(I pag. 132);

b. Basel: Ordnung iiber die Habilitation und Pflichten der

Privatdozenten (Beilage I, pag. 136).

3. Gesetze betretfend die Errichtung neuer Professuren in
Basel fir Hygiene und in Genf fiir Logik und technische und
theoretische Chemie.

4. Fiir die Studirenden an der Hochschule und Tierarzneischule
Bern ist ein einléisslicher Studienplan (Beilage I. pag. 123 ff.) fiir
alle Studienrichtungen publizirt worden, der den Charakter eines
unverbindlichen Rates hat. Dieser Plan orientirt in lichtvoller
Weise iiber die Auswahl der Disziplinen zur Erreichung eines
bestimmten Studienzweckes.

D. Verordnungen und Gesetze betreffend die Hiilfsanstalten der
Hochschulen und zwar in Basel (Beilage 1. pag. 138—144) und Ziirich
(L. pag. 109 ff. ) mit Bezung auf die Bibliotheken. in Genf betreffend
Bewilligung eines Kredites von Fr. 200,000 zur Erstellung cines
Gebidudes fiir pathologische Anatomie (Beﬂage I, pag. 143); sodann
ist in Bern ein Vertrag zwischen der Erziehungsdirektion und der
bernischen Musikgesellschaft abgeschlossen worden, um die Musik-
schule einem Teil der Studirenden zugénglich zu machen (Beil. I,
pag. 134).

Die im weitern iiber die Hochschulen erlassenen Verordnungen
finden sich in der I. Beilage, pag. 109 ff.
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2. Frequenz und Promotionen.
Der Besuch der schweizerischen Hochschulen, inklusive Poly-
technikum, war im Wintersemester folgender: 1)
Winter 1891,/92

Stud., . Audit. Total
Schweiz. Polytechnikum Ziirich . . . 703 427 2) 1130
Hochschule Ziirich . . . . . . . . 543 [67] 162 [59] 705 [126]
Bern: s onoa s o n s i 180 92 [64] 626 [144]
Bagel it i naean et ] 61 463 [1]
Gent -~ Ly 0 ASTESNE R R BIE {89] 180 [59] 716 [148]
Lansanme .. ikt == 075"1h] 142 (8] 517 [13]
i Freiburg - i s s 20168 173
Akademie \euenbmg : G e ) 60 134
Theologische Anstalt Tuzern . - -5 81 = 31
Cours de droit in Sitten. . . . . #5218 —- 16
1891/92: 3377 1134 4511
1890/91: 3073 1036 4109
Differenz: -+ 304 -+ 98 -+ 402
Winter 1892/93
Stud. Audit. Total
Schweiz. Polytechnikum Ziirich . . 725 429 3) 1154 3)
Hochschule Ziirich .. =iy o0, 583 [98] 68 [23] 651 |121]
Bern 7 nr g, 567 [86] 115 [89] 682 [175]
Basel - - seyan ey 442 [1] 62 504 [1]
Gent oo lRi o Er o 594 [93] 237 [108] 831 [201]
Lamsafimex;  »<i= 349 [16] 81 [17] 430 [33]
3 Breibnre. - i bidis s 173 15 188
Akademie Neuenburg . ik, 50 57 [7] 107 [7]
Theologische Anstalt Luzern . . . za.30 — za. 30
Cours de droit in Sitten. . . . . za.16 — 16
1892/93: 3529 1064 4593
1891/92: - - 3377 1434 0 4511
Differenz: -+ 152 — 70 + 82

Die Zahl der im Jahre 1891/92 erfolgten Promotionen betrug:

Theologen Juristen Mediziner Philosophen Total

Ziarieh o i - 74 24 185%) 49
Bem .5 S — 5 24 25 54
Basel . g — 4 15 38 oy
Genf . : — 1 16 17 34
Lausanne : - 4 2 2 8
Neuenburg . . . AL 8 = 10 12
1891/92: — 23 81 110 214

1890/91: 4 19 70 95 188

Differenz: — 4 4 4 + 11 + 15 - 26

) Die in Klammern gesetzten Ziffern geben die Zahl der weiblichen Studenten an. Sie
sind in den daneben stehenden Zahlen inbegriffen.

?) Darunter 138 Studirende der Hochschule,

*) Darunter 154 Studirende der Hochschule Ziirich,
4 2 honoris causa.

*) 3 honoris causa.
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3. Lehrerpersonal.
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Der Bestand des Lehrerpersonals im Wintersemester 1891/92
an den schweizerischen Hochschulen ist folgender:

Professoren Privat- Total Studirende Zuhdirer
ordentl. ausserord. dozent. . u.Auditoren perDoz,
Schweiz. Polyvtechnikum Ziirich!) 54 — 672) 121 1130 9.5
Hochschule Ziivich. . . . . 41 19 a3 113 705 6,q
e Bern < s A9y A 52 115 626 D5
: Basel (1892). . . 40 23 21 84 463 D
< Genf: oiTe iy a4 9 35 92 716 T8
Lausanne . . . . 27 26 13 66 517 7.8
- Freiburg ') . . . 43 — — 43 173 3,9
E Neuenburg . . . 29 1 b 4) 35 134 3y
351 92 246 669 4464 6.7
Theologische Lehranstalt Luzern . . . . . . .. . . . 31
onrs de-droit Jn: Siften: . - v o s i e s e ey e b e 16
4511
) Sommersemester 1892, — ?) 25 Assistenten zugleich Privatdozenten, 6 mit bestimmten

Lehrauftrigen bedachte Dozenten und 36 Privatdozenten. — °) Inkl. 3 Honorarprofessoren. —
%) 5§ professeurs agrégés, zudem 7 Honorarprofessoren,

R G A N N N AN AP A
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Vierter Abschnitt.

Schulgesundheitspflege.

Nach und nach bricht sich immer mehr die Einsicht Bahn,
dass der Staat, der das Obligatorium der Schule erklirt, auch
insbesondere dafiir zu sorgen habe, dass das leibliche Wohl der
Kinder nicht Schaden leide. So werden denn im allgemeinen die
Schulhausneubauten in einer Weise erstelit, dass sie mehr und
mehr den hygienischen Anforderungen entsprechen. Ebenso ver-
hilt es sich mit dem Schulmobiliar. So hat beispielsweise der
Erziehungsrat von Uri folgende Mitteilung an die Schulbehdrden
erlassen:

Da mancherorts die Schulbédnke unpassend und infolge dessen geeignet
sind, die korperliche Entwicklung der Kinder zu beeintriichtigen, so wird
zur Aufstellung eines einheitlichen Normals fiir Schulbiinke Auftrao gegeben,
Nach dieser Normalbank sind inskiinftic alle Anschaffungen in den Primar-
und Sekundarschulen einzurichten, was hiemit den Qchulraren bekannt ge-
geben wird.

Es ist an anderm Orte die Fiirsorge fiir Nahrung und Kleidung
armer Schulkinder behandelt worden. Sie darf, wenn auch in etwas
weiterem Sinne, als schulhygienische Massregel bezeichnet werden.

In den grossern Stiddten hat die Institution der Schulbdider
im Interesse der Hygiene Eingang gefunden. Wir entnehmen einer
Mitteilung iiber die beziiglichen Verhiltnisse in Neu-Ziirich folgendes:

Es bestehen daselbst sechs derartige Anstalten (Unterstrass, Riesbach,
Hottingen, Wipkingen, Oberstrass, Ziirich).

Uber die Beteiligung am Baden beispielsweise in Unterstrass gibt fol-

eende Statistik iiber das Jahr 1892 Aunskunft:

Zahl der anwesenden Hievon baden nicht

Schule Knaben Miidehen Total Knaben /6 Midehen ¢4 Total b
Elementarschule 108 134 242 25 23 21 16 46 19
Realschule . . 100 94 194 9 9 15 16 24 12
Sekundarschule . 61 61 122 13 21 11 18 24 20
Ergénz.-Schule . 20 31 21 1 D 6 19 Tl

Summa . 289 320 609 48 16, 53 16,4 101 16,

Auch in Basel werden die Schulbider erheblich frequentirt.
So wiesen die am 7. November 1892 wieder ersffneten Schulbider
in der Blisischule bis zum Neujahr eine tédgliche Beteiligung von
78 Knaben und 68 Midchen auf. Knaben und Médchen wechselten
von Woche zu Woche in der Beniitzung der Béder ab.

Der Regierungsrat des Kantons 7hurgar hat am 11. Nov. 1892
cine Verordnung!) betreffend Vorsichtsmassregeln bei ansteckenden

1) Beilage I, pag. 68 und 69.
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Kinderkrankheiten beziiglich der Schule erlassen. Diese Massregel
steht nicht vereinzelt da und wir verweisen mit Bezug hierauf
auf eine im Abschnitt der Schillerabsenzen zitirte Bemerkung des
Erziehungsdepartements des Kantons Freiburg.

Grossere Gemeinwesen besitzen eigene Schuldirzte (vergl. dar-
iiber das letzte Jahrbuch) zur Uberwachung - des Gesundheits-
zustandes der Schiilerschaft im allgemeinen. So sind dem Stadt-
arzt von Neu-Ziirich auch die Funktionen eines Schularztes zu-
gewiesen. Wir lassen nachstehend noch das von der Schulkom-
mission adoptirte Reglement 2) fiir den Schularzt von Chaua-de-Fonds
in extenso folgen, da es in prignanter Weise dessen Wirkungs-
kreis umschreibt.

Art. 1. Le médecin des écoles a pour mission de veiller & 'amélioration
des conditions hygiéniques des écoles en ce qui concerne:

1.les batiments scolaires;

2. l'aménagement des salles de classe et de leurs dépendances:

3.les instructions & donner aux membres du corps enseignant;

4.les soins a domner a certains éléves.

Art. 2. En conséquence il a spécialement les attributions suivantes:

1.1l examine les plans des nouveaux bitiments et donne son préavis;

2.1l veille a l'observation des prescriptions concernant l'éclairage, le
chauffage et la ventilation des salles et donne son avis sur la réfection
du mobilier scolaire;

3.1l donne aux membres du corps enseignant réunis en conférence des
instructions leur permettant de reconnaitre et de distinguer les pre-
miers symptomes des principales maladies contagieuses, et de donner
les premiers soins en cas d'accident. Il traitera également de 'hygiéne
et des maladies scolaires;

4.1l examine les €léves que les instituteurs envoient & sa consultation
scolaire pour vérifier s'ils sont atteints d'une maladie qui nécessite
leur éloignement momentané de 1'école. — Eventuellement il leur
délivre l'attestation de maladie et la déclaration de guérison.

Il examine les éleves que les institmteurs lui présentent comme
devant étre libérés & teneur de l'article 32 de la loi sur l'enseigne-
ment primaire (éléves notoirement dépourvus d'intelligence).

Il donne des soins aux éleves malades que les instituteurs envoient
a sa consultation scolaire parce que les parents sont hors d'état de
les faire traiter. Le consentement des parents est réservé.

Art. 3. Le médecin consacre a l'inspection des classes de la ville en
moyenne une heure par semaine. — Il visite les écoles foraines une fois
par an.

Art. 4. Tl voue chaque semaine une heure réguliére & la consultation
scolaire. A cet effet, il est mis & sa disposition deux salles du collége primaire.
Art. 5. Il fait au corps enseignant une conférence par trimestre.

Art. 6. Il procédera & toute visite ou inspection extraordinaire que la
Direction du collége estimera urgente.

Art. 7. Le médecin adresse a4 la Commission scolaire un rapport annuel.

%) L'Educateur 1892, No. 3, pag. 40.




Fiinfter Abschnitt.

Verhandlungen von offiziellen Lehrerversammlungen und freien

1.

Vereinigungen betr. das Unterrichtswesen (1892).”

S O O e

I. Schweiz. Volksschule.

Am 13. Mérz fand in Bern eine grissere Versammlung von
Lehrern zur Behandlung der Frage statt, wie der schweize-
rischen Volksschule durch Bundessubvention kionnte geholfen
werden. Leider wurde der Sache keine weitere Folge gegeben.
Die Versammlung beschloss, die Angelegenheit von vorn-
herein auf eidgenossischen Boden zu stellen und lud zu einer
schweizerischen Konferenz auf 1. Mai 1892 nach Olten ein.

. 1. Mai. Versammlung schweizerischer Schulmidnner in Olten, zur

Vorberatung der Frage: Unterstiitzung der Volksschule durch
den Bund. Referenten: Griinig und Weingart (Bern).

Beschluss:  Der Zentralausschuss des schweizerischen Lehrervereins

wird ersucht, die Frage der Unterstiitzung des Volksschulwesens durch

den Bund unter Zuzug geeigneter Persimlichkeiten zu priifen und das
Weitere beforderlichst zu veranlassen®.

.31.Mai. Interkantonale Konferenz (Aargau, Solothurn, Basel-

land) in Olten, zur Besprechung des Art. 27 der Bundesver-
fassung (Referent: Schulinspektor Zingg in Liestal).

Beschliitsse zu handen des Zentralausschusses des schwei-
zerischen Lehrervereins:

1. Von der Anbahnung einer Revision des Art. 27 der Bundes-
verfassung 1ist, um hdohere Interessen nicht zu gefihrden, derzeit abzu-
sehen. Auch der Erlass eines eigentlichen schweizerischen Schulgesetzes
ist nicht zu befiirworten.

2. Der Bund hat dagegen die Kantone zur Hebung der Volksschule
nach Massgabe ihrer Leistungen fiir dieselbe und ihrer Leistungsfihigkeit
zu unterstiitzen.

3. Das Institut der Rekrutenpriifungen ist nach Anforderungen und
Verfahren stets zu vervollkommmnen. Die statistische Bearbeitung ihrer
Ergebnisse hat sich auch auf die Ursache geringer Resultate auszudehnen.

4. Die schweizerische Unterrichtsstatistik ist als ein wichtiges Mittel
zur Ausfiihrung des Art. 27 Sache des Bundes.

5. Regelmiissige Konferenzen der Erziehungsbehirden wie auch der
Seminarlehrer werden als wiinschbar bezeichnet.

1) Die Zusammenstellung entspricht inhaltlich einem von Herrn Prof. Dr.

O. Hunziker im ,,piidagogischeﬁ Jahresbericht 1892 von Albert Richter, Abteilung
Schweiz, pag. 332 ff.” erschienenen Verzeichnis. Statt der dort durchgefiihrten
chronologischen Anordnung der pidagogischen Versammlungen und Referate
ist hier eine Einteilung in neun Kategorien gewihlt worden.
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6. Die Errichtung schweizerischer Anstalten fiir Lehrerbildung bezw.
die Beteiligung des Bundes an der Lehrerbildung, sowie die Aunsstellung
eidgenossischer Fachdiplome ist zu befiirworten.

7. Es ist dahin zu trachten, dass die Lehrer der verschiedenen
Kantone ohne Unterschied von Konfession und Richtungen im schwei-
zerischen Verbande sich zusammenfinden und die schweizerische Volks-
schule begriinden.

27. August. Versammlung schweizerischer Schulméinner in Zirich :
Der Zentralausschuss des schweizerischen Lehrervereins wird
mit Abfassung einer Denkschrift an die Bundeshehiorden be-
treffend Subventionir ung der Volksschule beauftragt.

. 15. Oktober. Zweite Versammlung schweizerischer Schulménner

in Ziirich: Bereinigung der Denkschrift an die Bundesbehorden.

. D.September. Aargauische kantonale Lehrerkonferenz in Zofingen.

1. ,Art. 27 der Bundesverfassung“ (Referent: Lehrer Rahm
in Aarburg). Postulate zu handen der Bundesversammlung:

1. Unterstiitzung der Primarschulen durch den Bund nach Massgabe
der Leistungen und der Leistungsfihigkeit der Kantone. 2. Ausfithrung
des Art. 27 durch ein eidgeniissisches Schulgesetz.

2. ,Zweck und Ziele der kantonalen landwirtschaftlichen Lehr-
anstalt® (Referent: Lehrer Hannemann in Brugg

3. Diskussion iiber Volksgesang (Thesen von Fricker, a. Be-
zirkslchrer). Beschluss:

Es seien bei dem Zentralausschuss des schweizerischen Lehrervereins

die ndotigen Schritte einzuleiten zur Erstellung eines einheitlichen Ge-
sanglehrmittels, um so einer schweizerischen Volksschule vorzuarbeiten.

. 7.November. Herbstkonferenz des glarnerischen Kantonallehrer-

vereins in Glarus.

1. Referat iiber die ,Forderung des schweizerischen Schul-
wesens darch den Bund® (Referent: Sekundarlehrer Auer in
Schwanden). Mit allen gegen fiinf Stimmen wurde beschlossen

~Der kantonale Lehrerverein achtet nach Anhorung eines ausﬁlhl-
lichen Referates iiber die Firdernng des Schulwesens durch den Bund die
hnanzwlle Unterstiitzung als 7mn(rende Notwendigkeit und betrachtet
sie als das wirksamste Mittel, um die Volksschule zu fordern und die
nationale Bildung zu heben. Dle erste Pflicht, die der Eidgenossenschaft
aus Art 27 der Bundesverfassung erwiichst, besteht darin, dafiir zu sorgen,
dass im ganzen Schweizerland gute Volksschulen mit tiichtigen Lehrern
bestehen. Die Konferenz beauftragt den Vorstand, in diesem ?\1]111 an
die hohe Bundesversammlung eine motivirte Emcrabe zu richten.”

2. Referat iiber Rechenlehrmittel fiir den Kanton Glarus
(Referenten: Wyss und Becler).

Il. Kantonale Schulorganisation.

.13.Juni. Kantonale Lehrerkonferenz von Appenzell A.-Rh. in

Wolfhalden. ,Bausteine zum Ausbau der appenzellischen Volks-
schule“ (Referent: Lehrer Bruderer in Speicher, Korreferent:
Horler in Schwellbrunn).
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Die Thesen, welche die Versammlung annahm, sprechen sich
aus fiir:

1. Stéindige Inspektion. 2. Obligatorische Fortbildungsschule. 3. Re-
vision des Lehrplans der Alltags- und Ubungsschule. 4. Aufnahme des
Zeichnens als Schulfach. 5. hlsarbeltungr spezifisch appenzellerischer
Lesebiicher fiir die oberen Primarklassen. 6. Festsetzung eines Maxi-
mums der Schiilerzahl fiir jede Klasse; sanitarische Vorschriften, Staats-
beitrige an Gemeinden. 7. Staatliche Unterstiitzung an die Gemeinden
fiir Nachhilfeklassen. 8. Unentgeltlichkeit der Lehr- und Schreibmittel.
9. Ausdehnung der Lehrerbildung um ein (viertes) Jahr; Fallenlassen
der besonderen kantonalen Priifung. 10. Veranstaltung von Forthildungs-
und allgemeinen Repetitionskursen.

2. 20. Juni. Thurgauische Schulsynode in 4rbon. Referat von Lehrer
Seiler in Arbon iiber die ,Rekrutenpriifungen und unsere
Schulen*.

Zustimmung zu den Thesen des Referenten:

1. Die thurgauische Synode spricht die Uberzeugung aus, dass
die Ergebnisse der eidgenissischen Rekrutenpriifungen von anerkennens-
werter Zuverlissigkeit seien und dass dieselben seit ihrer Einfiihrung
zur Hebung des Schulwesens im engeren und weiteren Vaterlande wesent-
lich bewet130'en haben.

2. In Beriicksichtigung der Ergebnisse derselben sucht die Schul-
synode den Aushau der Volksschule (Primar- und Sekundarschule) in
migclichster Beschrinkung, aber um so intensiverer Verarbeitung des
Lehrstoffes.

3. Sie wiinscht, dass die Schulpriifungen im Prinzip in bisheriger
Weise beibehalten, aber im Sinne grosserer bereinstimmung des Priifungs-
verfahrens und im Sinne der Vereinfachung einer Reorganisation unter-
zogen werden.

3.18.—19. Juli. Société pédagogique de la Suisse romande in
Chaux-de-Fonds 1).

Auf Grund des (gedruckten) Berichtes von M. Dubois, Schul-
direktor in Locle, und der Diskussion iiber das erste Haupt-
thema: . Vereinheitlichung der Schulgesetzgebung fiir die roma-
nischen Kantone“, gelangte die Versammlung zn folgenden
Schliissen:

1. Gemeinsame Bestimmungen sind wiinschenswert iiber «. Beginn
und Dauer der Schulpflicht; 4. die Minimal-Lehrpline; ¢. Lehr- und
Hiilfsmittel ; 4. Minimal-Lehrplan fiir die Seminarien; e. Schulzeugnis;
¥ Erz1ehuncr schwachbegabter, blinder und taubstummer Kinder. 2. Bundes-
unterstutzunc" fiir die Volks Qchule ist wiinschenswert, insbesondere zur
nnentg‘elthchen Abgabe der Schul- und Lehrmittel. 3. Die verlangte
Einheit ist durch interkantonales Konkordat zu erreichen. Eine Kom-
mission von kantonalen Abgeordneten wird die gemeinsam zu ordnenden

Punkte bestimmen und den Behorden vorlegen. 53 (Antrag Scherft unter
Opposition angenommen.) Die Lehrer der romanischen Schweiz fordern

1) Zwei Referate: 1. Quels points de la législation scolaire pourraient étre
communs & la Suisse romande? Par quels moyens pourrait-on arriver a plus
d'uniformité? La situation faite aux instituteurs par Lobligation du service
militaire est-elle normale et avantageuse pour l'école? Referent: Dubois, Locle.
2. Qu'appelle-t-on enfance abandonnée et qu'est-ce qui constitue I'abandon? Quels
sont les canses et les effets de I'abandon? Quels sont les moyens de remédier
a I'abandon, et, préférablement, de le prévenir? Referent: L. Favre, Genf.
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die Anwendung von Art. 27 der Bundesverfassung. 4. Die Verpflichtung
der Lehrer zum Militirdienst schadet der Schule. Es ist wiinschbar,
dass fiir alle Kantone und fiir alle Lehrer — tant secondaires que pri-
maires — Art. 2, al. ¢ des Militirgesetzes2) Anwendung finde.

Ill. Schule und Leben.
7. Juli. Société fribourgeoise d’éducation a Estavayer.
Zwei Referate:
1. Y a-t-il avantage & adopter le livre unique divisé en trois degrés

pour l'enseignement de la langue maternelle et des branches civiques
a l'école primaire ? Referent D. Plancherel-Bussy.

2. Quelle influence le corps enseignant est-il appelé & exercer sur
I'éducation des éleves en dehors des classes? Ref. Mle Collaud in Montet.

IV. Methodik des Unterrichts.

1. Orthographiefrage. Am 24. August war unter dem Vorsitze des
Herrn Bundesrat Schenk in Bern eine Konferenz zur Besprechung
der Orthographiefrage fiir die deutsche Schweiz versammelt
(s. pag. 135 u. 136).

2. 7. Januar. Kantonale Schulsynode in Solothurn. Ausarbeitung
cines Stufenganges fiir den Zeichenunterricht (Referent: Pfister
in Solothurn).

3.25. Juni. Kantonale Konferenz der st. gallischen Reallehrer in
Wyl. Referat von S. Alge in St. Gallen iiber den ersten
Unterrieht im Franzosischen.

4.17. Juli. 4. Generalversammlung des schweizerischen Vereins

zur Forderung des Arbeitsunterrichts fiir Knaben in Chawux-de-
‘onds. Bericht von Lehrer Rudin iiber den Stand des Arbeits-

unterrichts in der Schweiz.

. 11. September. Versammlung des schweizerischen Kindergarten-

vereins in Luzern.

1. Referat von Frl. Sommer, Winterthur: Soll nicht der Anschauungs-
unterricht, vorzugsweise in Bezng auf Naturgegenstinde und einfachere
Kunstprodukte, noch mehr zur Geltung gelangen und die hiufig anf-
regenden Spiele, sowie die anstrengenden Beschiftigungen teilweise
ersetzen und zuriickdringen?

2. Referat von Pfarrer Christinger, Hiittlingen: Wie und in welchem
Masse ist religiise Einwirkung im Kindergarten zulissig?

6. 17. September. Appenzellische Reallehrerkonferenz in Appenzell.
Referat von Reallehrer Scherrer in Speicher: ,Die praktische
(Geometrie in der Realschule mit Vorweisungen¥.

. 26. September. Luzernische kantonale Lehrerkonferenz in Etfis-
wyl. ,Wie erzieht der Lehrer die Schiiler zur Selbstindigkeit

Ot

=1

_ ') Die Lehrer der iffentlichen Schulen kinnen nach bestandener Rekrutenschule von
weiteren Dienstleistungen dispensirt werden, wenn die Erfiillung ihrer Berufspflichten dies
notwendig macht.
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in den schriftlichen Arbeiten und welchen Wert hat in dieser
Hinsicht die Sprachlehre ?“ (Referenten: Sekundarlehrer Meyer
in Ettiswyl und Lehrer Kronenberg in Grosswangen.)

8. 1. Oktober. Thurgauische Sekundarlehrerkonferenz in Amuris-
weil. Kann die ‘Sekundarschule speziell fiir die Ausbildung
ihrer Schiilerinnen noch mehr leisten?* (Referent: Braun in
Bischofszell.)

Thesen: 1. Im Rechnen, hauptsichlich im Kopfrechnen, ist fiir die
Midchen auf die in ihren spdtern Wirkungskreisen vorkommenden Auf-
gaben Riicksicht zu nehmen. 2. Die Buchfiihrung soll sich namentlich
auch mit der des engeren Haushaltes, der Vermdigensverwaltung ete.
beschiftigen. 3. Fiir die Madchen ist ein einstiindiger Jahreskurs in
Geometrie einzufiihren. "4. In der Naturkunde ist fiir die Midchen
namentlich auf besondere Gebiete in Chemie, Physik, Gesundheitslehre ete,
vielleicht mit Beeintrichtigung der iibrigen Gebiete Riicksicht zu nehmen.
5. Das Zeichnen ist fiir Mddchen speziell zu gestalten. 6. Das Turnen
ist allerorten auch fiir Mddchen einzufiihren; wo die Zahl zu klein ist,
\ielleieht in Verbindung mit den Midchen der oberen Primarschulklassen.

. Wo immer moglich, soll in Verbindung mit der schon bestehenden
Albﬂt schule noch eine spezielle freiwillige Schule fiir weibliche Arbeit
eingefiithrt werden.

9.1./2. Oktober. Schweizerische Turnlehrerkonferenz in Lausanine.

Referat iiber Madchenturnen von Dr. Yersin.

10. 14. Oktober. Kantonale Schulsynode in Bern.

a. Die erste obligatorische Frage: ,Inwiefern sind die Be-
denken gegen den jetzigen Turnunterricht berechtigt und
wie konnen dieselben beriicksichtigt werden ?% (Referent:
Sekundarlehrer Eggimann in Worb) fiihrte zu folgenden Vor-
schldgen :

1. Damit ein frischer. frohlicher Geist auf dem Turnplatz herrsche,
miisgsen (Geriiteturnen, Bewegungsspiele und angewandtes Turnen mehr
gepflegt werden. Die Ordnungs- und Freiiibungen sind zu beschridnken.
Unter den Geriiten sind namentlich Springel. \temmbalken, Stab, Reck
und Springhbock zu beriicksichtigen. 2. Den korperlichen Ibunﬂen sind
wichentlich wenigstens vier Stunden einzurdumen. 3. Die G emeinden
haben, wenn nitig unter Beihilfe des Kantons und des Bundes, fiir geeignete
Turnplitze und die nétigen Geriite zu sorgen. 4. Turnhallen, die den
hygienischen Anforderungen entsprechen, sind anzustreben, damit auch
im Winter und an Regentagen geturnt werden kann. 5. Das Turnen soll
bhehandelt werden wie ein anderes Unterrichtsfach; es werde eingereiht
in die Unterrichtsstunden und nicht nur als blosses Anhingsel der Schule
betrachtet. Bei Inspektionen und Examen soll gehérig auf dasselbe Riick-
sicht genommen werden, aber ohne alle Eindrillerei zum Zwecke von
Schaustellungen. 6. Die Lehrer sind fiir die Erteilung des Turnunterrichts
zu befihigen durch geeigneten Unterricht im Seminar, durch besondere
Kurse und durck Selbststudium. 7. Wo es sich tun ldsst, ist der Turn-
unterricht den hiezu am besten aeeloneten Lehrern zu iibertragen. 8. Eine
Revision der eidgendssischen Turnschale ist notwendig nnd nach Mass-
gabe der damit oema,chten Erfahrungen und mit Beriicksichtigung des
neuen Exerzirreglements befirderlich an die Hand zu nehmen. Die Er-
ziehuneshehorde ist zu ersuchen, die Herausgabe zweckentsprechender
Lehrziele tiir das Knaben- und das Midchenturnen, nebst einer Sammlung
geeigneter Spiele, veranlassen zu wollen.
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b. Beziiglich der zweiten obligatorischen Frage: . Stellvertretung
fir erkrankte Lehrer (Referent : Schuhnbp(ktm Wyss in
Burgdorf) wurden nachstehende Thesen angenommen:

1. Im neuen Schulgesetz ist duch die Entschiddigung des Stellvertreters
erkrankter Lehrer und Lehrerinnen zu ordnen. 2. Im Erkrankungsfall
des Lehrers oder der Lehrerin leistet der Staat wenigstens die Hilfte
an die Besoldung des Stellvertreters. 3. Der Staat schaffe auch eine ge-
niigende Altersversorgung der Lehrerschaft, damit unter den pensionirten
Lehrern brauchbare Stellvertreter leichter zu finden sind.

Weitere Beschliisse der Synode:

1. Gesuch an die ErziehungsdirektiOJL bei Anlass der bevorstehenden
zweiten Beratung des Schulgesetzes im G(rossen Rate mit allem Nach-
druck fiir eine des Berufes wiirdige Okonomische Stellung der Lehrer-

schaft — unter Beriicksichtigung der Alters-, Witwen- und Waisenver-
sorgung — und fiir strenge Ordnung des Absenzenwesens eintreten zu
wollen.

2. Gesuch an die Bundesversammlung um Subventionirung der Volks-
schule.

11. 16. November. Herbstkonferenz der Zuger Lehrer in Zug.
1. Traktandum ,Steilschrift* (Referent: Sekundarlehrer Staub
in Baar). 2. Fruhhncrs— oder Herbstanfang der Schulen* (Refe-
rent: Lehler Jagel in Baar).

V. Schulhygiene.

7. Juli. Kantonallehrerkonferenz in Schaffhausen. Schulhygiene
(Referent: Erziehungsrat Dr. Rahm).

VI. Fortbildungsschulen.

1.11. Juni. Interkantonale Lehrerkonferenz (Solothumn, Bern,
Baselland) in Dornach. Referat von Lehrer Strebel in Wahlen
iiber die Notwendigkeit von Middchenfortbildungsschulen. Thesen:

1. Eine bessere Fiirsorge fiir Ausbildung des weiblichen Geschlechts,

besonders durch Errichtung von Miidchenfortbildungsschulen, ist dringendes
Bediirfnis.

2. Es ist einstweilen mit aller Energie darauf hinzuwirken, dass
freiwillige Fortbildungsschulen fiir Midchen ‘mit staatlicher U uteratnt/uno
ins Leben treten, Koch- und Haushaltungskurse gegrindet und besonders
fiir praktische Ausbildung der Fftbukalbelteunnen in ausgibiger Weise
gesorgt werde.

2. 8. August. Schwyzerische Kantonallehrerkonferenz in Steinei-
berg. Rekrutenschulen und Rekrutenpriifungen (Referent: Schon-
bichler in Schwyz, Korreferenten: Sekundarlehrer Wyssmann
in Kiissnacht und Frei in Einsiedeln).

3. 26. September. Ziircherische Schulsynode in Winterthur. Referate
von Lehrer Weber in Neumiinster und G. Hug in Winterthur
ither ,Organisation der Fortbildungsschulen“. Beschliisse:

13
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1. Die Ziircher Synode ersucht den kantonalen Erziehungsrat, die
Berat-ungen iiber die Revision des Unterrichtsgesetzes neuerdings an die
Hand zu nehmen und dabei ins Auge zu fassen: «. Einfiihrung der
obligatorischen Fortbildungsschule fiir die minnliche Jugend. 4. Um-
fassende staatliche Unterstiitzung der beruflichen Schulen “anter Beriick-
sichtigung der landw ntschafthchen gewerblichen und kommerziellen
Verhiiltnisse. sowie der beruflichen Ausbildung der Midchen. e. Er-
weiterung der Alltagsschulzeit.
2. Die Synode ersucht die Bundesversammlung, dem Volksschulwesen
die finanzielle Unterstiitzung des Bundes zu sichern. Sie beauftragt den
Vorstand mit der Begriindung dieses Gesuches.

4. Oktober. Aargauische kantonale Kulturgesellschaft in Wollen.
Referat iiber weibliche Fortbﬂdungsschulen von Pfarrer Zschokke
in Gontenschwyl (siche Abschn. Fortbildungsschulen, pag. 167).

5. 22. November. Freiwillige Schulsynode des Kantons Baselstadt

6.

in Basel. Traktandum : ,,ch obhoatorlsche Fortbildungsschule*
(Referent: Lehrer Schlup, Korreferent Dr. Wetterwald).

Beschliisse : Die Synode spricht den Wunsch aus: 1. dass der Staat
die bestehende Frauenarbeitsschule iibernehme ; 2. .die Erziehungsbehirde
moge, ihren bisherigen Bestrebungen getreu, forttahren fiir die weitere
Fortbildung der nicht mehr -chulpﬂlchtwen Jugend zu sorgen. Die
Synode wiirde das Obligatorinm fiir die FortbildungaSLhulen der minn-
lichen Jugend begriissen, falls sich in Zukunft die Verhiltnisse einem
solchen giinstig .qesta,lten sollten.”

15. Oktober. Lehrerverein des Kantons Solothurn in Dornach-
brugg. ,Der praktische Ausbau der solothurnischen Fortbildungs-
schule“ (Referent: Bezirkslehrer Jeker in Breitenbach).

Angenommene Thesen: I. Fortbildung der mdinnlichen Jugend.

1. Die obligatorische Fortbildungsschule des Kantons Solothurn hat
um die Bildung der minnlichen Jugend anerkennenswerte Verdienste.

2. Die gegenwiirticen Lebensverhiiltnisse fordern jedoch, dass sie
ihren Schiilern nebst besserer allgemeiner Ausbildung auch diejenigen
Kenntnisse und Fertigkeiten vermittle, welche fiir das praktische Leben
vorzugsweise von Nutzen sind.

3. Diese erhihten Anforderungen verlangen einen besseren Ausbau
der Fortbildungsschule. Zu diesem Zwecke sind in den be~tehenden Ein-
richtungen folnende Anderungen und Neuerungen einzufiihren: a. Wo die
Verhiiltnisse es cestatten, sollen die Schiiler nach Fahigkeiten in le.issen
oeteilt und unterrichtet werden. In den Abteilungen mit gut vorgebildeten
Schiilern ist der Unterrichtsstoff mit besonderer Riicksicht auf die Be-
diirfnisse des praktischen Lebens zu erweitern. 5. Die Unterrichtsstunden
sind auf die Tageszeit der Werktage zu verlegen. c¢. Bei der Auswahl
und Behandlung des Unterrichtsstoffes sind stets praktische Ziele ins Ange
zu fassen . . . Es scll daher ein geeignetes ,Lehr- und Lesebuch fiir
Fortbildungsschulen® geschaffen werden . Die Lehrer der Fortbildungs-
schulen sollen ihre Schiiler zu niitzlicher Privatlektiire anregen und an-
leiten. Bei Neuanschaffung fiir die Schulbibliotheken ist fiir geeigneten
Lesestoff zu sorgen. e. Die Entschiidigungen an die Lehrer tm d1e Fiih-
rung der Fo1tb1111unn“chulen sind angemessen zu erhdhen. £ In jedem
Bezirksschulorte und andern zentral gelegenen Ortschaften ist eine ge-
werbliche und landwirtschaftliche Fmth;ldunmschule zu errichten, in
welchen den Schiilern nebst dem allgemeinen bur(rmhchen Unterricht Ge-
legenheit geboten wird, sich speziell beruflich vorzubilden. Die Organi-
sation dieser Schulen soll sich nach den lokalen Bediirfnissen richten.
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Die Besucher derseiben sind von der obligatorischen Fortbildungsschule
zu dispensiren. Kanton und Bund unterstiitzen diese Schulen und sorgen
fiir Ausbildung der nitigen Lehrkrifte.

II. Fortbildung der weiblichen Jugend.

1. Die gegenwiirtic bestehende Arbeitsschule gibt den Midchen keine

den heutlcren Lebensanforderungen geniigende hauswirtschaftliche Aus-
bildung.

2. Wegen beschriankter Zeit und dem Juaendlichen Alter der Schii-
lerinnen kann sie auch bei Einfiihrung einiger Verbesserungen diesen
Mangel nicht ganz beseitigen; so wenig als Rpemelle Kurse — so wohl-
titig ihr Einfluss auch ist — die allen Téchtern notw endige wirtschaft-
liche Vorbildung zu vermitteln vermdigen.

3. Das wirksamste Mittel hiefiir ist die Middchenfortbildungsschule.
4. Dieselbe schliesst sich unmittelbar an die Primarschule an und

soll zwei oder drei Winterkurse mit wichentlich wenigstens vier Unter-
richtsstunden umfassen.

9. Die Ficher sind: Flicken, Anfertigen einfacher Wischegegenstiinde,
Maschinenniithen, Waschen und Glitten, Haushaltungskunde, Gesundheits-
lehre und Kochen. Lesen, Briefschreiben und Rechnen kinnen meist im
Dienste der berutlichen Ficher gelernt werden.

6. Benachbarte Schulgemeinden sind zu Fortbildungsschulkreisen zu
vereinigen.

7. Der Staat soll fiir Ausbildung geeigneter Lehrerinnen und fiir ent-
sprechende Bezahlung derselben sorgen.

8. Die Midchenfortbildungsschulen miissen obligatorisch werden.

9. Durch Griindung von freiwilligen Midchenfortbildungsschulen ist
das Obligatorium vorzubereiten.

Ferner wurde beschlossen:

.Der Kantonallehrerverein ersucht die h. Bundesversammlung, dem
‘ioik~-(llulwe-en die finanzielle Unterstiitzung des Bundes zu sichern™.

VIl. Mittelschulen und Hochschulen.

. 15. Oktober. Bernischer Mittelschullehrerverein in Biel. Be-

schluss betreffend Abhaltung eines Fortbildungskurses (Referent:
Rektor Wyss) und Vorschlige obligatorisch cinzufiihrender Lehr-
mittel (Referent: Zahler in Blel)

. 15. Oktober. Ziiricher Hochschulverein in Winterthur. Referat

von Professor Dr. Lang iiber das Regenerationsvermiogen der
Tiere.

.29. April. Hochschulverein in Ziirich. Referat von Nationalrat

Geilinger in Winterthur iiber die Frage der Besoldungen der
Hochschullehrer.

Vill. Lehrerschaft.

. Militirpflicht der Lehrer. Der Zentralausschuss des schweize-

rischen Lehrervereins behandelte in seiner Sitzung vom 30. April
(nicht zum erstenmal) die Frage, ob die Lehrer im Militédrdienst
den andern Biirgern gleichgestellt werden und ob sie sollen
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avanciren konnen wie andere Militdrs? Bekanntlich herrscht
in den verschiedenen Kantonen cine ganz verschiedene Praxis.
Der Zentralausschuss fasste einstimmig folgende Resolution zu
handen des Bundesrates:
a. der Militdrdienst der Lehrer soll abgehalten werden wie der der
anderen Biirger; b. es sollen keine besounderen Lehrerrekrutenschulen
abgehalten werden; ¢. der Bund beteiligt sich in angemessener Weise

an der Entschédigung des Stellvertreters eines in den Militdrdienst ein-
tretenden Lehrers.

. 9. Januar. Aargauischer Bezirkslehrerverein in Brugg. An-

regung betreffend Gleichstellung der Bezirkslehrer mit den
Gemeindeschullehrern in Bezug auf Alterszulagen.

. 12. September. Basellandschaftliche Kantonallehrerkonferenz in

Liestal.

1. Referat von Rektor Heinis in Waldenburg iiher .Reorganisation
der Witwen-, Waisen- und Alterskasse der basellandschaftlichen Lehrer®.
2. Vortrag von Schulinspektor Zingg in Liestal tiber § Schuldirektor
H. Tanner.

. 17. September. Griindung eines bernischen Lehrervereins in

Beirn.

. 8. Oktober. Jahresversammlung des Evangelischen Schulvereins

in Olten. Referat iiber ,den evangelischen Lehrer und die
Vereinssache“ von Lehrer Uttinger in Rubigen.

. 10. Oktober. Konstituirende Versammlung des Vereins katho-

lischer Lehrer und Schulfreunde in Luzern.

.14, Januar. Konstituirung einer freiwilligen kantonalen Schul-

synode fiir Baselstadt.

IX. Verschiedenes.

. 7. Januar. Kantonale Schulsynode in Solothurn. Gutachten der

Lehrmittelkommission fiir Errichtung eines kantonalen Verlags
oder einer Vermittlungsstelle fiir Lehrmittel und Schulmate-
rialien (Referent: P. Gunzinger).

. 9. Januar. Aargauischer Bezirkslehrerverein in Brugg. Bericht

iiber Vereinheitlichung der Liehrmittel an den aargauischen Be-
zirksschulen; einstimmiger Beschluss: prinzipielles Festhalten
an der Idee der Vereinheitlichung der Lehrmittel, verbunden
mit energischer Aufnahme der beziiglichen Vorarbeiten.

. 28. Februar. Deutscher Schulverein in Ziirich. Vortrag von Prof.

Hunziker in Aarau iiber die ,Sprachgrenze im Jura“.

. 23. Mai. Kantonale Friihjahrskonferenz der Glarner Lehrer in

Nifels. Lesebuchfrage.

. Ende Mai. Schweizerischer Armenerzieherverein in St. Gallen.

Referat von a. Erzieher Flury in St. Gallen: .Der Armen-
erzieher®; Korreferat von Gubler in Belmont.
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.9.Juni. Kantonale Sekundarlehrerkonferenz in Luzern. Lese-
buchfrage.

. 11. Juni. hantonalm Mittelschul-Lehrerverein in Bern. ., Welche

Lehrmittel sind zur obligatorischen Einfiihrung vorzuschlagen
oder zu empfehlen?* \‘1(311 lingerer Debatte ward der Antlag
von Rektor Liischer in Bern, es sei eventuell ein limitirtes
Obligatorium mit Auswahl bis unter d1 ei Biichern in einem
Fach zu befiirworten, mit 97 gegen 2 Stimmen angenommen,
dann an diesem Beschluss gegeniiber der Erdffnung voller Lehr-
mittelfreiheit festgehalten (66 gegen 33 Stimmen).

. 7. Juli. Kantonallehrerkonferenz in Sechaffhausen. Lesebuch-

frage (Lehrer Meyer in Neunkirch).

.23, August. Schweizerischer katholischer Erziehungsverein in

Einsiedeln. Referate von Nationalrat Dr. Schmid in Altdorf
iiber ., Uberbiirdung der modernen Schule und Marienverehrung*
und Professor Frei in Elns1edeln iiber .das vierte Gebot in
moderner Beleuchtung*.

20. November. Griindung des ,Schweizerischen Gesanglehrer-
vereins® in Olten.

10. September. Konferenz der Erziehungsdirektoren der roma-
nischen Schweiz in Freiburg. Beschliisse betreffend Ausarbeitung
gemeinschaftlicher Lehrmittel.

. 20./21. September. Schweizerische Gemeinniitzige Gesellschaft

in St. Gallen. Erstes Thema: Schutz und Forderung der
Handwerkslehrlinge (Referent: Museumsdirektor E. Wild in
St. Gallen; Korreferent: Gewerbesekretir W. Krebs in Ziirich).

. 23. September. Verband schweizerischer Zeichen- und Gewerbe-

schullehrer in Basel. ., Ausstattung des Vereinsorgans mit Wand-
tabellen fiir den Schulunterricht“ (Referent: Professor Pupi-
kofer in St. Gallen). — Eingabe an die Bundesbehdrden (Refe-
rent: Lehrer Volkart in Heuxau) betreffend Ausdehnung der
Bundessubvention und -Inspektion.

23./24. September. Evangelischer Schulverein des Kantons
Bern in Bern. Referat von Lehrer von Bergen in Willigen
Liber den Erfolg des Unterrichts®.

.25, September. Versammlung schweizerischer Musikdirektoren

und Gesanglehrer in Olten zur Griindung eines schweizerischen
Volksgesangvereins.
./9. Oktober. Schweizerischer Gymnasiallehrerverein in Badei.
Referate: 1. .Die iffentlichen Schulpriifungen® (Ref. Dr. Kaufmann,
Solothurn) ; die Versammlung sprach sich fast einstimmig fiir Beibehaltung
offentlicher Schulpriifungen (in etwas modifizirter Form) aus. 2. ,Elek-
trische Wellen und Strahlen™ (Ref. Rektor Tuchschmied, Aarau). 3. ,Die
neuen Ausgrabungen auf der Akropolis® (Ref. Dr. Escher, Ziirich).

.11. Oktober. Schweizerischer Piusverein in Swursee. Referat

von Redakteur Winiger iiber die ,Schulfrage®.
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Die Frage stellt sich so: Konfessionelle oder konfessionslose Schule?
Fiir uns ist der Standpunkt ein gegebener: wir wollen die konfessionelle,
die christliche Schule. Das Schulwesen ist allerdings Sache der Kantone,
aber die Bundesverfassung fordert, dass der Unterricht geniigend, obli-
gatorisch und unentgeltlich sei, sowie dass er unter ausschliesslich staat-
licher Leitung stehe und die religigse Freiheit nicht verletzt werde.
Mit diesen so weitherzigen Bestimmungen ist man neuerlich nicht mehr
zufrieden in gewissen Kreisen. Der heutige Zug der Zeit geht auf die
vollstindig konfessionslose Schule. Neuestens haben eine Zahl Lehrer
und Pidagogen die Frage erirtert beziiglich Bundesunterstiitzung an
Primarschulen und Zentralisation des Schulwesens ; aber selbst in radikalen
Kreisen haben solche Versammlungen, wie die in Bern, nicht volle Zu-
stimmung gefunden. Wir aber miissen entschieden eine Einmischung des
Bundes in unser Schulwesen ablehnen, als Anhiinger der kantonalen
Selbstbestimmung und als Gegner der Entchristlichung der Volksschule,
welche mit den Bundesschulmeistern einziehen wiirde. Bundesgeschenke
und Unterstiitzungen sind zu fiirchten. Mogen wir auf der Hut sein bei
einer a)llfiilligen Gesetzesvorlage! (N. Z. Z. nach dem .Surseer Land-
boten”.

18. 9. Oktober. Versammlung der tessinischen ,.Societa degli amici
dell’ Educazione® in Capolago. Jahresgeschifte.

19. 14./15. Oktober. Conférences générales du corps enseignant
primaire neuchatelois in Neuenburyg.

1. Thema: Jahrespriifungen (Rosselet, Bevaix). 2. Thema: Mate-
rialien fiir den Anschauungsunterricht (A. Reymond, Peseux).

20. 12. November. Biindnerischer kantonaler Liehrerverein in Tiefen-
kasten. Entwurf eines Lehrplans fiir unsere Volksschulen. (Re-
ferent: Seminardirektor Conrad).



	Allgemeiner Jahresbericht über das Unterrichtswesen in der Schweiz im Jahre 1892
	Staatliche Ruhegehalte, Pensions-, Alters-, Witwen- und Waisenkassen der Volksschullehrer und der Lehrer an den höheren Lehranstalten in der Schweiz 1893
	Förderung des Unterrichtswesens durch den Bund im Jahre 1892
	Das Unterrichtswesen in den Kantonen


